
: Fernsehsendungen, die tradierte Grenzen überschreiten – Grenzen der Moral, Grenzen 
des guten Geschmacks, aber auch Grenzen des Rechts – haben in den letzten Jahren zuge-
nommen. Insbesondere Formate des Realitätsfernsehens, in denen Medienamateure in
der Rolle ihrer selbst agieren, und in denen Privatheit und Intimität in besonderem Maße
betroffen sind, aber auch Ekel- und Angstformate sowie Erziehungs- und Ratgebersen-
dungen spielen dabei mit Toleranzgrenzen, sie weisen jedoch zugleich ein erhebliches
Gefährdungspotenzial für die Persönlichkeitsrechte und die Menschenwürde der Protago-
nisten auf. Die Frage, wie weit Fernsehen mit Blick auf die in Art. 1 Abs. 1 GG verbürgte
und in den Programmgrundsätzen des Rundfunkstaatsver trages (RStV) und des Jugend-
medienschutz-Staatsvertrages (JMStV) verankerte Menschenwürde gehen darf, ist für die
Verantwortlichen im Bereich der Rundfunkaufsicht mithin von besonderer Relevanz. Ziel
der vorliegenden LfM-Studie ist es daher, vor dem Hintergrund der aktuellen Fernsehland -
schaft, Umfang und Grenzen eines aus Sicht der Verfassung angemessenen Menschenwürde-
schutzes herauszuarbeiten und hierdurch den Verantwortlichen handhabbare Kriterien und
Leitlinien an die Hand zu geben, um ihnen im Einzelfall eine fundierte und effektive Ent-
scheidung zu ermöglichen.

❯ Prof. Dr. Nadine Klass, LL.M. (Wellington)
Universität Siegen, Lehrstuhl für Bürgerliches Recht und Wirtschaftsrecht, 
insbesondere Immaterialgüterrecht sowie Medienrecht
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Vorwort des Herausgebers

Die Diskussion zur mensch lichen Würde und ihrer Ver letzung durch Formate 
des – vornehm lich privaten – Rundfunks in Deutschland kann bereits auf eine 
statt liche Historie zurück blicken. Im Zusammen hang mit Kategorisie rungen 
wie „Talkshows“, „Trash-TV“, „Psycho-Shows“ oder „Ekelfernsehen“ wurde 
gerade zum Ende der 1990er Jahre hin immer wieder eine intensive Debatte 
darüber ge führt, ob spezielle Formate mit den Programm grundsätzen des Rund-
funkstaats vertrages sowie des Jugendmedien schutz staats vertrags – und dabei 
insbesondere mit dem Auftrag zum Schutz der Menschen würde  – verein bar 
waren bzw. sind.

Offen bar führte und führt, wie aktuelle Ent wick lungen zeigen, auch weiterhin 
der Druck, wirtschaft lichen Erfolg durch hohe Zuschauer marktanteile herbei-
 zuführen, immer wieder zu Programm formaten, die sich durch „spektakuläre“ 
Ansätze aus zeichnen und zumindest nah an bislang tabuisierte Grenzbereiche 
heran reichen. Häufig wird mit Hilfe von skandalösen Programmankündi gungen 
von Produzenten und Ver anstaltern provoziert, um durch forcierte gesell schaft-
liche Debatten zusätz liche Auf merksam keit zu ge nerieren. Bisweilen finden 
sich aber auch Formate, die tatsäch lich die Grenzen der Programm grundsätze 
zumindest be rühren – und sie ge legent lich auch über schreiten. Wenn in Unter-
hal tungs formaten mitunter Laien inszeniert und womög lich jenseits der für die 
Protagonisten ab schätz baren Dimensionen inszeniert werden, dann mag in der 
Tat die Frage an gebracht sein, ob nicht womög lich die Grenzen des Zulässigen 
er reicht sind.

Wie weit darf Unterhal tung gehen? An welcher Stelle ist das Einschreiten 
der Medien aufsicht notwendig und auch tatsäch lich möglich? Kann die Würde 
eines Protagonisten oder einer Protagonistin über haupt ver letzt sein, wenn er 
oder sie sich einer be stimmten Situa tion freiwillig aus setzt? Wie weit darf die 
mensch liche Würde bei Teilnehmenden und Rezipienten von Fernsehsen dungen 
be lastet werden? Wer trägt die Ver antwor tung für minder jährige Protagonisten?

Im Laufe der Jahre ent standen dabei ver schiedene Begutach tungen zu spe-
ziellen Fragestel lungen. Ein Gesamt überblick fehlt bislang.

An gesichts der weiter be stehenden dominanten Rolle des Fernsehens als 
Leitmedium sowie der bisherigen Heran gehens weise an die (tatsäch liche) Fest-
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stel lung von Menschen würdeverlet zungen skizziert das vor liegende LfM-Gut-
achten die bisherige Debatte und zieht eine Zwischen bilanz. Es systematisiert 
und konkretisiert den Schutz bereich der Menschen würde im Hinblick auf die 
recht liche Bewer tung, zeigt relevante Format gruppen und deren Gefähr dungs-
potenzial auf und benennt mögliche Ver letzungs kategorien. Dabei werden die 
Rechts grundlagen sowie die aktuelle Auf sichts- und Rechts sprechungs praxis 
vor gestellt, um so die Grenzen und Reichweite der Menschen würdeverlet zung 
zu skizzieren.

Das vor liegende Gutachten ermög licht somit letztend lich eine aktuelle Ein-
schät zung, welche konkreten Grenzen des Schutz bereiches der mensch lichen 
Würde be stehen und wann ein Eingriff der Medien aufsicht an gezeigt scheint.

Dr. Jürgen Brautmeier Dr. Frauke Gerlach
Direktor der Landes anstalt Vorsitzende der
für Medien NRW (LfM) Medienkommission der LfM
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1. Teil: Anlass der Unter suchung

A. Das Recht als Steue rungs instrument – oder die Bedeu tung 
der Menschen würde für die Rundfunkaufsicht

Als das Konzept „Big Brother“1 zum Jahresende 1999 erstmals vor gestellt 
wurde, ging ein Auf schrei durch die Republik. Ver treter aus Politik, Kirchen-
kreisen, Journalismus sowie der Rechts wissen schaft machten ihrem Unmut 
laut stark Luft und forderten ein Einschreiten der Medien aufsicht, da dieses 
Format ihrer Ansicht nach nicht nur alle gesell schaft lichen Konven tionen und 
Über einkünfte hinsicht lich des Ver hältnisses von Öffentlich keit und Privat heit 
sprenge, sondern insbesondere die Menschen würde in höchster Gefahr sei.2 
Von einem „Menschen experiment“3 und „Schlüssellochspektakel“,4 von „Labor-
test bedin gungen“5 und „Menschenzoo“6 war die Rede. Es wurden seitens des 
Senders (RTL 2 Fernsehen GmbH & Co. KG)7 sowie von ver schiedenen Lan-

1 Vgl. ausf. zum Konzept der Sendung Klass, Recht liche Grenzen des Reali täts fernsehens, S. 19 ff.

2 Vgl. hierzu ausführ lich Klass, Recht liche Grenzen des Reali täts fernsehens, S. 1 ff. sowie S. 16 ff. m. w. N.

3 Siehe hierzu „Die Menschen würde geht vor“, Interview mit dem rheinland-pfälzi schen Ministerpräsidenten 

Kurt Beck, Saarbrücker Zeitung vom 25. 01. 2000, S. 3 sowie Frank furter Rundschau vom 25. 01. 2000. 

Dabei wurde das Wort „Menschen experiment“ nicht nur als Über zeich nung benutzt, die Landes anstalt für 

privaten Rundfunk Hessen (LPR Hessen) wandte sich vielmehr tatsäch lich mit ver schiedenen Fragen an 

die Bundesärztekammer. Insbesondere wollte sie klären, ob es sich bei diesem Format um einen unethi-

schen Ver such an Menschen handeln könnte. Zudem wurde ge fragt, ob die be teiligten Personen nicht 

unkalkulier bare psychi sche und physische Risiken ein gehen. Siehe hierzu Pressemittei lung der LPR Hessen 

vom 24. 06. 2000, S. 2, abruf bar unter: http://www. lpr-hessen.de/pmlpr/24.06.00. htm.

4 Vgl. Tuma, Mein Gott, John!, in: Der Spiegel Nr. 9 vom 28. 02. 2000. Von einer Schlüssellochperspektive 

sprachen auch Ver treter der LPR Hessen, Pressemittei lung vom 08. 02. 2000, abruf bar unter: http://www. lpr-

hessen.de/pmlpr/08.02.00. htm.

5 So Thaenert, Direktor der LPR Hessen, Pressemittei lung vom 16. 12. 1999, abruf bar unter: http://www. lpr-

hessen.de/pmlpr/19.12.99. htm.

6 Vgl. Tuma, Mein Gott, John!, in: Der Spiegel Nr. 9 vom 28. 02. 2000.

7 Gersdorf, Medien recht liche Zulässig keit des TV-Formats „Big Brother“, Rechts gutachten im Auftrag der 

RTL 2 Fernsehen GmbH & Co. KG sowie Dörr (unter Mitarbeit von Cole), Big Brother und die Menschen-

würde. Die Menschen würde und die Programm frei heit am Beispiel eines neuen Sendeformats, Rechts-

gutachten im Auftrag der RTL 2 Fernsehen GmbH & Co. KG.
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des  medien anstalten8 Gutachten in Auftrag ge geben, die der Frage nach gingen, 
ob das Sendekonzept gegen Art. 1 Abs. 1 GG ver stößt, und es wurde mit den 
Sender verantwort lichen um Formatände rungen gerun gen. Letzt lich ver ständigte 
man sich auf ge wisse Zu geständnisse. Die Ver antwort lichen wurden nach-
drück lich an ihre Fürsorge pflichten gegen über den Kandidaten erinnert, RTL 2 
sicherte einen Ver zicht auf Ver schär fungen des Konzepts be ziehungs weise 
Änderun gen der Spiel regeln zu und die Rechts aufsicht ver zichtete insbesondere 
unter Ver weis auf die freiwillige Teilnahme der Protagonisten auf ein Ein-
schreiten.9

Als das Format dann am 1. März 2000 auf RTL 2 anlief und in der medien-
relevanten Zielgruppe der 14 bis 29-Jährigen einen Marktanteil von 30 %10 
er reichte, war die Aufre gung weitest gehend ver ebbt und es diskutierte kaum 
noch jemand über die Würde der Teilnehmer. 10  Jahre später gibt es „Big 
Brother“ immer noch.11 Die Regeln wurden erheb lich ver schärft12, die Laufzeit 
deut lich ver längert und dennoch regt sich niemand auf, denn „Big Brother“ 
ist  ver gleichs weise harm los, nichts Neues eben. Mittlerweile gibt es das 
„Dschungel camp“ und „Solitary“, es gibt „Scare Tactics“, „Deutschland sucht 
den Superstar“ und „The Ultimate Fighter“ – Formate, die längst neue Grenzen 
ge sucht und über schritten haben, frei nach dem Motto: Tabu brechen, Auf schrei 
aus stehen, Diskussion ver markten und Quote machen. „Big Brother“ kann 
daher durch aus als gutes Beispiel dafür dienen, dass die gesell schaft liche 
Empörung ver ebbt und ein ge wisser „Gewöh nungs effekt“ eintritt.13 Was kann 
man daraus schluss folgern? Dass die Menschen würde mehr denn je in Gefahr 
ist? Dass jede Bewer tung eines problemati schen Formats nur eine Moment-
aufnahme ist? Dass die Schranken des Rechts und die Toleranz der Öffentlich-
keit stets aufs Neue ver handelt werden müssen?

8 Di Fabio, Der Schutz der Menschen würde durch Allgemeine Programm grundsätze, Rechts gutachten er-

stellt im Auftrag der Bayerischen Landes zentrale für neue Medien; Frotscher, „Big Brother“ und das 

deutsche Rundfunkrecht. Eine ver fassungs recht liche Unter suchung zu der Frage, ob das Format „Big 

Brother“ gegen die in § 41 Abs. 1 des Rundfunkstaats vertrages (RStV), § 13 Abs. 1 des Hessischen Privat-

rundfunk gesetzes (HPRG) nieder gelegten Programm grundsätze ver stößt, Rechts gutachten im Auftrag der 

Hessischen Landes anstalt für privaten Rundfunk.

9 Vgl. hierzu Pressemittei lung vom 14. 03. 2000 „Nach Erklä rung von RTL 2: GSJP empfiehlt derzeit keine 

Beanstan dung von ‚Big Brother‘“, abruf bar unter: http://www.alm.de/71. html?&tx_ttnews[tt_news]= 110& 

cHash= 0eba4ae015 sowie Pressemittei lung vom 17. 03. 2000 „GSJP-Vorsitzender Wolf-Dieter Ring: ‚Big 

Brother‘-Entschei dung kein Zeichen der Hilflosig keit, sondern Ergebnis sorgfältiger Prüfung“, abruf bar 

unter http://www.alm.de/71. html?&tx_ttnews[tt_news]= 132&cHash= 97f727ed8a.

10 Pregel, tendenz 2000, S. 26. Zum Ver lauf der Einschaltquoten und Marktanteile vgl. Mikos/Feise/Herzog/
Prommer/ Veihl, Im Auge der Kamera, S. 154 ff. Täglich sahen sich etwa drei Millionen Menschen den 

Alltag der ersten „Big Brother“-Bewohner an, S. 153.

11 Zu den einzelnen Staffeln vgl. die Über sicht bei Wikipedia: http:// de.wikipedia.org/wiki/Big_Brother_ 

%28Fernsehshow%29.

12 Vgl. hierzu die Über sicht bei Wikipedia: http:// de.wikipedia.org/wiki/Big_Brother_%28Fernsehshow%29.

13 Auch Hahn/ Witte, in: Hahn/Vesting, Rundfunkrecht, § 3 RStV, Rz 23, weist insofern darauf hin, dass ein 

auf un bestimmte Zeit an gelegtes Sendekonzept im Jahr 2000 undenk bar war, heute aber Wirklich keit ist.
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Sicher ist jeden falls eines: Die Frage, wie weit Fernseh unterhal tung gehen 
darf bzw. gehen sollte, scheint nie an Aktualität und Brisanz zu ver lieren, denn 
die Medien konzentra tion, der Wettbewerb und das Ringen um Einschaltquoten 
auf einem dynami schen Markt wie dem der Medien lässt die Programm macher 
immer wieder aufs Neue Grenzen aus loten: Grenzen des Rechts, Grenzen des 
guten Geschmacks und Grenzen der Moral.

Auch wenn aus Sicht der Medien aufsicht primär Rechtsverstöße von Bedeu-
tung sind, so ver stehen die Ver antwort lichen unter Programm verantwor tung 
natür lich mehr als nur die Prüfung und Fest stel lung möglicher Ver letzungen 
des Rechts. Die Förde rung von Medien kompetenz, das Eröffnen und Führen 
von Debatten über die Qualität des Fernsehens und das Ver trauen auf sowie 
die Förde rung von Medienethik und Selbst bindun gen, sind dem Agieren im 
recht lichen Bereich oftmals vor gelagert.

Ver sagen diese „nicht-invasiven“ Instrumente und liegt im Falle einer kon-
kreten Programm bewer tung nicht nur ein Ver stoß gegen die geltende Konven-
tion oder Moral vor, so er langen das Recht und die Mittel zu seiner Durch-
setzung jedoch enorme Bedeu tung, denn sie setzen eine letzte Grenze und 
ermög lichen eine „äußere“ Steue rung, wenn die „innere“ Lenkung ver sagt. 
Das Recht be stimmt also als letzte Instanz, was Fernsehen darf.

Klarheit darüber zu er langen, wann eine unumstöß liche recht liche Grenze 
er reicht ist, wann mithin ein Einschreiten der Medien aufsicht unumgäng lich 
er scheint, ist folg lich von be sonderer Relevanz.

Während die meisten recht lichen Normen klare Vor gaben liefern und ihre 
Umset zung im Einzelfall keine Probleme auf wirft, stellen Regelun gen, die auf 
die Garantie der Menschen würde rekurrieren und ihrem Schutz dienen, eine 
be sondere Heraus forde rung dar. Dies liegt insbesondere daran, dass es auf-
grund der Einzigartig keit und Singularität dieser rechts techni schen Gewährleis-
tung nahezu unüberwind bare Schwierig keiten be reitet, genau zu klären, was 
Menschen würde eigent lich be deutet, was das Ureigene des „Mensch seins“ aus-
macht.14 Selbst das Bundes verfassungs gericht betont daher, dass sich nicht 
generell aus drücken lasse, unter welchen Umständen die Menschen würde ver-
letzt sein kann, dass dies vielmehr „nur in Ansehung des konkreten Falls“ 
möglich sei.15 Ähnliche Auffas sungen finden sich auch in der Literatur, deren 
Ver treter eben falls stets darauf ver weisen, dass eine exakte Defini tion auf grund 
der Reich haltig keit und Vielfalt der Vorstel lungen über Würde in Ver gangen-

14 So auch Harts tein/Ring/Kreile/Dörr/Stettner/Cole, RStV-Kommentar, 2001, § 3 RStV, Rz. 12.

15 BVerfGE  30,1 (25)  – „Abhör-Entschei dung“; BVerfG, NJW 2009, 3089 (3090)  – „Holocaust auf Ihrem 

Teller“; zustimmend beispiels weise Schmitt Glaeser, ZRP 2000, 395 (397); Hinrichs, NJW 2000, 2173 

(2174); Häberle, Die Menschen würde als Grundlage der staat lichen Gemein schaft, in: Isensee/Kirchhof, 

HbStR, Bd. 1, Rz. 40.



16

heit16 und Gegen wart sowie auf grund der Natur des Begriffes aus scheidet und 
nur eine Beurtei lung anhand des konkret zu be urteilenden Falls möglich er-
scheint.17 Dies führt dazu, dass die Handha bung der Normen, die dem Schutz 
der Menschen würde dienen, in der Auf sichtspraxis eine be sondere Heraus-
forde rung darstellt.

Hinzu kommt, dass die staat liche Rundfunkaufsicht nicht nur dem Schutz 
der Menschen würde ver pflichtet ist. Vielmehr muss sie im Rahmen der auf-
sichts recht lichen Tätig keit auch der Rundfunk frei heit, der in einem frei heit-
lichen demokrati schen Staat essentielle Bedeu tung zukommt,18 und die mög-
lichst staats fern auszu gestalten ist,19 gerecht werden. Die zwischen beiden 
ver fassungs recht lichen Gewährleis tungen ent stehende Span nungs lage aufzu-
lösen, ist kein einfaches Unter fangen.

B. Die konkrete Fragestel lung: 
Was darf Fernsehen mit Blick auf Art. 1 Abs. 1 GG?

Ziel des vor liegenden Gutachtens ist es daher, vor dem Hinter grund der aktuel-
len Fernsehland schaft Umfang und Grenzen eines aus Sicht der Verfas sung 
an gemessenen und er forder lichen Menschen würdeschutzes heraus zuarbeiten 
und den Ver antwort lichen handhab bare Kriterien und Leitlinien an die Hand 
zu geben, um ihnen im Einzelfall eine fundierte und effektive Ent schei dung 
zu ermög lichen.

Auf gezeigt werden soll mithin, was Fernsehen mit Blick auf Art. 1 Abs. 1 GG 
darf. Nicht ge klärt wird hingegen, was Fernsehen dürfen sollte. Dies ist eine 
Frage, die nicht weniger wichtig ist, die jedoch im gesell schaft lichen Diskurs 
ge klärt werden muss und der recht lichen Umset zung vor gelagert ist.

16 Vgl. zur weitreichenden Ideengeschichte und zur ver gleichs weise kurzen Ver fassungs geschichte der Würde 

Dreier, in: Dreier, Grundgesetz, Art. 1 Abs. 1 GG, Rz. 1 ff.; Starck, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, Grund-

gesetz, Art. 1 Abs. 1 GG, Rz. 1 ff.; Zippelius, in: Dolzer/Vogel/Waldhoff, BK, Art. 1 Abs. 1 GG, Rz. 2 ff.

17 So lastet auf dem Begriff der Würde eine weit gefächerte philosophi sche und theologi sche Tradi tion, die 

eine Defini tion des Schutz bereichs fast unmög lich er scheinen lässt. Auch ist die Eigenständig keit des 

Schutz bereichs gegen über anderen Grundrechten problematisch; vgl. Geddert-Steinacher, Menschen würde 

als Ver fassungs begriff, S. 25; Frotscher, „Big Brother“ und das deutsche Rundfunkrecht, S. 46; Di Fabio, 
Schutz der Menschen würde, S. 19; Dörr, Big Brother und die Menschen würde, S. 28; Gersdorf, Medien-

recht liche Zulässig keit des TV-Formats „Big Brother“, S. 11; Schmitt Glaeser, ZRP 2000, 395 (398); kritisch 

hierzu Dreier, in: Dreier, Grundgesetz, Art. 1 Abs. 1 GG, Rz. 52; Hinrichs, NJW 2000, 2173 (2174).

18 Vgl. beispiels weise BVerfGE 7, 198 (208) – „Lüth“; BVerfGE 10, 118 (121) – „Redakteure“; BVerfGE 35, 202 

(222) – „Lebach“; BVerfGE 59, 231 (266) – „freie Mitarbeiter“; BVerfGE 77, 65 (74) – „Beschlagnahme“.

19 BVerfGE  12, 205 (205 ff.)  – „Fernsehurteil“; BVerfGE  31, 314 (329)  – „Mehrwert steuer“; BVerfGE  57, 

295 (320) – „FRAG-Urteil“; BVerfGE 59, 231 (258) – „freie Mitarbeiter“; BVerfGE 83, 238 (296) – „WDR-

Gesetz“; BVerfGE 90, 60 (88) – „Rundfunk gebühr“. Ausführ lich zum Grundsatz der Staats frei heit auch 

Gersdorf, Staats frei heit des Rundfunks, S. 22 ff.
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2. Teil: Gegen stand der Unter suchung

A. Die Zunahme menschen würderelevanter Formate sowie die 
ge zielte Herbei füh rung von recht lichen Grenz situa tionen

I. Reali täts fernsehen: „Big Brother“, „Dschungelcamp“ und Co.

Sendun gen, die als potentiell menschen würdeverletzend an gesehen werden, 
haben in den letzten Jahren zu genommen. Insbesondere Formate des Realitäts-
fernsehens, bei deren Protagonisten es sich meist um nicht-prominente, medien-
unerfahrene Normal bürger handelt, die in der Rolle ihrer selbst agieren und bei 
denen Privat heit und Intimität be sonders be troffen sind,20 zeigen ein er höhtes 
Gefähr dungs potential für die Persönlich keits rechte und die Menschen würde 
der Teilnehmer, weshalb sie immer wieder für Auf merksam keit sorgen.

Bekanntestes Beispiel ist dabei nach wie vor das schon er wähnte Format 
„Big Brother“, das im Jahr 2000 erstmals aus gestrahlt wurde und dessen zen-
trale Idee die hundert tägige Isola tion von Teilnehmern unter schiedlichster ge-
sell schaft licher Herkunft in einem mit einer Vielzahl an Kameras und Mikro-
fonen aus gestat teten Wohncontainer ist.

In der Folgezeit waren es dann vor allem sogenannte „Ekel- und Angst-
formate“, die in das Blick feld der Medien wächter gerieten, wie beispiels weise 
„Ich bin ein Star  – holt mich hier raus“21 (auch „Dschungelcamp“ ge nannt), 
„Gestrandet“, „Travel Sick“ oder die auf MTV aus gestrahlte Sendung „Scare 
Tactics“, deren Konzept darauf an gelegt ist, ahnungs lose Opfer in furcht- und 
an gsteinflößende Situa tionen zu ver setzen, während ver steckte Kameras die 
Panik und die Angst der Opfer filmen. Die Betroffenen sind dabei zum Teil 

20 Ausführ lich hierzu Klass, Recht liche Grenzen des Reali täts fernsehens, S. 9 ff.

21 Die Prüfung der KJM im Jahr 2004 ergab jedoch keinen Ver stoß gegen die Menschen würde, was in erster 

Linie damit be gründet wurde, dass es sich bei den Protagonisten um medienerfahrene Personen handelte, 

die in Kenntnis des Konzepts freiwillig ihre Teilnahme erklärt haben und jederzeit aus den Dschungel-

prü fungen hätten aus steigen können. Siehe hierzu Pressemittei lung der KJM vom 26. 01. 2004.
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erheb lichen psychi schen und seelischen Belas tungen aus gesetzt, ohne dass die 
Behand lung als von einer Einwilli gung ge deckt an gesehen werden kann.22

Neben diesen Formaten warfen insbesondere Ver wand lungs sendun gen, die 
Schön heits opera tionen in den Mittelpunkt stellten, wie z. B. „The Swan“, 
„Alles ist möglich“ oder „I want a famous face“, sowie „Folter“-Formate wie 
„Solitary“23, die Frage auf, ob die zum Teil un bekümmerte und rücksichts lose 
Ausnut zung der Lebens schicksale der Protagonisten als auch der leicht fertige 
Umgang mit deren Persönlich keits rechten (und eventuell auch deren Menschen-
würde) mit dem Ziel, voyeuristi sche Bedürfnisse der Zuschauer zu be friedigen 
und die Quote anzu kurbeln, noch im Einklang mit dem Recht stehen.

II. Erziehungs- und Ratgeber sendun gen

Eine gesell schaft liche und recht liche Debatte lösten aber auch Erziehungs- und 
Ratgeber sendun gen wie „Erwachsen auf Probe“24 oder „Die Super Nanny“ 
aus, die sich insbesondere durch eine starke Personalisie rung und Intimisie rung 
aus zeichnen: Alltags fragen, Familien probleme und sonstige Aspekte, die bisher 
aus schließ lich dem sozialen Nahbereich vor behalten waren, werden in diesen 
Formaten öffent lich thematisiert und zur Schau ge stellt. Gleichzeitig sind diese 
Sendun gen aber von Inszenie rungen und Dramatisie rungen seitens der Sender 
ge prägt. Die Kombina tion aus Selbst inszenie rung und Fremdbestim mung, die 
weder für die Zuschauer noch für die Protagonisten in jedem Moment erkenn-
bar ist, stellt dabei ein be sonderes Gefähr dungs potential für die Rechte der 
Beteiligten dar.

22 Eines der Opfer (Kara Blanc) reichte daher Klage gegen die Produzenten ein, da sie auf grund der Angst-

zustände, die ihr im Rahmen der Auf zeich nung zu gefügt wurden, seelische Schäden er litten habe. Vgl. 

hierzu Kara Blanc v. Tri Crown, abruf bar unter: http://www.ssjlaw.com/case_blanc. html.

23 Im Rahmen dieses Formats wurden die Kandidaten beispiels weise in kleine Kisten ohne Licht und mit 

nur geringer Luftzufuhr ge steckt, ihnen wurden Schmerzen zu gefügt und lebens wichtige Ressourcen wie 

Schlaf und Kommunika tion ent zogen, siehe hierzu auch Lesko, „Solitary“: Aus laufmodell Menschen würde, 

abruf bar unter: http://meedia.de/ nc/details-topstory/article/XXX_100029413. html.

24 Hierbei handelt es sich um ein Format, in dessen Rahmen jungen Paaren, die sich ein Kind wünschen, 

Säuglinge und Kinder zur Pflege „bereit gestellt“ werden, während die tatsäch lichen Eltern im Nachbarhaus 

oder am Set die Betreuung kontrollieren. Im Vorfeld der ersten Sendung hatten insbesondere der Deutsche 

Kinderschutz bund und die Kinderkommission des Deutschen Bundestages eine Abset zung ge fordert. Vgl. 

hierzu auch die Beschlüsse des VG Köln, ZUM-RD 2010, 308 –  „Erwachsen auf Probe“ sowie des VG 

Hannover, ZUM-RD 2009, 631 – „Erwachsen auf Probe“, die sich jedoch leider nicht mit der materiellen 

Frage eines Menschen würdeverstoßes auseinander setzten, weil die Anträge, die Aus strah lung der Sendung 

zu ver hindern, schon mangels Betroffen heit der Antragsteller (Eltern netz werk, 6-facher Familien vater) 

abzu lehnen waren – denn Art. 1 Abs. 1 GG und Art. 2 GG be gründen keine Hand lungs ansprüche auf ein 

Einschreiten gegen private Dritte. Behörd lich zuständig für Maßnahmen im Zusammen hang mit der Beach-

tung der Menschen würde im privaten Rundfunk sind gemäß § 20 Abs. 1 und Abs. 6 JMStV allein die 

jeweils zuständigen Landes medien anstalten.
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Überaus problematisch ist zudem die ver stärkte Einbeziehung von und 
Fokussie rung auf Kinder und Jugend liche, deren gesunde und un gestörte Ent-
wick lung hier im Einzelfall Schaden nehmen kann.25

III. Talk- und Castings hows sowie Comedyformate

Darüber hinaus gaben auch die schon seit vielen Jahren etablierten „Talk- und 
Psycho-Shows“ sowie klassi sche Comedyformate, denen nicht selten eine ge-
wisse Pranger wirkung zukommt (z. B. „Stefan Raab“26), immer wieder Anlass 
zu Beanstan dungen.27

Dies liegt in erster Linie daran, dass die Teilnehmer in diesen Shows nicht 
selten einem über legenen Moderator gegen über stehen, der sie bloß stellt, dem 
Urteil des oftmals auf gebrachten Saalpublikums über lässt und sie hierdurch 
zu Unter hal tungs zwecken instrumentalisiert.28

Aber auch Castings hows,29 wie „Deutschland sucht den Superstar“, waren 
in der Ver gangen heit Gegen stand von juristi schen und gesell schaft lichen Debat-
ten im Kontext der Menschen würde,30 da diese Sendun gen zum Teil geradezu 
darauf an gelegt sind, einzelne Personen zum Objekt der Belusti gung zu machen, 

25 Siehe hierzu auch 3. Teil C (Die Einbeziehung Minderjähriger) sowie zur Frage der Ent schei dungs fähig keit 

Minderjähriger 7. Teil A III 1 b.

26 Dieser wurde beispiels weise zur Zahlung einer Geldentschädi gung in Höhe von 70.000  Euro ver urteilt, 

weil er im Rahmen seiner Sendung eine Minderjährige durch ver schiedene „satiri sche“ Fernsehbeiträge 

in die Nähe der Pornobranche gerückt hatte, siehe hierzu OLG Hamm NJW-RR 2004, 919 – „Lisa Loch“. 

Vgl. zu diesem Fall auch Kirbach, Zum Ab schuss freigegeben, Dossier, Zeit online, abruf bar unter: http://

www.zeit.de/2005/24/Medienopfer.

27 Vgl. hierzu Bericht der Dokumenta tions stelle Talk shows der Gemeinsamen Stelle Jugendschutz und Pro-

gramm (GSJP) für die Gesamt konferenz der Landes medien anstalten am 23. März 1999 sowie Bericht für 

den Zeitraum März 1999 bis Oktober 1999, in welchem zahl reiche recht lich problemati sche Konstella tionen 

auf gezeigt werden.

28 Vgl. hierzu ausf. Klass, Recht liche Grenzen des Reali täts fernsehens, S. 46 ff.

29 Zu Hinter gründen, Motiva tion und möglichen Konsequenzen einer Teilnahme an Castings hows siehe auch 

Pörksen/Krischke (Hrsg.), Die Casting-Gesell schaft. Die Sucht nach Auf merksam keit und das Tribunal 

der Medien.

30 So ist durch aus frag lich, ob Äußerun gen des Gast gebers Dieter Bohlen wie „Du hast einfach nichts drauf, 

außer vielleicht Zahnbelag, geh nach Hause und lass dich löschen“ den Betroffenen in seinem Achtungs-

anspruch in einer Art und Weise tangieren, dass eine Menschen würdeverlet zung in Form der Schmähkritik 

zu bejahen ist. Jeden falls wurden in den ver gangenen Jahren schon mehrfach Ver stöße gegen Jugendschutz-

bestim mungen fest gestellt. Im Jahr 2008 wurde beispiels weise gegen mehrere Folgen der fünften Staffel 

von „DSDS“ ein Buß geld in Höhe von 100.000 Euro ver hängt. Zuletzt wurde ein Ver stoß fest gestellt, der 

eben falls mit Blick auf den vor liegenden Unter suchungs gegen stand von Interesse ist, denn gerügt wurde 

eine Szene, in welcher der Eindruck erweckt wurde, ein Kandidat, der einen Fleck auf seiner Hose hatte, 

könne seine Körperfunk tionen nicht kontrollieren – dies wurde ausführ lich thematisiert und ge zeigt und 

der Betroffene so als Objekt der Belusti gung missbraucht und herab gewürdigt, siehe hierzu Pressemittei-

lung der KJM vom 21. 01. 2010. Kritisch insoweit auch Arbeits gemein schaft der Landes medien anstalten 

(ALM), Bera tungs papier „Zur Praxis und zur Bedeu tung von Programm grenzen für private Fernseh-

programme“, S. 2, abruf bar unter http://www.alm.de/fileadmin/Dateien/ALM_PM_05_2009_Anlage_

Beratungspapier_Programmgrenzen. pdf, die insbesondere auf die oftmals fehlende Sprachkompetenz der 

Medien laien ver weisen, die in den live ge führten Auseinander setzun gen meist nicht be stehen können.
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sie herab zuwürdigen und mit Spott und Häme zu über ziehen, wobei hierfür 
ver schiedene Inszenie rungs techniken ein gesetzt werden, und auch die Juroren 
ein be leidigendes und respekt loses Ver halten an den Tag legen.

IV. Gewalt formate und Pornographie

Im ver gangenen Jahr waren es dann insbesondere Gewalt formate wie „The 
Ultimate Fighter“ (DSF)31, eine von der Ultimate Fighting Cham pions hip (UFC) 
initiierte Reality-Castings how, sowie die Sendun gen „UFC Unleashed“ und 
„UFC Fight Night“, welche die Medien wächter auf den Plan riefen.32 Hierbei 
handelt es sich um Sendun gen bzw. Formate, die auf grund ihres hohen Gewalt-
potentials sowie ihrer ge waltbefürwortenden medialen Darbie tung nicht nur 
mit Blick auf den Jugendschutz, sondern auch hinsicht lich der Menschen-
würdegewährleis tung problematisch er scheinen, insbesondere, da Gewalt tätig-
keiten auch gegen am Boden liegende, wehr lose Menschen in einer ver harm-
losenden Art und Weise zu Unter hal tungs zwecken dargestellt und hierdurch 
die Achtung des Gegen übers und die Un verletzlich keit einer Person missachtet 
werden.

Der BLM-Fernsehausschuss hob daher am 18. 03. 2010 die Genehmi gung 
für diese Formate auf,33 da sie dem Leitbild eines öffent lich-recht lich ge tragenen 
Rundfunks nach Art. 111a der Bayerischen Verfas sung (BV) wider sprechen, in 
welchem u. a. die Ver pflich tung zur gegen seitigen Achtung (Art. 111a Abs. 1 
S. 5 BV) und das Verbot der Ver herr lichung von Gewalt (Art. 111a Abs. 1 S. 6 
BV) nieder gelegt sind.34

Aber auch Sendun gen, welche die selbst zweck hafte sexuelle Ver fügbar-
machung von Frauen und Männern in den Vordergrund stellen, können zu 
auf sichts recht lichen Prüf verfahren im Kontext der Menschen würde führen.

31 Zur jugendschutz recht lichen Bewer tung dieses Formats siehe Bornemann, Die nicht offensicht lich schwer 

jugendgefährdende Fernsehsen dung, ZUM 2010, 470 ff.

32 Vgl. Pressemittei lung 22/2010 der KJM vom 15. 10. 2010 „Ultimate Fighting ist die Bankrotterklä rung für 

die Zivilisa tion“. Auch der ehemalige Direktor der nordrhein-west fälischen Landes medien anstalt (LfM) 

Norbert Schneider er klärte, dass das DSF-Format „The Ultimate Fighter“ gegen die Menschen würde ver-

stoße, vgl. hierzu auch Hoff, „Schluss mit ‚Ultimate Fighting‘“ abruf bar unter www.sueddeutsche.de/

medien/medienkontrolle-und-dsf-schluss-mit-ultimate-fighting-1.7834.

33 Siehe hierzu auch Beschluss des Bayerischen Ver wal tungs gerichts hofes vom 22. 10. 2010 – 7 CS 10.2497 

sowie vom 24. 09. 2010, ZUM 2010, 998; Beschluss des VG München vom 15. 06. 2010 – M 17 S 10.1437 

sowie aktuell: BVerfG – 1 BvR 2743/10 vom 8. 12. 2010: Ableh nung des Antrages auf Erlass einer einst-

weiligen Anord nung, da die Nachteile, die der Beschwerdeführerin ohne einst weilige Anord nung durch 

den Bescheid der BLM ent stehen, als nicht so gravierend an gesehen werden können, dass sie die Nachteile 

über wiegen, die bei Erlass einer einst weiligen Anord nung für den Jugendschutz ent stehen können, wenn 

sich die Ver fassungs beschwerde als un begründet erweist.

34 Pressemittei lung der Bayerischen Landes zentrale für neue Medien (BLM) vom 19. 03. 2010 „Ultimate 

Fighting  – BLM-Fernsehausschuss be schließt: DSF muss Programm ändern“ sowie Bescheid des BLM 

vom 25. 03. 2010.
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V. Boulevard-, Kriegs- und Katastrophen berichterstat tung

Nicht zuletzt kann zu viel Realität mit Blick auf die Menschen würdeverbür-
gung aber auch in einem ganz anderen Kontext problematisch sein – so steht 
immer wieder die Berichterstat tung über Kriegs hand lungen, Auf nahmen von 
Folte rungen und Darstel lungen von Gewalt oder Unglücksfällen im Fokus der 
Medien wächter.35 Und auch in den klassi schen Boulevardmagazinen über schrei-
ten oftmals effekt haschende und reißeri sche Darstel lungen die Grenzen des 
Zulässigen.36

B. Der Blick ins Ausland: 
Menschen würderelevante Formate als globales Phänomen

Die Zunahme problemati scher Fernsehformate ist keine typisch deutsche Er-
schei nung. Vielmehr ist auch im Ausland –  nicht zuletzt bedingt durch die 
Internationalisie rung des Fernsehformathandels – eine Zunahme an recht lich 
bedenk lichen Sendun gen zu ver zeichnen. Insbesondere im anglo-amerikani-
schen Raum finden sich Formate, welche die Grenzen des Rechts in noch 
stärkerem Maße auszu loten ver suchen als dies in der deutschen Fernsehland-
schaft bisher zu be obachten ist.

So strahlte beispiels weise Channel  437 eine vierteilige Sendung mit dem 
Titel „Boys and Girls Alone“ aus, bei der es sich um eine leicht ab geänderte 
Ver sion des „Big Brother“-Konzepts handelte. Konkret wurden 20  Kinder 
zwischen acht und elf Jahren zwei Wochen lang, ge trennt von ihren Eltern, in 
zwei künst lich errich teten Dörfern an der Küste Cornwalls sich selbst über-
lassen. Ziel der als „Sozialexperiment“ be zeichneten Sendung war es, heraus-
zufinden, wie sich Jungen und Mädchen in einem völlig fremden Umfeld ohne 
den ge wohnten Beistand ihrer Eltern ver halten.38 Im Laufe der Sendung waren 
die Kinder nicht nur Über griffen, Bedrohungen und erheb lichem Mobbing 
aus gesetzt, sie mussten vielmehr auch mit Ver lassensängsten und erheb lichen 
psychi schen und physischen Stress situa tionen umgehen.

Wie weit Fernseh unterhal tung gehen kann, zeigt auch der Fall des 27-jähri-
gen britischen „Big Brother“-Stars „Jane Goody“, die während eines Auf tritts 
in der indischen „Big Brother“-Variante „Bigg Boss“ live von ihrer Krebs-

35 So stellte sich beispiels weise die Frage, ob Kriegs bilder aus dem Irak, insbesondere Bilder von Gefangenen, 

die Menschen würde be rühren.

36 Vgl. hierzu die Über sicht zu den von der KJM fest gestellten Ver stößen gegen die Menschen würde: 5. Teil E I.

37 http://www.channel4. com.

38 Vgl. hierzu http://www.channel4.com/programmes/boys-and-girls-alone/episode-guide/series-1.
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diagnose erfuhr, und die an schließend sowohl ihre Krebs behand lung als auch 
ihr Sterben in den Medien öffentlich keits wirksam ver marktete.39

Dass im Bereich des Reali täts fernsehens nichts unvorstell bar ist, zeigte auch 
die Sendung „De Grote Donor Show“, eine (inszenierte) Nieren spender-Show 
des niederländi schen Senders BNN, die im Vorfeld zwar heftig kritisiert, aber 
nicht ver boten wurde. Im Rahmen dieser Show traten drei Kandidaten mit-
einander in den Wett kampf um die Niere einer todkranken Frau (die sich 
allerdings später als Schauspielerin auswies). Die Zuschauer stimmten per SMS 
darüber ab, wer die Niere der todkranken Spenderin am meisten ver dient 
hätte  – die Spenderin sollte sich dann auf der Basis der Empfeh lungen des 
Publikums für einen Kandidaten ent scheiden. Erst nach der Aus strah lung wurde 
die Situa tion auf geklärt und er läutert, dass man mit Hilfe der Show ledig lich 
auf die kritische Lage von Menschen, die auf ein Spenderorgan warten, auf-
merksam machen wollte.

C. Erklä rungs versuche

Die Fragen, die sich an gesichts der be schriebenen Ent wick lung stellen, sind: 
Welche Gründe gibt es für einen solchen Zuwachs an menschen würderelevanten 
Formaten? Warum schwinden tradierte Grenzen zwischen Privat heit und Öffent-
lich keit? Weshalb setzen die Programm macher stets auf neue Tabubrüche? 
Welche Motive leiten die Protagonisten und die Zuschauer?

I. Die Inszenie rung des Tabubruchs als werbewirksames Mittel

Tabubrüche und das Spiel mit den Toleranzgrenzen der Zuschauer sind kein 
neues Phänomen der Fernseh unterhal tung. Es scheint vielmehr, als ob der 
Tabubruch in der heutigen Fernsehland schaft kein Aus rutscher, sondern Teil 
des Systems ist,40 denn er dient dazu, eine erhöhte Auf merksam keit auf den 
jeweiligen Sender zu lenken und Schlagzeilen zu produzieren, die mit alltäg-
lichen Programmangeboten schlicht nicht zu er zeugen sind. Skandalisie rungen 

39 Problematisch war insoweit auch die Aus strah lung des Films „Selbst mord-Touristen“ am 24. 01. 2009 auf 

„Focus-Gesund heit“, einem Kanal, dessen Empfang über den Pay-TV-Sender Premiere möglich ist, und 

welcher den Suizid des an ALS er krankten Craig Ewert zum Gegen stand hatte. Siehe hierzu http://www.

dignitas.ch/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=87&lang=de; siehe hierzu auch 

Bähler, Sterben vor laufender Kamera – Eine Frage der mensch lichen Würde, Medienheft vom 10. März 2009, 

abruf bar unter: http://www.medienheft.ch/kritik/bibliothek/k09_BaehlerRegula_01. html. Zur Frage, inwie-

weit das deutsche Rundfunkrecht, insbesondere die Menschen würde das öffent liche Sterben vor laufender 

Kamera erlaubt, vgl. 8. Teil F.

40 So auch Gangloff, Gruselige Grenzerfah rungen, in: tendenz 1/2004, 16 (17).
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und Provoka tionen sind Garanten für Auf merksam keit. Diese wiederum führt 
zu einer er höhten Rezep tion, welche insbesondere für die werbefinanzierten 
Anstalten über lebens wichtig ist, denn im Privat fernsehen gilt eine einfache 
Regel: ohne Auf merksam keit keine Zuschauer, ohne Zuschauer keine hohen 
Marktanteile, und ohne ent sprechende Marktanteile keine Werbe einnahmen.

Die Sender schaffen sich ihre Ereignisse daher selbst, weil insbesondere 
eine zweistellige Quote nur erzielt werden kann, wenn die gesamte Fernseh-
nation er reicht und mobilisiert wird.41 Und so werben die Programm verantwort-
lichen oftmals schon im Vorfeld einer Sendung mit dem Bruch des Tabus, dem 
Über schreiten tradierter Grenzen der Moral oder der Konven tion, denn diese 
eignen sich hervor ragend, um Interesse zu er zeugen und gesell schaft liche De-
batten auszu lösen, was die Ver mark tungs- und Werbestrategien in der Folgezeit 
erheb lich ver einfacht.

Hinzukommt, dass „klassi sche“ Tabugrenzen – beispiels weise im Bereich 
der Sexualität oder Gewalt – in der Ver gangen heit schon aus gelotet und oftmals 
recht lichen Reglementie rungen unter worfen wurden, sodass sich der Tabubruch 
nunmehr neue Spielfelder wie die Angst, den Ekel oder die Intimität und 
Privat heit des Alltags suchen muss. Eifert spricht insofern zu Recht an schau-
lich von einer „sich be schleunigenden Sensa tions spirale im Kampf um öffent-
liche Auf merksam keit“.42

Die Grenzen der Rundfunk frei heit auszu testen, Tabus zu brechen, Toleranz-
grenzen der Gesell schaft zu über schreiten – diese für den privaten Rundfunk 
systemspezifi sche Zweck bestim mung ist mithin primär ein Effekt der Quoten-
optimie rung und des Strebens nach Gewinn maximie rung.43

Darüber hinaus sind die Formate des Reali täts fernsehens ein kosten günstiges 
mediales Konzept,44 da sowohl die Produk tions- als auch die Personal kosten 
deut lich geringer sind als im fiktionalen Bereich.45

41 Gangloff, Gruselige Grenzerfah rungen, in: tendenz 1/2004, 16 (18).

42 Eifert, Menschen würde im Medien recht, in: Bahl/Heinig (Hrsg.), Menschen würde in der säkulären Ver-

fassungs ordnung, S. 321 (323).

43 So auch Arbeits gemein schaft der Landes medien anstalten (ALM), Bera tungs papier „Zur Praxis und zur 

Bedeu tung von Programm grenzen für private Fernsehprogramme“, S. 2, abruf bar unter http://www.alm.

de/fileadmin/Dateien/ALM_PM_05_2009_Anlage_Beratungspapier_Programmgrenzen. pdf.

44 Nicht nur die Protagonisten sind „kosten günstig“, sondern auch die Konzep tion der Sendung, denn hierfür 

sind meist nur geringe Vor berei tungen sowie kaum Recherche er forder lich, insbesondere muss kein „Stoff“ 

ein gekauft werden. Auch die Produk tion ist ver gleichs weise günstig. Vgl. mit Blick auf das Genre der 

Talk shows Foltin, Talkshow, in: Erlinger/Foltin (Hrsg.), Geschichte des deutschen Fernsehens in der 

Bundes republik Deutschland, Bd. 4, S. 69 (109); siehe auch Hickethier, Genre oder Format, in: Gottberg/

Mikos/Wiedemann (Hrsg.), Mattscheibe oder Bildschirm. Ästhetik des Fernsehens, S. 204 (211).

45 So im Hinblick auf Talk shows beispiels weise auch Foltin, Talkshow, in: Erlinger/Foltin (Hrsg.), Geschichte 

des Fernsehens, Bd. 4, S. 69 (109); Hickethier, Genre oder Format, in: Gottberg/Mikos/Wiedemann (Hrsg.), 

Mattscheibe oder Bildschirm. Ästhetik des Fernsehens, S. 204 (211); Mikos/Feise/Herzog/Prommer/ Veihl, 
Im Auge der Kamera, S. 38.
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Zudem lässt sich das vor handene Bildmaterial für Magazine und Reportagen 
wieder verwerten, was die Gewinn spanne erhöht. Darüber hinaus bieten sich 
die Formate eben falls hervor ragend für eine cross-mediale Verwer tung in unter-
schied lichen hauseigenen Medien unternehmen an.46

Das Problemati sche an dem Ziel der Programm macher, Traum-Quoten durch 
Tabubrüche und Provoka tionen zu er zielen,47 ist jedoch die Tatsache, dass das, 
was heute ein Tabubruch ist, morgen schon Normalität sein wird, denn der 
Gewöh nungs effekt der Fernsehzuschauer ist nicht zu unter schätzen. Die Gren-
zen müssen daher immer weiter ver schoben und die Sensa tions spirale immer 
wieder neu in Gang gesetzt werden, da die Auf merksam keit der Zuschauer 
und der Medien sonst erlahmt.48

II. Reali täts fernsehen als Aus druck einer Gesellschafts verände rung? 
Rezep tions- und Partizipa tions motive

Die Zunahme menschen würderelevanter Formate erklärt sich aber nicht nur 
vor dem Hinter grund ökonomi scher Erwägun gen der Sender, vielmehr sind sie 
auch Zeichen eines gesell schaft lichen Wandels.

Dieser zeigt sich primär in der Zunahme von Formaten, die durch einen 
hohen Authentizi täts wert, eine zunehmende lebens welt liche Orientie rung, die 
Zunahme von Themen aus der subjektiven Lebens erfah rung, dokumentari sche 
Darstel lungs formen sowie insbesondere den Einsatz von Medienamateuren 
ge prägt sind. Gerade diese reali täts nahen Formate und der zunehmende Einsatz 
von Medienamateuren bringen die Menschen würde jedoch oftmals viel stärker 
in Bedrängnis als fiktionale Formate, denn der einzelne Protagonist wird nicht 
selten zu Dramatisie rungs zwecken instrumentalisiert und ökonomisiert.

Ein maß geblicher Erklä rungs ansatz für das ge stiegene Interesse der Zu-
schauer an authenti scher Unterhal tung besteht darin, dass das Medium Fern-
sehen dem Einzelnen durch die Reali täts formate in einer Zeit der zunehmenden 
Orientie rungs losig keit Hand lungs alternativen und Wahlmöglich keiten zur Ver-

46 Siehe hierzu auch Bleicher, „We love to ent ertain you“, Hamburger Hefte zur Medien kultur (HHM), Nr. 8, 

S. 4

47 Dass dies ge lingt, zeigt folgendes Beispiel: Der Sender „Sky Real Lives“ strahlte den Film „Selbst mord-

Touristen“ aus, in welchem die Kamera den an ALS er krankten Craig Ewert bei dessen Suizid be gleitet 

(siehe hierzu ausführ lich 8. Teil F). Im Vorfeld der Sendung hatte es eine öffent liche Kontroverse darum 

ge geben, ob man den Moment des Sterbens öffent lich aus strahlen dürfe. Die Aus strah lung des Filmes 

be scherte dem Sender die höchsten Einschaltquoten seit seines einjährigen Bestehens, siehe hierzu Bähler, 
Sterben vor laufender Kamera – Eine Frage der mensch lichen Würde, medienheft 10. März 2009, abruf bar 

unter: http://www.medienheft.ch/kritik /bibliothek/k09_BaehlerRegula_01. html.

48 Gangloff, Gruselige Grenzerfah rungen, in: tendenz 1/2004, 16 (18). Dies geschieht in der Regel durch 

Steige rung der visuellen Attrak tion, der Spiel-Regeln und Spiel-Anforde rungen sowie der Konflikt struktur, 

vgl. Bleicher, „We love to ent ertain you“, Hamburger Hefte zur Medien kultur (HHM), Nr. 8, S. 28.
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fügung stellt.49 Der Einzelne nutzt, bedingt durch den Pluralismus der Lebens-
stile und Hand lungs alternativen, die das Leben der heutigen Zeit prägen, das 
Medium Fernsehen als Orientie rungs hilfe für die Bewälti gung von Sinnkrisen 
sowie für die Standortbestim mung, denn das Fernsehen bietet Sinnangebote, 
die dem Einzelnen in der Vis-à-vis-Interak tion kaum zugäng lich sind.50 Fern-
sehen wird mithin zu einem (Kontakt-)Medium: Der Einzelne kann sich ver-
gleichen, Sinn suchen, sich zu dem Geschehen in Beziehung setzen, den eigenen 
Standort be stimmen und so seine Identität stabilisieren.51

Darüber hinaus er lauben die Formate dem Zuschauer, tradierte Grenzen 
zwischen Privat heit und Öffentlich keit zu über schreiten, denn sie bieten ihm 
die Möglich keit, in die Privat heit und vielleicht sogar Intimität anderer einzu-
brechen. Hierdurch werden auch voyeuristi sche Bedürfnisse be friedigt.52 Der 
Zuschauer kann insofern zum Ver haltens forscher werden, er kann gruppen-
dynami schen Prozessen ebenso beiwohnen (beispiels weise bei der Rezep tion 
von „Big Brother“ oder „Dschungelcamp“) wie dem alltäg lichen Ver halten von 
Personen innerhalb ihrer Familie oder ihrer Beziehung (beispiels weise bei der 
Rezep tion von „Die Super Nanny“).

Nicht zuletzt ist das zunehmende Eindringen in die Privat- und Intimsphäre 
und die ver stärkte Befriedi gung be stehender voyeuristi scher Bedürfnisse der 
Zuschauer zu einem ge wissen Maße auch der Konkurrenz mit dem Medium 
Internet geschuldet, in welchem intime Selbst darstel lungen und Selbst präsenta-
tionen via Webcam oder Blog in den letzten Jahren erheb liche Resonanz ge-
funden haben. Das Fernsehen adaptiert insofern netz spezifi sche Präsenta tions-
formen.53

49 Fromm, Privat gespräche vor Millionen: Fernseh auftritte aus psychologi scher und soziologi scher Perspektive, 

S. 47 ff. sowie Göttlich, Individualisie rung im Span nungs feld von Öffentlich keit und Privat heit, in: Landes-

beauftragte für den Daten schutz NRW (Hrsg.), Mediale (Selbst)Darstel lung und Daten schutz, S. 21 (26), 

der ver schiedene Voraus set zungen des aktuellen Wandels unserer Gesell schaft benennt, wie bspw. ab-

nehmende Klassen- und Schichten orientie rung, Flexibilisie rung der beruf lichen Orientie rung, ge steigerte 

Emanzipa tions interessen u. a.; zur „Koexistenz ver schiedener Wertord nungen und Wertord nungs fragmente“ 

vgl. auch Berger/Luckmann, Modernität, Pluralismus und Sinnkrise, S. 30.

50 Fromm, Privat gespräche vor Millionen: Fernseh auftritte aus psychologi scher und soziologi scher Perspektive, 

S. 59. So kommt bspw. auch Willems, Big Brother – We are watching you: Überle gungen zum Genre und 

zur Resonanz einer neuen Fernseh unterhal tung, in: Weber (Red.), Big Brother: Inszenierte Banalität zur 

Prime-Time, S. 23 (35) mit Blick auf das Format Big Brother zu dem Ergebnis, dass dieses „Sinn und 

(damit) Affektangebote macht“.

51 Mikos/Feise/Herzog/Prommer/ Veihl, Im Auge der Kamera, S. 40. Dieser parasoziale Ver gleich trägt zur 

Lebens bewälti gung bei, vgl. hierzu Fromm, Privat gespräche vor Millionen: Fernseh auftritte aus psychologi-

scher und soziologi scher Perspektive, S. 77; Willems, Big Brother, in: Weber (Red.), Big Brother: Inszenierte 

Banalität zur Prime-Time, S. 23 (35) sowie Westerbarkey, Der Voyeur als Kontrolleur, in: Weber (Red.), 

Big Brother: Inszenierte Banalität zur Prime-Time, S. 69 (74).

52 Zum Voyeurismus als möglicher Teilhabeform vgl. Müller, Paarungs spiele: Beziehungs shows in der Wirk-

lich keit des neuen Fernsehens, S. 209.

53 Bleicher, „We love to ent ertain you“, Hamburger Hefte zur Medien kultur (HHM), Nr. 8, S. 4.
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Die Protagonisten hingegen werden durch die unter schied lichsten Motive 
ge leitet,54 zum Teil er greifen sie selbst Initiative im Fernsehen, um sich auf 
dem Identi täts markt zu be währen – ihre Teilnahme dient mithin der Selbstdar-
stel lung oder Selbst inszenie rung, ver einzelt werden sie aber auch von Motiven 
wie Rache- oder Ver gel tungs wünschen ge leitet. Zudem dient die Partizipa tion 
eben falls der Eigen werbung, der Karriereförde rung und der Identi  täts stabilisie-
rung.

54 Vgl. hierzu ausf. Klass, Recht liche Grenzen des Reali täts fernsehens, S. 39 ff. m. w. N.
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3. Teil: Rundfunksen dungen und die Menschen würde

Vor dem Hinter grund dieser Format entwick lung lassen sich typische Gefähr-
dungs potentiale für die Menschen würde heraus arbeiten, welche im folgenden 
Teil benannt werden sollen. Die Darstel lung der charakteristi schen Problem-
konstella tionen soll dabei insbesondere mit Blick auf die be sondere Wirkung 
und die ge steigerte Öffentlich keit des Mediums Fernsehen er folgen.

A. Gefähr dungs potentiale für die Menschen würde

I. Ver letzungen des sozialen Achtungs anspruchs eines Menschen, 
insbesondere durch Herab würdi gung, Anprange rung, 
Schmähung und Ausgren zung

Mit Blick auf die ver fassungs recht liche Gewährleis tung der Menschen würde 
sind insbesondere Situa tionen problematisch, in denen einzelne Protagonisten 
oder Dritte an geprangert oder ver ächt lich ge macht, geschmäht oder aus gegrenzt 
werden. Dies kann beispiels weise dadurch geschehen, dass Teilnehmer in Talk-
shows regel recht „an geklagt“ und „ab geurteilt“ werden, Moderatoren, Gäste 
und Publikum Ankläger und Richter zugleich sind.55

Eine menschen würderelevante Handlung liegt eben falls vor, wenn ein Prota-
gonist derart in seiner Ehre ver letzt wird, dass der Kern der Menschen würde 
berührt wird. Dies kann der Fall sein, wenn es dem sich Äußernden ledig lich 
um die Herab würdi gung der Person und nicht um die Auseinander setzung in 
einer die Öffentlich keit be rührenden Frage geht, oder wenn die Beleidi gung 
die Intimsphäre als absolut geschützten Bereich der Persönlich keit be trifft.

55 Vgl. hierzu Bericht der Dokumenta tions stelle Talk shows für den Zeitraum März 1999 bis Oktober 1999, 

Anlage  7, Pressemittei lung zur Sitzung vom 12. 05. 1999 sowie die Beispiels fälle bei Klass, Recht liche 

Grenzen des Reali täts fernsehens, S. 46 ff.
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Problematisch sind in diesem Kontext aber auch Situa tionen, in denen Men-
schen vor geführt oder dem Druck zur Selbst bezichti gung aus gesetzt und in 
Folge ge zwungen werden, selbst zu ihrem Unwerturteil beizu tragen.56 Eine 
Ausgren zung findet ferner auch statt, wenn der Achtungs anspruch be stimmter 
Kollektive oder Bevölke rungs gruppen missachtet wird, beispiels weise, wenn 
Menschen, die nicht der ästheti schen Norm ent sprechen, be schimpft und be-
leidigt werden, wenn ein Frauen bild propagiert wird, welches diese auf bloße 
Objekte reduziert57, oder wenn einzelne Personen benutzt werden, um stereotype 
Vor urteile zu ver festigen.

Die Menschen würde ist aber auch in Gefahr, wenn einzelne Personen in 
ab wertender oder menschen verachtender Art und Weise zur Schau ge stellt, 
zum Zwecke der Show instrumentalisiert und damit letzt lich als Showelement 
der Sendung missbraucht werden.58

In den letzten Jahren ist zudem auch eine Tendenz zu „medialem Mobbing“ 
fest zustellen – dies zeigt sich nicht nur in diversen Castings hows, bei denen 
die Moderatoren zum Teil ein aus grenzendes Ver halten gegen über den meist 
unter legenen Teilnehmern an den Tag legen,59 sondern auch in Formaten des 
Reali täts fernsehens. Insbesondere die be stehenden Nominie rungs pflichten, aber 
auch die grundsätz liche Ver mitt lung negativer Ver haltens- und Kommunika-
tions muster sowie die Brutalisie rung des zwischen mensch lichen Umgangs ist 
zum Teil kritisch zu be werten und es wird vor gebracht, das Propagieren eines 
solchen Ver haltens wider spreche den Vorstel lungen einer toleranten Gesell-
schaft.60

II. Beeinträchti gung der Selbst bestim mung

Fragwürdig sind aber auch Aus strah lungen, die Personen zeigen, welche sich 
ganz offensicht lich in einer emotionalen Aus nahmesitua tion be finden und nicht 
mehr in der Lage sind, ihre Gefühle und Emotionen zu beherr schen.61 Werden 

56 Vgl. hierzu auch Di Fabio, Der Schutz der Menschen würde durch Allgemeine Programm grundsätze  – 

Rechts gutachten im Auftrag der Bayerischen Landes zentrale für neue Medien (BLM), S. 37 f.

57 Vgl. hierzu beispiels weise den Bericht der Dokumenta tions stelle Talk shows für den Zeitraum März 1999 

bis Oktober 1999, Anlage 7, Pressemittei lung zur Sitzung vom 17. 03. 1999 („Ich krieg Euch alle“) sowie 

Pressemittei lung zur Sitzung vom 14. 04. 1999 („Bärbel Schäfer: Deine Brüste machen mich wahnsinnig“).

58 So hat die Gemeinsame Stelle Jugendschutz und Programm (GSJP) beispiels weise nach Prüfung der 

Arabella-Sendung „Meine Familie ist ein Albtraum“ ein rechts aufsicht liches Tätigwerden empfohlen, weil 

die Gäste „durch das Thema und seine Inszenie rung intellektuell und psychisch über fordert und als Show-

element der Sendung missbraucht“ wurden. Vgl. hierzu Bericht der Dokumenta tions stelle Talk shows für 

den Zeitraum März 1999 bis Oktober 1999, Anlage 7, Pressemittei lung zur Sitzung vom 12. 05. 1999. Im 

Ergebnis wurde eine Ver letzung der Menschen würde im konkreten Fall jedoch ver neint.

59 Vgl. hierzu Fn. 29.

60 So jeden falls die BLM, Papier vom 06. 02. 2001 zu „Reality Soaps und ver gleich baren Formaten“, S. 6.

61 Vgl. hierzu den 8. Teil E „Ver letzung des Achtungs anspruchs durch Aus nutzen situativer Kontroll verluste“ 

und die ent sprechenden Beispiele.
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derartige situative Kontroll verluste aus genutzt, therapeuti sche Fragetechniken 
oder gar Methoden der Psychoanalyse an gewendet, denen der Betroffene in 
der Situa tion nicht ge wachsen ist,62 besteht eine erheb lich Gefahr für die durch 
Art. 1 Abs. 1 GG garantierte Selbst bestim mung des Einzelnen.63

Diese gerät aber auch in Bedrängnis, wenn eine strukturelle Unter legen heit 
vor liegt, Protagonisten auf grund be stehenden Zeitdrucks, sozialen Drucks von 
Seiten des Publikums oder anderer Protagonisten, aber auch auf grund finan-
zieller Notlagen in ihrer Ent schei dungs frei heit erheb lich be einträchtigt sind.

Recht lich problematisch sind zudem Situa tionen, in denen Menschen un-
gefragt und ohne Wider spruchs möglich keit ins Rampen licht der Öffentlich keit 
ge zogen und beispiels weise mit herab würdigenden, das Persönlich keits bild prä-
genden Aus sagen konfrontiert werden wie dies ver einzelt in den typischen 
Über raschungs- oder Konfronta tions szenarien von Talk- oder Realitys hows 
geschieht.64

III. Eingriffe in die Intimsphäre

Menschen würderelevant kann zudem auch die Offen legung der Intimsphäre 
einzelner Protagonisten, aber auch un beteiligter Dritter sein. Dies kann bei-
spiels weise durch klassi sche Wort- und Bildberichterstat tungen er folgen.

Zweifel haft ist aber auch die in einigen Reali täts formaten übliche Dauer-
beobach tung ohne zeit liche und gegen ständ liche Grenzen. Diese ist vor allem 
dann heikel, wenn die be troffenen Protagonisten keinerlei Rückmel dung zu 
ihrer Selbst darstel lung von ver trauten Personen oder dem Publikum be kommen, 
sie zum bloßen Gegen stand der Betrach tung werden und der Eindruck der 
Ent personifizie rung ent steht.

Problematisch können aber auch intime Enthül lungen und Outings sein, die 
den Betroffenen im innersten Kern seiner Persönlich keit be treffen.

62 Vgl. hierzu beispiels weise Bente/Fromm, Affekt fernsehen: Motive, An gebots weisen und Wirkun gen, in: 

Landes  anstalt für Rundfunk Nordrhein-West falen (Hrsg.), Formate und Wirkun gen des Affekt fernsehens, 

S. 13 (45 f.), die in diesem Kontext die Frage auf werfen, ob dann nicht auch die „be rufsethi schen Standards 

der be troffenen Disziplinen Eingang in die Bewer tung finden müssen“. Kritisch diesbezüg lich auch 

Schneider, Talk shows im öffent lichen Gespräch, in: Landes anstalt für Rundfunk Nordrhein-West falen 

(Hrsg.), S. 57 (66) sowie Fromm, Privat gespräche vor Millionen: Fernseh auftritte aus psychologi scher und 

soziologi scher Perspektive, S. 96.

63 Aufsehen erregte in diesem Kontext beispiels weise ein Fall aus Italien. Dort erfuhr eine Mutter im Rahmen 

der Ver missten-Sendung „Chi l’ha visto“ live vom Tod ihrer Tochter. Besondere Brisanz erhielt der Fall 

dadurch, dass sich die Mutter gerade im Haus des Mörders, des Onkels der Toten, befand.

64 Siehe hierzu ausf. Klass, Recht liche Grenzen des Reali täts fernsehens, S. 53 ff. m. w. N.



30

IV. Physische und psychi sche Beeinträchti gungen sowie 
Darstel lungen von Leid und Gewalt

Nicht zuletzt kann die Menschen würde aber auch in Gefahr geraten, wenn Teil-
nehmer einer Sendung ernst haften Beeinträchti gungen physischer oder psychi-
scher Art aus gesetzt sind und hierdurch ihre Subjekt qualität in Frage ge stellt 
wird.65 Der Psychiater Mario Gmür, der sich auf die Behand lung von Medien-
opfern spezialisiert hat, weist in diesem Kontext darauf hin, dass es in den 
aktuellen Showformaten durch aus Situa tionen geben kann, die zur Ausbil dung 
eines post traumati schen Stress syndroms bei den Betroffenen führen können.66 
Er nennt in diesem Zusammen hang beispiels weise das Essen von Kot oder 
das Über schütten mit Un geziefer, Grenz situa tionen also, die insbesondere im 
„Dschungelcamp“ keine Selten heit sind.67 Insgesamt klassifiziert er fünf Kate-
gorien von Medien opfern: Paparazzi-Opfer, Outing-Opfer, Lügen- und Falsch-
darstel lungs opfer, Tribunalisie rungs opfer und Instrumentalisie rungs opfer. Ins-
besondere die beiden letzten Kategorien er langen mit Blick auf die aktuelle 
Fernsehland schaft be sondere Relevanz, denn das öffent liche Vor führen und 
an den Pranger stellen sowie das Benutzen von Menschen für ein be stimmtes 
(meist dramaturgi sches) Konzept, kennzeichnen die Reali täts- und Angst formate 
unserer Zeit.

Ein Schutz durch Art. 1 Abs. 1 GG kann aber auch in Betracht kommen, 
wenn Menschen dargestellt werden, die sterben oder schweren körper lichen 
oder seelischen Leiden aus gesetzt sind oder waren. In diesem Kontext haben 
zum Beispiel die Downloadmöglich keit sogenannter „Snuff-Videos“68 (z. B. 
von Hinrich tungs- oder Folter szenen) aus dem Internet sowie die Kriegs berichts-
erstat tung, insbesondere die Aus strah lung von Gefangenen bildern, Anlass zur 
Sorge ge geben.

Im Einzelfall können auch fiktive Darstel lungen von Gewalt die Menschen-
würde ver letzen. Eine Ver letzung kann beispiels weise dann bejaht werden, 

65 Siehe hierzu Fn. 22.

66 Siehe Alfons Kaiser, „Bei der Geburt und bei der Hinrich tung von Helden dabeisein“, Der Psychiater 

Mario  Gmür im Interview mit der F. A. Z. über den jüngsten RTL-Einfall „Ich bin ein Star  – Holt 

mich  hier  raus“, die Lust am Quälen und künst liche Prominenz, abruf bar unter: http://www.faz.net/s/

RubCD175863466D41BB9A6A93D460B81174/ Doc~E92394113F52549CDB09A5E755CD05635~ATpl~ 

Ecommon~Scontent. html.

67 Auch schon im Kontext des Formats „Big Brother“ hatten Psychologen darauf hin gewiesen, dass ein 

derartiges „Spiel“ zu psychi schen Beeinträchtigen führen kann. Vgl. hierzu beispiels weise den Präsidenten 

des Berufs verbandes deutscher Psychologen (BDP) Hell fritsch, Psychologi sche Rundschau, Nr. 3, 2000, 

S. 166: „Den Beteiligten kann nicht in vollem Ausmaß bewusst sein, worauf sie sich mit der totalen Aufgabe 

ihrer Privatsphäre einlassen. Niemand vermag sich die Gefahren der ‚Kunst welt‘ tatsäch lich vorzu stellen, 

in die er sich für die nächsten 100 Tage begibt“.

68 Siehe hierzu Ring, Ver antwor tung wahrnehmen – Auf sicht ernst nehmen, Kommission für Jugendmedien-

schutz (KJM) informiert, S. 2, abruf bar unter http://www. kjm-online.de/files/pdf1/2006_kjm_informiert. pdf 

sowie Gangloff, Moderne Schweineaugen, „Happy Slapping“ und „Snuff-Videos“, tv diskurs 2006, Heft 38, 

69 (70).
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wenn der Betrachter zur „be jahenden Anteilnahme an den Schreckens szenen 
an geregt“ wird,69 oder, wenn er auf gefordert wird, sich mit den Handlun gen 
zu identifizieren, wenn die Sendung also darauf an gelegt ist, „beim Betrachter 
eine Einstel lung zu er zeugen oder zu ver stärken, die den fundamentalen Wert- 
und Achtungs anspruch leugnet, der jedem Menschen zukommt“,70 oder aber, 
wenn Gewalt ver herr licht wird.

B. Die potenzierte Wirk kraft des Mediums Rundfunk

Bei der Beurtei lung von Sendun gen muss zudem stets die heraus gehobene 
Wirkungs intensität des Mediums Fernsehen Beach tung finden.

Fernsehen schafft eine virtuelle Welt und bindet den Einzelnen nicht nur 
passiv, sondern im Rahmen der Reali täts formate auch zunehmend aktiv ein, 
weshalb es in be sonderem Maße ge eignet ist, die öffent liche Meinungs bildung 
zu be einflussen. Die Medien prägen Kommunika tions muster, morali sche Wer-
tun gen und unser Bild von der Gesell schaft – in den Medien werden mithin 
Menschen- und Weltbilder modelliert.71 Zudem ver mitteln sie Rollen bilder und 
bieten Orientie rungs möglich keiten in Zeiten, in denen klassi sche Rollen modelle 
an Bedeu tung ver lieren und eine zunehmende Auflö sung tradi tioneller Sozial-
strukturen zu be obachten ist. Die gesell schaft liche Ver antwor tung der Medien 
spiegelt sich mithin in den durch sie transportierten Wertun gen und Bildern.

Auch die vom Bundes verfassungs gericht stets hervor gehobene Breiten-
wirkung, bequeme Verfüg bar keit und Suggestivkraft des Mediums Rundfunk72 
sowie die be sondere Ver mitt lung von Authentizität auf grund der zeit gleichen 
Bild- und Tonübertra gung be gründen nach wie vor eben falls eine heraus geho-
bene Stellung des Rundfunks. Sie implizieren aber auch ein er höhtes Gefähr-
dungs potential.

Vor diesem Hinter grund zeigt sich die be sondere Ver antwor tung der Sender-
verantwort lichen, aber auch der Medien aufsicht, die im Einzelfall die Einhal-
tung der recht lichen Grenzen im Interesse eines ver träg lichen Miteinanders 
durch setzen und hierbei insbesondere die potenzierte Wirk kraft des Rundfunks 
be achten müssen.

Beach tung muss aber im Einzelfall auch die be sondere Pranger wirkung 
finden, die von einer negativen Darstel lung in den Massen medien, insbesondere 
im Rundfunk, aus gehen kann, denn diese kann einer Rechts verlet zung eine 

69 BVerfGE 87, 209 (229 f.) – „Tanz der Teufel“.

70 VG Hannover, AfP 1996, 205 (206) – „Hochzeits tag“.

71 Ähnlich auch Eifert, Menschen würde im Medien recht, in: Bahl/Heinig (Hrsg.), Menschen würde in der 

säkularen Ver fassungs ordnung, S. 321 (323).

72 BVerfGE  90, 60 (87)  – „Rundfunk gebühr“; vgl. hierzu auch Herrmann/Lausen, Rundfunkrecht, § 22 

Rz. 2, die von einer „– durch Bild und Ton ver stärkten – Glaubwürdig keit“ sprechen.



32

be sondere Schwere ver leihen und unter Umständen eine lebens lange Bloß -
stellung nach sich ziehen.73

Zu be rücksichtigen ist ferner, dass die Öffentlich keit der Massen medien 
zudem eine nicht einschätz bare und damit eine anonyme Größe ist, was eine 
be sondere Gefähr dung für den Betroffenen bewirkt, denn dieser kann in der 
Regel nicht einschätzen, wer einen be stimmten Beitrag oder eine be stimmte 
Sendung gesehen und wem gegen über eine Klarstel lung oder Recht ferti gung 
an gebracht ist. Darüber hinaus können die Folgen sehr viel erheb licher sein 
als im persön lichen Umfeld, in welchem die Berichterstat tung nicht das einzige 
Kriterium bei der Einschät zung einer Person ist, denn der anonymen Öffentlich-
keit wird meist nur ein Aus schnitt der Persönlich keit eines Menschen präsen-
tiert, ihr werden Informa tionen ver mittelt, die sie nur in sehr ein geschränkter 
Weise in Beziehung zur be troffenen –  ihr im Übrigen un bekannten – Person 
setzen kann.

C. Die Einbeziehung Minderjähriger

Besondere Auf merksam keit muss auch die ver stärkte Einbeziehung von Kin-
dern und Jugend lichen in die aktuellen Sendungs konzepte finden, denn diese 
werden zum einen oftmals un gefragt durch zum Teil weitreichende Einwilli-
gungen ihrer gesetz lichen Ver treter zu Protagonisten der Show ge macht74, zum 
anderen können gerade Minderjährige in der Regel das Ausmaß und die Bedeu-
tung ihres Handelns sowie die Folgen ihres Auf tritts im Fernsehen nicht immer 
realistisch einschätzen. Zudem sind sie auch Angriffen er wachsener Personen, 
beispiels weise im Rahmen von Talk- und Castings hows nicht ge wachsen und 
geben meist mehr von sich preis als ge wollt.

Die Wahrung der Selbst bestim mung einsichts fähiger Minderjähriger sowie 
die Siche rung des Kindes wohls müssen mithin ver stärkt in das Blick feld der 
Programm verantwort lichen rücken, denn Fernsehsen dungen wie „Die Super 
Nanny“ weisen ein erheb liches Gefähr dungs potential für die Sozialisa tion von 
Kindern und Jugend lichen auf. Die in diesem Format ver einzelt vorzu findende 
einseitige und über zogene Darstel lung von schwierigen oder ver haltens auf fäl-
li gen Kindern, die zu einer erheb lichen Stigmatisie rung in der alltäg lichen 
Lebens welt führen kann, muss dabei auch vor dem Hinter grund der Menschen-
würdegewährleis tung kritisch ge würdigt werden. Werden die be troffenen Kinder 
in eine be stimmte „Rolle“ ge presst, degradiert, diszipliniert und auf ihre Defi-

73 Zur prägenden Kraft der Massen medien auch Eifert, Menschen würde im Medien recht, in: Bahl/Heinig 

(Hrsg.), Menschen würde in der säkularen Ver fassungs ordnung, S. 321 (322).

74 Zur Ent schei dungs fähig keit Minderjähriger vgl. ausführ lich 7. Teil A III 1 B.
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zite reduziert, kann darin eine ent würdigende Behand lung zu sehen sein.75 Es 
stellt sich daher in einzelnen Konstella tionen durch aus die Frage, ob Personen 
im Hinblick auf eine be stimmte Aussage, ein be stimmtes Konzept instru men-
talisiert und eventuell ihrer Subjekt qualität beraubt werden. Gerade Minder-
jährige be dürfen aber im Interesse einer un gestörten Persönlich keits entwick lung 
eines be sonderen Schutzes.76

Nicht zuletzt sind auch die Folgen, die eine permanente Kamerapräsenz für 
die Ent wick lung von Kindern haben kann, oftmals nicht abzu schätzen.77 Fest 
steht jeden falls, dass Kinder sehr viel sensibler auf Ausgren zung, Häme oder 
Stigmatisie rung reagieren, weshalb die „Nachwir kungen“ solcher Sendun gen 
im sozialen Nahbereich nicht unter schätzt werden dürfen.

75 Siehe auch Pressemittei lung des Kinderschutz bundes NRW vom 06. 10. 2004, „Kinderschutz bund kritisiert: 

Super Nanny ent würdigt Kinder und Familien“, abruf bar unter: http://www.kinderschutzbund-nrw.de/

Supernanny061004. htm.

76 Die ver fassungs recht liche Ver anke rung des Kindes wohls findet sich in Art. 6 Abs. 2 i. V. m. Art. 2 Abs. 1 

i. V. m. Art. 1 Abs. 1 GG. Kinder haben danach ein Recht auf un gehinderte Entfal tung ihrer Persönlich keit. 

Auch im Bereich der Presseberichterstat tung ist daher beispiels weise anerkannt, dass die persönlich keits-

recht lichen Interessen von Kindern eine Schutz verstär kung durch Art. 6 Abs. 1 und 2 GG er fahren (BVerfG, 

NJW 2000, 1021 [1026]  – „Caroline von Hannover“; BVerfG, NJW 2005, 1857  – „Carolines Tochter“; 

BGH, NJW 2005, 215 – „Alexandra von Hannover“; BGH, NJW 2010, 1454 – „Sohn von Franz Becken-

bauer“).

77 Vgl. hierzu auch Parsons, Growing trend of exploiting children for reality TV, abruf bar unter http://www.

welt.de/english-news/article3818194/Growing-trend-of-exploiting-children-for-reality-TV. html. Siehe zum 

durch aus problemati schen Format „Boys and Girls Alone“ auch http://www.channel4.com/programmes/

boys-and-girls-alone/episode-guide/series-1.
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4. Teil: Rechts grundlagen zum Schutz 
der Menschen würde

In Art. 1 Abs. 1 GG erhebt das Grundgesetz die Menschen würde zum obersten 
Gut der Verfas sung. Vor schriften zum Schutz der Würde des Einzelnen finden 
sich aber auch in einer ganzen Reihe von einfach-recht lichen Normen. Im 
vierten Teil dieses Gutachtens sollen daher die für die staat liche Rundfunk-
aufsicht relevanten Rechts grundlagen vor gestellt werden.

Zudem wird ein Über blick über Bestim mungen zum Schutz der Menschen-
würde im europäi schen und internationalen Recht ge geben.

Es wird sich zeigen, dass der Menschen würde in der Aus gestal tung, die 
sie durch die Rechtsprechung des Bundes verfassungs gerichts be kommen hat, 
zentrale Bedeu tung zukommt.

A. Nationale Rechts grundlagen

I. Die Menschen würde in der Verfas sung, Art. 1 Abs. 1 GG

Art. 1 Abs. 1 GG erklärt die Menschen würde zum „höchsten Rechts wert“78 
der  Verfas sung, indem er sie für unantast bar erklärt. Zugleich normiert er 
eine Schutz pflicht, welche alle staat lichen Organe ver pflichtet, fördernd und 
schützend tätig zu werden, wenn die Menschen würde in Gefahr gerät:

Die Würde des Menschen ist unantast bar. Sie zu achten und zu schützen ist 
Ver pflich tung aller staat lichen Gewalt. (Art. 1 Abs. 1 GG)

78 BVerfGE 6, 32 (36) – „Elfes“; ähnlich auch schon BVerfGE 5, 85 (204) – „KPD-Verbot“ („oberster Wert 

in der frei heit lichen Demokratie“); vgl. des Weiteren BVerfGE 12, 45 (53) – „Wehrpf licht“; BVerfGE 27,1 

(6) – „Mikrozensus“; BVerfGE 30, 1 (25) – „Abhör-Entschei dung“; BVerfGE 45, 187 (227) – „lebens lange 

Frei heits strafe“; BVerfGE 30,173 (193) – „Mephisto“; BVerfGE 32, 98 (108) – „Gesundbeter“-Entschei dung.
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Und auch das Bundes verfassungs gericht betont in ständiger Rechtsprechung 
die heraus gehobene Bedeu tung der Menschen würde als „tragendes Konstitu-
tions prinzip“79 des Grundgesetzes.80

II. Die Menschen würde als spezieller Prüfungs maßstab 
für die Auf sichts behörden

Wie bereits erwähnt, finden sich auf grund der staat lichen Ver pflich tung zum 
Schutz der Menschen würde auch auf der Ebene des einfachen Rechts eine 
Vielzahl von Regelun gen, die aus drück lich ihrem Schutz dienen und die staat-
lichen Organe ver pflichten, die Menschen würde auch vor Eingriffen von dritter 
Seite zu schützen. Mit Blick auf den Unter suchungs gegen stand handelt es sich 
dabei insbesondere um die Regelun gen zum Schutz der Menschen würde im 
Staats vertrag für Rundfunk und Telemedien (Rundfunkstaats vertrag – RStV), 
im Staats vertrag über den Schutz der Menschen würde und den Jugendschutz 
in Rundfunk und Telemedien (Jugendmedien schutz-Staats vertrag  – JMStV) 
sowie im Landes medien gesetz Nordrhein-West falen.

Diese Regelun gen sind er forder lich, um sowohl private wie auch öffent lich-
recht liche Rundfunk veranstalter an den Menschen würdegrundsatz zu binden, 
denn der Menschen würde kommt zum einen keine unmittel bare Dritt wirkung 
zu, zum anderen sind die Rundfunkanstalten kein Teil der staat lichen Gewalt.81

Der Menschen würdebegriff der im Folgenden auf gezeigten Regelun gen ist 
dabei jedoch grundsätz lich aus Art. 1 Abs. 1 GG zu ent wickeln,82 denn die 
Ent stehungs geschichte der Normen sowie die Tatsache, dass diese auf ein sonst 
nicht zu recht fertigendes Verbot be stimmter Kommunika tions inhalte zielen, 
spricht für eine Identität der Begriffs inhalte.83

Aus diesem Grund soll eine ausführ liche Auseinander setzung mit dem 
Begriff der Menschen würde im Rahmen der Darstel lung des ver fassungs recht-
lichen Schutzes der Menschen würde er folgen.84

79 BVerfGE  6, 32 (36)  – „Elfes“; BVerfGE  30, 1 (39)  – „Abhör entschei dung-Sondervotum“; BVerfGE  45, 

187 (227)  – „lebens lange Frei heits strafe“; BVerfGE  50, 166 (175)  – „Auswei sung“; BVerfGE  87, 209 

(228) – „Tanz der Teufel“; BVerfGE 96, 375 (399) – „fehlgeschlagene Sterilisa tion“.

80 Vgl. zur Ausle gung und Anwen dung dieser Norm ausführ lich Teil 6.

81 Hahn/ Witte, in: Hahn/Vesting, Rundfunkrecht, § 3 RStV, Rz. 12.

82 So auch Hahn/ Witte, in: Hahn/ Vesting, Rundfunkrecht, § 3 RStV, Rz. 13.

83 Eifert, Menschen würde im Medien recht, in: Bahl/Heinig (Hrsg.), Menschen würde in der säkularen Ver-

fassungs ordnung, S. 321 (323 f.). Siehe auch Kommission für Jugendmedien schutz der Landes medien-
anstalten (KJM), Kriterien für die Auf sicht im Rundfunk und den Telemedien, S. 25 abruf bar unter: http://

www.blm.de/apps/documentbase/data/pdf1/kjm_kriterien. pdf.

84 Vgl. hierzu Teil 6.
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1. Der Staats vertrag für Rundfunk und Telemedien 
(Rundfunkstaats vertrag – RStV)

Ein erstes Bekenntnis zum Schutz der Menschen würde findet sich in § 3 RStV. 
Dieser regelt Folgendes:

§ 3 RStV
Die in der Arbeits gemein schaft der öffentlichrecht lichen Rundfunkanstalten 
der Bundes republik Deutschland (ARD) zusammen geschlossenen Landes rund-
funk anstalten, das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF), das Deutschlandradio 
und alle Ver anstalter bundes weit ver breiteter Rundfunk programme haben in 
ihren An geboten die Würde des Menschen zu achten und zu schützen; die 
sitt lichen und religiösen Überzeu gungen der Bevölke rung sind zu achten. Die 
An gebote sollen dazu beitragen, die Achtung vor Leben, Freiheit und körper-
licher Un versehrt heit, vor Glauben und Meinun gen anderer zu stärken. Weiter-
gehende landes recht liche Anforde rungen an die Gestal tung der An gebote sowie 
§ 41 dieses Staats vertrages bleiben un berührt.

Diese Ver pflich tung besteht nicht nur hinsicht lich der Protagonisten und der 
Objekte der Berichterstat tung, sondern auch im Ver hältnis zu den Zuschauern.

Die in § 3 RStV ver ankerte Pflicht, die Würde des Menschen zu achten 
und zu schützen, wird ergänzt durch die Parallel vorschrift des § 41 Abs. 1 S. 2 
HS 1 RStV.85 Zudem findet sich in § 7 Abs. 1 Nr. 1 RStV86 die Regelung, dass 
auch Werbung und Teles hopping die Menschen würde nicht ver letzen dürfen.

§ 3 RStV wurde erstmals durch den Vierten Rundfunkände rungs staats-
vertrag – und zwar als § 2a RStV ein gefügt.87 Zwar sollte diese Norm, wie die 
Begrün dung zeigt, die be stehende materielle Rechts lage nicht ver ändern – sie 
sollte aber erstmals einen gemeinsamen Grundstandard von Programm grund-
sätzen fest legen, der essentiell zu schützende Grundwerte ent hält.88 Der Gesetz-
geber wollte an gesichts der zahl reichen Diskussionen über Fernsehformate wie 
Talk shows, Reality-TV u. a. nochmals die heraus gehobene Stellung der in § 2a 
RStV (nunmehr § 3 RStV) ge nannten Programm grundsätze deut lich machen.89 

85 § 41 Abs. 1 RStV: „Für die Rundfunk programme gilt die ver fassungs mäßige Ordnung. Die Rundfunk-
programme haben die Würde des Menschen sowie die sitt lichen, religiösen und weltanschau lichen Über-
zeu gungen anderer zu achten. Sie sollen die Zusammen gehörig keit im ver einten Deutschland sowie die 
internationale Ver ständi gung fördern und auf ein diskriminie rungs freies Miteinander hinwirken. Die 
Vor schriften der allgemeinen Gesetze und die gesetz lichen Bestim mungen zum Schutz der persön lichen 
Ehre sind einzu halten. (…)“.

86 § 7 Abs. 1 Nr. 1 RStV: „Werbung und Teles hopping dürfen nicht 1. Die Menschen würde ver letzen“.
87 Mit dem Inkraft treten des Jugendmedien schutz-Staats vertrages wurde die Bestim mung zu § 3.

88 Begrün dung zum Vierten Rundfunkände rungs staats vertrag, Bayer. Landtag, Drs. 14/1832, S. 20; Harts tein/
Ring/Kreile/Dörr/Stettner/Cole, RStV-Kommentar, 2001, § 3 RStV, Rz. 1.

89 Harts tein/Ring/Kreile/Dörr/Stettner/Cole, RStV-Kommentar, 2001, § 2 a RStV, Rz. 1.
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Insbesondere die Menschen würde sollte als zentraler Wert unseres Grund-
gesetzes hervor gehoben werden.

2. Der Staats vertrag über den Schutz der Menschen würde und 
den Jugendschutz in Rundfunk und Telemedien 
(Jugendmedien schutz-Staats vertrag – JMStV)

Im Jugendmedien schutz-Staats vertrag findet sich die Menschen würde gleich 
an mehreren Stellen wieder. In § 1 JMStV wird fest gestellt, dass Zweck des 
Staats vertrages unter anderem auch der Schutz vor solchen An geboten in elek-
troni schen Informa tions- und Kommunika tions medien ist, welche die Men-
schen würde ver letzen:

§ 1 JMStV
Zweck des Staats vertrages ist der einheit liche Schutz der Kinder und Jugend-
lichen vor An geboten in elektroni schen Informa tions- und Kommunika tions-
medien, die deren Ent wick lung oder Erziehung be einträchtigen oder ge fährden, 
sowie der Schutz vor solchen An geboten in elektroni schen Informa tions- und 
Kommunika tions medien, die die Menschen würde oder sonstige durch das Straf-
gesetz buch geschützte Rechts güter ver letzen.

In § 4 finden sich dann konkrete Ver bots tatbestände, welche als Ordnungs-
widrig keiten mit einem Buß geld in Höhe von bis zu 500.000 Euro ge ahndet 
werden können.90 So sind nach § 4 Abs. 1 Nr. 3 JMStV An gebote unzu lässig, 
die zum Hass gegen Teile der Bevölke rung oder gegen eine nationale, rassische, 
religiöse oder durch ihr Volkstum be stimmte Gruppe auf stacheln, zu Gewalt- 
oder Willkürmaßnahmen gegen sie auf fordern oder die Menschen würde anderer 
dadurch an greifen, dass Teile der Bevölke rung oder eine vor bezeichnete Gruppe 
be schimpft, böswillig ver ächt lich ge macht oder ver leumdet werden.

Eben falls unzu lässig sind nach § 4 Abs. 1 Nr. 8 An gebote, die gegen die 
Menschen würde ver stoßen, insbesondere durch die Darstel lung von Menschen, 
die sterben oder schweren körper lichen oder seelischen Leiden aus gesetzt sind 
oder waren, wobei ein tatsäch liches Geschehen wieder gegeben wird, ohne dass 
ein be rechtigtes Interesse gerade für diese Form der Darstel lung oder Bericht-
erstat tung vor liegt.91

90 Siehe § 24 Abs. 1, 3 JMStV.

91 Vor dem Hinter grund der Unantast barkeit der Menschen würde wird die Einschrän kung durch ein über-

wiegendes Berichterstat tungs interesse zum Teil für nicht anwend bar erklärt, vgl. beispiels weise Liesching, 
in: Beck’scher Onlinekommentar, § 4 JMStV, Rz. 7 m. w. N. Nach anderer Ansicht handelt es sich bei dem 

ge forderten be rechtigten Interesse nur um ein Kriterium für die Beurtei lung, ob eine Menschen würdeverlet-

zung vor liegt und nicht um einen Recht ferti gungs grund, so z. B. Spindler/Schuster, Recht der elektroni schen 

Medien, § 4 JMStV, Rz. 19.
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Zudem findet sich in Nr. 5 noch eine Regelung, die sich mit unzu lässigen 
Darstel lungen von Gewalt befasst:

§ 4 JMStV Unzulässige An gebote
(1) Un beschadet strafrecht licher Ver antwortlich keit sind An gebote unzu lässig, 
wenn sie
(…)
3. zum Hass gegen Teile der Bevölke rung oder gegen eine nationale, rassische, 
religiöse oder durch ihr Volkstum be stimmte Gruppe auf stacheln, zu Gewalt- 
oder Willkürmaßnahmen gegen sie auf fordern oder die Menschen würde ande-
rer dadurch an greifen, dass Teile der Bevölke rung oder eine vor gezeichnete 
Gruppe be schimpft, böswillig ver ächt lich ge macht oder ver leumdet werden, 
(…)
5. grausame oder sonst unmensch liche Gewalt tätig keiten gegen Menschen 
in  einer Art schildern, die eine Ver herr lichung oder Ver harmlo sung solcher 
Gewalt  tätig keiten aus drückt oder die das Grausame oder Unmensch liche des 
Vor gangs in einer die Menschen würde ver letzenden Weise darstellt; dies gilt 
auch bei virtuellen Darstel lungen, (…)
8. gegen die Menschen würde ver stoßen, insbesondere durch die Darstel lung 
von Menschen, die sterben oder schweren körper lichen oder seelischen Leiden 
aus gesetzt sind oder waren, wobei ein tatsäch liches Geschehen wieder gegeben 
wird, ohne dass ein be rechtigtes Interesse gerade für diese Form der Darstel-
lung oder Berichterstat tung vor liegt; eine Einwilli gung ist unbeacht lich, (…).

3. Landes medien gesetz Nordrhein-West falen

Auch im Landes medien gesetz Nordrhein-West falen (LMG NRW) findet sich 
eine Regelung zum Schutze der Menschen würde. So legt § 31 Abs. 3 LMG 
NRW fest:

§ 31 LMG NRW (Programm auftrag und Programm grundsätze)
(3) Die Rundfunk programme haben die Würde des Menschen zu achten und 
sollen dazu beitragen, die Achtung vor Leben, Freiheit und körper licher 
Unversehrt heit, vor Glauben und Meinung anderer zu stärken. (…)

B. Aus blick: Die europäi sche und internationale Perspektive

Der Schutz der Menschen würde spielt auch im europäi schen und internationalen 
Kontext eine immer größere Rolle und kann durch aus für die nationale Medien-
aufsicht Bedeu tung er langen. Zum einen können Maßnahmen der Rundfunk-
aufsicht zu einer Beschrän kung der Grundfrei heiten führen, weshalb sie am 
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Maßstab des europäi schen Rechts zu messen sind – insofern kann die Recht-
sprechung des Europäi schen Gerichts hofs (EuGH) relevant werden  –, zum 
anderen haben natür liche Personen, nicht-staat liche Organisa tionen und Perso-
nen gruppen, die be haupten, in einem in der Europäi schen Menschen rechts-
konven tion (EMRK) anerkannten Recht ver letzt zu sein, nach Erschöp fung 
des nationalen Rechts wegs die Möglich keit, sich im Wege der Individual klage 
(Art. 34 EMRK) an den Europäi schen Gerichts hof für Menschen rechte (EGMR) 
zu wenden.92

Darüber hinaus be fassen sich auch die Organe des Europarates93 immer 
wieder mit dem Schutz der Menschenwürde im Bereich der Medien.94

Nicht zuletzt erlangt die internationale Dimension aber auch vor dem Hinter-
grund Bedeu tung, dass menschen würderelevante Programme aus dem Ausland 
in Deutschland empfang bar sind und Internetangebote ohnehin nicht an Länder-
grenzen haltmachen.

Daher soll an dieser Stelle eben falls ein kurzer Blick auf den europäi schen 
und internationalen Schutz der Menschen würde ge worfen werden.

I. Die Allgemeine Erklä rung der Menschen rechte (AEMR)

In der Allgemeinen Erklä rung der Menschen rechte nimmt die Menschen würde 
eine heraus gehobene Stellung ein. Sie wird nicht nur in der Präambel erwähnt,95 
vielmehr findet sich auch in Art. 1 AEMR96 die Regelung, dass alle Menschen 

92 Die Auswir kungen auf das nationale Rechts system können dabei erheb lich sein. Dies zeigte die Ver urtei-

lung Deutschlands im Falle EGMR, NJW 2004, 2647  – „Caroline von Hannover/Deutschland“, welche 

zu einer Rechtsprechungs ände rung im Bereich des allgemeinen Persönlich keits rechts führte. Siehe hierzu 

beispiels weise Klass, AfP 2007, 517 ff.

93 Vgl. beispiels weise Statement (2002) 1 on Human Dignity and the fundamental Rights of others (adopted 

by the Standing Committee on Trans frontier Television at its 31st Meeting [12–13  September 2002]), 

welches als Reaktion auf die Zunahme von Reali täts formaten er folgte. Hierin wird festgestellt: „Recent 

practice in some European countries has shown that in developing competitive programme policies, designed 

to protect market share and boost the economic potential and revenues of their stations, some broadcasters 

draw on programmes formats and ideas which can infringe upon human integrity and dignity and expose 

the participants in these programmes to a complete loss of their private life, as well as to gratuitous 

physical or psychological suffering. In this context, the Standing Committee considers it necessary to 

recall the fundamental principles concerning human rights protection contained in the European Convention 

on Human Rights, as well as in Article 7 of the European Convention on Transfrontier Television, which 

lays down the primary responsibility of broadcasters as regards programme content, and provides that the 

presentation and content of programmes shall respect the dignity of the human being and the fundamental 

rights of others.“

94 Einen guten Überblick gibt insofern McGonagle, Die Sicherung der Menschenwürde im europäischen 

audiovisuellen Sektor, IRISplus, 2007-6, ebenfalls abrufbar unter: http://www.obs. coe.int /oea_publ/iris/

iris_plus/iplus6_2007.pdf. de.

95 „Da die Anerken nung der allen Mitgliedern der mensch lichen Familie innewohnenden Würde und ihrer 

gleichen und un veräußer lichen Rechte die Grundlage der Freiheit, der Gerechtig keit und des Friedens in 

der Welt bildet (…)“.

96 Art. 1 AEMR: „Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten ge boren. Sie sind mit Ver nunft 

und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlich keit be gegnen.“
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gleich an Würde und Rechten sind. Spezifi sche Ausprä gungen finden sich 
zudem in Art. 22 und Art. 23 AEMR.97

II. Die Europäi sche Konven tion zum Schutz der Menschen würde 
(EMRK)

In der EMRK ist die Menschen würde zwar nicht aus drück lich ver ankert, sie 
kann jedoch als Grundlage des Konven tions rechts an gesehen werden.98

Der Schutz der Menschen würde wird zudem in den Zusatz protokollen und 
Über einkommen aus drück lich erwähnt.99

Darüber hinaus gibt es mittlerweile eine recht umfang reiche Kasuistik des 
EGMR, der sich in den ver gangenen Jahren ver stärkt mit der Menschen würde-
verbür gung be fasste. Dieser betont in ständiger Rechtsprechung, dass das Gebot 
der Achtung der Menschen würde allen Konven tions garantien zu Grunde liegt, 
und dass die Achtung der Würde und der Freiheit des Menschen „das Wesen 
der Konven tion“100 aus mache. Das Recht auf Selbst bestim mung und Autonomie 
der Persönlich keit sei dabei ein wesent licher in Art. 8 EMRK ver ankerter 
Grundsatz.101

97 Siehe hierzu Meyer, in: Meyer, Charta der Grundrechte der Europäi schen Union, Art. 1 EU-GRCharta, 

Rz. 4; Dreier, in: Dreier, Grundgesetz, Art. 1 Abs. 1 GG, Rz. 26.

98 Hufen, JuS 2010, 1 (2); Meyer-Ladewig, NJW 2004, 981.

99 Vgl. beispiels weise das Europäi sche Über einkommen über die Gemeinschafts produk tion von Kinofilmen 

(02. 10. 1992), durch das Film vorhaben, die eindeutig pornographi scher Art oder Vor haben, die Gewalt 

be fürworten oder die Würde des Menschen offen ver letzen, nicht als Gemeinschafts produk tion anerkannt 

werden (Kap. II, Art. 5 Nr. 3 des Über einkommens) sowie das Über einkommen über das grenz überschrei-

tende Fernsehen (05. 05. 1989), das die grenz überschreitende Ver brei tung von Fernsehprogrammen be-

stimmten Regeln unter wirft (dazu gehört nach Kap. II, Art. 7 I, dass „alle Sendun gen eines Programms 

im Hinblick auf ihre Auf machung und ihren Inhalt die Menschen würde und die Grundrechte anderer 

achten“ müssen).

100 EGMR, NJW-RR 2004, S. 289 (293)  – „Goodwin/Ver einigtes König reich“; EGMR, NJW 2002, 2851 

(2854) – „Pretty/Ver einigtes König reich“: „Das Wesent liche der Konven tion ist die Achtung der Menschen-

würde und der mensch lichen Freiheit“; EGMR, NJW 2004, 2505 (2507) – van Kück/Deutschland: „Da 

außerdem die Konven tion ihrem Wesen nach auf Achtung der Würde und der Freiheit des Menschen 

gerichtet ist, wird das Recht der Trans sexuellen auf persön liche Ent wick lung sowie auf physische und 

morali sche Sicher heit geschützt“; EGMR, Urt. v. 06. 07. 2005, Ziff. 145 – „Nachova u. a.“: „Racial violence 

is a particular affront to human dignity and, in view of its perilous consequences, requires from the 

authorities special vigilance and a vigorous reac tion“; vgl. hierzu auch Meyer-Ladewig, Kommentar zur 

Europäi schen Menschen rechts konven tion, Art. 8 EMRK, Rz. 5a; Calliess, in; Calliess/Ruffert, Das Ver-

fassungs recht der Europäi schen Union, Art. 1 GRCharta, Rz. 33; Meyer-Ladewig, NJW 2004, S. 981 (982).

101 Calliess, in; Calliess/Ruffert, Das Ver fassungs recht der Europäi schen Union, Art. 1 GRCharta, Rz. 33; 

EGMR, NJW 2004, 2505 (2507) – „van Kück/Deutschland“.
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III. Die Charta der Grundrechte der Europäi schen Union

Die Charta der Grundrechte der Europäi schen Union ent hält in ihrer Präambel102 
und in Art. 1 („Die Würde des Menschen ist unantast bar. Sie ist zu achten und 
zu schützen.“) ein heraus gehobenes Bekenntnis zur Menschen würde als Wert, 
Grundsatz und Grundrecht. Dies betont auch der EuGH, der in seinem Urteil 
zur Biopatentrichtlinie die Menschen würde erstmals aus drück lich als Grund-
recht anerkannte.103

Die Würde des Menschen bildet jedoch auch auf der Ebene des europäi-
schen Rechts nicht nur ein Grundrecht an sich, vielmehr liegt sie als Konzept 
allen in der Charta ver ankerten Grundrechten zu Grunde – zugleich bildet sie 
als objektives Ver fassungs prinzip einen Teil der allgemeinen Rechts grundsätze 
des Gemeinschafts rechts.104 Ent sprechend betonte das Gericht in der „Omega-
Entschei dung“, dass die Gemeinschafts rechts ordnung un bestreit bar auf die 
Gewährleis tung der Achtung der Menschen würde als eines allgemeinen Rechts-
grundsatzes abzielt und auch europarecht lich anerkannt ist, dass die Menschen-
würde als Recht ferti gungs grund für Beschrän kungen der Grundfrei heiten 
fungie ren kann.105

Das Ziel, die Menschen würde zu schützen, ist also unzweifel haft mit dem 
Gemeinschafts recht verein bar.106 Da die Menschen würde mit der Wesens gehalt-
garantie in Art. 52 Abs. 1 S. 1 (Art. II-112 Abs. 1 S. 1 EurVerf) ver knüpft ist, 
darf sie bei Einschrän kungen eines Rechts nicht an getastet werden.107

102 Die Präambel schreibt das Ziel der Völker Europas fest, „auf der Grundlage gemeinsamer Werte eine 

fried liche Zukunft zu teilen“. Der zweite Absatz der Präambel präzisiert diese Werte – demnach gründet 

sich die Union auf den unteil baren und universellen Werten „der Würde des Menschen, der Freiheit, der 

Gleich heit und der Solidarität“ sowie auf den „Grundsätzen der Demokratie und Rechts staatlich keit“.

103 EuGH, GRUR Int. 2001, 1043 (1046 f.)  – „König reich der Niederlande/Parlament und Rat“; vgl. dazu 

auch Herdegen, in: Maunz/Düring, Art. 1 GG, Rz. 18; Beutler, in: v. der Groeben/Schwarze, Kommentar 

zum EU-/  EG-Vertrag, Bd. 1, Art. 6 EU, Rz. 76; Grabitz /Hilf/Pernice/Mayer, Das Recht der Europäi schen 

Union, Rz. 55–57; Calliess, in: Calliess/Ruffert, Das Ver fassungs recht der Europäi schen Union, Art. 1 

GRCharta, Rz. 10.

104 Calliess, in: Calliess/Ruffert, Das Ver fassungs recht der Europäi schen Union, Art. 1 GRCharta, Rz. 12.

105 EuGH, EuZW 2004, 753 (755)  – „Omega/Bonn (Laserdrome)“: „Da die Grundrechte sowohl von der 

Gemein schaft als auch von ihren Mitglieds staaten zu be achten sind, stellt der Schutz dieser Rechte ein 

be rechtigtes Interesse dar, das grundsätz lich ge eignet ist, eine Beschrän kung von Ver pflich tungen zu 

recht fertigen, die nach dem Gemeinschafts recht, auch kraft einer durch den EG-Vertrag gewährleis teten 

Grundfrei heit wie des freien Dienst leis tungs verkehrs, be stehen.“ Bröhmer, Anmer kung zu EuGH „Omega/

Bonn (Laserdrome)“, EuZW 2004, 755 (756), spricht insofern von einer „carte blanche“ für Beschrän-

kungen der Markt frei heiten, wenn „ein auch nur irgendwie ge arteter Bezug zur Menschen würde hergestellt 

werden kann“.

106 EuGH, EuZW 2004, 753 (755) – „Omega/Bonn (Laserdrome)“. Im Ergebnis stellte das Gericht mit Blick 

auf die konkrete Vor lagefrage fest, „dass das Gemeinschafts recht einem nationalen Verbot einer in der 

gewerb lichen Ver anstal tung von Spielen mit simulierten Tötungs hand lungen an Menschen be stehenden 

wirtschaft lichen Tätig keit, das zum Schutz der öffent lichen Ordnung wegen einer in dieser Tätig keit 

gesehenen Ver letzung der Menschen würde ergeht, nicht ent gegen steht.“

107 Meyer, in: Meyer, Charta der Grundrechte der Europäi schen Union, Art. 1 EU-GRCharta, Rz. 31.
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Als Vorbild der Regelung diente Art. 1 Abs. 1 GG, dem der Wortlaut von 
Art. 1 der Charta erkenn bar nach gebildet ist.108 Zwar hat die Ausle gung des 
Art. 1 der Charta grundsätz lich autonom zu er folgen, die Rechtsprechung der 
mitglieds staat lichen Ver fassungs gerichte dient jedoch als Erkenntnis quelle.

Die Ver anke rung der Menschen würde in der Charta der Europäi schen Union 
ver stärkt mithin die Rechts stel lung und den Rechts schutz der in Europa leben-
den Menschen erheb lich.

IV. Das Europäi sche Über einkommen über das 
grenzüberschreitende Fernsehen (EÜGF)

Auch das Europäi sche Über einkommen über das grenz überschreitende Fern-
sehen (EÜGF) ver langt, dass Sendun gen „die Würde des Menschen und die 
Grundrechte anderer achten“ müssen.109 Zudem finden sich im Text Ver weise 
auf die EMRK und die AEMR, welche sich, wie eben ge zeigt, auch dem Schutz 
der Menschen würde ver schrieben haben.

108 Meyer, in: Meyer, Charta der Grundrechte der Europäi schen Union, Art. 1 EU-GRCharta, Rz. 1; Herdegen, 
in: Maunz/Dürig, Art. 1 GG, Rz. 17.

109 Übereinkommen über das grenz überschreitende Fernsehen (05. 05. 1989), das die grenz überschreitende 

Ver brei tung von Fernsehprogrammen be stimmten Regeln unter wirft (dazu gehört nach Kap. II, Art. 7 I, 

dass „alle Sendun gen eines Programms im Hinblick auf ihre Auf machung und ihren Inhalt die Menschen-

würde und die Grundrechte anderer achten“ müssen).
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5. Teil: Die Rundfunkaufsicht im Span nungs feld von 
Rundfunk frei heit und Menschen würde

A. Die Pflicht des Staates zum Schutz der Menschen würde 
im Bereich des Rundfunks

I. Staat liche Schutz pflichten

Den Staat trifft grundsätz lich die Pflicht, die Menschen würde seiner Bürger 
zu schützen. Dies ergibt sich schon unmittel bar aus dem Wortlaut des Art. 1 
Abs. 1 S. 2 GG – zudem hat das Bundes verfassungs gericht auch ganz allgemein 
eine Schutz gebots funk tion der Grundrechte und mithin grundrecht liche Schutz-
pflichten anerkannt. Diese leitet es in ständiger Rechtsprechung aus dem 
objektiv-recht lichen Gehalt der Grundrechte her.110 Daneben wird auch Art. 1 
Abs. 1 S. 2 GG und die darin liegende Ver pflich tung des Staates zum Schutz 
der Menschen würde als allgemeine Grundlage an gesehen.111

Es ist jedoch frag lich, in welchem Maße der Staat fördernd und schützend 
tätig werden muss, wenn die Grundrechte seiner Bürger und insbesondere die 
Menschen würde in Gefahr geraten.

Fest gehalten werden kann, dass die staat lichen Schutz pflichten umfassend 
sind – dies be deutet zum einen Abwehr von Beeinträchti gungen, zum anderen 
beinhalten sie aber auch die Ver pflich tung, all jene Maßnahmen zu er greifen, 
die notwendig sind, um Beeinträchti gungen, beispiels weise der Menschen würde, 
vorzu beugen oder sie abzu stellen.112 Dabei ist zu betonen, dass schon die Formu-
lie rung des Art. 1 Abs. 1 Satz 2 GG, aber auch die Tatsache, dass dieser einen 

110 BVerfGE 39, 1 (42 ff.) – „Schwanger schafts abbruch“; BVerfGE 46, 160 (164 f.) – „Schleyer“; BVerfGE 49, 

24 (53) – „Kontakt sperregesetz“; BVerfGE 49, 89 (140 ff.) – „Schnelle Brüter“; BVerfGE 53, 30 (57 ff.) – 

„Mühlheim-Kärlich“; BVerfGE  65, 54 (78)  – „Fluglärm“; BVerfGE  77, 381 (402 f.)  – „Gorleben“ u. a. 

Siehe hierzu auch Klass, Recht liche Grenzen des Reali täts fernsehens, S. 64 ff. sowie Unruh, Dogmatik 

der grundrecht lichen Schutz pflichten, S. 29 f.

111 Siehe hierzu beispiels weise Wiesbrock, Schutz der Menschen rechte, S. 91; Unruh, Dogmatik der grundrecht-

lichen Schutz pflichten, S. 42 ff.; Klein, NJW 1989, 1633 (1635) sowie Starck, Praxis der Ver fassungs aus-

le gung, S. 70 ff.

112 Vgl. hierzu Klass, Recht liche Grenzen des Reali täts fernsehens, S. 64 ff.
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Begrün dungs ansatz für die allgemeinen Schutz pflichten bietet, zeigt, dass den 
Staat im Bereich des Menschen würdeschutzes eine gesteigerte Schutz pflicht 
trifft.113

Adressat der Schutz pflichten ist im ge walten geteilten demokrati schen Rechts-
 staat primär der Gesetz geber, der zum Schutz des Einzelnen Regelun gen er-
lassen oder anpassen muss.114 Aber auch die Rechtsprechung ist ge fordert. Sie 
unter stützt den Gesetz geber bei der Anwen dung und Ausle gung des Rechts, 
aber auch bei der Rechts fortbil dung, denn sie muss eben falls dem Schutz auftrag 
nach kommen und ist dabei unmittel bar an die Grundrechte ge bunden.

Bei der Aus gestal tung der Schutz pflichten haben die staat lichen Organe 
jedoch einen erheb lichen Beurtei lungs-, Wertungs- und Gestal tungs spiel raum. 
Maß geblich ist allein, dass die Gesamt heit der dem Schutz des jeweiligen 
Rechts guts dienenden Normen einen effektiven Schutz gewährt.115 Der Gesetz-
geber darf mithin ledig lich ein ge wisses Minimum an Schutz nicht unter-
schreiten.

Fraglich ist jedoch, ob der Staat auf grund seiner Schutz pflicht auch im 
Bereich des durch Art. 5 Abs. 1 GG geschützten Rundfunks tätig werden darf, 
denn als prägendes Strukturmerkmal der Rundfunk frei heit wird die Staats-
frei heit an gesehen,116 da freie und individuelle Meinungs bildung un bestritten 
Freiheit von staat licher Beherrschung und Einfluss nahme voraus setzt.117

Ob und in welchem Umfang Eingriffe in diesen sensiblen Bereich möglich 
sind, soll daher im Folgenden unter sucht werden.

II. Schutz pflichten und die Staats frei heit des Rundfunks

Die Rundfunkaufsicht bewegt sich im Rahmen ihrer Tätig keit oftmals im Span-
nungs feld zwischen der Pflicht zur Achtung der Rundfunk- und Meinungs frei-
heit auf der einen Seite und der Ver pflich tung zum Schutz der Menschen würde 
auf der anderen Seite.

Bei jeder Zulässig keits prüfung eines konkreten Formats oder einer be stimm-
ten Sendung muss sie zunächst von der Rundfunk frei heit des einzelnen Ver-

113 Klass, Recht liche Grenzen des Reali täts fernsehens, S. 67.

114 BVerfGE  39, 1 (44)  – „Schwanger schafts abbruch“; Hill gruber, AcP  191 (1991), 69 (76); Hermes, NJW 

1990, 1764 (1765); Unruh, Dogmatik der grundrecht lichen Schutz pflichten, S. 23 f.

115 Klein, NJW 1989, 1633 (1637); Canaris, Grundrechte und Privatrecht, S. 44, 81, 86; Dietlein, Schutz-

pflichten, S. 111; Unruh, Dogmatik der grundrecht lichen Schutz pflichten, S. 82 sowie BVerfGE  39, 1 

(42 ff.) – „Schwanger schafts abbruch“; BVerfGE 46, 160 (164 f.) – „Schleyer“; BVerfGE 88, 203 (254 f.) – 

„Schwanger schafts abbruch II“.

116 BVerfGE  12, 205 ff.  – „Fernsehurteil“; BVerfGE  31, 314 (329)  – „Mehrwert steuer“; BVerfGE  57, 295 

(320) – „FRAG-Urteil“; BVerfGE 59, 231 (258) – „freie Mitarbeiter“; BVerfGE 83, 238 (296) – „WDR-

Gesetz“; BVerfGE 90, 60 (88) – „Rundfunk gebühr“. Ausführ lich zum Grundsatz der Staats frei heit auch 

Gersdorf, Staats frei heit des Rundfunks, S. 22 ff.

117 BVerfGE 57, 295 (320) – „FRAG-Urteil“.
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anstalters aus gehen, welche durch Art. 5 Abs. 1 S. 2, 2. Alt. GG umfassend 
aber nicht vor behalt los gewährleistet wird, denn der Gebrauch dieser ver fas-
sungs recht lichen Freiheiten muss sich in das Gesamt konzept der Verfas sung 
und die Frei heits ausü bung anderer Grundrechts berechtigter einfügen.118

Daher soll nunmehr das Ver hältnis von Rundfunk frei heit und Menschen-
würde genauer aus gelotet werden, wobei insbesondere der Gewährleis tungs-
gehalt der Rundfunk frei heit, speziell des Rechts auf Programm frei heit, mit 
Blick auf die menschen würderelevanten Formate dargestellt und ein kurzer 
Blick auf das rundfunkrecht liche Schutz system ge worfen werden soll.

B. Die Rundfunk frei heit des Art. 5 Abs. 1 S. 2, 2. Alt. GG

Nach Art. 5 Abs. 1 S. 2, 2. Alt. GG wird die Freiheit der Berichterstat tung 
durch Rundfunk gewährleistet.

Die Ausle gung dieser ver fassungs recht lichen Bestim mung wurde maß geblich 
von der Rechtsprechung des Bundes verfassungs gerichts ge prägt, weshalb dessen 
grundlegende Ent schei dungen den ver fassungs recht lichen Rahmen bilden, an 
dem es sich auch im Folgenden zu orientieren gilt.

Nach ständiger Rechtsprechung des Bundes verfassungs gerichts ist die Frei-
heit der Berichterstat tung durch den Rundfunk für die frei heit lich-demokrati-
sche Grundord nung schlechthin konstituierend.119 Hörfunk und Fernsehen sind 
unentbehr liche Massen kommunika tions mittel, die dem Einzelnen umfassende 
Informa tionen über aktuelle Geschehnisse, Ent wick lungen im Staats wesen und 
im gesell schaft lichen Bereich ver schaffen.120 Der Rundfunk ist dabei ein 
„eminenter Faktor“ der öffent lichen Meinungs bildung, denn er hält den öffent-
lichen Diskurs in Gang, informiert in großer Breite und Vielfalt, gibt den 
gesell schaft lichen Gruppen die Möglich keit zu mei nungs bildendem Wirken 
und ist selbst am Prozess der Meinungs bildung be teiligt.121

Die Rundfunk frei heit ist insoweit eine dienende Freiheit  – sie dient der 
freien und öffent lichen Meinungs bildung und ist zugleich Grund vorausset zung 
für das Funktionieren von Demokratie, denn sie ergänzt, ver stärkt und gewähr-

118 Di Fabio, Schutz der Menschen würde, S. 9.

119 Vgl. beispiels weise BVerfGE 7, 198 (208) – „Lüth“; BVerfGE 10, 118 (121) – „Redakteure“; BVerfGE 35, 

202 (222) – „Lebach“; BVerfGE 59, 231 (266) – „freie Mitarbeiter“; BVerfGE 77, 65 (74) – „Beschlag-

nahme“.

120 So auch BVerfGE 12, 205 (260) – „Fernsehurteil“; BVerfGE 35, 202 (222) – „Lebach“.

121 Rundfunk ist beispiels weise durch wertende Kommentare oder die Auswahl des gesendeten Materials am 

Prozess der Meinungs bildung be teiligt; vgl. hierzu BVerfGE 12, 205 (260) – „Fernsehurteil“; BVerfGE 35, 

202 (222) – „Lebach“; BVerfGE 57, 295 (320) – „FRAG-Urteil“; BVerfGE 73, 118 (152) – „Niedersachsen“; 

BVerfGE 59, 231 (257) – „freie Mitarbeiter“.
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leistet freie und umfassende Meinungs bildung. Vor diesem Hinter grund hat 
der Rundfunk essentielle Bedeu tung für die demokrati sche Ordnung.122

Träger und Berechtigte der Rundfunk frei heit sind jeden falls die öffent lich-
recht lichen Rundfunkanstalten sowie alle privaten natür lichen und juristi schen 
Personen, die Rundfunk be treiben, d. h. die selbst Inhalte produzieren oder 
ver breiten.123

Der Gewährleis tungs gehalt der Rundfunk frei heit ist sehr breit, denn Mei-
nungs bildung findet nicht nur in politi schen Sendun gen, Nachrichten oder 
sonstigen „seriösen“ Beiträgen statt, Informa tionen und Meinun gen können viel-
mehr ebenso durch unter haltende Sendun gen wie Fernsehs hows oder Fernseh-
spiele ver mittelt werden.124

Rundfunk frei heit be deutet in erster Linie Programm frei heit,125 d. h. die 
grund sätz liche Freiheit des jeweiligen Ver anstalters, den Inhalt seines Pro-
gramms eigen verantwort lich zu ge stalten. Ver boten ist daher jede staat liche 
oder sonstige fremde Einfluss nahme auf die Auswahl, den Inhalt und die Aus-
gestal tung des Programms. Durch die Programm frei heit wird gewährleistet, 
dass der Rundfunk frei von externer Einfluss nahme agieren kann  – eine 
Indienst  nahme des Rundfunks für außerpublizisti sche Zwecke ist damit un-
verein bar.126

Der Schutz der Rundfunk frei heit nach Art. 5 Abs. 1 S. 2, 2. Alt. GG reicht 
dabei von der Beschaf fung der Informa tion bis zur Ver brei tung der Nachricht 

122 BVerfGE 73, 118 (152 f.) – „Niedersachsen“; BVerfGE 57, 295 (320) – „FRAG-Urteil“; BVerfGE 83, 238 

(295) – „WDR-Gesetz“; BVerfGE 92, 203 – „EG-Fernsehrichtlinie“; BVerfGE 97, 228 – „Kurzberichterstat-

tung“; BVerfGE 119, 181 – „Rundfunk gebühr II“; BVerfGE 121, 30 – „Beteili gung von Parteien an privaten 

Rundfunk veranstaltern“.

123 BVerfG, NVwZ 2004, 472 – „Musik programm“; BVerfG, NJW 2001, 1633 (1634) – „Politbüro-Prozess“; 

BVerfG, NJW 1997, 1841 (1842)  – „Radio Dreyeckland“; BVerfG, NJW 1998, 2659 (2660)  – „private 

Rundfunkanbieter“; siehe auch Jarass, in: Jarass/Pieroth, Grundgesetz, Art. 5 GG, Rz. 41; Schulze-Fielitz, 
in: Dreier, Grundgesetz, Art. 5 GG, Rz. 118; Bethge, in: Sachs, Grundgesetz, Art. 5 GG, Rz. 109 f.

124 BVerfGE 12, 205 (260) – „Fernsehurteil“; BVerfGE 31, 314 (326) – „Mehrwert steuer“; BVerfGE 35, 202 

(222) – „Lebach“; BVerfGE 57, 295 (319) – „FRAG-Urteil“; BVerfGE 59, 231 (258) – „freie Mitarbeiter“. 

Siehe auch BVerfGE 101, 361 (361 ff.) – „Caroline von Monaco“ mit Blick auf die Pressefrei heit: „Meinungs-

bildung und Unterhal tung sind keine Gegen sätze. Auch in unter haltenden Beiträgen findet Meinungs bildung 

statt. (…) Es wäre einseitig anzu nehmen, Unterhal tung be friedige ledig lich Wünsche nach Zerstreuung 

und Ent span nung, nach Wirklich keits flucht und Ablen kung. Sie kann auch Reali täts bilder ver mitteln und 

stellt Gesprächsgegenstände zur Ver fügung, an die sich Diskus sions prozesse und Integra tions vorgänge 

an schließen können, die sich auf Lebens einstel lungen, Werthal tungen und Ver haltens muster be ziehen, und 

erfüllt insofern wichtige gesell schaft liche Funktionen (…). Unterhal tung in der Presse ist aus diesem Grund, 

ge messen an dem Schutz ziel der Pressefrei heit, nicht unbeacht lich oder gar wert los und deswegen eben falls 

in den Grundrechts schutz einbezogen (…).“

125 BVerfGE 59, 231 (258) – „freie Mitarbeiter“; BVerfGE 77, 65 (74) – „Beschlagnahme“; BVerfGE 90, 60 

(87) – „Rundfunk gebühr“ und jüngst BVerfGE 97, 298 (310) – „extra radio“; vgl. auch Wendt, in: v. Münch/

Kunig, Grundgesetz, Art. 5 GG, Rz. 46; Schulze-Fielitz, in: Dreier, Grundgesetz, Art. 5 GG, Rz. 103; Dörr, 
Big Brother und die Menschen würde, S. 44.

126 BVerfGE 87, 181 (201) – „Werbe verbot“; BVerfGE 90, 60 (87) – „Rundfunk gebühr“.
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und der Meinung.127 Selbst bei der Auswahl, Einstel lung und Beschäfti gung 
der Redak tions mitarbeiter ist die Rundfunk frei heit zu be rücksichtigen.128

Fest gehalten werden kann folg lich, dass der Schutz der Rundfunk frei heit 
nicht von vorneherein auf be stimmte Sendun gen be schränkt werden kann, 
sondern dass jedes TV-Format und somit jede einzelne Sendung samt Konzep-
tion –  unabhängig von Programm sparte und Niveau  – am grundrecht lichen 
Schutz des Art. 5 Abs. 1 S. 2, 2. Alt. GG teilnimmt. Die staat liche Rundfunk-
aufsicht muss daher auch bei der Prüfung recht lich problemati scher Unter-
haltungs formate der Rundfunk frei heit aus reichend Rechnung tragen.

C. Programm frei heit und Menschen würde

Steht mithin fest, dass die Rundfunk frei heit auch mit Blick auf Unter hal tungs-
formate umfassenden Schutz gewährt, so ist jedoch noch nicht ge klärt, wie es 
sich mit dem ver fassungs recht lich gewährleis teten Recht auf Programm frei heit 
ver hält, wenn es um den ab soluten Schutz der Menschen würde geht. Fraglich 
ist insbesondere, ob der Grundsatz der Staats frei heit einem staat lichen Ein-
greifen zum Schutz der Würde ent gegen steht.

Dies muss mit einem eindeutigen „Nein“ be antwortet werden, denn Staats-
frei heit be deutet keines falls, dass staat liche Organe, insbesondere der Gesetz-
geber, von jeder Rege lungs befugnis aus genommen sind. Maßnahmen können 
vielmehr zur Aus gestal tung und Siche rung der Rundfunk frei heit notwendig 
oder durch die Schranken des Art. 5 Abs. 2 GG sowie durch immanente, in 
der Verfas sung selbst ge zogene Schranken gerecht fertigt sein.129 Insbesondere 
mit Blick auf den sich aus Art. 1 Abs. 1 S. 2 GG er gebenden Schutz auftrag darf 
es keine rechts freien Räume geben  – dieser Auftrag ist vielmehr umfassend 
zu ver stehen.130

Es herrscht daher Einig keit, dass selbst in einem so sensiblen Gebiet wie 
dem Rundfunkrecht sicher gestellt werden muss, dass die ver fassungs recht lichen 
Grundlagen und Gewährleis tungen nicht durch die Bedin gungen des Marktes 
unter spült werden.131 Rundfunk muss in öffent licher Ver antwor tung stehen, 
weshalb staat liche Eingriffe zum Schutz der Menschen würde selbst im Bereich 
der Programm frei heit zulässig sind.

127 BVerfGE 10, 118 (121) – „Redakteure“; BVerfGE 12, 205 (260) – „Fernsehurteil“; BVerfGE 77, 65 (74) – 

„Beschlagnahme“.

128 BVerfGE 59, 231 – „freie Mitarbeiter“.

129 Siehe hierzu Klass, Recht liche Grenzen des Reali täts fernsehens, S. 73 ff. m. w. N.

130 Dörr, Big Brother und die Menschen würde, S. 44; Di Fabio, Schutz der Menschen würde, S. 44; Dietlein, 
Schutz pflichten, S. 29.

131 BVerfGE  31, 314 (325)  – „Mehrwert steuer“; BVerfGE  35, 202 (220)  – „Lebach“. Siehe auch Di Fabio, 
Schutz der Menschen würde, S. 10.
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Der Staat ist ver pflichtet, die Würde in staats freien als auch staats fernen 
Bereichen zu schützen. Die Menschen würde, deren Beach tung und Schutz 
oberste Pflicht des Staates ist, kann der Rundfunk frei heit daher Grenzen setzen.

D. Rundfunk frei heit durch Rundfunkord nung: 
Das rundfunkrecht liche Schutz system

I. Schutz der Menschen würde durch Programm grundsätze

Wie schon ge zeigt, hat sich der Gesetz geber im Bereich des Rundfunks für 
einen Schutz der Menschen würde durch die Regelun gen im Rundfunkstaats-
vertrag, im Jugendmedien schutz-Staats vertrag sowie in den Landes medien-
gesetzen und somit in erster Linie für den Einsatz von Programm grundsätzen 
ent schieden.132

Hierdurch will er erkenn bar der sich aus Art. 1 Abs. 1 GG er gebenden Ver-
pflich tung zum umfassenden Schutz der Menschen würde nach kommen, denn 
schon über den Wortlaut der Regelun gen wird eine Verbin dung zum Grund-
gesetz hergestellt. Insbesondere § 3 RStV kann als Aus druck staat lichen Be-
mühens an gesehen werden, der ver fassungs recht lich ver bürgten Menschen würde 
auch im Bereich des Rundfunks den ihr ge bührenden Rang zuzu weisen.

Die Programm grundsätze133 zum Schutz der Menschen würde dienen daher 
letzt lich der Umset zung ver fassungs recht licher Vor gaben, welche bei der Aus-
legung der konkreten Regelun gen notwendiger weise be achtet werden müssen.134

Die Programm grundsätze binden, be grenzen und be schränken die Pro-
gramm frei heit in qualitativer Hinsicht, indem sie Maßstäbe für die Aus gestal-
tung von Sendeinhalten setzen.135 Sie haben dabei grundsätz lich eine Doppel-
natur, denn sie sind zum einen Richtschnur für die Programm verantwort lichen, 

132 Siehe hierzu Teil 4 A II. Für den öffent lich-recht lichen Rundfunk sind zusätz lich die einzelnen Rundfunk-

gesetze zu be achten.

133 Als Programm grundsätze be zeichnet man be stimmte inhalt liche Vor gaben und Grundstandards für die 

Programm gestal tung des Rundfunks. Dabei ist zwischen Programm grundsätzen im materiellen und im 

formellen Sinn zu unter scheiden. Während die erste Kategorie auch Programm richtlinien oder Programm-

anwei sungen bspw. des Intendanten beim öffent lich-recht lichen Rundfunk umfasst, fallen unter die zweite 

Kategorie der formellen Programm grundsätze nur die durch förm liches Gesetz in den Rundfunkstaats-

verträgen, Landes medien gesetzen und Rundfunk gesetzen normierten Programm grundsätze. Siehe hierzu 

Di Fabio, Schutz der Menschen würde, S. 67; Bosman, ZUM 1989, 6 (7).

134 Dörr, Big Brother und die Menschen würde, S. 19, weist zudem auf die Bedeu tung des Art. 1 Abs. 1 GG 

im Rahmen der Ausle gung der Regelun gen des Rundfunkstaats vertrages hin, welche als einfaches Gesetz 

den Vor gaben der Verfas sung und somit insbesondere auch den Vor gaben des Art. 1 Abs. 1 GG ent sprechen 

müsse. Kommen also beispiels weise mehrere Ausle gungen in Betracht, ist der ver fassungs konformen 

Ausle gung der Vorzug zu geben.

135 Schumacher, Frei heits gestaltende Programm auflagen, S. 98.
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zum anderen dienen sie den Auf sichts gremien und mithin der externen Kon-
trolle als Prüfungs maßstab,136 weshalb sie Hand lungs- und Kontrollnormen 
zugleich sind.137

Programm grundsätze stellen dabei grundsätz lich, wie Di Fabio zu Recht 
betont, ein ge eignetes Instrumentarium zur Regulie rung rundfunkrecht licher 
Tätig keit dar, denn „ihre be sondere Eigenart liegt darin, dass sie Grenzen 
setzen, ohne eng zu reglementieren oder gar zu zensieren, mögliche Inhalte 
steuern, ohne einen be stimmten Inhalt vorzu schreiben“, was dadurch er reicht 
wird, dass sie „ver fahrens gerichtet und be sonderen Inhalts vorgaben gegen über 
indifferent sind“.138

II. Leis tungs fähig keit der Programm grundsätze 
als Rege lungs instrument

Die Leis tungs fähig keit und damit die reale und effektive Wirksam keit der 
Programm grundsätze wird zusätz lich durch einen umfassenden Kontroll- und 
Über wachungs apparat ver stärkt. Diesem kommt gerade mit Blick auf den hohen 
Ab strak tions grad,139 die ge wisse Offen heit und Vagheit der Programm grund-
sätze zum Schutz der Menschen würde eine umso größere Bedeu tung zu.140

Im Bereich des privaten Rundfunks haben die Länder hierzu selbst ständige 
Anstalten des öffent lichen Rechts er richtet – die Landes medien anstalten, welche 
sowohl präventiv  – im Rahmen des gesetz lich geregelten Zulassungs verfah-
rens – als auch repressiv, wie beispiels weise im Bereich der Programm kontrolle, 
tätig werden. Auf sichts maßstab sind dabei die Programm vorschriften, insbeson-
dere also die Programm grundsätze des Rundfunkstaats vertrages, des Jugend-
medien schutz-Staats vertrages, des Landes medien gesetzes und der sonstigen 
gesetz lichen sowie in der Zulas sung geregelten Bestim mungen.

Gesondert zu er wähnen sind an dieser Stelle die Kommission für Jugend-
medien schutz (KJM)141, der die Über wachung der Bestim mungen des Jugend-
medien schutz-Staats vertrages obliegt, sowie die ZAK (Kommission für Zulas-
sung und Auf sicht), die als zentrales Gremium die Auf sicht über die privaten 

136 Bosman, Rundfunk frei heit und Programm grundsätze, S. 8; ders., ZUM 1989, 6 (7); Laschet, Programm-

grundsätze für den kommerziellen Rundfunk, S. 8; Schumacher, Frei heits gestaltende Programm auflagen, 

S. 98.

137 Laschet, Programm grundsätze für den kommerziellen Rundfunk, S. 28 f.; Bosman, ZUM 1989, 6 (7).

138 Di Fabio, Schutz der Menschen würde, S. 68.

139 Der hohe Ab strak tions grad und die ge wisse Un bestimm theit der Programm grundsätze ergibt sich insbeson-

dere aus der bundes verfassungs gericht lich vor gegebenen Beschrän kung auf Leit grundsätze; so Ossen bühl, 
Programm normen im Rundfunkrecht, in: Rundfunkrecht, S. 56.

140 Vgl. auch Kreile/Detjen, ZUM 1994, 78 (78), im Hinblick auf unscharfe Rechts begriffe.

141 Die KJM prüft, ob Ver stöße gegen den JMStV vor liegen und ent scheidet über die Maßnahmen gegen den 

Medien anbieter, die dann von den Landes medien anstalten um gesetzt werden. Insbesondere unter sucht die 

KJM auch, ob be stimmte An gebote gegen die Menschen würde ver stoßen.
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bundes weiten Ver anstalter wahrnimmt, soweit keine Jugendschutz belange be-
rührt sind.142

Die Landes medien anstalten unter liegen darüber hinaus einer mit Blick auf 
Auf sichts mittel und Auf sichts maßstab „be schränkten“ staat lichen Rechts aufsicht 
einer be stimmten obersten Landes behörde.143

E. Der Status quo der Auf sichts- und Rechtsprechungs praxis 
im Rundfunk bereich

Will man ab strakte Kriterien für die Handha bung in der täglichen Auf sichts-
praxis ent wickeln, so darf der Blick auf die bisherige Auf sichts- und Recht-
sprechungs praxis im Rundfunk bereich nicht fehlen, weshalb im Folgenden ein 
kurzer Über blick über die durch Rundfunkaufsicht und Rechtsprechung fest-
gestellten (oder zumindest ge prüften) Ver stöße gegen die Menschen würde ge-
geben werden soll.

Die einzelnen Fallkonstella tionen werden jedoch nicht ausführ lich analysiert, 
vielmehr finden sie sach- und themen bezogen Eingang in die nach folgende 
Unter suchung. Die Auflis tung soll allerdings an dieser Stelle zum einen die 
geringe Anzahl an Auseinander setzun gen von Auf sichts- und Rechtsprechungs-
praxis mit der Menschen würdeproblematik ver deut lichen und zum anderen als 
Basis für die zukünftige Arbeit der Auf sichts behörden in diesem Themen feld 
dienen.

I. Von der KJM fest gestellte Ver stöße gegen die Menschen würde

Die Kommission für Jugendmedien schutz (KJM) prüft im Einzelfall, ob die 
Würde des Menschen in Rundfunk- und Telemedien angeboten ge achtet wird. 
Bei ihren Ent schei dungen orientiert sie sich an der Rechtsprechung des Bundes-
verfassungs gerichts und unter sucht, ob im konkreten Fall eine Ver letzung der 
Menschen würde zu konstatieren ist, weil die Subjekt qualität eines Menschen 
prinzipiell missachtet und dieser zum Objekt herab gewürdigt wurde.

Die Annahme einer Menschen würdeverlet zung bedarf dabei einer sorg-
fältigen Begrün dung,144 da nicht nur einzelne, sondern sämt liche Grundrechte 
Konkretisie rungen der Menschen würde sind.

Aber auch wenn die Schwelle zur Annahme eines Menschen würdeverstoßes 
hoch anzu siedeln ist, hat die KJM in der Ver gangen heit in einigen wenigen 

142 Vgl. hierzu § 38 Abs. 2 RStV und § 17 JMStV sowie Thaenert, ZUM 2009, 131 (132), der „Unschärfen in 

der Abgren zung der Organzuständig keiten“ zwischen KJM und ZAK nicht aus schließt.

143 Vgl. hierzu Klass, Recht liche Grenzen des Reali täts fernsehens, S. 99 f.

144 BVerfGE 93, 266 (293) – „Soldaten sind Mörder“; BVerfGE 107, 275 (284) – „Benetton-Werbung“; BVerfG, 

NJW 2009, 3089 (3090) – „Holocaust auf Ihrem Teller“.
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Fällen Ver stöße gegen die Menschen würde fest gestellt. Hierbei handelt es sich 
um Folgende:145

1. Antisemiti sche Äußerun gen im Rahmen der Sendung „Big Brother“ (Pre-
miere):146 Ver stoß gegen § 4 Abs. 1 S. 1 Nr. 8 JMStV.

Im Rahmen einer „Big Brother“-Sendung fallen in einer Gesprächsrunde 
antisemiti sche Äußerun gen. Konkret führt ein Bewohner (Mikele) aus: „Ich 
kenne ganz ge meine Witze, die sind eigent lich nicht witzig, die sind mehr so 
für andere Leute witzig. (…) Da ist ein vierjähriges Mädchen oben auf diesem 
be stimmten Haus, und da sagt der be stimmte Mann zu ihr: ‚Auf was wartest 
Du denn da oben?‘ ‚Auf Mama und Papa.‘ antwortet sie.“ Da die anderen 
Bewohner den Witz nicht sofort ver stehen, klärt Mikele sie auf: „Am Schorn-
stein!“, woraufhin alle lachen. Dann folgen drei weitere Witze dieser Art.

Die KJM stellte mit Blick auf diese Sendung fest, dass die Aus strah lung 
die Menschen würde der in der Bundes republik lebenden Juden ver letzt.147

2. Beitrag über Eistauchen von Babys im Rahmen der Sendung „Explosiv“ 
(RTL):148 Ver stoß gegen § 4 Abs. 1 S. 1 Nr. 8 JMStV.

Ein Menschen würdeverstoß wurde auch mit Blick auf einen vierminütigen 
Beitrag im Rahmen der Sendung „Explosiv“ bejaht, in welchem über soge-
nannte „Eistauch-Kurse“ für Säuglinge und Kleinkinder in Moskau be richtet 
wurde. Die Bilder zeigen hierbei mehrfach, wie die Kinder bei eisigen Tempe-
raturen ins Wasser ge halten und unter getaucht werden. In einer Szene wird 
ein Baby von einem Sportlehrer aus einer Entfer nung von ca. zwei Metern ins 
Wasser geschleudert, wobei sich das Kind mehrfach über schlägt und sodann 
mit Rücken und Kopf auf das Wasser auf schlägt – diese Szene wird dreimal 
wieder holt. Ein im Beitrag interviewter Kinderarzt qualifiziert das Eistauchen 
als „Kindes miss brauch“.

Bemängelt wird von Seiten der KJM insbesondere der „Wider spruch zwi-
schen der selbst zweck haften Bildgestal tung des Beitrages und der ver meint-
lichen Empörung und Kritik über das Gezeigte in der Kommentie rung der 
Redak tion.“149

145 Vgl. hierzu die Über sicht über fest gestellte Ver stöße gegen die Menschen würde der Kommission für 

Jugendmedien schutz der Landes medien anstalten (KJM), abruf bar unter http://www. kjm-online.de/files/

pdf1/Verste_Menschenwrde2. pdf.

146 Ausgestrahlt am 03. 10. 2004 um 2.28 Uhr.

147 Übersicht über fest gestellte Ver stöße gegen die Menschen würde der Kommission für Jugendmedien-

schutz  der  Landes medien anstalten (KJM), abruf bar unter http://www. kjm-online.de/files/pdf1/Verste_

Menschenwrde2. pdf, S. 1.

148 Ausgestrahlt am 13. 02. 2003 um 19.10 Uhr.

149 Übersicht über fest gestellte Ver stöße gegen die Menschen würde der Kommission für Jugendmedien-

schutz  der  Landes medien anstalten (KJM), abruf bar unter http://www. kjm-online.de/files/pdf1/Verste_

Menschenwrde2. pdf, S. 1.
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3. Beitrag über Klaus Jürgen Wussow im Rahmen der Sendung „Exclusiv“ 
(RTL):150 Ver stoß gegen § 4 Abs. 1 S. 1 Nr. 8 JMStV.

Eben falls als Menschen würdeverstoß qualifiziert wurde ein Beitrag im Rah-
men der Sendung „Exclusiv“, in welchem ein Interview mit dem Schauspieler 
Klaus-Jürgen Wussow aus gestrahlt wurde. Dieser macht während des Interviews 
einen ver wirrten Eindruck, ist kaum in der Lage, sich ver ständ lich zu artikulieren 
und auf die Fragen zu antworten. Zudem wird er mit einer Ferndiagnose eines 
Arztes konfrontiert, welche ihm Defizite im Kurz zeit gedächtnis be schei nigt.

Aus Sicht der KJM ist insbesondere die redaktionelle Gestal tung des Bei-
trages, welche den prekären gesund heit lichen Zustand des Schauspielers ins 
Zentrum stellt, als ein Indiz für einen Menschen würdeverstoß anzu sehen.151

4. Beitrag über die Misshand lung eines 91-jährigen Mannes im Rahmen der 
Sendung „Explosiv“ (RTL)152: Ver stoß gegen § 4 Abs. 1 S. 1 Nr. 8 JMStV.

5. Beitrag über die Misshand lung eines 91-jährigen Mannes im Rahmen der 
Sendung „Nachtjournal“ (RTL):153 Ver stoß gegen § 4 Abs. 1 S. 1 Nr. 8 JMStV.

6. Beitrag über die Misshand lung eines 91-jährigen Mannes im Rahmen der 
Sendung „Punkt 12“ (RTL):154 Ver stoß gegen § 4 Abs. 1 S. 1 Nr. 8 JMStV.

7. Beitrag über die Misshand lung eines 91-jährigen Mannes im Rahmen der 
Sendung „RTL Aktuell“ (RTL):155 Ver stoß gegen § 4 Abs. 1 S. 1 Nr. 8 JMStV.

Die KJM bejahte darüber hinaus mit Blick auf einen von RTL zu unter schied-
lichen Zeiten und im Rahmen unter schied licher Sendun gen aus gestrahlten Bei-
trag, in welchem die Misshand lung eines 91-jährigen Mannes thematisiert wird, 
einen Ver stoß gegen die Menschen würde. Im Rahmen dieses Beitrages wird 
ein Mann ge zeigt, der von einer Frau mehrfach mit einem Waschlappen ins 
Gesicht geschlagen wird, dabei sind deut lich hörbare peitschende Töne zu 
ver nehmen, welche aus dem Off kommentiert werden („Sie schlägt ihn mitten 
ins Gesicht. Sie be schimpft ihn als ‚dreckige Sau‘ und misshandelt den Mann, 
den sie eigent lich pflegen sollte. Wenn sie die Geduld ver liert, be handelt sie 
ihn wie ein Tier“). Der Beitrag ent hält eine ganze Reihe schockierender Bilder – 
es wird mehrfach ge zeigt, wie der Mann geschlagen, be schimpft und ge waltsam 
ernährt wird.

150 Ausgestrahlt am 29. 02. 2004 um 17.45 Uhr.

151 Übersicht über fest gestellte Ver stöße gegen die Menschen würde der Kommission für Jugendmedien-

schutz  der  Landes medien anstalten (KJM), abruf bar unter http://www. kjm-online.de/files/pdf1/Verste_

Menschenwrde2. pdf, S. 2.

152 Ausgestrahlt am 30. 11. 2004 um 19.15 Uhr.

153 Ausgestrahlt am 01. 12. 2004 um 00.00 Uhr.

154 Ausgestrahlt am 30. 11. 2004 um 12.00 Uhr.

155 Ausgestrahlt am 30. 11. 2004 um 18.45 Uhr.
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Nach Einschät zung der KJM geht der Bericht damit „weit über das hinaus, 
was aus reichen würde, um die schlimme Situa tion des 91-Jährigen eindring lich 
zu be schreiben“.156

8. Beitrag über einen Wohnungs brand in Hamburg im Rahmen der Sendung 
„Sat.1 am Mittag“ (SAT.1):157 Ver stoß gegen § 4 Abs. 1 S. 1 Nr. 8 JMStV.

Des Weiteren wurde ein Menschen würdeverstoß im Rahmen der Sendung 
„Sat.1 am Mittag“ fest gestellt  – in welcher über einen Wohnungs brand in 
Hamburg be richtet wurde. In der Anmodera tion wird fest gestellt: „Eine Familie 
ein geschlossen von Flammen. Es sind dramati sche Bilder, die uns aus Hamburg 
er reicht haben. Eine weinende Mutter steht schreiend auf ihrem Balkon, ihren 
Sohn im Arm. Immer wieder fleht sie ‚Holt uns hier raus!‘, dann springen 
beide in panischer Angst vom Balkon.“ In der sich an schließenden Filmsequenz 
wird ge zeigt, wie der Junge und seine Mutter vom Balkon springen, wobei 
ihre Körper im Flug mittels eines roten Kreises markiert wurden. Sodann wird 
die Frau am Boden liegend ge zeigt und es ist deut lich zu er kennen, dass sie 
sich ein genässt hat. Zudem sind die Schreie und Rufe der Beteiligten zu hören. 
Die Szenen werden darüber hinaus mehrfach wieder holt.

Die KJM stellte diesbezüg lich fest: „Damit geht die Gestal tung des Beitrages 
über das hinaus –  was selbst in Boulevardmagazinen  – an Personalisie rung 
und Emotionalisie rung üblich ist. Die Frau und ihr Sohn werden hier zum 
bloßen Objekt reißeri scher Berichterstat tung.“158 Insbesondere die Markie rung 
der fallenden Körper und die Wieder ho lungen dienen letzt lich aus schließ lich 
der Dramatisie rung.

9. Bericht über den Einsatz eines Elektroschockers im Rahmen der Sendung 
„Sat.1 News“ (SAT.1):159 Ver stoß gegen § 4 Abs. 1 S. 1 Nr. 8 JMStV

Ein weiterer Ver stoß gegen die Menschen würde wurde in der Aus strah lung 
eines Berichts über einen Zwischen fall auf dem Flughafen von Vancouver im 
Rahmen der Sendung „Sat.1 News“ gesehen, in welchem ge zeigt wurde, wie 
ein junger Mann von zwei Polizisten über wältigt und mittels eines Elektro-
schockers betäubt wurde. Zwar wurde der daraufhin statt findende Zusammen-
bruch des Mannes, der taumelte, sich krümmte und panisch schrie, aus der 
Distanz ge zeigt, „die körper lichen Leiden werden jedoch ausführ lich und nicht 

156 Übersicht über fest gestellte Ver stöße gegen die Menschen würde der Kommission für Jugendmedien-

schutz  der  Landes medien anstalten (KJM), abruf bar unter http://www. kjm-online.de/files/pdf1/Verste_

Menschenwrde2. pdf, S. 2.

157 Ausgestrahlt am 23. 05. 2006 um 10.58 Uhr.

158 Übersicht über fest gestellte Ver stöße gegen die Menschen würde der Kommission für Jugendmedien-

schutz  der  Landes medien anstalten (KJM), abruf bar unter http://www. kjm-online.de/files/pdf1/Verste_

Menschenwrde2. pdf, S. 3.

159 Ausgestrahlt am 15. 11. 2007 um 18.40 Uhr.
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nur einmal ge zeigt und be dienen ein voyeuristi sches Interesse der Zuschauer. 
Das Geschehen wird durch die Tonebene zusätz lich dramatisiert.“160

10. Beitrag über die Teilnahme an einer Autopsie im Rahmen einer Travel-
Sick-Episode (Viva):161 Ver stoß gegen § 4 Abs. 1 S. 1 Nr. 8 JMStV

Ein Ver stoß gegen die Menschen würde wurde auch im Rahmen einer Serie 
des Reisemagazins „Travel Sick“ fest gestellt, in welcher der Moderator der 
Sendung als Mutprobe an einer Autopsie teilnehmen musste.

In der Begrün dung stellt die KJM fest: Im Rahmen des Beitrages „werden 
ausführ lich die Inaugen scheinnahme der Leiche, das Auf schneiden des Körpers, 
die Ent nahme der inneren Organe sowie schließ lich das Auf sägen des Schädels 
und die Ent nahme des Gehirns ge zeigt. Die ekeligen Bilder der Autopsie ver-
mitteln weder medizini sche Informa tionen noch sollen sie Empathie hervor-
rufen.“162 Erschwerend wurde von der KJM zudem be rücksichtigt, dass es sich 
bei „Travel Sick“ um eine Art Gewinn spiel handelt, „sodass hier be sondere 
Umstände zusammen kommen, die die Voraus set zungen für die Ver letzung der 
Menschen würde als ge geben er scheinen lassen.“163

11. Ver öffent lichung eines Fotos auf der Fun- und Humorseite „funfire. de“:164 
Ver stoß gegen § 4 Abs. 1 S. 1 Nr. 8 JMStV.

Ein weiterer Ver stoß gegen die Menschen würde –  allerdings im Bereich 
der Telemedien – wurde mit Blick auf die Ver öffent lichung eines Fotos fest-
gestellt, das einen nackten, schwer ver letzten Menschen, der auf einem OP-Tisch 
liegt, ab bildet, da dieser „im Kontext des Unter hal tungs anspruchs der Seite zu 
voyeuristi schen Zwecken zur Schau ge stellt“165 wird.

12. Sendung „Super Nanny“ (RTL): Ver stoß gegen die Menschen würde, § 4 
Abs. 1 S. 1 Nr. 8 JMStV166

Im April 2011 wertete die KJM zudem die Aus strah lung einer Episode der 
Sendung „Die Super Nanny“ als einen Ver stoß gegen die Menschen würde. Im 

160 Übersicht über fest gestellte Ver stöße gegen die Menschen würde der Kommission für Jugendmedien-

schutz  der  Landes medien anstalten (KJM), abruf bar unter http://www. kjm-online.de/files/pdf1/Verste_

Menschenwrde2. pdf, S. 3.

161 Ausgestrahlt am 03. 04. 2004 um 22.20 Uhr.

162 Übersicht über fest gestellte Ver stöße gegen die Menschen würde der Kommission für Jugendmedien-

schutz  der  Landes medien anstalten (KJM), abruf bar unter http://www. kjm-online.de/files/pdf1/Verste_

Menschenwrde2. pdf, S. 4.

163 Übersicht über fest gestellte Ver stöße gegen die Menschen würde der Kommission für Jugendmedien-

schutz  der  Landes medien anstalten (KJM), abruf bar unter http://www. kjm-online.de/files/pdf1/Verste_

Menschenwrde2. pdf, S. 4.

164 Prüfgruppe am 21. 03. 2007.

165 Übersicht über fest gestellte Ver stöße gegen die Menschen würde der Kommission für Jugendmedien-

schutz  der  Landes medien anstalten (KJM), abruf bar unter http://www. kjm-online.de/files/pdf1/Verste_

Menschenwrde2. pdf, S. 4.

166 Ausgestrahlt 05. 05. 2010 um 20.15 Uhr auf RTL.
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Rahmen der Sendung wurde vor laufender Kamera ge zeigt, wie eine Mutter 
ihre fünfjährige Tochter an schreit, ihr Schläge an droht, sie ignoriert und 
schließ lich auch schlägt  – ohne dass das Kamerateam in irgendeiner Form 
interveniert.

Die KJM konstatierte daher: „Diese problemati schen Szenen werden ins-
gesamt dreimal ge zeigt, unter anderem auch in einem Teaser zur Sendung, 
dessen Zweck es ist, möglichst viele Zuschauer zu ge nerieren. Das Kind wird 
in seinem sozialen Achtungs anspruch ver letzt und zum Objekt der Zurschaustel-
lung degradiert. Aus diesen Gründen stellt das An gebot in den Augen der KJM 
einen Menschen würde-Verstoß dar und ist unzu lässig.“167

II. Gericht liche Ent schei dungen und Beschlüsse im Kontext 
Menschen würde und Gewalt

Gericht liche Ent schei dungen und Beschlüsse, die sich mit Menschen würde-
verletzungen im Kontext von Rundfunkangeboten be fassen, sind rar.168 Im 
Folgenden sollen daher neben den einschlägigen Ent schei dungen auch Urteile 
und Beschlüsse dargestellt werden, welche sich mit menschen würderelevanten 
Situa tionen oder zumindest mit (Reali täts-)Formaten be fassen, die als potentiell 
menschwürdeverletzend an gesehen werden, auch wenn sich die Gerichte im 
Rahmen der Begrün dung zum Teil „nur“ auf den Jugendschutz oder das all-
gemeine Persönlich keits recht be ziehen.

1. Urteil des VG Hannover vom 06. 02. 2007169 sowie Beschluss des OVG 
Lüneburg vom 20. 10. 2008170 (Misshand lung eines 91-jährigen Mannes).

Die Urteile des VG Hannover sowie des OVG Lüneburg be treffen den oben 
geschilderten und von der KJM gerügten Menschen würdeverstoß im Rahmen 
ver schiedener Sendun gen auf RTL, in denen über die Misshand lung eines 
91-jährigen Mannes be richtet wurde. Beide Gerichte teilen die Auffas sung der 
KJM und be stätigen einen Ver stoß gegen § 4 Abs. 1 Nr. 8 JMStV.171 In den 
Urteils gründen wird insbesondere darauf hin gewiesen, dass die Aus führlich keit 
der Bildberichterstat tung über das er forder liche Maß hinaus geht. Auf grund der 

167 Rundfunk- und Telemedien-Prüffälle der KJM im ersten Quartal 2011, Pressemittei lung vom 14. 04. 2011, 

abruf bar unter www. kjm-online. de.

168 Häufiger setzen sich die Gerichte mit problemati schen Sendun gen im Kontext des Jugendschutzes aus-

einander, vgl. beispiels weise VG Hannover, ZUM-RD 2007, 327 – „Doku-Soap mit frauen verachtendem 

Inhalt“ (Prüfung eines Ver stoßes gegen § 5 Abs. 1 i. V. m. § 5 Abs. 3 Nr. 2 JMStV); VG München, ZUM 

2005, 252  – „Freak Show“ (Prüfung eines Ver stoßes gegen § 3 Abs. 1 Nr. 3 RStV; siehe hierzu auch 

Liesching, ZUM 2005, 224).

169 VG Hannover, ZUM-RD 2007, 331 (333) – „Misshand lungen“.

170 OVG Lüneburg, MMR 2009, 203 – „Misshand lungen“.

171 VG Hannover, ZUM-RD 2007, 331 (333) – „Misshand lungen“; OVG Lüneburg, MMR 2009, 203 – „Miss-

hand lungen“.
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Länge der Darstel lung, welche den innersten Bereich der Persönlich keit be-
treffe, werde der Mann zum bloßen Mittel der Bebilde rung der Nachricht und 
damit zum Objekt ge macht.

2. Beschluss des OVG Koblenz vom 07. 09. 2005172 sowie Beschluss des Bundes-
verfassungs gerichts vom 06. 03. 2006173 (Ableh nung der Aus strah lung eines 
Wahlwerbespots).

Hinter grund dieser Ent schei dung zur Menschen würde im Kontext der 
Medien  berichterstat tung war ein Eilantrag der Anarchisti schen Pogo-Partei 
Deutschlands (APPD), welche die Aus strah lung eines Wahl kampfspots zur 
Bundestags wahl im Jahr 2005 im ZDF durch setzen wollte. Das Gericht bejahte 
hier einen Ver stoß gegen die Menschen würde nach Art. 1 GG, da der Spot ein 
Menschen bild ver mittele, das in krassem Wider spruch zum grundgesetz lich 
ver bürgten Menschen bild steht, denn der Spot zeichne das „Bild einer nihilisti-
schen, pervertierten und auf ein animalisch-trieb haftes Ver halten reduzierten 
Gesell schaft, in welcher der einzelne Mensch zu einer tier haften, aus tausch-
baren Größe herab gewürdigt wird.“174 Die Darbie tung beraube den Menschen 
jeder Individualität und zeige ihn als ein „asoziales, triebgesteuertes, gewalt-
tätiges Wesen ohne ethisch-morali sches Bewusstsein und sitt liche Werte“.175 
Es sei zudem nicht erkenn bar, dass der Spot mit dem künstleri schen Mittel 
der Über trei bung arbeite, um auf allgemeine Miss stände hinzu weisen. Damit 
leugnet der Spot insgesamt „offensicht lich und schwerwiegend den mit der 
Menschen würde ver bundenen sozialen Wert- und Achtungs anspruch des Men-
schen“.176

3. LG Berlin vom 26. 08. 2008177 („Die Burg“).
Bei der Ent schei dung des LG Berlin steht zwar nicht die Menschen würde-

verbür gung im Zentrum, nichts destotrotz soll dieses Urteil kurz Erwäh nung 
finden, da das Gericht eine persönlich keits rechts relevante Situa tion im Rahmen 
einer Sendung des Reali täts fernsehens („Die Burg“) zu be urteilen hatte und 
Aus sagen mit Blick auf die Freiwillig keit der Teilnahme sowie das Vor verhalten 
der Personen traf. Gegen stand des Ver fahrens war unter anderem die Frage, 
ob Kader Loth von Prinz von Anhalt Schmerzens geld fordern könne, weil 
dieser sie im Rahmen der Sendung „Die Burg“ er niedrigt und der Lächerlich-
keit preis gegeben habe. Dies ist aus Sicht der Betroffenen der Fall ge wesen, 

172 OVG Koblenz, NJW 2005, 3593 – „Wahlwerbespot“.

173 BVerfG, NVwZ-RR 2006, 369 – „Wahlwerbespot“.

174 OVG Koblenz, NJW 2005, 3593 (3594) – „Wahlwerbespot“.

175 OVG Koblenz, NJW 2005, 3593 (3594) – „Wahlwerbespot“.

176 OVG Koblenz, NJW 2005, 3593 (3594) – „Wahlwerbespot“. Ebenso BVerfG, NVwZ-RR 2006, 369 (370) – 

„Wahlwerbespot“.

177 LG Berlin vom 26. 08. 2008–27 O 348/08 – „Die Burg“.
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da 3,5 Mio. Zuschauer gesehen hätten, wie sie ihre Hand in Wasser ge taucht 
habe, in welches der Prinz zuvor uriniert hatte.

Das Gericht lehnte den Anspruch insbesondere auch mit Blick auf das 
Sendungs konzept und das konkrete Ver halten der Betroffenen ab – so sei nicht 
erkenn bar, dass Frau Loth gerade wegen der Handlun gen des Prinzen in be-
sonderer Weise der Lächerlich keit preis gegeben worden wäre, „denn das ganze 
Sendeformat war erkenn bar darauf an gelegt, dass sich die Teilnehmer zur 
Belusti gung des Publikums bloß stellen und zum Teil ent würdigen“.178

4. VG München vom 04. 11. 2004179 („Freak Show“).
Gegen stand des Ver fahrens vor dem VG München war ein Bescheid der 

BLM vom 28. Juni 2002, mit welchem diese dem Fernsehsender MTV unter-
sagte, die bereits gesendeten sechs Folgen der „Freak Show“, eine deutsche 
Ausgabe des amerikani schen Formats „Jackass“, erneut auszu strahlen. Zwar 
be fasste sich das Gericht im Kern nur mit den Jugendschutz bestim mungen des 
einschlägigen Jugendmedien schutz-Staats vertrages (§ 4 Abs. 2 Nr. 3 JMStV), 
machte jedoch im Rahmen der Urteils begrün dungen an einer Stelle auch Aus-
füh rungen zur Menschen würde und musste sich im Übrigen mit durch aus 
menschen würderelevanten Konstella tionen be fassen.

So stellte das Gericht mit Blick auf eine Szene, in welcher der durch einen 
Helm geschützte Kopf eines Mitspielers wie ein Rammbock zum Auf schlagen 
einer Autoscheibe ver wendet wurde, fest: „Ein Mitspieler wird als Gegen stand 
‚benützt‘ und damit in seiner Würde be einträchtigt.“ Allerdings wird sodann aus-
geführt, dass „die Szene in ihrer Ab surdität nicht der Alltags welt von Kindern 
und Jugend lichen“ ent spreche, „sodass diese sie als Spiel szene er kennen können, 
in der nicht ernst haft allgemeine Werte in Frage ge stellt werden sollten.“180

Daneben hatte das Gericht auch eine Szene zu be urteilen, in welcher eine 
Person ein „branding“ erhielt. In der konkreten Sequenz wurde das „Brand-
zeichen in Nahaufnahme ge zeigt, die Szene mit dem Zischen des heißen Eisens 
auf der Haut unter legt und damit die Körper verlet zung in geradezu sadisti scher 
Weise ge zeigt.“ Mit Blick auf diese Situa tion stellt das Gericht jedoch ledig lich 
kurz fest: „Besonders ab stoßend und damit ent wick lungs beeinträchtigend ist 
die Brandmar kung eines Menschen, der dadurch zu einem Stück Vieh degra-
diert wird“181 – eine Beurtei lung vor dem Hinter grund menschen würde schützen-
der Normen wird jedoch (leider) nicht vor genommen.

178 LG Berlin vom 26. 08. 2008 – 27 O 348/08 – „Die Burg“. Das Gericht führt mit Blick auf das Vor verhalten 

der Betroffenen in einer ähnlichen Sendung aus: „Wenn die Beklagte aber aus freien Stücken ihren Körper 

in flüssigen Tierfäkalien taucht, ist unklar, weshalb sie dadurch der Lächerlich keit preis gegeben sein soll, 

dass sie ihre Hand in mit mensch lichem Urin ver setztes Badewasser hält.“

179 VG München, ZUM 2005, 252 – „Freak Show“.

180 VG München, ZUM 2005, 252 (255) – „Freak Show“.

181 VG München, ZUM 2005, 252 (257) – „Freak Show“.
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5. BVerfG – 1 BvR 2743/10 vom 08. 12. 2010182: Ableh nung des Antrages auf 
Erlass einer einst weiligen Anord nung mit dem Ziel, die Bayerische Landes-
zentrale für neue Medien (BLM) zur Gestat tung der Aus strah lung von Kampf-
sport sendun gen zu ver pflichten.

Gegen stand des Beschlusses des Bundes verfassungs gerichts war der Antrag 
eines in Großbritannien ansässigen Kampfsport veranstalters, der welt weit 
Mixed-Material-Arts-Veranstal tungen organisiert, welche live oder zeit versetzt 
aus gestrahlt werden, auf Erlass einer einst weiligen Anord nung mit dem Ziel, 
die Bayerische Landes zentrale für neue Medien (BLM) zur Gestat tung der 
Aus strah lung ihrer Kampfsport sendun gen zu ver pflichten. Die BLM hatte zuvor 
durch Bescheid 25. 03. 2010 den Fernsehsender DSF auf gefordert, innerhalb 
von zwei Wochen die Formate „The Ultimate Fighter“, „UFC Unleashed“ und 
„UFC Fight Night“, des für die Zeit ab 23.00 Uhr bis 06.00 Uhr ge nehmigten 
Programmes „Ultimate Fighting Cham pions hip“ durch ge nehmi gungs fähige 
andere Inhalte zu er setzen.

Die be troffenen Formate waren in der Ver gangen heit Gegen stand vielfältiger 
Diskussionen – insbesondere wurde ver einzelt eine Gefahr für die Menschen-
würde an gemahnt.183 In seinem Beschluss bezog sich das Gericht jedoch (erneut) 
leider nur auf die einschlägigen Jugend- und Gewaltschutz bestim mungen und 
thematisierte eine mögliche Menschen würdeverlet zung nicht.

Der Antrag auf Erlass einer einst weiligen Anord nung wurde im Ergebnis 
mit der Begrün dung ab gelehnt, dass dem Jugendschutz im Rahmen der Ab-
wägung mit den möglichen finanziellen Einbußen des Ver anstalters ein höheres 
Gewicht beizu messen sei.184

6. VG Hannover vom 06. 02. 2007185 (Doku-Soap mit frauen verachtendem 
Inhalt).

Gegen stand des Ver fahrens vor dem VG Hannover war eine Folge der 
RTL-Sendung „Die Autohändler“, welche im November 2004 aus gestrahlt 
wurde, und in welcher sich die männ lichen Haupt protagonisten frauen ver-
achtend ver hielten. So be titelt einer der Darsteller die Frauen, die sich bei ihm 
als Putzhilfe be worben hatten, als die „Putzen vom Arbeitsamt“ und fügt beim 
Anblick der Frauen hinzu „Das wird be stimmt gräss lich“. Die Autohändler 
werfen sodann der ersten Arbeits suchenden ohne Vorwar nung Büromaterial 

182 http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/rk20101208_1bvr274310. html.

183 Vgl. Pressemittei lung 22/2010 der KJM vom 15. 10. 2010 „Ultimate Fighting ist die Bankrotterklä rung für 

die Zivilisa tion“. Auch der ehemalige Direktor der Düsseldorfer Landes medien anstalt (LFM) Norbert 

Schneider er klärte, dass das DSF-Format „The Ultimate Fighter“ gegen die Menschen würde ver stoße, 

vgl.  hierzu auch Hoff, „Schluss mit ‚Ultimate Fighting‘“ abruf bar unter www.sueddeutsche.de/medien/

medienkontrolle-und-dsf-schluss-mit-ultimate-fighting-1.7834.

184 http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/rk20101208_1bvr274310. html.

185 VG Hannover, ZUM-RD 2007, 327 – „Doku-Soap mit frauen verachtendem Inhalt“.
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vom Schreibtisch zu; einer der Autohändler sagt zu der dadurch er schreckten 
Frau: „Hättest du mal was Ver nünftiges ge lernt, hättest du nicht putzen müssen. 
Und jetzt raus!“ Zudem fügt er hinzu: „Die hat be stimmt mal auf der Geister-
bahn ge arbeitet.“ Eine Bewerberin wird außerdem als „Toast brot“ be zeichnet.

Das Gericht be wertet das Ver halten der beiden Haupt protagonisten als 
frauen verachtend und stellt fest, dass durch die Szenen ein Rollen bild ge zeichnet 
wird, „das dem Erziehungs ziel, die Fähig keit zum respekt vollen Umgang mit 
anderen Menschen und die Anerken nung der Gleichberechti gung von Mann 
und Frau zu ver mitteln, zuwiderlaufe“.186 Weiter gehende Aus sagen, insbesondere 
zur Frage, ob hier eventuell eine die Menschen würde tangierende Schmähung 
bzw. Erniedri gung vor liegt, finden sich im Urteil jedoch nicht.

7. VG Köln vom 03. 06. 2009187 sowie VG Hannover vom 03. 06. 2009188 („Er-
wachsen auf Probe“).

Die Beschlüsse des VG Köln und VG Hannover haben die umstrittene 
Sendung „Erwachsen auf Probe“ zum Gegen stand. Dabei handelt es sich um 
ein Format, in dessen Rahmen jungen Paaren, die sich ein Kind wünschen, 
Säuglinge und Kinder zur Pflege „bereit gestellt“ werden, während die tatsäch-
lichen Eltern im Nachbarhaus oder am Set die Betreuung kontrollieren. Die 
Ankündi gung der Sendung löste eine kontroverse Diskussion aus189, in deren 
Ver lauf unter anderem auch der Vorwurf laut wurde, das Konzept ver stoße 
gegen die ver fassungs recht lich ver bürgte Menschen würde.

In den ge nannten ver wal tungs gericht lichen Ver fahren setzten sich die Ge-
richte jedoch leider nicht mit der materiellen Frage eines Menschen würde-
verstoßes auseinander, da die konkreten Anträge auf den Erlass eines Ver bots 
der Sendung schon mangels Betroffen heit der Antragsteller abzu lehnen waren. 
Die Gerichte stellten in diesem Kontext fest, dass Art. 1 GG und Art. 2 GG 
keine Hand lungs ansprüche auf ein Einschreiten gegen private Dritte gewäh-
ren.190 Die Prüfung der Frage, ob die Menschen würde durch eine Sendung im 
privaten Rundfunk ge fährdet wird, sei gemäß § 20 Abs. 1 und Abs. 6 JMStV 
allein Aufgabe der jeweils zuständigen Landes medien anstalt.191

186 VG Hannover, ZUM-RD 2007, 327 (330) – „Doku-Soap mit frauen verachtendem Inhalt“.

187 VG Köln, ZUM-RD 2010, 308 – „Erwachsen auf Probe“.

188 VG Hannover, ZUM-RD 2009, 631 – „Erwachsen auf Probe“.

189 So forderten beispiels weise auch der Deutsche Kinderschutz bund und die Kinderkommission des Deutschen 

Bundestages eine Abset zung der Sendung.

190 VG Köln, ZUM-RD 2010, 308 (309) – „Erwachsen auf Probe“.

191 VG Köln, ZUM-RD 2010, 308 (309) – „Erwachsen auf Probe“.
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6. Teil: Die ver fassungs recht lich garantierte Menschen-
würde in Rechtsprechung und Literatur

A. Bedeu tung der ver fassungs recht lichen Menschen würde-
interpreta tion: Art. 1 Abs. 1 GG als Aus legungs maßstab 
rundfunkrecht licher Normen

Wie ge zeigt, finden sich in den Programm grundsätzen sowohl des Rundfunk-
staats vertrages als auch des Jugendmedien schutz-Staats vertrages Regelun gen 
zum Schutz der Menschen würde. Der Menschen würdebegriff dieser Normie-
rungen ist dabei aus Art. 1 Abs. 1 GG zu ent wickeln,192 weshalb dessen Inter-
preta tion unmittel bare Bedeu tung für die Rundfunkaufsicht erlangt.

Im Folgenden wendet sich die Unter suchung daher der zentralen Frage zu: 
Was ver steht man unter Menschen würde i. S. des Art. 1 GG und wann ist sie 
ver letzt?

Um diese Fragen be antworten zu können, soll zum einen die Rechtsprechung 
des Bundes verfassungs gerichts analysiert werden, zum anderen sollen aber 
auch die wichtigsten Strömun gen in der Literatur heraus gearbeitet und in Ver-
hältnis zueinander gesetzt werden. Insbesondere soll die für die Rundfunkauf-
sicht zentrale Frage ge klärt werden, ob die Ver antwort lichen eingreifen dürfen, 
weil sie sich um die Menschen würde der freiwillig agierenden Protagonisten 
sorgen, ob also ein Schutz gegen den Willen des Betroffenen möglich ist.

B. Bestim mung von Reichweite und Grenzen 
dieser „schwierigen“ Ver fassungs verbür gung

I. Das Scheitern positiver Defini tions versuche

Die Menschen würde ist das oberste Gut der Verfas sung. In Art. 1 Abs. 1 GG 
erklärt das Grundgesetz sie für unantast bar. Und auch das Bundes verfassungs-
gericht betont stets die heraus ragende Bedeu tung dieser Ver fassungs verbür-

192 So auch Hahn/ Witte, in: Hahn/Vesting, Rundfunkrecht, § 3 RStV, Rz. 13; Beucher/Leyendecker/von 
Rosen berg, Medien gesetze, § 41 RStV, Rz. 10.
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gung.193 Darüber hinaus sind die systemati sche Platzie rung zu Beginn der 
Verfas sung, die strikte Formulie rung, der Ver zicht auf Schranken, die Unab-
änderlich keit nach Art. 79 Abs. 3 GG194 sowie das aus drück liche Neben einander 
von Antas tungs verbot und Schutz verpflich tung, Indizien für die heraus gehobene 
Bedeu tung der Menschen würde in der Verfas sung.

Gerade auf grund dieser Einzigartig keit und Singularität der rechts techni-
schen Gewährleis tung der Menschen würde be stehen jedoch nahezu unüber-
wind bare Schwierig keiten, wenn es darum geht, zu klären, was Menschen würde 
eigent lich be deutet.195 Auch die normative Offen heit der General klausel sowie 
die Tatsache, dass sich die Würde nicht auf einen be stimmten Lebens ausschnitt, 
sondern auf das ganze Spektrum mensch lichen Handelns bezieht, lassen eine 
ab schließende positive Begriffs bestim mung unmög lich er scheinen.196

Nicht zuletzt trägt eine positive Umschrei bung des Schutz bereichs auch 
stets die Gefahr in sich, dass Personen, Gruppen, Handlun gen oder Ver haltens-
weisen aus dem Schutz „heraus definiert“197 werden.

Der Verfas sung darf bei der Interpreta tion der Menschen würde insbesondere 
auch nicht kurzerhand ein be stimmtes ideen geschicht liches, theologi sches oder 
philosophi sches Würdekonzept unter legt werden, denn das Ver ständnis von 
Würde war in der Ver gangen heit nicht immer gleich.198 Dem Begriff der Würde 
wurden vielmehr unter schied lichste Konzepte, Anknüp fungs punkte und Ver-
ständ nis möglich keiten zu Grunde gelegt.199 Der ver fassungs recht liche Menschen-
würdebegriff ist daher grundsätz lich nach juristi schen Aus legungs regeln zu 

193 „Höchster Rechts wert“: BVerfGE 6,32 (36) – „Elfes“; ähnlich auch schon BVerfGE 5, 85 (204) – „KPD-

Verbot“ („oberster Wert in der frei heit lichen Demokratie“); vgl. des Weiteren BVerfGE 12, 45 (53) – „Wehr-

pf licht“; BVerfGE 27,1 (6) – „Mikrozensus“; BVerfGE 30,1 (25) – „Abhör-Entschei dung“; BVerfGE 45,187 

(227) – „lebens lange Frei heits strafe“; BVerfGE 30,173 (193) – „Mephisto“; BVerfGE 32, 98 (108) – „Gesund-

beter-Entschei dung“; „tragendes Konstitu tions prinzip“: BVerfGE 6, 32 (36) – „Elfes“; BVerfGE 30, 1 (39) – 

„Abhör entschei dung-Sondervotum“; BVerfGE 45, 187 (227) – „lebens lange Frei heits strafe“; BVerfGE 50,166 

(175) – „Auswei sung“; BVerfGE 87, 209 (228) – „Tanz der Teufel“; BVerfGE 96, 375 (399) – „fehlgeschla-

gene Sterilisa tion“. Und auch in der Literatur sind ähnliche Beschrei bungen zu finden; vgl. bspw. Jarass, 
in: Jarass/Pieroth, Grundgesetz, Art. 1 GG, Rz. 2, der von der wichtigsten Wert entschei dung des Grund-

gesetzes spricht, oder Benda, Menschen würde und Persönlich keits recht, in: Benda/ Maihofer/ Vogel, 

HbVerfR, S. 161 (162), der die Menschen würde als oberstes Konstitu tions prinzip der Verfas sung ansieht; 

vgl. eben falls Hofmann, AöR 118 (1993), 352 (356).

194 Vgl. zudem Art. 23 Abs. 1 GG, der die heraus ragende Stellung und Bedeu tung der Menschen würde nochmals 

unter streicht.

195 So auch Harts tein/Ring/Kreile/Dörr/Stettner/Cole, RStV-Kommentar, 2001, § 3 RStV, Rz. 12.

196 Klass, Recht liche Grenzen des Reali täts fernsehens, S. 128 m. w. N.

197 Vgl. hierzu Dörr/Cole, K&R 2000, 369 (374), die auf diese Gefahr auch und vor allem im Hinblick auf 

ver gangene Zeiten hinweisen; siehe des Weiteren Dörr, Big Brother und die Menschen würde, S. 32.

198 Klass, Recht liche Grenzen des Reali täts fernsehens, S. 127 f. m. w. N.

199 Vgl. hierzu Klass, Recht liche Grenzen des Reali täts fernsehens, S. 127 f. m. w. N.
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er schließen, über kommene Würdebegriffe können allen falls rich tungs gebende 
Hinweise liefern.200

Relevanz erlangt zudem die Ent stehungs geschichte des Art. 1 GG. Bei der 
Interpreta tion der Menschen würden orm kann daher durch aus an die bei Ver-
abschie dung des Grundgesetzes herrschenden rechts ethischen Vorstel lungen 
an geknüpft werden. Art. 1 des HchE (Herren chiemsee-Entwurf) lautete: „Der 
Staat ist um des Menschen willen da, nicht der Mensch um des Staates willen.“ 
Vor dem Hinter grund der Überwin dung des totalitären nationalsozialisti schen 
Regimes sollte deut lich ge macht werden, dass die mensch liche Persönlich keit 
Mittelpunkt des Staates ist. Dies kommt auch durch die Stellung der Menschen-
würde an der Spitze der Verfas sung zum Aus druck und ist ent sprechend bei 
der Ausle gung zu be achten.201

Bei der Interpreta tion der Menschen würden orm muss dessen un geachtet aber 
auch der gesell schaft liche Wandel der Folgezeit im Auge be halten werden.202 
Der Begriff der Menschen würde muss daher auch für neue Gefähr dungs poten-
tiale offen bleiben und trotz seines festen un veränder lichen Kerns auch eine 
ge wisse Dynamik auf weisen.

An gesichts dieser Besonder heiten und auf grund der damit ver bundenen 
Erkenntnis, dass eine positive Umschrei bung der Menschen würde auf grund 
der Natur des Begriffes sowie der Reich haltig keit und Vielfalt der Vorstel lungen 
über Würde in der Ver gangen heit203 und der Gegen wart nicht zu leisten ist, 
sich also auch nicht generell aus drücken lässt, unter welchen Umständen die 
Menschen würde ver letzt ist, „sondern nur in Ansehung des konkreten Falls“,204 
wurde früh ver sucht, dem Würdebegriff mit Negativ-Begren zungen Konturen 
zu ver leihen.205

200 So Zippelius, in: Dolzer/Vogel/ Waldhoff, BK, Art. 1 Abs. 1 GG, Rz. 10 sowie Dreier, in: Dreier, Grund-

gesetz, Art. 1 Abs. 1 GG, Rz. 14, der zudem darauf hinweist, dass sich auch das Bundes verfassungs gericht 

der Bezugnahme auf ein be stimmtes philosophi sches Modell oder System ent halten hat; ebenso Geddert-
Steinacher, Menschen würde als Ver fassungs begriff, S. 30 f.

201 So auch Starck, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, Grundgesetz, Art. 1 Abs. 1 GG, Rz. 12; Zippelius, in: Dolzer/

Vogel/Waldhoff, BK, Art. 1 Abs. 1 GG, Rz. 2.

202 Benda, Menschen würde und Persönlich keits recht, in: Benda/Maihofer/Vogel, HbVerfR, 1995, S. 161 (168).

203 Vgl. zur weitreichenden Ideengeschichte und zur ver gleichs weise kurzen Ver fassungs geschichte der Würde 

Dreier, in: Dreier, Grundgesetz, Art. 1 Abs. 1 GG, Rz. 1 ff.; Starck, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, Grund-

gesetz, Art. 1 Abs. 1 GG, Rz. 1 ff.; Zippelius, in: Dolzer/Vogel/Waldhoff, BK, Art. 1 Abs. 1 GG, Rz. 2 ff.

204 BVerfGE  30, 1 (25)  – „Abhör-Entschei dung“. Auf dem Begriff der Würde lastet eine weit gefächerte 

philosophi sche und theologi sche Tradi tion, die eine Defini tion des Schutz bereichs fast unmög lich er scheinen 

lässt. Auch ist die Eigenständig keit des Schutz bereichs gegen über anderen Grundrechten problematisch; 

vgl. Geddert-Steinacher, Menschen würde als Ver fassungs begriff, S. 25; Frotscher, „Big Brother“ und das 

deutsche Rundfunkrecht, S. 46; Di Fabio, Schutz der Menschen würde, S. 19; Dörr, Big Brother und die 

Menschen würde, S. 28; Gersdorf, Medien recht liche Zulässig keit des TV-Formats „Big Brother“, S. 11; 

Schmitt Glaeser, ZRP 2000, 395 (398); kritisch hierzu Dreier, in: Dreier, Grundgesetz, Art. 1 Abs. 1 GG, 

Rz. 52; Hinrichs, NJW 2000, 2173 (2174).

205 Zu positiven Bestimmungs versuchen vgl. die Ausfüh rungen bei Dreier, in: Dreier, Grundgesetz, Art. 1 

Abs. 1 GG, Rz. 54 ff. und Dörr, Big Brother und die Menschen würde, S. 30 ff.
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Der Schutz bereich der Menschen würde wird daher über wiegend206 vom 
Eingriff und somit vom Ver letzungs vorgang aus be stimmt. Dies hat den Vorteil, 
dass die Gefahr einer „statischen, die wechselnden Bedrohungen der Menschen-
würde ver fehlenden Defini tion“ ver mieden wird und die Menschen würde für 
neue Eingriffs konstella tionen offen bleibt.207

Im konkreten Fall stellt sich daher die Aufgabe, ein be stimmtes Ver halten 
als würdeverletzend zu qualifizieren.

II. Annähe rung an den Begriff der Menschen würde – 
Die Objekt formel des Bundes verfassungs gerichts 
sowie die Anerken nung spezieller Fall gruppen

Als hilf reich für die Beantwor tung der Frage, ob eine Ver letzung der Würde 
tatsäch lich vor liegt, hat sich dabei die heute allgemein anerkannte208 und auf 
Dürig209 zurück gehende Objekt formel er wiesen, welche auch das Bundes verfas-
sungs gericht in ständiger Rechtsprechung zur Interpreta tion heran zieht. Danach 
wider spricht es „der mensch lichen Würde, den Menschen zum bloßen Objekt im 
Staate zumachen“.210 Der Mensch muss vielmehr immer Zweck an sich blei-

206 Vgl. Jarass, in: Jarass/Pieroth, Grundgesetz, Art. 1 Abs. 1 GG, Rz. 6; Kunig, in: v. Münch/Kunig, Grund-

gesetz, Art. 1 Abs. 1 GG, Rz. 22 ff.; Höfling, in: Sachs, Grundgesetz, Art. 1 Abs. 1 GG, Rz. 14; Geddert-
Steinacher, Menschen würde als Ver fassungs begriff, S. 26; Hinrichs, NJW 2000, 2173 (2174); Frotscher, 
„Big Brother“ und das deutsche Rundfunkrecht, S. 46, 48; Dörr, Big Brother und die Menschen würde, 

S. 33; Dörr/Cole, K&R 2000, 369 (374); Di Fabio, Schutz der Menschen würde, S. 23; Gersdorf, Medien-

recht liche Zulässig keit des TV-Formats „Big Brother“, S. 11 f.; zur zustimmenden Haltung der Recht-

sprechung vgl. beispiel haft BVerfGE 9, 89 (95) – „Unter suchungs haft“; BVerfGE 27,1 (6) – „Mikrozensus“; 

BVerfGE 28, 386 (391)  – „Frei heits strafe“; BVerfGE 50, 166 (175) –  „Auswei sung“ sowie BVerfGE 57, 

250 (275) – „Geheimdienst“; kritisch Dreier, in: Dreier, Grundgesetz, Art. 1 Abs. 1 GG, Rz. 52.

207 Vitzthum, JZ 1985, 201 (202); Schmitt Glaeser, ZRP 2000, 395 (397).

208 Diese Objekt formel hat in Literatur und Rechtsprechung nahezu uneingeschränkte Zustim mung ge funden; 

vgl. Jarass, in: Jarass/Pieroth, Art. 1 GG, Rz. 11; Kunig, in: v. Münch/Kunig, Art. 1 Abs. 1 GG, Rz. 22 ff.; 

Höfling, in: Sachs, Grundgesetz, Art. 1 Abs. 1 GG, Rz. 15 ff.; Häberle, Die Menschen würde als Grundlage 

der staat lichen Gemein schaft, in: Isensee/Kirchhof, HbStR, Bd. 1, Rz. 43; Frotscher, „Big Brother“ und 

das deutsche Rundfunkrecht, S. 46; Dörr, Big Brother und die Menschen würde, S. 33; Di Fabio, Schutz 

der Menschen würde, S. 20; Gersdorf, Medien recht liche Zulässig keit des TV-Formats „Big Brother“, S. 11; 

Schmitt Glaeser, 395 (397). Zur zustimmenden Haltung der Rechtsprechung vgl. BVerfGE  9, 89 (95)  – 

„Unter suchungs haft“; BVerfGE  27, 1 (6)  – „Mikrozensus“; BVerfGE  28, 386 (391)  – „Frei heits strafe“; 

BVerfGE  50, 166 (175)  – „Auswei sung“; BVerfGE  57, 250 (275)  – „Geheimdienst“; kritisch auch hier 

Dreier, in: Dreier, Grundgesetz, Art. 1 Abs. 1 GG, Rz. 53 sowie Hilgendorf, Die missbrauchte Menschen-

würde, in: Byrd/Hruschka/Joerden, Recht und Ethik, Bd. 7, S. 137 ff.

209 Vgl. beispiels weise Dürig, AöR 81 (1956), 117 (127), ging dabei von der be sonderen Subjekt qualität des 

Menschen aus: „Jeder Mensch ist Mensch kraft seines Geistes, der ihn abhebt von der unpersön lichen 

Natur und ihn aus eigener Ent schei dung dazu be fähigt, seiner selbst bewusst zu werden, sich selbst zu 

be stimmen und sich und die Umwelt zu ge stalten“. Diesem Menschen bild des Art. 1 GG wider spreche es, 

wenn der Mensch zum bloßen Objekt ge macht wird.

210 Vgl. beispiel haft BVerfGE 9, 89 (95) – „Unter suchungs haft“; BVerfGE 27, 1 (6) – „Mikrozesus“; BVerfGE 

45, 187 (228) – „lebens lange Frei heits strafe“; BVerfGE 50, 166 (175) – „Auswei sung“; BVerfGE 87, 209 

(228) – „Tanz der Teufel“; BVerfGE 96, 375 (399) – „fehlgeschlagene Sterilisa tion“.
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ben,211 denn die un verlier bare Würde des Menschen als Person besteht gerade 
darin, als selbst verantwort liche Persönlich keit anerkannt zu bleiben.212

Der Ver pflich tung zur Achtung und zum Schutz der Würde des Menschen 
sowie der Subjekt qualität des Einzelnen liegt dabei die Vorstel lung vom Men-
schen als einem geistig-sitt lichen Wesen zu Grunde, das darauf an gelegt ist, 
sich in Freiheit und Selbst bestim mung zu ent falten.213

Auch wenn die Objekt formel auf grund ihrer Un bestimm theit allen falls die 
Richtung andeuten kann, in welchen Fällen eine Menschen würdeverlet zung 
vor liegen könnte,214 ermög licht sie nichts destotrotz eine erste Annähe rung und 
ist ein brauch bares und trag fähiges Fundament für die Bestim mung dessen, 
was der Menschen würdeschutz umfasst.215

Ergänzt wird die Objekt formel durch Fall gruppen, mit denen ver sucht wird, 
dem Begriff der Menschen würde mehr Kontur zu ver leihen. Anerkannt ist 
daher beispiels weise, dass in Fällen von Erniedri gung, Diffamie rung, Diskrimi-
nie rung, Verfol gung, Ächtung und grausamer Bestra fung von einem Menschen-
 würdeverstoß auszu gehen ist.216

Zudem wird unter stützend auf die Kriterien Ver letzungs intensität und Ver-
letzungs zusammen hang ab gestellt217 – danach muss die Ver letzungs hand lung 
eine ge wisse Intensität er reichen, d. h. es muss eine untrag bare Missach tung 
der Subjekt qualität oder eine die Menschen würde missachtende Instrumentali-

211 BVerfGE 45, 187 (228) – „lebens lange Frei heits strafe“.

212 BVerfGE 45, 187 (228) – „lebens lange Frei heits strafe“.

213 Damit bezieht sich Dürig auf die in der Renaissance ent standene und in der Aufklä rung ver tiefte Idee 

vom Menschen als einem zu selbst bestimmten Leben und Wirken fähigen Wesen; vgl. hierzu Fink, AfP 

2001, 189 (191). BVerfGE 45, 187 (227) – „lebens lange Frei heits strafe“.

214 BVerfGE 30, 1 (25) – „Abhör-Entschei dung“; insoweit zustimmend auch Schmitt Glaeser, ZRP 2000, 395 

(398). In dieser Ent schei dung brachte das Gericht ein zusätz liches subjektives Element ein, welches jedoch 

zu einer nicht trag baren Relativie rung der Menschen würde führte und auch in der Folgezeit nicht wieder 

auf gegriffen wurde, denn die „gute Absicht“ vermag eine objektive Menschen würdeverlet zung ebenso 

wenig zu heilen, wie eine Herab würdi gungs absicht allein aus reicht, um unabhängig von einer be stimmten 

objektiven Intensität, eine Menschen würdeverlet zung herbei zuführen. So auch Geddert-Steinacher, Men-

schen  würde als Ver fassungs begriff, S. 58; Höfling, in: Sachs, Grundgesetz, Art. 1 Abs. 1 GG, Rz. 15; Dreier, 
in: Dreier, Grundgesetz, Art. 1 Abs. 1 GG, Rz. 53; Dörr, Big Brother und die Menschen würde, S. 22; Schmitt 
Glaeser, ZRP 2000, 395 (397 f.); Kunig, in: v. Münch/Kunig, Grundgesetz, Art. 1 Abs. 1 GG, Rz. 24; 

Starck, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, Grundgesetz, Art. 1 Abs. 1 GG, Rz. 17; Hofmann, AöR 118 (1993), 

352 (360); vgl. hierzu auch die ab weichende Meinung der Richter Geller, v. Schlabrendorff und Rupp, 
BVerfGE 30, 1 (39) – „Abhör entschei dung-Sondervotum“.

215 Vgl. hierzu Geddert-Steinacher, Menschen würde als Ver fassungs begriff, S. 58; Höfling, in: Sachs, Grund-

gesetz, Art. 1 Abs. 1 GG, Rz. 15; Dörr, Big Brother und die Menschen würde, S. 22 f., 33; Di Fabio, Schutz 

der Menschen würde, S. 21; Schmitt Glaeser, ZRP 2000, 395 (397 f.); Gersdorf, Medien recht liche Zulässig-

keit des TV-Formats „Big Brother“, S. 11; Benda, Menschen würde und Persönlich keits recht, in: Benda/

Maihofer/Vogel, HbVerfR, S. 161 (169).

216 Vgl. bspw. Di Fabio, Schutz der Menschen würde, S. 29 mit Ver weis auf BVerfGE  96, 375 (399 f.)  – 

„fehlgeschlagene Sterilisa tion“.

217 Dörr/Cole, K&R 2000, 369 (374); Di Fabio, Schutz der Menschen würde, S. 23 ff.; Harts tein/Ring/Kreile/
Dörr/Stettner/Cole, RStV-Kommentar, 2001, § 3 RStV, Rz. 12.
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sie rung vor liegen.218 Beachtet werden müssen aber auch die Wirkung und der 
be absichtigte Zweck sowie die Art und Weise der Instrumentalisie rung.

Im Ergebnis kann daher nur auf grund einer Gesamtschau der im Einzelfall 
vor liegenden Umstände unter Beach tung der ge nannten Vor gaben fest gestellt 
werden, ob eine Ver letzung des Art. 1 Abs. 1 GG vor liegt oder nicht.219

III. Speziell: Die Rechtsprechung zu Gewaltdarstel lungen 
in den Medien

Wie schon ge zeigt, hatten die Gerichte in der Ver gangen heit nicht oft Gelegen-
heit, zu Umfang und Grenzen der Menschen würde im Kontext der Medien-
berichterstat tung oder Medien nutzung Stellung zu be ziehen. Ein Bereich, in 
welchem jedoch ge wisse Orientie rungs maßstäbe be stehen, ist die Frage, ob und 
in welchen Fällen Gewaltdarstel lungen die Menschen würde ver letzen können.220

Grundsätz lich kann hier zunächst fest gestellt werden, dass Gewalt tätig keiten 
in Filmen für sich ge nommen nicht die Menschen würde ver letzen – unabhängig 
von Häufung sowie auf dring licher oder reißeri scher Darstel lung.221 Eine Ver-
letzung der Menschen würde kann nach Ansicht der Rechtsprechung vielmehr 
erst dann an genommen werden, wenn der Betrachter „zur be jahenden Anteil-
nahme an den Schreckens szenen an geregt wird“,222 wenn er auf gefordert wird, 
sich mit den Handelnden zu identifizieren, wenn die Sendung appellativen 
Charakter hat und darauf an gelegt ist, „beim Betrachter eine Einstel lung zu 
er zeugen oder zu ver stärken, die den fundamentalen Wert- und Achtungs-
anspruch leugnet, der jedem Menschen zukommt“,223 oder wenn durch die 
Darstel lung ein menschen unwürdiges Ver halten ver herr licht wird.224

Eine Menschen würdeverlet zung kann aber auch vor liegen in Fällen, in denen 
(realen) Menschen gegen ihren Willen Gewalt an getan und sie zum Objekt 
eines anderen ge macht werden, denn wenn diese Behand lung in den Medien 

218 Di Fabio, Schutz der Menschen würde, S. 24; Schmitt Glaeser, ZRP 2000, 395 (398); Dörr, Big Brother 

und die Menschen würde, S. 35; vgl. auch BVerfGE 87, 209 (228) – „Tanz der Teufel“.

219 Dörr/Cole, K&R 2000, 369 (374).

220 BVerfGE 87, 209 (228) – „Tanz der Teufel“.

221 Vgl. hierzu auch eine Ent schei dung des VG Hannover, AfP 1996, 205 ff. – „Beanstan dung einer Sendung“; 

zustimmend Dörr/Cole, K&R 2000, 369 (375).

222 BVerfGE 87, 209 (229 f.) – „Tanz der Teufel“.

223 Vgl. VG Hannover, AfP 1996, 205 (206) –  „Beanstan dung einer Sendung“ sowie die Ent schei dung des 

VG Hannover, AfP 1996, 201 (204) – „Gewaltdarstel lung“ zur Beanstan dung eines im Fernsehen gesendeten 

Filmbeitrages durch die Landes medien anstalt, in der die ausführ liche Darstel lung einer grausamen Gewalt-

tätig keit nicht als Angriff auf die Menschen würde ge wertet wurde, da sie weder „für sich, noch im 

Gesamt zusammen hang der Darstel lung als etwas Nachahmens wertes, Groß artiges oder Helden haftes“ 

er scheint. „Sie wird auch nicht als eine im Menschen leben übliche Form des Sozial verhaltens bagatellisiert“. 

Vgl. hierzu auch Teil 8.

224 Vgl. hierzu beispiels weise VG Hannover, ZUM 1996, 610 (612) – „Katharina“.
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aus gestrahlt wird, kann der Achtungs anspruch des Betroffenen und damit 
dessen Würde erneut ver letzt werden.225

IV. Fazit

Fest gehalten werden kann daher zum einen, dass dem Begriff der Menschen-
würde das Bild vom Menschen als einem selbst bestimmten, selbst verantwort-
lichen und zu eigenen Ent schei dungen fähigem Wesen zu Grunde liegt, eines 
Wesens also, das kraft seines Geistes be fähigt ist, sich seiner Selbst bewusst zu 
werden, sich selbst zu be stimmen und sich und seine Umwelt zu ge stalten.226

Eine Ver letzung der Menschen würde liegt dabei nach der Objekt formel 
immer dann vor, wenn der Einzelne zum bloßen Objekt degradiert und ihm 
die Fähig keit, als selbst verantwort liche und selbst bestimmte Persönlich keit zu 
handeln und zu agieren, aberkannt wird, wenn er in seinem Wert- und Achtungs-
anspruch tangiert, instrumentalisiert und somit seiner Subjekt qualität beraubt 
wird.227

C. Die Unantast barkeit der Menschen würde

Nach Art. 1 Abs. 1 GG ist die Würde unantast bar. Hierbei handelt es sich un-
geachtet der Formulie rung nicht um eine empiri sche Fest stel lung, sondern um 
ein Rechts gebot.228 Der Würde des Menschen wird hierdurch ab solute Geltung 
be scheinigt. Zudem wird erneut die heraus ragende Stellung und das be sondere 
Gewicht der Menschen würdeverbür gung betont.

Die Unantast barkeit hat zur Folge, dass die Menschen würde nicht mit ande-
ren Grundrechten ab wägungs fähig ist. Ein Eingriff in die Menschen würde 
kann daher keines falls gerecht fertigt werden, und zwar unabhängig davon, mit 
welchem Rechts gut die Menschen würde in Konflikt gerät. Jeder Eingriff ist 
zugleich eine Ver letzung des Gewährleis tungs gehalts.229

225 Vgl. hierzu ausführ lich Ab schnitt Teil 8 F.

226 Vgl. beispiels weise v. Olshausen, NJW 1982, 2221 ff.; Höfling, JuS 1995, 857 ff.; Hinrichs, NJW 2000, 

2173 (2174); Schulz, M&K 2000, 354 (363); ähnlich auch BVerfGE 45, 187 (227) – „lebens lange Frei heits-

strafe“; BGHZ 35, 1 (8) – „Beschwerderecht eines Geistes kranken“; OVG Hamburg, GewArch 1987, 298 

(298) – „Peep-Show“.

227 Vgl. hierzu BVerfGE 9, 89 (95) – „Unter suchungs haft“; BVerfGE 27, 1 (6) – „Mikrozesus“; BVerfGE 45, 

187 (228)  – „lebens lange Frei heits strafe“; BVerfGE  50, 166 (175)  – „Auswei sung“; BVerfGE  87, 209 

(228) – „Tanz der Teufel“; BVerfGE 96, 375 (399) – „fehlgeschlagene Sterilisa tion“.

228 Di Fabio, Schutz der Menschen würde, S. 17; Geddert-Steinacher, Menschen würde als Ver fassungs begriff, 

S. 79 ff., 92.

229 Vgl. hierzu beispiels weise BVerfGE 75, 369 (380) – „Strauß-Karrikaturen“, in der das Gericht die Unein-

schränk barkeit des Art. 1 Abs. 1 GG aus drück lich klarstellte: „Soweit das allgemeine Persönlich keits recht 

allerdings Aus fluss der Menschen würde ist, wirkt diese Schranke absolut und ohne die Möglich keit des 

Güter ausgleichs.“
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Darüber hinaus kommt im Gebot der Unantast barkeit zum Aus druck, dass 
die Würde keinem Menschen ge nommen werden kann.230

D. Die personelle Reichweite der Menschen würde und 
die Frage nach der Grundrechts qualität

Träger der Menschen würde ist der Mensch schlechthin,231 unabhängig von 
seinen Eigen schaften, seinen Leistun gen und seinem sozialen Status. „Sie ist 
auch dem eigen, der auf grund seines körper lichen oder geistigen Zustandes 
nicht sinn haft handeln kann. Selbst durch ‚unwürdiges‘ Ver halten geht sie nicht 
ver loren.“232

Unerheb lich ist auch, ob sich der Träger dieser Würde bewusst ist und sie 
selbst zu wahren weiß.233 Maß geblich für die Frage, ob jemand Träger der 
Menschen würde ist, kann damit allein das biologi sche Basis faktum Leben sein, 
und nicht ein wie auch immer interpretier barer Begriff von würdigem Leben.234

Strittig ist jedoch, ob es sich bei der Menschen würde nur um einen Satz 
des objektiven Rechts handelt, oder ob der Garantie der Menschen würde auch 
ein subjektiv-recht licher Gehalt zukommt,235 ob Art. 1 Abs. 1 GG also Grund-
rechts qualität hat. Zum Teil wird dies ver neint,236 da es sich bei Art. 1 Abs. 1 
GG um den Sitz des „obersten Konstitu tions prinzips allen objektiven Rechts“ 

230 Dreier, in: Dreier, Grundgesetz, Art. 1 Abs. 1 GG, Rz. 131.

231 Ausführ lich zur personellen Reichweite des Art. 1 Abs. 1 GG auch Geddert-Steinacher, Menschen würde 

als Ver fassungs begriff, S. 60 ff. m. w. N.

232 Vgl. BVerfGE 87, 209 (228) – „Tanz der Teufel“; BVerfGE 96, 375 (399) – „fehlgeschlagene Sterilisa tion“. 

Somit kommt jedem Menschen –  also beispiels weise auch dem unmündigen Kind (BVerfGE  24, 119 

[144] – „Adoption“), dem Ver brecher (BVerfGE 45, 187 [228] – „lebens lange Frei heits strafe“) oder dem 

Geistes kranken (BGHZ 35, 1 [8] – „Beschwerderecht eines Geistes kranken“) – ein prinzipieller Achtungs-

anspruch zu. Zustimmend insoweit Dreier, in: Dreier, Grundgesetz, Art. 1 Abs. 1 GG, Rz. 64; Benda, 
Menschen würde und Persönlich keits recht, in: Benda/Maihofer/Vogel, HbVerfR, S. 161 (166/168); Starck, 
in: v. Mangoldt/Klein/Starck, Grundgesetz, Art. 1 Abs. 1 GG, Rz. 18 ff.

233 BVerfGE 39, 1 (41) – „Schwanger schafts abbruch“. Die Frage, wer Träger der Menschen würde sein kann, 

ver lagert sich mithin auf die Frage, wann mensch liches Leben im Sinne des Art. 1 Abs. 1 GG anzu nehmen 

ist; vgl. zur Frage des Würdeschutzes vor geburt lichen Lebens und des Schutzes der Würde Ver storbener 

Geddert-Steinacher, Menschen würde als Ver fassungs begriff, S. 62 ff.

234 In der „Mephisto“- Ent schei dung, BVerfGE  30, 173, bejahte das Bundes verfassungs gericht sogar einen 

post mortalen Schutz der Menschen würde.

235 Diese Frage ist hier auch nicht nur von theoreti scher Natur, denn die jeweilige Grundrechts konzep tion 

führt zu unter schied lichen Folge rungen und Bindun gen für die staat liche Gewalt und hat somit auch Be-

deu tung für die Frage der Schutz pflichten; vgl. hierzu Dörr, Big Brother und die Menschen würde, S. 25.

236 Dreier, in: Dreier, Grundgesetz, Art. 1 Abs. 1 GG, Rz. 124 f.; Dürig, AöR 81 (1956), 117 (119); Geddert-
Steinacher, Menschen würde als Ver fassungs begriff, S. 167 ff.
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handele,237 um ein Grundprinzip also, nicht aber um ein Grundrecht.238 Die 
wohl über wiegende Meinung in der Literatur ver tritt jedoch die Auffas sung, 
Art. 1 Abs. 1 GG sei ein klag bares Recht, d. h. ein Grundrecht.239 Das Bundes-
verfassungs gericht als maß gebliche Instanz ist in seiner Rechtsprechung nicht 
immer einheit lich. Gelegent lich hat es den Menschen würdesatz als Grundrecht 
be zeichnet, meistens wendet das Gericht Art. 1 Abs. 1 GG jedoch „ledig lich“ 
in Verbin dung mit einem anderen Grundrecht – insbesondere mit Art. 2 Abs. 1 
GG – an, sodass eine eindeutige Klärung in der Regel ent behr lich ist.240 Vor 
dem Hinter grund des Schutz zwecks des Art. 1 Abs. 1 GG ist dessen subjektiv-
recht licher Gehalt jedoch uneingeschränkt zu bejahen, denn es wäre geradezu 
sinn widrig, aus gerechnet dem Basissatz des grundgesetz lichen Frei heits systems, 
welcher in der Idee der Selbst verantwor tung und Selbst bestim mung des Einzel-
nen wurzelt, die Eigen schaft eines subjektiven Rechts abzu sprechen.241 Art. 1 
Abs. 1 GG besitzt einen eigenen Gewährleis tungs gehalt,242 weshalb auch der 
Hinweis, die subjektiv-recht liche Dimension der Menschen würde ent falte sich 
bereits aus reichend in anderen Grundrechten, nicht über zeugen kann. Nicht 
zuletzt schließen auch Wortlaut243 und Systematik den Grundrechtscharakter 
von Art. 1 Abs. 1 GG nicht aus.

237 Dürig, AöR 81 (1956), 117 (119).

238 Nach Dreier, in: Dreier, Grundgesetz, Art. 1 Abs. 1 GG, Rz. 127, spricht die Singularität der Menschen-

würdegarantie, welche u. a. in der normativen Struktur zum Aus druck komme, gegen den Grund rechts-

charakter. Eine Einord nung in die Gattung der Grundrechte könne einer Relativie rung und Ab wägung des 

Art. 1 Abs. 1 GG Vor schub leisten und daher zu einer Schwächung der Garantie beitragen. Im Übrigen 

bestehe auch bei der Negation der Grundrechts qualität kein Rechts schutz defizit – so habe sich bisher noch 

jede Berüh rung der Menschen würde zugleich als Ver letzung eines anderen Frei heits- oder Gleich heits rechts 

dargestellt. Ähnlich auch Enders, Menschen würde in der Ver fassungs ordnung, S. 117.

239 Krawietz, Art. 1 Abs. 1 GG, in: GS Klein, S. 245 ff.; Benda, Menschen würde und Persönlich keits recht, in: 

Benda/Maihofer/Vogel, HbVerfR, S. 161 (165); Höfling, in: Sachs, Grundgesetz, Art. 1 Abs. 1 GG, Rz. 3 ff.; 

Starck, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, Grundgesetz, Art. 1 Abs. 1 GG, Rz. 30 ff.; Zippelius, in: Dolzer/

Vogel/Waldhoff, BK, Art. 1 Abs. 1 GG, Rz. 24 ff.; Hofmann, AöR 118 (1993), 352 (367); Dörr, Big Brother 

und die Menschen würde, S. 28; Frotscher, Big Brother und das deutsche Rundfunkrecht, S. 41; Dörr/Cole, 
K&R 2000, 369 (374); Schmitt Glaeser, ZRP 2000, 395 (397); Di Fabio, Schutz der Menschen würde, 

S. 17; ausführ lich zu dieser Problematik auch Geddert-Steinacher, Menschen würde als Ver fassungs begriff, 

S. 167 ff. sowie Enders, Die Menschen würde in der Ver fassungs ordnung, S. 92 ff.

240 Vgl. beispiels weise BVerfGE  1, 97 (104/106)  – „Unzulänglich keit der Versor gung“; BVerfGE  1, 332 

(343) – „Strafurteil“; BVerfGE 15, 283 (286) – „ehewidrige Beziehung“; BVerfGE 28, 243 (263) – „Kriegs-

dienst verweigerer“; BVerfGE 52, 256 (261) – „Sterbegeld“; BVerfGE 61, 126 (137) – „Erzwin gungs haft“. 

Zu be achten ist jedoch, dass die Frage der Grundrechts qualität von Art. 1 Abs. 1 GG in diesen Ent schei-

dungen keine zentrale Bedeu tung einnahm; so auch Enders, Die Menschen würde in der Ver fassungs ordnung, 

S. 93 ff.

241 So auch Benda, Menschen würde und Persönlich keits recht, in: Benda/Maihofer/Vogel, HbVerfR, S. 161 

(165 f.); Starck, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, Grundgesetz, Art. 1 Abs. 1 GG, Rz. 26, betont, dass der 

Zweck der Norm auf eine subjektivrecht liche Gewährleis tung hinaus läuft.

242 Di Fabio, Schutz der Menschen würde, S. 18; vgl. auch Schieder mair, Hoffnung und Menschen würde, in: 

FS Stern, S. 63 (76).

243 Vgl. hierzu bspw. Frotscher, „Big Brother“ und das deutsche Rundfunkrecht, S. 38 ff.
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Mithin handelt es sich bei Art. 1 Abs. 1 GG nicht nur um einen Satz des 
objektiven Rechts, ein Konstitu tions prinzip, eine Staats fundamentalnorm, son-
dern auch um eine subjektive Grundrechts gewährleis tung.244

E. Die ver schiedenen Schutz rich tungen der Menschen würde

Die Menschen würde nimmt eine be sondere Stellung im Ver fassungs gefüge 
ein. Sie steht an erster Stelle, ist durch die Ewig keits garantie ab gesichert und 
kann immer Vorrang be anspruchen.

Darüber hinaus weist sie aber eine weitere Besonder heit auf. Die Ver bürgung 
der Menschen würde hat nämlich zum einen individualschützenden Charakter, 
d. h. sie knüpft unmittel bar am einzelnen Menschen als individuelles Subjekt 
an und soll diesen vor Eingriffen des Staates und von dritter Seite schützen. 
Zum anderen soll sie aber auch als Prinzip einen objektiven un veränder lichen 
Bestand an Werten sichern,245 wodurch sie die Qualität einer Staats funda-
mental norm und damit auch eine objektive Dimension erlangt.246 Beide Schutz-
rich tungen müssen –  auch bei der Anwen dung der Programm grundsätze im 
Bereich der Rundfunkaufsicht – stets auseinander gehalten werden.

Primär ist die Würde jedoch eine Garantie für jeden einzelnen Menschen. 
Wird sie von dritter Seite ver letzt –  beispiels weise durch einen Rundfunk-
veranstalter  – aktualisiert sich die staat liche Schutz pflicht und der Staat ist 
zum Handeln ver pflichtet. Dabei muss er jedoch be achten, dass Würde i. S. 
des Art. 1 Abs. 1 GG die Vorstel lung vom Menschen als einem geistig-sitt lichen 
Wesen zu Grunde liegt, das darauf an gelegt ist, in Freiheit sich selbst zu be-
stimmen und zu ent falten.247 Selbst bestim mung,248 Selbst verantwortlich keit und 
Personalität machen daher den Kern dieser ver fassungs recht lichen Gewährleis-
tung aus,249 weshalb eine individuell ge prägte Tatbestandsinterpreta tion vorzu-

244 So auch Dörr, Big Brother und die Menschen würde, S. 22 sowie Zippelius, in: Dolzer/Vogel/Waldhoff, 

BK, Art. 1 Abs. 1 GG, Rz. 32, der von einem Grundrecht und einer rich tungs weisenden Wert entschei dung 

spricht.

245 So auch Fink, AfP 2001, 189 (192); Hofmann, AöR  118 (1993), 353 (369) sowie Zippelius, in: Dolzer/

Vogel/Waldhoff, BK, Art. 1 Abs. 1 GG, Rz. 32.

246 Di Fabio, Schutz der Menschen würde, S. 19; Frotscher, „Big Brother“ und das deutsche Rundfunkrecht, 

S. 52.

247 Siehe BVerfGE  45, 187 (227)  – „lebens lange Frei heits strafe“: „Diese Freiheit ver steht das Grundgesetz 

nicht als diejenige eines isolierten und selbstherr lichen, sondern als die eines ge meinschafts bezogenen 

und ge meinschafts gebundenen Individuums (vgl. BVerfGE 33, 303 [334] m. w. N.). Sie kann im Hinblick 

auf diese Gemeinschafts gebunden heit nicht prinzipiell un begrenzt sein.“

248 BVerfGE 65, 1 (41) – „Volks zäh lungs urteil“.

249 Ebenso v. Olshausen, NJW 1982, 2221 (2222); Dörr, Big Brother und die Menschen würde, S. 61; Geddert-
Steinacher, Menschen würde als Ver fassungs begriff, S. 86 f.; Gersdorf, Medien recht liche Zulässig keit des 

TV-Formats „Big Brother“, S. 18; Hill gruber, Der Schutz des Menschen vor sich selbst, S. 138; Hilgendorf, 
Die missbrauchte Menschen würde, in: Byrd/Hruschka/Joerden, Recht und Ethik, Bd. 7, S. 137 (137 f.).
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nehmen ist.250 Menschen würde im Sinne des Grundgesetzes be deutet folg lich 
in erster Linie Schutz des Einzelnen, so wie er sich und seine Würde ver steht.

Die daneben existierende objektive Dimension der Menschen würde – ver-
standen als Fundamentalprinzip  – darf deshalb nicht mit einem objektiven 
Ver ständnis der Menschen würde, welches ge gebenen falls auch ge zielt, im Sinne 
eines Grundrechts schutzes gegen sich selbst,251 gegen den einzelnen Grund-
rechts träger in Anschlag ge bracht werden kann, ver wechselt bzw. gleichgesetzt 
werden. Die Verbür gung der Menschen würde soll in dieser Schutz rich tung 
vielmehr sicherstellen, dass individuelle Würde über haupt möglich ist, indem 
sie die Grundlagen unserer Verfas sung, das Fundament der Gesell schaft und 
ihr Bild vom Menschen schützt. Vor diesem Hinter grund kann und soll die 
objektive Dimension der Menschen würde auch einen Schutz wall gegen einen 
von der Mehrheit konsentierten Wertewandel bilden.

Als Folge dieser Schutz funk tion kann sie sich notwendiger weise auch gegen 
einzelne Menschen richten und deren allgemeine Hand lungs frei heit ein schrän-
ken.252 Welche Bedeu tung dieser Differenzie rung im Bereich der Programm-
aufsicht zukommt, soll später noch ausführ lich ver deut licht werden.

Fest gehalten werden kann jedoch schon an dieser Stelle, dass bei der Bewer-
tung von Fernsehsen dungen stets zu differenzieren ist, ob eine Ver letzung 
der Menschen würde der Teilnehmer, eine Ver letzung der Menschen würde der 
Fernseh zuschauer oder eine Ver letzung der Menschen würde in ihrer objektiven 
Dimension als fundamentale Garantie eines un veränder lichen Würde verständ-
nisses ge prüft wird, weshalb stets zwischen dem Protagonisten schutz, dem 
Rezipienten schutz und dem Schutz der objektiven Wertord nung zu unter scheiden 
ist.

250 So auch Stober, NJW 1984, 2499 (2500).

251 Zur Frage, ob die Menschen würde einen paternalistisch motivierten Schutz des Einzelnen vor sich selbst 

trägt, vgl. Klass, Die Menschen würde im Span nungs feld zwischen Paternalismus und Selbst bestim mung, 

in: Gornig, Gilbert H.; Schöbener, Burk hard; Bausback, Winfried; Irmscher Tobias H. (Hrsg.), Iustitia et 

Pax, GS für Dieter Blumen witz, S. 25 ff.

252 Vgl. hierzu die Ausfüh rungen bei Di Fabio, Schutz der Menschen würde, S. 38, 41 f., der nochmals darauf 

hinweist, dass Art. 1 GG i. V. m. Art. 79 Abs. 3 GG nicht den normalen Wertewandel be trifft, ihm aber 

eine letzte Grenze setzt; insoweit zustimmend Dörr, Big Brother und die Menschen würde, S. 82 f.
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7. Teil: Konkretisie rung der Programm grundsätze 
nach Maß gabe von Art. 1 Abs. 1 GG – 
Menschen würdeverlet zungen bei der 
Aus strah lung von Fernsehsen dungen

In diesem Teil der Unter suchung soll vor dem Hinter grund der ge wonnenen 
grundsätz lichen Erwägun gen zu Umfang und Schutz bereich der ver fassungs-
recht lichen Menschen würdeverbür gung die Anwen dung der Programm grund-
sätze zum Schutz der Menschen würde im Rahmen der Rundfunkaufsicht im 
Zentrum stehen.

In einem ersten Schritt soll dabei insbesondere der oftmals gegen eine 
Menschen würdeverlet zung vor gebrachte Einwand des „freiwilligen Agierens“ der 
Protagonisten auf seine Über zeu gungs kraft hin unter sucht werden. In diesem 
Zusammen hang soll auch ge klärt werden, welche Anforde rungen ge stellt wer-
den müssen, um über haupt von einem freiwilligen Handeln der Teilnehmer 
sprechen zu können.

In einem zweiten Schritt wird der Frage nach gegangen, ob und inwieweit der 
Menschen würdegewährleis tung eine objektive, un veräußer liche Menschenwürde-
garantie innewohnt, und welche Konsequenzen die Anerken nung einer der arti-
gen objektiven Dimension der Menschen würde für die Anwen dung der Pro-
gramm  grundsätze zum Schutz der Würde im Bereich der Rundfunkaufsicht hat.

Im dritten Ab schnitt treten dann der Rezipient und seine Bedürfnisse in 
den Fokus  – und es wird ge klärt, ob und welche Grenzen sich für die Aus-
strah lung von Fernsehsen dungen vor dem Hinter grund dieser Schutz rich tung 
der Menschen würde ergeben.

A. Schutz der Protagonisten vor sich selbst?

I. Die „Freiwillig keit“ der Teilnahme als Rechtsproblem

In vielen Konstella tionen, in denen von dritter Seite eine Ver letzung der Men-
schen würde gerügt und ein staat liches Eingreifen ge fordert wird, handeln die 
Protagonisten freiwillig und berufen sich auf ihre selbst bestimmte und selbst-
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verantwort liche Teilnahme, weshalb sie in einem staat lichen Schutz eher eine 
Einschrän kung ihrer Selbst bestimmungs frei heit als einen Schutz ihrer Würde 
sehen.253

Das Problem, das sich hier stellt, ist daher Folgendes: Die Protagonisten 
er klären sich mit der Teilnahme an einer Sendung einverstanden, sie ver pflich-
ten sich zu einem be stimmten Tun oder gewähren Dritten be stimmte Befugnisse 
im Hinblick auf ihre Person. Nun ist aber durch aus denk bar, dass sie sich zu 
einem Tun und Handeln ver pflichten, sich in Situa tionen begeben oder Befug-
nisse gewähren, die zumindest ohne die selbst bestimmte Ent schei dung des 
Betroffenen die Menschen würde tangieren würden. In diesen Konstel la tionen 
stellt sich stets die Frage, ob bei Bestehen von Willens frei heit über haupt ein 
Menschen würdeverstoß vor liegen kann, mit der Konsequenz, dass die Rund-
funkaufsicht unter Umständen auch gegen den Willen des Einzelnen zu seinem 
Schutz eingreifen darf oder muss?

Zu klären ist also, ob der Rundfunkrat, die Landes medien anstalten und 
letzt lich auch der Staat die Befugnis oder Pflicht haben, regulierend und 
schützend einzu greifen, wenn die Darsteller der einzelnen Sendun gen freiwillig 
handeln, man sich aber um sie sorgt, weil man ihr Ver halten als „unwürdig“ 
ansieht.254 Dies könnte problematisch sein, da fest gestellt wurde, dass die Ver-
fas sung den Menschen als ein Wesen schützt, das kraft seines Geistes be fähigt 
ist, sich seiner selbst bewusst zu werden, sich selbst zu be stimmen und sich 
und seine Umwelt zu ge stalten.255

Die Prämisse, es gebe eine Ver pflich tung des Menschen zum „würdigen“ 
und „richtigen“ Mensch sein, er scheint daher zumindest frag lich.

253 So haben die Bewohner der ersten Staffel von „Big Brother“ die auf Druck der Auf sichts behörden ein-

geführte kamerafreie Stunde boykottiert. Im Übrigen hatten alle Teilnehmer im Vorfeld schrift lich ihr 

Einverständnis erklärt, und sie konnten jederzeit das Haus ver lassen. Vgl. hierzu auch Dörr, Big Brother 

und die Menschen würde, S. 14.

254 Ausführ lich zur Frage eines paternalistisch motivierten Menschen würdeschutzes Klass, Die Menschen-

würde im Span nungs feld zwischen Paternalismus und Selbst bestim mung, in: Gornig, Gilbert H.; Schöbener, 

Burk hard; Bausback, Winfried; Irmscher Tobias H. (Hrsg.), Iustitia et Pax, GS für Dieter Blumen witz, 

S. 25 ff.

255 Hinrichs, NJW 2000, 2173 (2174); Schulz, M&K 2000, 354 (363); ähnlich auch BVerfGE 45, 187 (227) – 

„lebens lange Frei heits strafe“; OVG Hamburg, GewArch 1987, 298 (298) – „Peep-Show“. Auch das Bundes-

verfassungs gericht (BVerfGE  49, 286 (298)  – „Trans sexualismus“) betonte, dass Art. 1 Abs. 1 GG die 

Würde des Menschen so schütze, wie er sich in seiner Individualität selbst be greift und seiner bewusst 

wird. Hierzu gehöre auch, dass der Mensch über sich selbst ver fügen und sein Schicksal eigen verantwort-

lich ge stalten kann.
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II. Teilnehmer schutz gegen den Willen der Teilnehmer: 
Ist die Menschen würde disponibel?

Zu klären ist also, ob es einen Teilnehmer schutz gegen den er klärten Willen 
der Teilnehmer geben kann und in welchem Ver hältnis die staat liche Schutz-
pflicht aus Art. 1 Abs. 1 GG und das eben falls in Art. 1 Abs. 1 GG ver ankerte 
Selbst bestimmungs recht des Einzelnen zueinander stehen.

An gesprochen ist damit die auch bei anderen Grundrechten Relevanz er-
langende dogmati sche Frage, ob es einen „Grundrechts schutz gegen sich 
selbst“256 be ziehungs weise einen „Schutz des Menschen vor sich selbst“257 geben 
kann.

Wenn auch im Einzelnen strittig, so ist doch weit gehend anerkannt,258 dass 
ein staat lich er zwungener genereller Grundrechts schutz gegen sich selbst nicht 
zulässig ist, da grundsätz lich auch selbst gefährdendes Handeln Ausübung der 
grundgesetz lich garantierten Freiheit (oder Ausübung eines spezielleren Grund-
rechts) ist, und der Staat weder aus der objektiven Wertord nung noch aus den 
staat lichen Schutz pflichten eine Eingriffs legitima tion ab leiten kann. Auch der 
(gut ge meinte) Schutz vor sich selbst als solcher kann nicht als Legitima tions-
grundlage an geführt werden.

Mit Blick auf die Menschen würde wird jedoch häufig deren Un verzicht-
bar keit betont, welche eine individuelle Verfüg bar keit und somit eine rechts-
gültige Einwilli gung aus schließe.259

Allerdings ist die Problematisie rung derartiger Konstella tionen unter dem 
Begriff des Grundrechts verzichts irreführend, denn die Teilnehmer wollen 
durch ihre Einwilli gung nicht gegen über dem Staat auf den grundsätz lichen 
Menschen würde anspruch ver zichten, sie wollen vielmehr selbst definieren, was 
sie unter ihrer eigenen Würde ver stehen.260 Es geht also nicht um die Frage 

256 Als Erster legte v. Münch im Jahre 1977 in der Fest schrift für Ipsen eine Unter suchung mit dem Titel 

„Grund rechts schutz gegen sich selbst“ vor; vgl. des Weiteren Littwin, Grundrechts schutz gegen sich selbst.

257 Vgl. hierzu Hill gruber, Der Schutz des Menschen vor sich selbst; des Weiteren Fischer; Schutz vor Selbst-

schädi gung; Singer, JZ 1995, 1133 ff.; Schwabe, JZ 1998, 66 ff.

258 Vgl. hierzu beispiels weise Fischer, Schutz vor Selbst schädi gung, S. 277 ff.; Littwin, Grundrechts schutz 

gegen sich selbst, S. 240 ff.; Hill gruber, Der Schutz des Menschen vor sich selbst, S. 118 ff.; anders die 

Ent schei dung des BVerfG, NJW 1999, 3399 (3401) – „Lebendspende“, in der das Gericht zwar aus führt, 

dass auch selbst gefährdendes Ver halten Ausübung der allgemeinen Hand lungs frei heit ist, in der es aber 

zugleich die Ansicht ver tritt, dass es ein legitimes Gemeinwohlanliegen sei, Menschen davor zu be wahren, 

sich selbst einen größeren Schaden zuzu führen. Vgl. zu dieser Ent schei dung auch Seidenath, MedR 2000, 

33 ff. sowie Gutmann, NJW 1999, 3387 ff.

259 Vgl. beispiels weise BVerwG, NJW 1982, 664 (665)  – „Peep-Show“: „Die Würde des Menschen ist ein 

objektiver, un verfüg barer Wert (BVerfGE  45, 187 [229]  = NJW 1977, 1525), auf dessen Beach tung der 

Einzelne nicht ver zichten kann (…).“ Siehe des Weiteren Hinrichs, NJW 2000, 2173 (2174); Gern, NJW 

1983, 1585 (1588).

260 So auch v. Olshausen, NJW 1982, 2221 (2222) sowie Gersdorf, Medien recht liche Zulässig keit des TV-

Formats „Big Brother“, S. 36; vgl. in diesem Zusammen hang auch Stober, NJW 1984, 2499 (2500).
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der Zulässig keit eines Ver zichts auf grundrecht lichen Würdeschutz, sondern 
darum, in welchen Grenzen der Einzelne selbst be stimmen kann, was seiner 
Würde ent spricht.261

1. Rechtsprechung der Ver wal tungs gerichte 
zum Grundrechts schutz vor sich selbst

Das Bundes verwal tungs gericht bejahte in der ersten „Peep-Show“-Entschei-
dung,262 der wohl be kanntesten „Grundrechts fürsorge“-Entschei dung aus dem 
Jahr 1981, einen Grundrechts schutz gegen sich selbst.263 Auch wenn das Gericht 
in dieser Ent schei dung nicht immer deut lich zwischen dem Schutz der Teil-
nehmer und dem Schutz der Menschen würde in ihrer objektiven Dimension 
unter scheidet, geht es im Ergebnis doch davon aus, dass die Defini tion der 
individuellen Würde keines falls dem Einzelnen obliegt. Es bedient sich vielmehr 
einer objektivierenden Interpreta tion, ent rückt die Menschen würde des Einzel-
nen seiner individuellen Verfüg bar keit und beruft sich auf die Schutz pflicht 
des Staates aus Art. 1 Abs. 1 S. 2 GG,264 da die Menschen würde als un verzicht-
bare Gewährleis tung ver letzt sei.265

Im Ergebnis legt das Bundes verwal tungs gericht seiner Ent schei dung ein 
objektives Menschen würdeverständnis zu Grunde und geht davon aus, dass 
jeder Mensch davor geschützt werden muss, sich „würde los“ zu ver halten oder 
sich „unwürdig“ be handeln zu lassen, weshalb auch eine er klärte Einwilli gung 
insofern unbeacht lich sei.266

In der sogenannten „Zwergen weit wurf“-Entschei dung267 zieht das Gericht 
dann als weiteres Argument zur Unterstüt zung der Menschen würdeverlet zung 
die Sozialschädlich keit der öffent lichen Ver anstal tung heran und betont damit 
die Menschen würde in ihrer objektiven Dimension, denn Motiva tion einer 

261 So im Ergebnis auch Geddert-Steinacher, Menschen würde als Ver fassungs begriff, S. 87; zur Begriffs wahl 

vgl. auch Enderlein, Rechtspaternalismus und Ver trags recht, S. 154 f.

262 BVerwG, NJW 1982, 664 ff. – „Peep-Show“.

263 Vgl. hierzu ausführ lich Klass, Recht liche Grenzen des Reali täts fernsehens, S. 148 ff.

264 So meint das BVerwG, NJW 1982, 664 (665) – „Peep-Show“, die Erlaubnis versa gung sei „in diesem Fall 

das Mittel, mit dem die staat lichen Behörden ihre Schutz verpflich tung nach Art. 1 Abs. 1 S. 2 GG er füllen. 

Die vom Kläger be absichtigten Ver anstal tungen hätten die Würde der zur Schau ge stellten weib lichen 

Personen ver letzt und durften deshalb nicht durch eine Erlaubnis ertei lung ermög licht werden.“

265 Das Gericht ging dabei nicht der Frage nach, ob derartige Ver anstal tungen auch unabhängig von Art. 1 

Abs. 1 GG „dem für den Begriff der guten Sitten maß geblichen sozialethi schen Unwerturteil“ unter liegen; 

vgl. hierzu v. Olshausen, NJW 1982, 2221 ff.

266 Nicht zuletzt wegen der erheb lichen Kritik an dieser Ent schei dung hat das Bundes verwal tungs gericht wohl 

in der „Zweiten Peep-Show“-Entschei dung, BVerwGE 84, 314, ledig lich auf die Sitten widrig keit im All-

gemeinen ab gestellt.

267 VG Neustadt, NVwZ 1993, 98 (99) – „Zwergen weit wurf“. Vgl. hierzu ausführ lich Klass, Recht liche Grenzen 

des Reali täts fernsehens, S. 155 f.
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Untersa gung der Ver anstal tung ist nicht nur die Sorge um den ge worfenen 
Menschen, sondern auch die Sorge um die Gesell schaft und das voraus gesetzte 
Menschen bild.268

Ähnliche Begrün dungs ansätze finden sich auch in den „Laserdrom“- bzw. 
„Laserspiel“-Entschei dungen.269 Motiva tion eines Eingreifens ist auch hier in 
erster Linie die Sorge vor dem Abbau allgemeiner Hemmschwellen im Umgang 
mit anderen Menschen und damit letzt lich die Sorge um die Gesell schaft.

Das VG Berlin270 hingegen geht in einer Ent schei dung zum Wider ruf einer 
Gast stätten erlaubnis wegen Anbah nung der Prostitu tion von einem subjektiv 
ge prägtem Menschen würdeverständnis aus und kommt zu dem Ergebnis, dass 
ein staat licher Schutz bei selbst bestimmtem Handeln aus scheidet, da es grund-
sätz lich keine Ver pflich tung zum „richtigen Mensch sein“ gibt.

2. Die Position des Bundes verfassungs gerichts zur Frage 
der Disponibilität der Menschen würde

Das Bundes verfassungs gericht hat sich bislang sowohl in Bezug auf die grund-
sätz liche Frage des Grundrechts schutzes vor sich selbst271 als auch im Hinblick 
auf die spezielle Frage eines möglichen Würdeschutzes vor sich selbst nicht 
eindeutig positioniert. In einigen Ent schei dungen betont das Gericht jedoch 
aus drück lich die Selbst bestim mung als prägendes Merkmal der Menschen würde 
und hebt hervor, dass Art. 1 Abs. 1 GG die Würde des Menschen schütze, wie 
er sich in seiner Individualität selbst be greift und seiner bewusst wird, wozu 
auch gehöre, dass der Mensch über sich selbst ver fügen und sein Schicksal 

268 Vgl. hierzu v. Olshausen, NJW 1982, 2221 (2224).

269 OVG Rheinland-Pfalz, GewArch 1994, 374 (375)  – „Quasar“; Das Gericht geht dabei vom Begriff der 

öffent lichen Ordnung aus, welcher durch die Wertmaßstäbe des Grundgesetzes, insbesondere auch durch 

die Menschen würde ge prägt wird; vgl. auch die Ent schei dung OVG NW, DÖV1995, 1004 (1005) – „Laser-

spiele“, in der das Gericht aus führt: „Vieles spricht bereits dafür, dass es mit dem Menschen bild des GG, 

insbes. mit der in Art. 1 Abs. 1 GG normierten Unantast barkeit der Würde des Menschen un verein bar ist, 

die simulierte Tötung von Menschen zum Gegen stand und Ziel eines Unter hal tungs spiels zu machen.“ Die 

Ent schei dung des BayVGH v. 04. 07. 1994, GewArch 1994, 376 (376 f.) – „Laserdrom“, steht den Ausfüh-

rungen des OVG NW DÖV 1995, 1004 (1005) – „Laserspiele“ und des OVG Rheinland-Pfalz, GewArch 

1994, 374 (375)  – „Quasar“, bezüg lich einer möglichen Ver letzung der Würde nicht ent gegen, denn der 

BayVGH geht von einer anderen tatsäch lichen Grundlage aus, da das Spiel nach Ansicht der Richter 

keinerlei Assozia tionen zu realen Kriegs situa tionen oder Banden kampfsitua tionen bietet und dabei auch 

keine Angriffe gegen mensch liches Leben reali täts nah dargestellt werden. Vgl. hierzu auch Klass, Recht-

liche Grenzen des Reali täts fernsehens, S. 156 f.

270 VG Berlin, NJW 2001, 983 (986) – „Wider ruf der Gast stätten erlaubnis“; ähnlich auch schon zuvor OVG 

Hamburg, GewArch 1987, 298 ff. – „Peep-Show“. Vgl. hierzu auch Klass, Recht liche Grenzen des Realitäts-

 fernsehens, S. 153 f.

271 Zuletzt hatte sich das Bundes verfassungs gericht in der sog. „Lebendspende“-Entschei dung, BVerfG, NJW 

1999, 3399 ff., mit der Frage des Grundrechts schutzes vor sich selbst auseinander zu setzen; vgl. hierzu 

bspw. Seidenath, MedR 2000, 33 ff. sowie Gutmann, NJW 1999, 3387 ff.



80

eigen verantwort lich ge stalten kann,272 denn die un verlier bare Würde des Ein-
zelnen bestehe gerade darin, dass er als selbst verantwort liche Persönlich keit 
anerkannt bleibt.273 In einer Ent schei dung zur Unter brin gung eines Geistes-
kranken scheint das Gericht daher beispiels weise davon auszu gehen, dass ein 
fürsorgeri scher Schutz ledig lich bei Personen, die in ihrer Fähig keit zur Selbst-
bestim mung ein geschränkt sind, zulässig ist, ein solcher jedoch bei gesunden 
und selbst bestimmt handelnden Menschen nicht in Betracht kommt.274 Und 
auch im Sondervotum zur „Abhör“-Entschei dung stellten die Richter fest, dass 
das Grundgesetz dadurch, dass es die freie mensch liche Persönlich keit auf die 
höchste Stufe der Wertord nung stellt, ihren Eigen wert und ihre Eigenständig-
keit anerkenne.275

Es gibt aber auch Ent schei dungen, die von einem objektiven Ver ständnis 
der Menschen würde zeugen. In der zweiten „Trans sexuellen“-Entschei dung276 
wird beispiels weise fest gestellt, dass der Gesetz geber zu gesetz lichen Regelun-
gen, welche in das Grundrecht der freien Entfal tung der Persönlich keit (Art. 2 
Abs. 1 GG) eingreifen, dann befugt sei, wenn sie den Betroffenen daran hindern 
sollen, sich selbst einen größeren persön lichen Schaden zuzu fügen.277

Im Beschluss zur Zulässig keit eines Lügendetektors im Strafprozess bleibt 
die Frage nach der Bedeu tung der Selbst bestim mung leider un beantwortet, da 
das Gericht in derartigen Fällen schon am Vor liegen einer freien Ent schei dung 
zweifelt.278

Wenn das Bundes verfassungs gericht ver einzelt aus führt, dass Menschen-
würde nicht nur die Würde der jeweiligen Person, sondern die Würde des 

272 BVerfGE  49, 286 (298)  – „Trans sexualismus“. Vgl. auch die Ent schei dung zur Frage der Ver fassungs-

mäßig keit der Erzwin gungs haft zur Abgabe einer eides statt lichen Ver siche rung, BVerfGE 61, 126 (137) – 

„Erzwin gungs haft“: „Wenn § 765 a Abs. 1 ZPO dem Schuldner die Ent schei dung anheimgibt, ob er von 

der Schutz vorschrift Gebrauch machen will, so ver letzt das nicht seine Menschen würde. Es ist ihm durch-

aus zuzu muten einen Antrag zu stellen; sieht er davon ab, so nimmt er das damit ver bundene Risiko 

bewusst in Kauf. Es ließe sich sogar sagen, dass das Antrags erfordernis der Menschen würde eher ent-

spreche als ein von Amts wegen zu gewährender Schutz, weil insoweit gerade die Selbst verantwortlich keit 

des Schuldners respektiert und ver mieden wird, ihn mehr als notwendig zum Objekt werden zu lassen 

(vgl. BVerfGE 27, 1 [6]), auch wenn ein vom Amts wegen gewährter Vollstreckungs schutz sich zu seinen 

Gunsten aus wirken würde.“

273 BVerfGE 45, 187 (225) – „lebens lange Frei heits strafe“.

274 BVerfGE 58, 208 (225) – „Unter brin gung“: „Bei psychi scher Erkran kung wird die Fähig keit zur Selbst-

bestim mung häufig erheb lich be einträchtigt sein. In solchen Fällen ist dem Staat fürsorgeri sches Eingreifen 

auch dort erlaubt, wo beim Gesunden Halt ge boten ist.“

275 BVerfGE 30, 1 (39) – „Abhör-Entschei dung (Sondervotum)“.

276 BVerfGE 60, 123 (132) – „Trans sexuellen gesetz“.

277 Es ist jedoch zu be achten, dass auch, wenn die in diesem Fall be troffenen Personen in ihrer Fähig keit zur 

Selbst bestim mung nicht offensicht lich ein geschränkt sind, es doch in Ansätzen auch in dieser Ent schei dung 

um die Frage geht, ob der einzelne junge Mensch die Tragweite seiner Ent schei dung schon aus reichend 

vorher sehen kann, womit man sich zumindest auch im Bereich der Selbst bestimmungs fähig keit, der Fähig-

keit zur freien Willens bildung be findet.

278 So auch Geddert-Steinacher, Menschen würde als Ver fassungs begriff, S. 91, 144; BVerfG, NJW 1982, 

375 – „Lügendetektor“; vgl. eben falls die kritischen Stimmen von Schwabe, NJW 1982, 367 (367 f.) und 

Höfling, NJW 1983, 1582 (1582 f.).
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Menschen als Gattungs wesen sei,279 so ist diesen Ausfüh rungen jedoch nicht 
zu ent nehmen, dass ent weder nur der individuell ge prägte Schutz einzelner 
Menschen oder nur der objektiv-recht lich ge prägte Schutz des Menschen als 
Gattungs wesen Geltung be anspruchen kann. Vielmehr scheint das Gericht 
eben falls von zwei Schutz rich tungen auszu gehen, die sich qualitativ, in ihrer 
Ziel rich tung und somit auch im Einsatz bereich unter scheiden.280 Während in 
der subjektiven Schutz rich tung das Schwer gewicht auf der Respektie rung der 
Hand lungs fähig keit und des Willens der Menschen liegt, besteht der Schwer-
punkt in der anderen Schutz rich tung auf dem Schutz der individuellen und 
gesell schaft lichen Mindest vorausset zungen für die Menschen.281

Im Ergebnis kann fest gehalten werden, dass das Bundes verfassungs gericht 
der Selbst bestim mung des Einzelnen einen hohen Stellen wert einräumt, jedoch 
bisher keine eindeutigen Aus sagen mit Blick auf die Disponibilität der Würde 
ge troffen hat.

3. Ansätze in der Literatur zur Frage 
der Disponibilität der Menschen würde

Auch in der Literatur lässt sich kein eindeutiger Ansatz aus machen. Während 
ein Teil der Autoren dem objektiv ge prägten Ansatz des Bundes verwal tungs-
gerichts folgt282 und eine Einwilli gung in eine objektiv menschen unwürdige 
Behand lung für unbeacht lich hält, da der Einzelne nicht selbst be stimmen 
könne, was seiner Würde ent spricht, betonen andere den im Achtungs gebot 
wurzelnden Autonomieanspruch283 und kommen zum Ergebnis, dass die Men-
schen  würde bei Bestehen von Selbst bestim mung nicht ver letzt werden könne.

Als Konsequenz nehmen die Ver treter der ersten Gruppe an, dass der Staat 
auch gegen den Willen der be troffenen Person schützend eingreifen müsse, 
während die Ver treter der zweiten Gruppe betonen, dass bei selbst verantwort-
lichem Handeln ent weder schon keine Ver letzung der Menschen würde vor liegen 
kann, be ziehungs weise, dass der Autonomiegedanke jeden falls regelmäßig Vor-
rang vor einer be stehenden Schutz verpflich tung erlange, der Staat mithin keine 
Eingriffs pflicht und auch keine Eingriffs legitima tion habe, sofern ein freiwilli-

279 BVerfGE 87, 209 (228) – „Tanz der Teufel“.

280 Und selbst, wenn man, wie es zum Teil ver treten wird, die Menschen würde „nur“ als Schutz des Menschen 

als Gattungs wesen ver steht, ist damit noch nicht ge klärt, ob die Würde gegen den Einzelnen ge wendet 

werden kann und wie freiwilliges Handeln in diesem Fall einzu ordnen ist, da dann ent scheidend ist, was 

die Würde des Menschen als Gattungs wesen aus macht, so auch Gersdorf, Medien recht liche Zulässig keit 

des TV-Formats „Big Brother“, S. 17.

281 Di Fabio, Schutz der Menschen würde, S. 35.

282 Vgl. beispiels weise Hinrichs, NJW 2000, 2173 (2174); Gern, NJW 1983, 1585 (1588).

283 Vgl. hierzu Kunig, in: v. Münch/Kunig, Grundgesetz, Art. 1 Abs. 1 GG, Rz. 34; Schulz, M&K 2000, 354 

(365); v. Olshausen, NJW 1982, 2221 (2221); Gusy, DVBl 1982, 984 (986); Höfling, NJW 1983, 1582 

(1584). Siehe hierzu auch ausführ lich Teil 7 A II 3 b.
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ges Handeln der be troffenen Person vor liegt.284 Differenzen be stehen ledig lich 
hinsicht lich der Frage, ob be stimmte Extremsitua tionen denk bar sind, in denen 
eine Aus nahme von der grundsätz lich freien individuellen Ver fügungs möglich-
keit an genommen werden muss.

Da sich die einzelnen Ansätze sehr stark unter scheiden, soll an dieser Stelle 
eine differenzierte Auseinander setzung mit den in der Literatur ver tretenen 
Meinun gen statt finden.

a. Ver treter eines objektiven Ver ständnisses der Menschen würde

Die Ver treter eines objektiven Ver ständnisses der Menschen würde gehen – wie 
schon erwähnt – in der Regel davon aus, dass die Einwilli gung der Kandidaten 
nicht ihre menschen unwürdige Behand lung recht fertigt und der Einzelne mithin 
nicht selbst be stimmen könne, was seiner Würde ent spricht.285 Sie betonen, 
dass eine andere Sicht weise zur „ab soluten Relativie rung jeder Menschen würde 
führen“ würde, denn diese be stünde dann allein darin, zu tun und zu lassen, 
was man will, es sei denn, der Mensch ge fährdet sich selbst oder andere.286

Gern kommt daher beispiels weise zu dem Ergebnis, dass die Auffas sung, 
nach welcher die Menschen würde und das Sitten gesetz nicht ver letzt sein 
könnten, wenn ein Handeln freiwillig und mit Zustim mung geschehe, sofern 
nicht wesent liche Gemeinschafts güter oder Rechte Dritter be einträchtigt werden, 
nicht halt bar sei.287 Und auch Hinrichs288 betont, dass niemand auf seine Sub-
jekt  qualität ver zichten könne. Dabei über sieht sie jedoch, dass die Teilnehmer 
hier nicht auf ihre Subjekt stel lung ver zichten, dass sie durch ihre freiwillige 
Teilnahme nicht zu Objekten werden, sondern dass sie ihre Selbst bestim mung 
aktiv aus leben. Würde der Staat gegen ihren Willen eingreifen, wäre er es, der 
sie wie Objekte be handeln würde.289

Problematisch ist zudem, dass die Autoren eines objektiv ge prägten Men-
schen  würdeverständnisses oftmals keine Differenzie rung zwischen den unter-
schied lichen Schutz rich tungen der Menschen würde vornehmen, d. h. sie unter-
scheiden nicht zwischen der individuellen Würde einzelner Personen und der 

284 Vgl. beispiels weise Dörr, Big Brother und die Menschen würde, S. 63, der betont, dass der Schutz der 

Person vor sich selbst als Begrün dung eines Einschreitens nicht genügt.

285 Vgl. beispiels weise Hinrichs, NJW 2000, 2173 (2174).

286 Gern, NJW 1983, 1585 (1588); vgl. zur „Peep-Show“-Entschei dung auch Redeker, BayVBl. 1985, 73 ff.

287 Gern, NJW 1983, 1585 (1589). Eine unentschlossene Stellung nimmt Gronimus, JuS 1985, 174 ff., ein. Er 

kommt zu dem Ergebnis, dass die Ausle gung des Art. 1 Abs. 1 GG durch das BVerwG zwar nicht zwingend, 

aber durch aus ver tret bar sei. Im Hinblick auf die Peep-Show-Konstella tion stellt er fest: Die Einwilli gung 

der Frauen legitimiere nicht denknotwendig ihre objekt hafte Behand lung; der ab solute Vorrang der Autono-

mie, so wie ihn einige Kritiker postulieren, sei eben falls ver tret bar, bisher jedoch noch nicht ab schließend 

durch das BVerfG ent schieden und daher nicht zwingend.

288 Hinrichs, NJW 2000, 2173 (2174).

289 So auch v. Olshausen, NJW 1982, 2221 (2222), der aus führt: „Das Gericht macht den Menschen, den es 

vorgeb lich schützen will, selbst zum bloßen Objekt des Staates, nämlich zum Objekt der gericht lichen 

Wertung, was dem Menschen ‚würdig‘ sei.“



83

Würde in ihrer Schutz funk tion als objektive Fundamental verbür gung, was dazu 
führt, dass die Ergebnisse in der Regel viel zu indifferent sind.290

b. Ver treter eines subjektiv ge prägten Ver ständnisses der Menschen würde

Eine ganze Reihe von Autoren291 setzt sich hingegen für eine subjektive Inhalts-
bestim mung der Menschen würde ein. Insbesondere wird betont, dass der Staat 
keine Befugnis habe zu definieren, was der Einzelne für sich als menschen-
würdig zu be greifen habe,292 denn maß geblicher Kern der Menschen würde sei 
die Freiheit des Individuums zur eigen verantwort lichen Selbst bestim mung, und 
die eigenen Vorstel lungen von Würde seien maß geblicher Inhalt dieser Freiheit.

Die un verlier bare Würde des Menschen als Person bestehe somit gerade 
darin, als selbst verantwort liche Persönlich keit anerkannt zu bleiben.293 Freiheit 
als Kern der Menschen würde sei nicht wert hafte, sondern wert freie Freiheit,294 
insbesondere sei dem Grundgesetz die Unter schei dung zwischen achtens werter 
und weniger achtens werter Menschen würde un bekannt.295 Art. 1 GG schütze 
die Würde des Menschen, wie er sie in seiner Individualität selbst definiert. 
Solange der Einzelne also selbst verantwort lich handelt und andere nicht ge-
fährdet, habe der Staat seine Ent schei dung zu respektieren. Missachte er dies, 
so werde er dem grundsätz lich be stehenden Frei heits anspruch des Art. 1 Abs. 1 
GG nicht gerecht und mache den Einzelnen selbst zum Objekt staat lichen 
Handelns.296 Das im Autonomieanspruch des Einzelnen wurzelnde Achtungs-

290 Vgl. beispiels weise Gern, NJW 1983, 1585 (1588) oder auch Hinrichs, NJW 2000, 2173 (2174), die zwar 

im Ver lauf ihrer Unter suchung zu Recht die Frage auf greift, ob denn Autonomie wirk lich der gesamte 

Inhalt der Menschen würde sei, die jedoch im Ergebnis nicht zwischen individuellem Teilnehmer schutz 

und objektivem Schutz der Würde differenziert. Und auch das BVerwG hielt in der „Peep-Show“-Entschei-

dung, NJW 1982, 664 (665), die ver schiedenen Aspekte der Menschen würde nicht aus reichend auseinander. 

Es argumentierte mit dem Schutz der Frauen, obwohl es wohl eher die objektive Schutz rich tung der Würde 

im Blick hatte. Dadurch legte das Gericht ein objektives Würdeverständnis als Maßstab für die individuelle 

Würde an.

291 So v. Olshausen, NJW 1982, 2221 (2221); Gusy, DVBl 1982, 984 (986); Höfling, NJW 1983, 1582 (1584).

292 So v. Olshausen, NJW 1982, 2221 (2221); ähnlich auch Hoerster, JuS 1983, 93 (95), der in der „Peep-

Show-Entschei dung“ (BVerwG, NJW 1982, 664 ff.) ein Beispiel dafür sieht, wie sehr sich die Menschen-

würde anbietet „individuellen, oft sehr persön lich ge prägten Wertun gen eine pseudoobjektive Scheinlegitima-

tion zu geben“. Zudem ver weist er auf den Unter schied, der besteht, wenn der Gesetz geber die er forder lichen 

Wert entschei dungen trifft oder wenn den Richtern ein „Blankoscheck für persön liche Wert entschei dungen“ 

aus gestellt wird.

293 Gusy, DVBl 1982, 984 (986), weist zudem darauf hin, dass sich Menschen würde gerade auch in und durch 

Gemein schaft ver wirk liche – diesbezüg lich ver weist er auf das Menschen bild des Grundgesetzes, welches 

auf Gemeinschafts bezogen heit und Gemeinschafts gebunden heit an gelegt ist. Der Einzelne dürfe daher 

seine Subjektivität auch nach außen gegen über anderen definieren und ent falten. Auch im sozialen Leben 

unter liege er nicht der Fremd defini tion durch Dritte.

294 Höfling, NJW 1983, 1582 (1584).

295 Gusy, DVBl 1982, 984 (986).

296 So wirft beispiels weise v. Olshausen, NJW 1982, 2221 (2221) dem BVerwG vor, in der ersten Peep-Show-

Entschei dung (BVerwG, NJW 1982, 664 ff.) in „wert-totalitärer“ Weise den frei heit lichen Charakter der 

grundgesetz lichen Schutz norm ver kannt und die Verfas sung zudem gesetzes widrig interpretiert zu haben. 

Siehe auch Höfling, NJW 1983, 1582 (1582), der in der Ent schei dung eine Ver letzung der Grundprinzipien 

der frei heit lichen Ordnung des Grundgesetzes sieht, sowie Gusy, DVBl 1982, 984 (986).



84

gebot habe daher regelmäßig Vorrang vor der Schutz pflicht aus Art. 1 Abs. 1 
Satz 2 GG.297 Jede andere Sicht weise würde dazu führen, dass Art. 1 GG zu 
einer Ge- und Ver bots norm werde, die es jedermann ge bietet, sich menschen-
würdig zu ver halten. Der ehemals Berechtigte würde so zum Ver pflich teten.298 
Ein solcher auf gedrängter Schutz sei jedoch in einem frei heit lich ver fassten 
Staat nicht zu tolerieren,299 denn der Schutz der Menschen würde darf gerade 
nicht im Sinne eines ideologi schen Würdekonzepts gegen den Träger des 
Grund rechts durch gesetzt werden.300 Keine Einig keit herrscht jedoch hinsicht-
lich der Frage, ob Aus nahmefälle denk bar sind, in denen dieser Grundsatz 
ein geschränkt werden müsste, weil es „autonome Aus wüchse“301 zu ver hindern 
gilt.

Ähnliche Aus sagen treffen auch die Autoren der im Zusammen hang mit 
dem umstrittenen Format „Big Brother“ er stellten Rechts gutachten. Sie gehen 
dabei jedoch meist differenzierter vor. So unter scheiden Dörr und Di Fabio 
zutreffend zwischen einem Teilnehmer schutz, dem Schutz der Rezipienten und 
dem „Schutz der grundgesetz lichen Wertord nung“302 be ziehungs weise dem 
„Schutz der gesell schaft lichen Wertord nung“.303

Im Hinblick auf den Teilnehmer schutz geht auch Dörr von der Prämisse 
aus, dass die Menschen würde die eigene Vorstel lung von würdigem Leben und 

297 Schmitt Glaeser, ZRP 2000, 395 (399 f.) unter Ver weis auf Hofmann, AöR 118 (1993), 353 (362).

298 Höfling, NJW 1983, 1582 (1584). Vgl. auch Gusy, DVBl 1982, 984 (985 f.), der beispiels weise im Hinblick 

auf die erste „Peep-Show-Entschei dung“ (BVerwG, NJW 1982, 664 ff.) des Bundes verwal tungs gerichts 

fest stellt, dass die Menschen würde freiwillig handelnder Personen nicht als Ver bots gesetz heran gezogen 

werden kann.

299 Auch Stober, NJW 1984, 2499 (2500), weist mit Blick auf die „Peep-Show-Entschei dung“ (BVerwG, NJW 

1982, 664 ff.) darauf hin, dass Dritte ihre Meinung von menschen würdigem Ver halten nicht auf drängen 

dürfen. Zudem zeigt er den ent scheidenden Punkt auf: Dass es nämlich nicht um einen Ver zicht der 

Menschen würde geht, sondern dass die Frauen ihre Menschen würde gar nicht als ver letzt ansehen.

300 Geddert-Steinacher, Menschen würde als Ver fassungs begriff, S. 91 f., geht davon aus, dass die Selbst defini-

tion des Betroffenen und sein Ver ständnis von Würde ein „negatives Tatbestands merkmal“ des Ver  letzungs-

tatbestandes bilden. Siehe auch Schmitt Glaeser, ZRP 2000, 395 (399 f.) sowie Starck, in: v. Mangoldt/

Klein/Starck, Grundgesetz, Art. 1 Abs. 1 GG, Rz. 36, der betont, dass der Ver zicht auf das, was objektiv 

die Menschen würde aus macht, unter dem Gesichtspunkt des Selbst bestimmungs rechts zulässig ist. Was 

die eigenen Handlun gen und Unterlas sungen anbelangt, be stimme der frei Handelnde selbst, was für ihn 

Menschen würde be deutet. Die Freiheit des Handelnden oder Einwilligenden müsse jedoch gewährleistet 

sein. Erst wenn die Rechts sphäre anderer berührt wird, greifen gesetz lich be stimmte Schranken oder der 

Schutz der Menschen würde anderer.

301 Von „Aus wüchsen autonomer Ent schei dungen“, welche das Recht des Einzelnen zur Selbst bestim mung 

unbeacht lich machen und die öffent liche Gewalt ver anlassen, die Würde des Einzelnen auch gegen dessen 

Willen zu schützen, spricht beispiels weise Zippelius, in: Dolzer/Vogel/Waldhoff, BK, Art. 1 Abs. 1 GG, 

Rz. 40 f. Gewisse Tabu verlet zungen als äußerste Grenze anerkennen will jeden falls auch Dreier, in: Dreier, 

Grundgesetz, Art. 1 Abs. 1 GG, Rz. 133; vgl. zur Kritik an dieser Einschrän kung Schulz, M&K 2000, 354 

(365). Und auch Frotscher, „Big Brother“ und das deutsche Rundfunkrecht, S. 47, will die Menschen würde 

einsetzen, um „extreme Aus wüchse autonomer Ent schei dungen“ zu ver hindern. Zu der Frage, wann derartige 

autonome Aus wüchse möglicher weise vor liegen, vgl. dort insbesondere S. 49 ff.

302 Di Fabio, Schutz der Menschen würde, S. 94.

303 Dörr, Big Brother und die Menschen würde, S. 54, 80.
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mithin das eigene Lebens konzept schützt, Autonomie und Selbst bestim mung 
somit ge achtet werden müssen,304 weshalb der Träger selbst für die Interpre-
ta tion dessen, was Menschen würde aus macht, maß geblich bleiben müsse.305 
Daraus folgt seiner Ansicht nach, dass der Schutz pflicht aus Art. 1 Abs. 1 S. 2 
GG Grenzen gesetzt sind, welche sich aus der Menschen würde selbst, die als 
subjektive Grundrechts gewährleis tung und somit in erster Linie als Abwehr-
recht des Einzelnen gegen den Staat fungiert, ergeben. Der Einzelne habe 
daher einen Anspruch darauf, dass der Staat keine Eingriffe in den Bereich 
seiner Selbst bestim mung vornimmt. Aus diesem Grund dürfe die staat liche 
Schutz pflicht zu Gunsten des Betroffenen niemals so weit gehen, dass die in 
der Menschen würde gewährleistete Freiheit zu selbst bestimmter Lebens gestal-
tung ver drängt oder auch nur be einträchtigt wird, denn dies würde gegen das 
aus nahms lose Eingriffs verbot des Art. 1 Abs. 1 S. 1 GG ver stoßen.306 Dörr 
erwähnt im Rahmen des Teilnehmer schutzes jedoch auch, dass die objektive 
Ordnung als Korrektiv heran gezogen werden müsse, wenn beim Aus leben des 
eigenen individuellen Würdebildes die Gesell schaft ge fährdende Aus wüchse 
zu be fürchten seien. Motiva tion des Schutzes ist in diesen Fällen jedoch nicht 
primär der Schutz des Einzelnen, sondern die Sorge um die Gesell schaft – die 
Beeinträchti gung des Einzelnen wäre dann aber ledig lich Folge und nicht Ziel 
des Schutzes. Die Erörte rung dieser Fragestel lung im Rahmen des Teilnehmer-
schutzes ver wundert daher etwas.307

Di Fabio, der eben falls ein umfang reiches Gutachten er stellte, legt sich 
hinsicht lich der Frage der Disponibilität und des Bestehens letzter Grenzen 
nicht ab schließend fest. Zum einen führt er aus, dass auch dort, wo von ge-
schäfts fähigen Menschen selbst verantwort lich in eine be stimmte Situa tion oder 
Behand lung ein gewilligt wird, um der Würde des Einzelnen wie der Allgemein-
heit willen ein staat liches Eingreifen er forder lich sein könne.308 Zum anderen 
reiht er sich jedoch in die Gruppe der Kritiker der „Peep-Show“-Entschei dung 
ein und stellt fest, dass die selbst verantwort liche Einwilli gung nicht irrelevant 
ist.

Frotscher,309 der sich eben falls ausführ lich mit dem Format „Big Brother“ 
auseinander setzte, unter scheidet grundsätz lich zwischen dem subjektiv-recht-

304 Dörr, Big Brother und die Menschen würde, S. 61, spricht insoweit vom „ureigenen Autonomieanspruch 

des mündigen Bürgers“. Ebenso v. Olshausen, NJW 1982, 2221 (2222).

305 Dörr, Big Brother und die Menschen würde, S. 63.

306 Dörr, Big Brother und die Menschen würde, S. 66 f.

307 Es gibt jedoch Autoren, die in Extremfällen „autonomer Aus wüchse“ eine Begren zung der Würde durch 

ein objektives Ver ständnis auch in ihrer Individualschutz rich tung be fürworten. Vgl. beispiels weise Zippelius, 
in: Dolzer/Vogel/Waldhoff, BK, Art. 1 Abs. 1 GG, Rz. 39 sowie Frotscher, „Big Brother“ und das deutsche 

Rundfunkrecht, S. 47.

308 Di Fabio, Schutz der Menschen würde, S. 45.

309 Frotscher, „Big Brother“ und das deutsche Rundfunkrecht, S. 42 f.
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lichen Gehalt des Art. 1 Abs. 1 GG und der aus Art. 1 Abs. 1 GG ent springenden 
objektiv-recht lich fundierten Schutz pflicht. Mit Blick auf den subjektiv-recht-
lichen Gehalt kommt seiner Ansicht nach ein Eingreifen gegen den er klärten 
Willen des Betroffenen nicht in Betracht. Jedoch ergebe sich aus der objektiv-
recht lich fundierten Schutz pflicht die Recht ferti gung für ein staat liches Ein-
greifen zum Schutz der Menschen würde auch gegen den er klärten Willen des 
Betroffenen. Frotscher betont zwar, dass die Menschen würde gerade die Selbst-
bestim mung und somit die Defini tions macht darüber, was der Einzelne für 
sich selbst als menschen würdig ansieht, umfasse. Dennoch geht er von einer 
falschen Prämisse aus, wenn er die Frage stellt, ob der Staat auch ver pflichtet 
ist, den in seiner Würde Ver letzten gegen dessen Willen zu schützen, denn es 
ist schon frag lich, ob der freiwillig Handelnde über haupt in seiner Würde ver-
letzt sein kann. Frotscher scheint jeden falls von der Möglich keit einer Men-
schen  würdeverlet zung (trotz Freiwillig keit) im Bereich des Teilnehmer schutzes 
auszu gehen – jedoch weist er dem Selbst bestimmungs recht regelmäßig Vorrang 
zu und betont, dass das sog. Schutz pflicht konzept, welches die subjektive 
Rechts  stel lung des Trägers ledig lich ver stärken soll, nicht zu einem auf ge-
drängten Schutz führen könne.310 Zudem führt er aus, dass Art. 1 Abs. 1 GG 
als Norm des objektiven Rechts auch ver lange, dass alle Staats gewalt die Men-
schen würde schützt, weshalb der Norm auch eine objektiv-recht lich fundierte 
Schutz pflicht ent springe, welche man nicht kraft eigener Ent schei dung ver-
ändern oder auf heben könne.311 Dagegen stellt er keine Voraus set zungen auf, 
wann diese objektive Seite zum Einsatz kommen soll, und er scheint sie auch 
ge zielt gegen den Einzelnen einsetzen zu wollen. Grundsätz lich bewegt er sich 
damit allerdings in den Bereich des objektiven Würdeschutzes, welcher an 
späterer Stelle noch ausführ lich erörtert werden soll.

Auch Gersdorf misst der Selbst bestim mung und Eigen verantwortlich keit 
des Einzelnen maß gebliche Bedeu tung zu.312 Jedoch setzt er der Disposi tions-
befugnis des Einzelnen eine Grenze in Form der Mensch qualität: Wird also 
etwa propagiert, Menschen wie Tiere oder Sachen zu be handeln, sei die Men-
schen würde unabhängig davon, ob der Einzelne durch Dritte in dieser Form 
dargestellt wird, oder er sich selbst in dieser Weise präsentiert, ver letzt. Eine 
Einwilli gung in die Behand lung oder Darstel lung sei in einem solchen Fall 
grundsätz lich unbeacht lich, da niemand über seine Subjekt qualität ver fügen 

310 Frotscher, „Big Brother“ und das deutsche Rundfunkrecht, S. 42 f.

311 Im Hinblick auf das Format „Big Brother“ führt Frotscher, „Big Brother“ und das deutsche Rundfunkrecht, 

S. 44, aus: „Es geht letzt lich nicht (nur) um die individuelle Würde der jeweiligen Mitspieler bei ‚Big 

Brother‘ (…), sondern um ihre Behand lung als mit einer be stimmten Würde aus gestattete Menschen.“

312 Gersdorf, Medien recht liche Zulässig keit des TV-Formats „Big Brother“, S. 18. Fazit seiner Überle gungen 

ist daher: „Sofern der Einzelne indes – auf Grundlage der Mensch qualität – von seinem Selbst bestimmungs-

recht Gebrauch macht, bewegt er sich im Rahmen des durch Art. 1 GG ab gesteckten Bezirks. Insoweit 

kann der Einzelne also niemals seine Menschen würde ver letzen, weil diese ihm gerade die Rechts macht 

ver leiht, sein Leben als eigen verantwort liche Persönlich keit zu ge stalten.“
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könne.313 Die Frage, welchen Schutz die Menschen würde be zweckt – den einzel-
ner Menschen oder den der Menschen als Gattungs wesen, oder aber einen 
individuellen und objektiven Schutz zugleich – lässt Gersdorf offen, da auch 
bei dem objektiv-recht lich ge prägten Ver ständnis ent scheidend sei, was die 
Würde des Menschen als Gattungs wesen aus macht.314 Im Prinzip ist diese 
Fest stel lung zwar zutreffend, jedoch klärt er das Problem damit nicht voll-
ständig. Darüber hinaus passt das ge wählte Beispiel des „Propagierens oder 
Darstellens von Menschen als Tiere“ als Grenze der Selbst bestim mung nicht 
recht zur Frage des Protagonisten schutzes, denn in derartigen Konstella tionen 
steht nicht so sehr der Schutz des Einzelnen im Vordergrund – dies zeigt schon 
die Wort wahl („Propagieren“ und „Darstellen“)  –, vielmehr geht es um die 
öffent liche Wirkung, den Einfluss auf die Gesell schaft, das Bild des Menschen 
in der Gesell schaft und damit um die objektive Dimension der Menschen  würde.

4. Eigene Stellung nahme

Aus gangs punkt dieses Teils der Unter suchung war die Frage, ob es einen Teil-
nehmer schutz gegen den er klärten Willen der Teilnehmer geben kann und in 
welchem Ver hältnis die staat liche Schutz pflicht aus Art. 1 Abs. 1 GG und das 
eben falls in Art. 1 Abs. 1 GG ver ankerte Selbst bestimmungs recht des Einzelnen 
stehen. Was bleibt diesbezüg lich fest zuhalten?

Fest zuhalten ist zunächst einmal, dass die Defini tions befugnis über den 
konkreten Inhalt der Menschen würde in erster Linie dem Einzelnen selbst 
zustehen muss, denn die un verlier bare Würde einer Person besteht gerade darin, 
als selbst verantwort liche Persönlich keit anerkannt zu werden.315 Das Grund-
gesetz erkennt dadurch, dass es die freie mensch liche Persönlich keit auf die 
höchste Stufe der Wertord nung stellt, ihren Eigen wert und ihre Eigenständig-
keit an.316 Dies hat zur Folge, dass der Staat den Willen und die Hand lungs-
fähig keit seiner Bürger zu respektieren hat. Könnte er an die Stelle der durch 
Art. 1 Abs. 1 GG geschützten freien Selbst bestim mung sein Ver ständnis eines 
würdigen Lebens setzen, könnte er also den einzelnen Menschen ver pflichten, 

313 Gersdorf, Medien recht liche Zulässig keit des TV-Formats „Big Brother“, S. 28. Daher ver zichten seiner 

Ansicht nach beispiels weise die Protagonisten von „Big Brother“, welche intime oder persön liche Lebens-

sach verhalte preis geben, nicht auf ihre Menschen würde – die Preis gabe sei vielmehr gerade Aus druck der 

Würde. Jedoch scheint er auch hier eine Grenze zumindest für möglich zu halten, denn er weist darauf 

hin, dass Bilder aus der Toilette unabhängig von einer Einwilli gung nicht gesendet werden können.

314 Gersdorf, Medien recht liche Zulässig keit des TV-Formats „Big Brother“, S. 14, weist im Zusammen hang 

mit der Annahme einer Menschen würdeverlet zung zudem darauf hin, dass be sondere Zurück haltung im 

Umgang mit der Menschen würdegarantie ge boten sei, wenn diese gegen die Kommunika tions grundrechte 

in Stellung ge bracht werde. Dies er scheint miss verständ lich, denn die Würde kann keinen unter schied lichen 

Gehalt haben, je nachdem, welches Grundrecht auf der anderen Seite streitet. Insoweit würde man dann 

doch wieder eine Art Ab wägung vornehmen, welche bei der Menschen würde gerade aus geschlossen ist.

315 So auch Fink, AfP 2001,189 (192).

316 BVerfGE 30, 1 (33 ff.) – „Abhör entschei dung-Sondervotum“.
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sich den jeweils herrschenden morali schen und sitt lichen Wert vorstel lungen 
zu unter werfen, würde er diesen zum Objekt machen.317 Der ehemals Berech-
tigte würde also zum Ver pflich teten.318 Eine Pflicht zu würdigem Ver halten 
kann und darf es jedoch nicht geben,319 denn die Freiheit zur autonomen Gestal-
tung des eigenen Lebens ist Kerngehalt der Menschen würdegarantie320 und 
Selbst bestim mung ist Haupt bestand teil der Subjekt qualität321.

Der Einzelne kann sich daher anders ver halten als die Mehrheit, da er selbst 
die maß gebliche Instanz für die Bestim mung der eigenen Würde ist.322

Agiert der einzelne Protagonist also freiwillig, selbst verantwort lich und 
selbst bestimmt, wird er unabhängig von be stimmten Konstella tionen und Situa-
tionen nicht zum Objekt, vielmehr ist er mehr denn je ein Subjekt, das be-
stimmt, was mit ihm passiert und wie mit ihm ver fahren wird. Die Freiheit, 
das eigene Leben nach eigenen Maßstäben zu ge stalten, macht gerade die 
Subjekt qualität des Menschen als Zuord nungs subjekt der Menschen würde aus. 
Ver antwortlich keit, Selbst bestim mung und Personalität prägen das Ver ständnis 
von Subjektivität des Einzelnen ent scheidend. Menschen würde als höchster 
Rechts wert der Verfas sung muss daher ver standen werden als die Würde einer 
freien Persönlich keit, die Subjekt qualität hat und sich und ihr Leben selbst 
definiert.323

Für dieses Ver ständnis der Menschen würde spricht auch die Ent stehungs-
geschichte der Norm. Art. 1 GG sollte insbesondere vor dem Hinter grund der 
totalitären Erfah rungen ver deut lichen, dass der Mensch und nicht der Staat 
Fixpunkt der Verfas sung sein soll.324 Art. 1 GG darf daher nicht im Sinne einer 
Objektivie rung der Subjektivität und Individualität zu Gunsten des Staates 
interpretiert werden.325 Maß gebliche Instanz für die Interpreta tion des indivi-

317 Frotscher, ZUM 2001, 555 (556), stellt insoweit zutreffend fest, dass nicht jede „persön liche oder gruppen-

spezifi sche, weltanschau lich-moralisch oder theologisch be gründete Auffas sung von ‚richtig‘ ver standener 

Menschen würde über Art. 1 Abs. 1 GG in Ver fassungs rang erhoben und zur ver bind lichen Richtschnur für 

das Leben der Mitbürger“ ge macht werden kann.

318 So auch Gersdorf, Medien recht liche Zulässig keit des TV-Formats „Big Brother“, S. 26, der in diesem 

Zusammen hang darauf hinweist, dass die Menschen würdegarantie gerade als Reaktion auf den Kollektivis-

mus des nationalsozialisti schen Unrechts staates ins Grundgesetz auf genommen wurde.

319 Hill gruber, Der Schutz des Menschen vor sich selbst, S. 113; Gersdorf, Medien recht liche Zulässig keit des 

TV-Formats „Big Brother“, S. 26.

320 Geddert-Steinacher, Menschen würde als Ver fassungs begriff, S. 86 f.; Gersdorf, Medien recht liche Zulässig-

keit des TV-Formats „Big Brother“, S. 18, 28; Hill gruber, Der Schutz des Menschen vor sich selbst, S. 138; 

Hilgendorf, Die missbrauchte Menschen würde, in: Byrd/Hruschka/Joerden, Recht und Ethik, Bd. 7, S. 137.

321 Ebenso Dörr/Cole, K&R 2000, 369 (375); vgl. zudem Geddert-Steinacher, Menschen würde als Ver-

fassungs begriff, S. 32, 91 f.; Di Fabio, Schutz der Menschen würde, S. 91.

322 So auch Dreier, in: Dreier, Grundgesetz, Art. 1 Abs. 1 GG, Rz. 152; Schulz, M&K 2000, 354 (365); Zippelius, 
in: Dolzer/Vogel/Waldhoff, BK, Art. 1 Abs. 1 GG, Rz. 81.

323 So auch Gersdorf, Medien recht liche Zulässig keit des TV-Formats „Big Brother“, S. 19; Gusy, DVBl 1982, 

984 (986); vgl. auch Hill gruber, Der Schutz des Menschen vor sich selbst, S. 109 (mit Ver weis auf BVerfGE 

30, 1 (25) – „Abhör-Entschei dung“).

324 So auch Gersdorf, Medien recht liche Zulässig keit des TV-Formats „Big Brother“, S. 13.

325 So auch Geddert-Steinacher, Menschen würde als Ver fassungs begriff, S. 107.
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duellen Menschen würdeverständnisses ist und bleibt daher der Träger, denn 
nur so kann sicher gestellt werden, dass weder der Staat noch Dritte, sei es nun 
in bösartiger oder fürsorg licher Absicht, ihre Sicht weise von einem würdigen 
Leben an die Stelle des Betroffenen setzen.326

Das be deutet jedoch nicht, dass der Einzelne um gekehrt den Achtungs-
anspruch über das hinaus er weitern kann, was nach der ge botenen engen Aus-
legung unter den Schutz der Grundrechts garantie fällt.327 Insofern kann auch 
das Argument der „Relativie rung der Menschen würde“ und die Sorge, ein 
solches Ver ständnis führe dazu, dass jeder tun und lassen könne, was er wolle, 
nicht über zeugen, denn der Einzelne kann gerade nicht unter Berufung auf die 
Menschen würde tun und lassen, was er will, da nicht jedes „unwürdige“ Ver-
halten als zur Menschen würde ge hörig durch Art. 1 Abs. 1 GG gewährleistet 
wird. Dies stellt schon der Blick auf die Unantast barkeit der Würde klar.328

Die Betonung des Autonomiegedankens soll ledig lich ver deut lichen, dass 
eine Einschrän kung im Sinne eines „Grundrechts schutzes vor sich selbst“ im 
Bereich des Teilnehmer schutzes nicht möglich ist, sofern der Betroffene selbst-
bestimmt handelt.329 Mit Blick auf den Frei heits aspekt muss daher negativ 
formuliert werden: Solange man das, was man tut, selbst bestimmt und freiwillig 
tut, ver letzt man zumindest nicht seine eigene Menschen würde, und es ent steht 
in dieser Schutz rich tung auch keine Pflicht des Staates zum Eingreifen.

Darüber hinaus sind in dieser individuellen Schutz rich tung auch keine 
Grenz fälle in Form von „autonomen Aus wüchsen“ denk bar, die es zu ver-
hindern gilt.330 Auch die vom Bundes verfassungs gericht postulierte Gemein-
schafts gebunden heit und Gemeinschafts bezogen heit des Einzelnen führt nicht 
dazu, dass die Menschen würde nur im Sinne einer „Gattungs menschen würde“ 
auszu legen ist. Damit wird ledig lich die Selbst verständlich keit betont, dass die 
Freiheit des Einzelnen nicht grenzen los ist und ein geschränkt werden darf. 

326 So auch Fink, AfP 2001, 189 (192).

327 Zippelius, in: Dolzer/Vogel/ Waldhoff, BK, Art. 1 Abs. 1 GG, Rz. 82.

328 So auch Hill gruber, Der Schutz des Menschen vor sich selbst, S. 105.

329 Dies über sieht auch Redeker, BayVBl. 1985, 73 (77), wenn er die Kritiker des „Peep-Show-Urteils“ so 

ver steht, dass sich der Gehalt der Menschen würde nach den subjektiven Ansichten des im Einzelfall 

Betroffenen richtet. Die Würde wird zwar maß geblich durch das Selbst bestimmungs recht ge prägt, d. h. 

aber nur, dass sie eben nicht ver letzt sein kann, wenn Selbst bestim mung vor liegt. Der Einzelne kann aber 

beispiels weise nicht positiv den Gehalt der Würde be stimmen. Für die Frage, ob der Staat den Einzelnen 

durch be stimmte Maßnahmen in seiner Menschen würde ver letzt, ist daher nicht dessen subjektives Emp-

finden ent scheidend.

330 Eine letzte Grenze könnte allen falls dann er reicht sein, wenn die zukünftige Selbst bestim mung als Grund-

lage der Menschen würde auf gehoben wird. Vgl. hierzu Enderlein, Rechtspaternalismus und Ver trags recht, 

S. 160, der fest stellt: „Wenn es nach Art. 1 Abs. 1 GG erlaubt oder ge boten ist, den Einzelnen paternalistisch 

von einem Ver halten abzu halten, durch das er sich in eine für sich ge nommen menschen würdewidrige 

Situa tion begibt, dann allen falls in Fällen folgender Art: Der Einzelne be einträchtigt seine Freiheit dazu, 

in Zukunft noch selber wählen zu können, ob er in diese Situa tion gerät oder in ihr ver bleibt oder nicht. 

Nur dann kann der Eingriff zum Schutze zukünftiger Wahlfrei heiten ge boten sein.“ Jedoch könnte auch 

diese Ent schei dung als eben letzte selbst bestimmte Ent schei dung zu akzeptieren sein.
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Der Mensch ist eine in der Gemein schaft stehende und ihr vielfältig ver pflich-
tete Persönlich keit, die nicht losgelöst von anderen Menschen leben kann und 
daher ge wisse Schranken seines Tuns und Handelns akzeptieren muss.331

Scheidet eine Recht ferti gung für staat liches Eingreifen auf der Grundlage 
eines Schutzes des Einzelnen vor sich selbst somit aus, kann der Staat also 
mit diesem Schutz argument „würde loses“ Ver halten nicht unter binden,332 blei-
ben als Eingriffs legitima tionen ledig lich, aber immerhin, die Rechte Dritter 
und die Interessen der Allgemein heit.333 Zudem könnte sich eine Beschrän kung 
des Handelns auch als Konsequenz aus der objektiven Schutz rich tung der 
Menschen würde oder zum Schutz der Rezipienten ergeben.

Dieses Ver ständnis des ver fassungs recht lich garantierten Menschen würde-
begriffs muss auch der Ausle gung der rundfunkrecht lichen Programm-
grundsätze zum Schutz der Menschen würde und damit beispiels weise der 
Interpreta tion von § 4 Abs. 1 Nr. 8 JMStV zugrunde gelegt werden, denn der 
Rundfunk gesetz geber wollte durch diese Rege lungs tatbestände die ver fassungs-
recht lichen Maßstäbe in das einfache Recht transportieren.334

Eine Ver letzung der Menschen würde liegt daher auch mit Blick auf die 
rundfunkrecht lichen Programm grundsätze in erster Linie dann vor, wenn die 
Subjekt qualität des Einzelnen in Frage ge stellt bzw. missachtet, wenn er also 
zum Spiel ball der Fremdbestim mung wird.

Gleichzeitig wird aber auch auf einfach-recht licher Ebene –  insbesondere 
durch die Regelung in § 4 Abs. 1 Nr. 8 JMStV  – ver deut licht, dass die Men-
schen würde neben der individual-recht lichen eben falls eine objektiv-recht liche 
Schutz dimension hat, denn die Selbst bestim mung des Einzelnen findet ihre 
Grenze in der Garantie eines unabding baren objektiven Grundstandards, 
welcher neben den Individualschutz tritt.335 Soweit diese objektive Dimension 

331 Siehe BVerfGE 4, 7 (17) – „Investi tions hilfe“: „Der Einzelne muss sich diejenigen Schranken seiner Hand-

lungs frei heit ge fallen lassen, die der Gesetz geber zur Pflege und Förde rung des sozialen Zusammen lebens 

in den Grenzen des bei dem ge gebenen Sach verhalt allgemein Zumut baren zieht, voraus gesetzt, dass dabei 

die Eigenständig keit der Person ge wahrt bleibt.“ Vgl. auch Benda, Menschen würde und Persönlich keits-

recht, in: Benda/Maihofer/Vogel, HbVerfR, S. 161 (163).

332 So auch Schulz, M&K 2000, 354 (365).

333 Vgl. hierzu auch VG Berlin, NJW 2001, 983 (986) – „Wider ruf der Gast stätten erlaubnis“ sowie Hill gruber, 
Der Schutz des Menschen vor sich selbst, S. 110.

334 Siehe zum Begriff der Menschen würde und dem Ver ständnis des Rundfunk gesetz gebers auch Hertel, in: 

Hahn/Vesting, Rundfunkrecht, § 4 JMStV Rz. 52 mit Ver weis auf die amtliche Begrün dung zum 1. RÄStV. 

Zur Maß geblich keit des ver fassungs recht lichen Menschen würdebegriffs siehe auch Eifert, Menschen würde 

im Medien recht, in Bahl/Heinig (Hrsg.), Menschen würde in der säkularen Ver fassungs ordnung, S. 321 

(323 f.). Siehe auch Kommission für Jugendmedien schutz der Landes medien anstalten (KJM), Kriterien 

für die Auf sicht im Rundfunk und den Telemedien, S. 25 abruf bar unter: http://www.blm.de/apps/

documentbase/data/pdf1/kjm_kriterien. pdf.

335 Hertel, in: Hahn/Vesting, Rundfunkrecht, § 4 JMStV Rz. 54. Zur objektiven Dimension der Menschen-

würde, die dem Schutz un verzicht barer Werte als Grundlage der Gemein schaft dient, siehe ausführ lich 

den folgenden  Teil 7 B.
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der Menschen würde be troffen ist, muss eine mögliche Einwilli gung unbeacht-
lich bleiben. Der Hinweis in § 4 Abs. 1 Nr. 8 JMStV a. E. („eine Einwilli gung 
ist unbeacht lich“) bringt dies deut lich zum Aus druck. Allerdings kann und 
darf sich diese Beschrän kung der Einwilli gungs möglich keit vor dem Hinter-
grund des ver fassungs recht lichen Menschen würdeverständnisses nur auf die 
objektive Dimension der Menschen würde336 sowie auf den Rezipienten schutz337 
be ziehen. Mit Blick auf den Schutz der Protagonisten ist jedoch fest zuhalten, 
dass im Falle einer selbst bestimmten Einwilli gung schon keine Menschen-
würdeverlet zung vor liegt, sodass der Tatbestand des § 4 Abs. 1 Nr. 8 JMStV 
in dieser Schutz rich tung mangels Eingriffs in die Menschen würdegarantie von 
vornherein nicht einschlägig ist.

Bevor auf gezeigt werden soll, welche Voraus set zungen an den Schutz der 
objektiven Dimension der Menschen würde ge stellt werden müssen und in 
welchen Konstella tionen ein Einschreiten vor dem Hinter grund dieser objektiven 
Schutz rich tung möglich ist, soll jedoch zuvor noch ein Blick auf die Grundlagen 
selbst bestimmten Handelns ge worfen werden, denn gerade bei einem so heraus-
ragenden Rechts gut wie der Menschen würde muss mit Blick auf die Grundlagen 
selbst bestimmten Handelns ein strenger Maßstab an gelegt werden. Autonomie 
und Selbst verantwortlich keit können nicht über alle Werte ge hoben werden, 
ohne dass die realen Bedin gungen für frei heit liches Handeln genauestens im 
Auge be halten werden.

III. Voraus set zungen für die Annahme selbst bestimmten Handelns

Willigen Teilnehmer im Rahmen einer Fernsehsen dung in eine be stimmte 
Behand lung ein oder ver pflichten sie sich zu einem Tun, die oder das objektiv 
menschen würderelevant ist, ist für die Frage, ob die Menschen würde des Betrof-
fenen tatsäch lich ver letzt ist, ent scheidend, ob der Betroffene freiwillig und 
selbst bestimmt agiert. Die Frage, ob und wann von einem freiwillig er teilten 
Einverständnis aus gegangen werden kann, ist daher aus schlag gebend, weshalb 
ge klärt werden muss, welche Voraus set zungen erfüllt werden müssen, um von 
einem selbst bestimmten Handeln sprechen zu können.

Kann ein solches immer schon dann bejaht werden, wenn keine Täuschung, 
Drohung oder gar Gewalt im Spiel ist, oder sind zusätz liche Aspekte zu be-
achten? Müssen die Sender beispiels weise spezielle Auf klä rungs standards ein-
halten? Bestehen während der Auf zeich nung Sorgfalts- und Fürsorge pflichten? 
Muss ver hindert werden, dass Personen auf grund einer wirtschaft lichen oder 

336 Siehe hierzu ausführ lich 7. Teil A.

337 Das Vor liegen einer Einwilli gung der dargestellten Personen ist mithin auch unerheb lich, wenn eine Ver-

letzung der Menschen würde der Rezipienten zu konstatieren ist. Zum Schutz der Rezipienten siehe ausführ-

lich Teil 7 C.
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persön lichen Zwangs lage einwilligen?338 Welche Bedeu tung er langen Sieger-
prämien339 und Auf wandsentschädi gungen?340 Besteht eine strukturelle Unter-
legen heit der Protagonisten gegen über den Sender verantwort lichen, die Zweifel 
an der (materiellen) Freiheit des Einzelnen wecken?341 Wie weit kann eine im 
Vorfeld der Sendung er teilte Einwilli gung reichen? Inwieweit müssen mögliche 
Folgen für die Teilnehmer vorher seh bar sein? In welchem Umfang spielt die 
Ver fügungs macht der Ver anstalter über die dramaturgi schen Abläufe eine 
Rolle?342 Dies sind nur einige Fragen, die sich in diesem Kontext stellen.

1. Das Vor liegen von Ent schei dungs fähig keit

a. Allgemeine Voraus set zungen: Keine Beeinträchti gung 
des Erkenntnis- und Willens bil dungs vermögens

Will man von einer selbst bestimmten Ent schei dung sprechen, so muss der 
Protagonist zunächst grundsätz lich zu einer Ent schei dung fähig sein, d. h. er 
muss die generelle geistige Fähig keit be sitzen, eine im Hinblick auf seine 

338 So war beispiels weise in der ersten Staffel von „Big Brother“ eine Teilnehmerin erheb lich ver schuldet. 

Sie war sicher lich in keiner guten Ver hand lungs posi tion gegen über dem Sender. Immerhin hätte der Gewinn 

oder die erfolg reiche Ver mark tung durch den Sender alle Sorgen be seitigt. Und tatsäch lich glich der Sender 

alle Schulden schon während der Teilnahme aus. Zu den Auswahl kriterien im Vorfeld des Formats „Big 

Brother“ vgl. Dörr, Big Brother und die Menschen würde, S. 15, 74.

339 Herrmann, Die Würde des Menschen, epd medien v. 01. 03. 2000, 6 (9 f.) beispiels weise steht dem frei-

willigen Handeln der Protagonisten von „Big Brother“ kritisch gegen über. Sie weist darauf hin, dass der 

Einzelne sicher nicht ge zwungen werde und mithin im gängigen Sinne freiwillig handele, dass aber nicht 

über sehen werden dürfe, dass die Freiwillig keit durch Überle gungen wie „Da werde ich bekannt und 

berühmt“ oder „Ich kann dann sagen, ich war beim Fernsehen“ oder durch die Aus sicht auf die Sieger-

prämie zumindest ein geschränkt wird. Darüber hinaus sei auch gerade für den Laien nicht erkenn bar, 

welche Folgen die Teilnahme habe.

340 Das BVerfG stellte beispiels weise in der „Lebendspende“-Entschei dung (NJW 1999, 3399 [3403]) fest, dass 

es dem Bild des Grundgesetzes von der Würde und Selbst bestim mung eines Menschen ent spreche, dass eine 

so weitreichende Ent schei dung wie die Spende eines Organes auf einem freiwilligen, von finan ziellen Erwä-

gun gen un berührten, Willens entschluss beruhen muss. Es stellt sich daher durch aus die Frage, ob derartige 

Anforde rungen eventuell auch mit Blick auf die völlige Offen legung der Intimsphäre zu fordern sind.

341 Angesichts der Machtposi tion der Sender ist durch aus frag lich, ob und inwieweit bei den Ver hand lungen 

und der Gewäh rung be stimmter Befugnisse tatsäch lich von Selbst bestim mung ge sprochen werden kann, 

denn diese haben bei vierstelligen Bewerber zahlen doch eine erheb lich über legene Position und können 

Ver trags bedin gungen einseitig vor geben.

342 Vgl. hierzu beispiels weise die Reaktion der Landes zentrale für private Rundfunk veranstalter Rheinland-

Pfalz auf einen Vorfall (ein weib licher Gast war bei einem sog. „Branding“, dem Einbrennen von Mustern 

mit einem glühenden Eisen zusammen gebrochen) bei der Auf zeich nung der Talkshow „Ricky“ (Pressemittei-

lung der Landes zentrale für private Rundfunk veranstalter (LPR) Rheinland Pfalz, Nr. 35/99 v. 29. 11. 1999): 

„Es kann nicht sein, dass alles, wofür sich ein Mensch finden lässt, um es vor der Kamera zu tun oder zu 

er tragen, auch zum Gegen stand von Sendun gen werden muss. Dabei spielt es für die hier relevante Bewer-

tung keine Rolle, ob die Einwilli gung der Betroffenen vor liegt und ob es sich um gesetz lich noch zulässige 

Aktionen handelt. Hinweise auf die Selbst bestim mung der Beteiligten und die angeb liche Emanzipa tion 

weiter Bevölke rungs schichten können an gesichts der Ver fügungs macht der Ver anstalter über die dramaturgi-

schen Abläufe und der daraus folgenden Konsequenzen und Zwänge nur als untaug liche Recht ferti gung 

an gesehen werden (…). Das hat wesent lich mit der Achtung des Menschen, der Würde der Persönlich keit 

und der Bildung und Ver mitt lung von individuellen und gesell schaft lichen Maßstäben zu tun.“
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Menschen würde relevante Ent schei dung treffen zu können. Dies ist jeden falls 
dann nicht der Fall, wenn sein Erkenntnis- und Willens bil dungs vermögen be-
einträchtigt oder nicht voll aus geprägt ist.343

Bei kranken Menschen, deren psychi scher oder physischer Ver fall diesbezüg-
lich Auswir kungen hat, bei akut Drogen abhängigen, offensicht lich Alkohol-
kranken und psychisch Gestörten kann daher ein Defizit hinsicht lich dieser 
Voraus set zung vor liegen, da sie in der Regel gerade nicht in jeder Situa tion 
zu einer reflektierten und selbst bestimmten Ent schei dung fähig sind.344 Willigen 
diese Personen in die Teilnahme an einer Fernsehsen dung ein, besteht eine 
erheb liche Gefahr für das Selbst bestimmungs recht, insbesondere weil sie meist 
unfähig sind, den kommerzialisierenden Fremdbestimmungs zusammen hang 
zu er kennen.345

Eben falls nicht zu einer selbst bestimmten Ent schei dung fähig sind ferner 
Geschäfts unfähige.

b. Die Ent schei dungs fähig keit Minderjähriger

Bei Minderjährigen ist zu differenzieren. Grundsätz lich kann ein Minder jähri-
ger nicht wirksam über persönlich keits recht lich relevante Rechts güter disponie-
ren, vielmehr bedarf er hierzu der Einwilli gung seiner gesetz lichen Ver treter.346 
Allerdings ist dem Minderjährigen, der die er forder liche Ver standes reife und 
Einsichts fähig keit besitzt, ein Mitspracherecht einzu räumen,347 denn das Kindes-
grundrecht auf freie Entfal tung der Persönlich keit und mithin das Recht auf 
Selbst bestim mung als Aus fluss des Art. 1 GG setzt dem Erziehungs recht der 
Eltern Grenzen. Die Rechts befugnisse der Eltern werden folg lich mit wachsen-
der Reife des Kindes zurück gedrängt und durch Eigen lenkung und Selbst erzie-
hung der Kinder mehr und mehr ab gelöst – jedoch nicht vollständig ersetzt.348

Dies be deutet im Ergebnis, dass ein Minderjähriger zwar nicht ohne das 
Einverständnis seiner Eltern agieren kann, diese jedoch auch nicht gegen seinen 
Willen Ent schei dungen treffen können.349

343 Vgl. auch Schieder mair, Hoffnung und Menschen würde, in: FS Stern, S. 63 (80).

344 Klass, Recht liche Grenzen des Reali täts fernsehens, S. 192.

345 Di Fabio, Schutz der Menschen würde, S. 91.

346 Vgl. zum im ver trag lichen Kontext maß geblichen zivil recht lichen Rege lungs system: Klass, Recht liche 

Grenzen des Reali täts fernsehens, S. 270 ff.

347 Siehe zu Einwilli gungen im Kontext des Allgemeinen Persönlich keits rechts beispiels weise BGH NJW 

1974, 1947 (1950) –  „Nackt aufnahmen“, OLG Düsseldorf FamRZ 1984, 1221 (1222), a. A. jedoch OLG 

Hamm, JR 1999, 333 f. – „Schwanger schafts abbruch“; OLG Düsseldorf FamRZ 2010, 1854 – „Fernsehfilm“.

348 BVerfGE 59, 360 (382) – Informa tions anspruch der Eltern; BVerfG, NJW 1986, 1859 (1860) – „Ver bindlich-

keiten zu Lasten Minderjähriger“; BVerfGE  24, 119 (144) –  „Adoption“, OLG Karls ruhe FamRZ 1989, 

1322 – „Erziehungs recht“; OLG Köln FamRZ 1996, 1027 (1028) – „Kindes grundrecht“.

349 Zur im Zivil recht über wiegend ver tretenen Theorie der „Doppelzuständig keit“ im Rahmen der Einwilli-

gungs ertei lung eines Minderjährigen vgl. Klass, AfP 2005, S. 507 ff. sowie dies., Recht liche Grenzen des 

Reali täts fernsehens, S. 270 f. sowie die Ent schei dung LG Bielefeld, NJW-RR 2008, 715 – „Super Nanny“. 

Ver einzelt wird gar die Einwilli gung der gesetz lichen Ver treter für ent behr lich ge halten, vgl. beispiels weise 

BGHZ 29, 33 (36).
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Einsichts fähig ist ein Minderjähriger in der Regel dann, wenn er sich seiner 
Würde und seiner Rolle im sozialen Gefüge bewusst ist und dementsprechend 
seine Selbst darstel lung autonom ge stalten kann. Allgemein kann ab Vollen dung 
des 14. Lebens jahres von Einsichts fähig keit aus gegangen werden.350 Zu be achten 
ist auch, dass der Minderjährige stets die Möglich keit hat, eine seine Persönlich-
keits belange tangierende Ent schei dung seiner gesetz lichen Ver treter nach Ein-
tritt der Volljährig keit aus der Welt zu schaffen, denn nur so wird seinem 
Selbst bestimmungs recht hinreichend Genüge getan.351

Ob und welche Hand lungs optionen der Staat hat, wenn die Eltern als gesetz-
liche Ver treter Einwilli gungen „zu Lasten“ ihrer Kinder er teilen und diese im 
Rahmen von Fernsehsen dungen in Situa tionen ge bracht werden, die potentiell 
menschen würdeverletzend, weil beispiels weise stigmatisierend sind, und die 
erheb liche Risiken für die un gestörte Persönlich keits entwick lung des be trof-
fenen Kindes auf weisen, kann im Rahmen dieses Gutachtens nicht ge klärt 
werden, ist jedoch eine Frage, die zunehmend Relevanz und auch Brisanz 
erhält.352 Denn es lässt sich ein Trend zum Einsatz minder jähriger Protagonisten 
er kennen (beispiels weise im Rahmen der Formate „Die Super Nanny“ und 
„Erwachsen auf Probe“), welcher von einer ge wissen Sorge um die an gemessene 
Wahrneh mung ihrer Interessen be gleitet wird.

Mit Blick auf die hier erörterten Voraus set zungen selbst bestimmten Handelns 
er scheint zudem problematisch, dass an gesichts der den Formaten des Realitäts-
 fernsehens oft ganz eigenen Dramaturgie und Dynamik selbst für die gesetz-
lichen Ver treter meist nicht vorher seh bar ist, welche sozialen und emotionalen 
Folgen die Teilnahme für die be troffenen Kinder haben kann.353 Dies wiegt 
be sonders schwer, da Kinder un bestritten sehr viel sensibler und emotionaler 
auf Ausgren zung und Stigmatisie rung reagieren, weshalb die Auswir kungen 
auf ihr Leben be sondere Auf merksam keit ver dienen.

350 LG Bielefeld, NJW-RR 2008, 715 – „Super Nanny“ m. w. N.

351 Klass, Recht liche Grenzen des Reali täts fernsehens, S. 275 m. w. N.

352 Die Kinder haben jeden falls ein ver fassungs recht lich ver ankertes Recht (das Kindes wohl wird durch Art. 6 

Abs. 2 i. V. m. Art. 2 Abs. 2, Art. 1 Abs. 1 GG garantiert) auf un gehinderte Entfal tung, das auch gegen über 

den Eltern besteht. Da jedoch grundsätz lich davon auszu gehen ist, dass den Eltern vor rangig die Aufgabe 

zu gewiesen ist, die Lebens umstände ihres Kindes zu be stimmen (Art. 6 Abs. 2 GG), weil man davon aus-

geht, dass sie am besten be urteilen können, was gut für ihr Kind ist, kann und darf der Staat sein „Wächter-

amt“ (Art. 6 Abs. 2 Satz 2 GG) nur unter engen Voraus set zungen wahrnehmen, nämlich nur dann, wenn 

die Eltern das Wohl des Kindes nach haltig ver fehlen. Vgl. hierzu im Einzelnen Badura, in: Maunz/Dürig, 

Grundgesetz, Art. 6 Rz. 139.

353 Vgl. hierzu auch Parsons, Growing trend of exploiting children for reality TV, abruf bar unter http://www.

welt.de/english-news/article3818194/Growing-trend-of-exploiting-children-for-reality-TV. html. Siehe zum 

durch aus problemati schen Format „Boys and Girls Alone“ auch http://www.channel4.com/programmes/

boys-and-girls-alone/episode-guide/series-1.
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c. Grundregel

Ab gesehen von diesen Sonderfällen ist jedoch grundsätz lich vom Vor liegen 
der Ent schei dungs fähig keit auf Seiten der Teilnehmer auszu gehen. Und auch, 
wenn es sich bei den Protagonisten oftmals um Menschen handelt, die ein 
„biographi sches Defizit an Zuwen dung“354 haben, welches sie in den Medien 
kompensieren wollen, so handeln sie dennoch selbst bestimmt. Die Frage, ob 
und in welchem Umfang die Programm verantwort lichen diese Medienakteure, 
die auf der Suche nach Bestäti gung und Anerken nung sind, für ihre Zwecke 
instrumentalisieren sollten, ist keine Frage des Rechts, sondern der Moral und 
des Anstands.

2. Das Vor liegen von Ent schei dungs frei heit

Darüber hinaus muss sicher gestellt sein, dass der Einzelne seinen Willen frei 
und ohne den Einfluss äußerer Zwänge bilden kann, weshalb mögliche finan-
zielle oder soziale Zwänge, aber auch persön liche Notlagen und Ab hängig keiten, 
Berücksichti gung finden müssen.355

Eine Ent schei dung braucht jedoch nicht gänz lich frei von finanziellen Er-
wägun gen ge troffen zu werden.356 Insbesondere Auf wandsentschädi gungen sind 
in diesem Kontext als unproblematisch anzu sehen, denn diese sind ledig lich 
Aus druck des in der Markt wirtschaft gängigen Prinzips von Leistung und 
Gegen leis tung. Selbst die Aus sicht auf eine Sieger prämie spricht für sich ge-
nommen daher nicht gegen eine selbst bestimmte Ent schei dung. Problematisch 
er scheint hingegen der Ver lust einer im Vorfeld ge zahlten Kaution im Falle 
eines vor zeitigen Aus stiegs.357

Besondere Beach tung muss aber in diesem Zusammen hang der Frage der 
strukturellen Unter legen heit der Teilnehmer gegen über den Sender verantwort-

354 Siehe Alfons Kaiser, „Bei der Geburt und bei der Hinrich tung von Helden dabeisein“, Der Psychiater 

Mario  Gmür im Interview mit der F. A. Z. über den jüngsten RTL-Einfall „Ich bin ein Star  – Holt 

mich  hier  raus“, die Lust am Quälen und künst liche Prominenz, abruf bar unter: http://www.faz.net/s/

RubCD175863466D41BB9A6A93D460B81174/Doc~E92394113F52549CDB09A5E755CD05635~ATpl~Ec

ommon~Scontent. html. Statt Bestäti gung er fahren die Beteiligten jedoch oftmals eine Desillusionie rung, 

insbesondere dann, wenn sie merken, dass sie zum Zwecke der Show instrumentalisiert wurden. Siehe 

hierzu auch Kirbach, Zum Ab schuss freigegeben, Dossier, Zeit online, abruf bar unter: http://www.zeit.

de/2005/24/Medienopfer.

355 Dörr; Big Brother und die Menschen würde, S. 70, weist in diesem Zusammen hang aber auch darauf hin, 

dass außer bei Sondersitua tionen wie Haft, Krank heit und Ver fall eine Ver mutung für eine freie Ent schei-

dung der Teilnehmer spreche, „sonst unter stellte man den Bewerbern und den Teilnehmern einer Fernseh-

sen dung Geistesschwäche oder rückte sie in die Nähe einer Sondersitua tion wie der Straf haft.“

356 Gersdorf, Medien recht liche Zulässig keit des TV-Formats „Big Brother“, S. 27, weist diesbezüg lich darauf 

hin, dass die Aus sicht auf einen hohen Gewinn wie im Fall von „Big Brother“ die Teilnehmer ver leiten 

könnte, in Situa tionen einzu willigen, die sie nicht durch schauen. Im Ergebnis läge auch dann Fremdbestim-

mung vor.

357 Dies war beispiels weise bei dem Format „Der Bus“ der Fall.
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lichen und eines damit einher gehenden möglichen einseitigen Machtmiss brauchs 
geschenkt werden. Denn wenn die Medien unternehmen auf grund ihrer wirt-
schaft lichen und intellektuellen Vor macht stel lung in der Lage sind, die Bedin-
gungen einer konkreten Situa tion oder einer Ab sprache faktisch einseitig vorzu-
geben, kann dies für die Protagonisten einer Show eine Fremdbestim mung 
be wirken.

Das Argument der freiwilligen Teilnahme muss aber beispiels weise auch 
hinter fragt werden, wenn die Teilnehmer Ent schei dungen unter einem erheb-
lichen Gruppen- und Zeitdruck treffen müssen.

Des Weiteren liegt keine selbst bestimmte Ent schei dung vor, wenn diese das 
Resultat einer Drohung oder arglistigen Täuschung ist.358 Und auch im Falle 
eines „einfachen Irrtums“, beispiels weise über Umfang und Tragweite des 
Eingriffs, oder, wenn die Ent schei dung nicht mehr als Aus fluss der eigenen 
freien Willens bildung an gesehen werden kann, muss der Betroffene die Mög-
lich keit haben, seinem wirk lichen Willen zur Durch set zung zu ver helfen, indem 
er eine er teilte Einwilli gung anficht.359 Eine Grenze besteht hier ledig lich im 
Falle eines (grundsätz lich unbeacht lichen) Motivirrtums.

3. Das Vor liegen von Ent schei dungs möglich keit

Des Weiteren muss eine selbst bestimmte Ent schei dung der Protagonisten auch 
tatsäch lich möglich sein. Voraus set zung hierfür ist eine breite Informa tions- 
und Ent schei dungs basis, weshalb dem potentiellen Teilnehmer alle für die 
Willens bildung wesent lichen Umstände bekannt sein müssen. Andernfalls würde 
eine Einwilli gung in menschen würderelevante Situa tionen zu einem reinen 
Formalismus ver kümmern. Daher müssen insbesondere Reichweite, Umfang, 
Folgen und Risiken einer menschen würderelevanten Ent schei dung klar, ein-
deutig erkenn bar und bewert bar sein.

Aus diesem Grund treffen die Ver antwort lichen im Vorfeld der Teilnahme 
an einer Fernsehsen dung erheb liche Informa tions pflichten. Diese müssen so 
umfang reich und in Art und Auf berei tung dem Intellekt, den Vor kennt nissen 
und den Bedürf nissen des Betroffenen an gemessen sein, dass sie eine selbst-
bestimmte Ent schei dung in Kenntnis aller wesent lichen Faktoren und Risiken 
ermög lichen, weshalb jeder einzelne Teilnehmer einer Fernsehsen dung nach 
seinem individuellen Wissen und seinen persön lichen Fähig keiten auf geklärt 
werden muss. Ziel dieser Informa tions- und Auf klä rungs pflichten ist dabei 
insbesondere die Kenntnis vermitt lung hinsicht lich des be stehenden Risikos. 

358 Vgl. hierzu Klass, Recht liche Grenzen des Reali täts fernsehens, S. 277 f.

359 Ausführ lich hierzu im Kontext des Allgemeinen Persönlich keits rechts Klass, Recht liche Grenzen des 

Reali täts fernsehens, S. 278.
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Zwar sollen und können die Informa tions pflichten nicht vor der Ver wirk lichung 
eines Risikos be wahren, sie können und müssen es jedoch erkenn bar machen.360

Mit Blick auf die aktuelle Fernsehland schaft be deutet dies, dass die Prota-
gonisten der diversen (Reali täts-)Formate über den konkreten Ablauf der 
Sendung, mögliche Besonder heiten und Über raschungen sowie den Umfang 
potentieller Rechts beeinträchti gungen auf geklärt werden sollten, wobei die 
Schilde rung dessen, was die Teilnehmer er wartet, letztend lich auch der Realität 
ent sprechen muss.361 Ändern sich die Rahmen bedin gungen und damit die Ent-
schei dungs grundlage im Laufe einer Sendung, haben die Ver antwort lichen 
zudem die Pflicht, den Betroffenen hierüber zu unter richten, denn dieser muss 
Umfang und Auswir kungen seiner Ent schei dung zu jedem Zeitpunkt über-
blicken können.362 Kann er dies nicht, liegt kein selbst bestimmtes Handeln 
vor.363 Ein solches kann auch dann nicht bejaht werden, wenn dem Teilnehmer 
bewusst Informa tionen vor enthalten werden, er hinsicht lich be stimmter ent-
schei dungs erheb licher Umständen ge täuscht wird oder wenn er über wesent liche 
Tatsachen irrt.364

Betont werden soll jedoch an dieser Stelle, dass Informa tions pflichten nicht 
dazu dienen sollen, eine „ver nünftige“ Ent schei dung herbei zuführen. Hat der 
Betroffene seinen Ent schluss autonom in Kenntnis aller relevanten Fakten ge-
troffen, ist das konkrete Ergebnis irrelevant.365 Aufklä rung und Informa tion 
dienen vielmehr als Schutz konzepte, welche präventiv die Selbst bestim mung 
des Einzelnen ab sichern sollen.

4. Gesamtbewer tung im konkreten Einzelfall

Letzt lich muss im Einzelfall im Wege einer Gesamtabwä gung be stimmt wer-
den, ob ein selbst bestimmtes Handeln vor liegt. Dabei muss insbesondere vor 
dem Hinter grund der potenzierten Wirk kraft des Mediums Fernsehens in be-
sonderem Maße darauf ge achtet werden, dass den Teilnehmern die Tragweite 
ihrer Ent schei dung erkenn bar ist und sie diese auch ent sprechend würdigen 
können.

360 Klass, Recht liche Grenzen des Reali täts fernsehens, S. 280 m. w. N.

361 Dörr, Big Brother und die Menschen würde, 2000, S. 72 f.; Dörr/Cole, K&R 2000, 369 (376).

362 Vgl. auch Schieder mair, Hoffnung und Menschen würde, in: FS Stern, S. 63 (80).

363 Problematisch ist daher die fehlende Kommunika tions möglich keit der Kandidaten mit der Außen welt in 

Formaten wie „Big Brother“, denn den Teilnehmern bleibt hier oftmals das Wissen um die Resonanz des 

Formats und ihrer Person in der Außen welt ver wehrt. Die Möglich keit eines freiwilligen Aus stiegs kann 

aber nur dann sinn voll ge nutzt werden, wenn man auch auf Ver ände rungen der Außen welt reagieren kann. 

Für eine autonome Ent schei dung über den Ver bleib im Container ist daher zum Beispiel die Kenntnis des 

seitens des Senders in der Außen welt propagierten Imagebildes nicht unerheb lich. Vgl. hierzu auch die 

Beispiels fälle bei Klass, Recht liche Grenzen des Reali täts fernsehens, S. 207.

364 So auch Di Fabio, Schutz der Menschen würde, S. 91.

365 So auch Breiden bach, Informa tions pflichten beim Ver trags schluss, 1989, S. 12.
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An gesichts des Umstandes, dass von einer Fernsehsen dung erheb liche Wir-
kun  gen für das Selbst bild des Betroffenen aus gehen, kann und sollte eine 
freiwillige und ernst hafte Ent schei dung nur dann bejaht werden, wenn die 
Teilnehmer die Situa tion in an gemessenem Umfang über blicken und die Risiken 
einschätzen können,366 was voraus setzt, dass sie im Vorfeld der Teilnahme über 
alle wichtigen Details auf geklärt wurden und ihnen der Ablauf der Sendung 
und ihre Rolle als Gast ein gehend geschildert wurden,367 und dass dieses Szena-
rio auch der Realität ent spricht.368

Insbesondere dürfen die Teilnehmer nicht in für sie unvorherseh bare Situa-
tionen ge bracht werden, z. B. indem sie im Rahmen einer Talkshow unvorberei-
tet mit Personen aus ihrem ver gangenen oder aktuellen Leben konfrontiert 
werden oder die Themen gestal tung und dadurch ihre Rolle als Gast ver ändert 
wird.369

Un bestreit bar besteht selbst bei der umfangreichsten Aufklä rung und Infor-
ma tion die Gefahr, dass die tatsäch lichen Wirkun gen des Fernseh auftritts nicht 
den er hofften ent sprechen, dass die ge wünschten Reaktionen nicht eintreten, 
dass die Wirkung des Auf tritts ver fehlt wird – eine ge wisse Diskrepanz zwi-
schen der ge wollten und der tatsäch lichen Wirkung ist bei einer Teilnahme an 
einer Fernsehsen dung sicher lich unaus weich lich,370 jedoch muss diese Gefahr 
so gering wie möglich ge halten werden.

Zudem ist zu be achten, dass Fernseh veranstalter auf grund ihrer Position 
durch aus als über legener Akteur an gesehen werden können.371 Es ist daher in 
jedem Einzelfall zu prüfen, ob auf Seiten des Protagonisten tatsäch lich die 
Möglich keit zur freien Ent schei dung bestand oder ob ihr Einverständnis durch 
eine fremde Kontext steue rung ent wertet wurde.372

Die Situa tions verantwort lichen haben zudem Vor sorge zu treffen, dass der 
Wille der Protagonisten auch bei unvorher gesehenen Ent wick lungen eine Mög-

366 Ebenso Di Fabio, Schutz der Menschen würde, S. 36 (mit Ver weis auf die Ent schei dung BVerfGE  65, 1 

[42 f.]  – „Volks zäh lungs urteil“); Dörr, Big Brother und die Menschen würde, S. 72 f.; Gersdorf, Medien-

recht liche Zulässig keit des TV-Formats „Big Brother“, S. 27.

367 So auch Di Fabio, Schutz der Menschen würde, S. 36.

368 Dörr, Big Brother und die Menschen würde, S. 72 f.; Dörr/Cole, K&R 2000, 369 (376).

369 So auch Dörr, Big Brother und die Menschen würde, S. 73. Vgl. zu einer solchen Situa tion bspw. die 

Schilde rung der Sendung „Hilfe Nicole, meine Familie ist total zerstritten! Sollen wir uns ver söhnen?“ 

vom 24. 08. 1999 im Zwischen bericht der Dokumenta tions stelle Talk shows der GSJP für den Zeitraum 

März 1999 bis Oktober 1999, S. 12. In der konkreten Sendung wollte eine Frau ihrem Vater, den sie seit 

sechs Jahren nicht mehr gesehen hatte, gegen über treten und ihm seine Enkel zeigen. Als der Vater nicht 

bereit war, vor die Kamera zu treten, führte die Moderatorin die Frau hinter die Kulissen, wo diese ihren 

Vater vor laufender Kamera um Ver zeihung bat. Der Wunsch des Vaters, der Tochter nicht zu be gegnen, 

wurde missachtet und eine Einwilli gung er zwungen.

370 Vgl. hierzu auch Di Fabio, Schutz der Menschen würde, S. 35; Dörr, Big Brother und die Menschen würde, 

S. 71.

371 Dörr/Cole, K&R 2000, 369 (376).

372 Di Fabio, Schutz der Menschen würde, S. 47 f.
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lich keit zur Artikula tion findet.373 Dies ist be sonders wichtig bei Formaten, 
die auf einen längeren Zeitraum an gelegt und in ihrem Konzept dynamisch 
sind. In diesem Kontext muss auch be achtet werden, dass allein der selbst-
bestimmte Ent schluss zur Teilnahme nicht jede erdenk liche Behand lung und 
jede Situa tion während der Sendung umfasst. Ent schei dungs frei heit be deutet 
eben auch, sich bewusst und in Kenntnis der wesent lichen Faktoren für oder 
gegen einzelne (Spiel-)Elemente ent scheiden zu können (Stichwort: ab gestufte 
Einwilli gungs ertei lung). Dies setzt Transparenz und Aufklä rung voraus  – 
Aspekte, an denen es nicht selten mangelt. Darüber hinaus werden den Protago-
nisten oftmals Informa tionen vor enthalten, die den Zuschauern bekannt sind, 
oder aber, es werden Inszenie rungen vor genommen, die für den Teilnehmer 
nicht erkenn bar sind. Hierdurch können die Betroffenen zu einem Spiel ball 
der Fremdbestim mung werden, was einer zu Beginn er teilten Einwilli gung 
ihre Wirkung nimmt.

Nicht zuletzt muss in diesen Konstella tionen auch stets die Möglich keit 
eines Aus stiegs ohne negative Konsequenzen möglich sein.374

Di Fabio weist zudem zu Recht darauf hin, dass eine nach der Auf nahme 
er teilte Genehmi gung ent wertet wird, wenn die Gesamtumstände so an gelegt 
sind, dass der Betroffene zur Genehmi gung ver leitet wird, etwa indem die 
Auszah lung eines Honorars von einer ent sprechenden Unter schrift ab hängig 
ge macht wird.375

B. Die objektive Dimension der Menschen würde: 
Schutz der objektiven Wertord nung

Der Gewährleis tungs gehalt der Menschen würde er schöpft sich jedoch nicht in 
der Garantie selbst bestimmten Handelns, denn neben diesem Individualschutz 
be zweckt die ver fassungs recht liche Verbür gung der Würde auch einen objektiven 
Schutz, erlangt sie eine objektive Dimension.376 Insofern fungiert die Menschen-
würde i. S. des Art. 1 Abs. 1 GG als ein Fundamentalprinzip und schützt unab-
hängig vom einzelnen Individuum auch das Bild des Menschen an sich und 
damit die Würde der Gesell schaft.

373 Di Fabio, Schutz der Menschen würde, S. 51.

374 So auch Dörr, Big Brother und die Menschen würde, S. 73. Problematisch war daher beispiels weise die 

Regel verschär fung im Format „Der Bus“, denn dort wurde von den Kandidaten eine Kaution ver langt, 

welche diese im Fall des freiwilligen vor zeitigen Auszugs ver loren.

375 Di Fabio, Schutz der Menschen würde, S. 91 f.

376 Vgl. hierzu ausführ lich Klass, Recht liche Grenzen des Reali täts fernsehens, S. 178 ff. sowie Di Fabio, 
Schutz der Menschen würde, S. 19; Schmitt Glaeser, ZRP 2000, 395 (400); Dörr, Big Brother und die 

Menschen würde, S. 82; Fink, AfP 2001, 189 (192).
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Motiva tion eines staat lichen Handelns im Bereich dieser Schutz rich tung ist 
daher auch nicht die Sorge um den Einzelnen, sondern der Schutz eines un-
verzicht baren Wertes als Grundlage der Gemein schaft, unabhängig von zeit-
lichen, gesell schaft lichen und politi schen Ver ände rungen.

Die objektive Dimension der Würde erlangt insbesondere im Bereich des 
Rundfunks Bedeu tung, denn auf grund seiner Breiten wirkung, Suggestivkraft, 
der einfachen Verfüg bar keit und Aktualität ist die Gefahr der Beeinflus sung 
sowie die Gefahr, dass die Allgemein heit durch be stimmte Sendun gen in ver-
fassungs recht lich vor gegebenen Grundwerten er schüttert wird, be sonders groß. 
Aus diesem Grund müssen Rundfunksen dungen377 im Einklang mit dem grund-
gesetz lichen Menschen bild und der Wertord nung unserer Verfas sung stehen. 
Medien unternehmen sind Teil eines umfassenden politi schen, ökonomi schen 
und sozialen Systems, in welchem sie als Produzenten von Inhalten eine heraus-
gehobene gesell schaft liche Ver antwor tung trifft.

Beiträge, welche die Menschen würde als Kern des Menschen bildes be rühren, 
können und dürfen daher nicht ge duldet werden, denn hier geht es, wie Schmitt-
Glaeser zu Recht hervor hebt, „nicht mehr um die Lebendig keit pluralisti scher 
Orientie rungs möglich keiten, sondern um die Bewah rung des Fundaments frei-
heit licher Staatlich keit“.378

Dem Staat darf es daher nicht gleichgültig sein, wenn gesell schaft liche 
Kräfte die Menschen würde an greifen.379 Will die Verfas sung nicht ihre eigenen 
Voraus set zungen preis geben, so muss sie bei aller Groß zügig keit gegen über 
gesell schaft lichen und pluralisti schen Wandlun gen und Ver ände rungen doch 
einen ge wissen „Kernbestand an Werten ver teidigen, denn gerade hierin liegt 
die zeit lose Bedeu tung des Art. 1 Abs. 1 GG als fundamentale rich tung gebende 
Fest legung des Gemeinwesens.“380

Die sich aus Art. 1 Abs. 1 GG er gebende Schutz pflicht bezieht sich daher 
in den Fällen der öffent lichen Darbie tung menschen würderelevanter Vor gänge 
nicht auf die Teilnehmer,381 sondern auf den Schutz der Menschen würde als 
Staats fundamentalnorm.

Allerdings kann sich der Staat nicht auf die objektive Schutz funk tion der 
Menschen würde berufen, um gezielt gegen einzelne Personen vorzu gehen, 
insbesondere ist diese Schutz dimension keine Legitima tions grundlage für einen 

377 Dies gilt vor allem für Formate des Reali täts fernsehens, da bei diesen die Gefahr einer Übertra gung des 

in der Sendung Gezeigten und Vor gelebten auf die eigene Realität auf grund der be sonderen Ver mitt lung 

von Authentizität und der starken Bezugnahme auf das reale Leben be sonders groß ist. So auch Fink, AfP 

2001, 189 (193), der im Hinblick auf Talk shows wegen des unmittel baren Bezugs zur Alltags welt der 

Protagonisten schon heute – zumindest in extremen Fällen – die durch den objektiven Gehalt der Menschen-

würde ge zogene Grenze als über schritten ansieht und ein kontrollierendes Eingreifen für ge boten hält.

378 So Schmitt Glaeser, ZRP 2000, 395 (400).

379 Di Fabio, Schutz der Menschen würde, S. 39.

380 Di Fabio, Schutz der Menschen würde, S. 38 f.

381 Ähnlich auch Di Fabio, Schutz der Menschen würde, S. 39.
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durch Grundrechts fürsorge motivierten Eingriff. Der Staat darf sich daher 
nicht auf die Schutz gebots funk tion berufen, um dem Einzelnen ein objektives 
Menschen würdeverständnis aufzu zwingen. Vielmehr sind beide Schutz bereiche 
strikt zu trennen.

Die Menschen würde als Fundamentalprinzip soll auf grund ihrer heraus-
ragenden Stellung eine letzte Grenze382 für die Gesell schaft markieren, weshalb 
die Eingriffs schwelle extrem hoch und ihr Einsatz bereich sehr eng ist. Ins-
besondere dient sie nicht dazu, be stimmte Einzelwerte zu fixieren oder den 
gesell schaft lich normalen Wertewandel zu blockieren.383 Sie dient vielmehr 
dem Schutz der essentiellen Bedin gungen unserer Gesell schaft im Interesse 
eines gedeih lichen Miteinanders und soll unabhängig vom einzelnen Indivi-
duum384 einen ge wissen Grundbestand an Werten und die Bedin gungen für 
ein menschen würdiges Leben sichern.385

Art. 1 Abs. 1 GG ist daher in dieser Schutz rich tung ge fordert, wenn es um 
das Bild des Menschen geht, wenn also beispiels weise im Rahmen einer Sen-
dung ein Bild des Menschen propagiert wird, das den Grundwerten unserer 
Gesell schaft wider spricht. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn in systemati-
scher Weise, wieder holt, nach haltig und öffent lich für menschen verachtende 
Behand lungen ge worben oder Missach tung, Hass und Gewalt geschürt wird, 
wenn systematisch Minder heiten aus gegrenzt werden, wenn Situa tionen wieder-
gegeben werden, in denen Menschen wie Tiere oder Sachen be handelt werden,386 
wenn Personen in unentrinn barer Weise er niedrigt, stigmatisiert oder ver folgt 
werden, wenn be stimmten Bevölke rungs teilen das Mensch sein ab gesprochen 
wird,387 wenn Menschen nicht mehr als eigenständig und willens bestimmt 
wahrgenommen werden, wenn die Selbstach tung des Menschen unter bunden 
oder ge leugnet wird, wenn also ein Ver halten oder eine Ansicht dargestellt, 

382 So auch Di Fabio, Schutz der Menschen würde, S. 19, der zudem fest stellt (41 f.): „Die Schöpfer des Grund-

gesetzes hatten über deut lich vor Augen, wie schnell eine Jahrhunderte ge wachsene Kulturna tion um ihre 

morali sche Identität ge bracht werden kann, wenn sie sich vom Fundament der Menschen würde ent fernt.“ 

Einer solchen zerstöreri schen Ent wick lung soll deshalb für alle Zeiten zumindest mit den Mitteln der 

Verfas sung ent gegen gewirkt werden; notfalls auch gegen den Willen der Mehrheit. Siehe auch Dörr, Big 

Brother und die Menschen würde, S. 82; Dörr/Cole, K&R 2000, 369 (377); Cole, Privat heit und Recht, in: 

Die Landes beauftragte für den Daten schutz NRW (Hrsg.), Mediale Selbst darstel lung und Daten schutz, 

S. 40 (59).

383 Di Fabio, Schutz der Menschen würde, S. 41; zustimmend Dörr, Big Brother und die Menschen würde, 

S. 82.

384 Letzt lich geht es bei der objektiven Dimension also nicht darum, ob sich der Einzelne zum „Objekt“ macht, 

weil er sich beispiels weise in seinen eigenen vier Wänden „würde los“ ver hält, auch geht es hierbei nicht 

um die Protagonisten einer Show, die sich freiwillig kommerzialisieren oder „menschen unwürdig“ be-

handeln lassen, vielmehr ist die Menschen würde in ihrer objektiven Dimension be troffen, wenn be stimmte 

Anlässe Grund zur Sorge im Hinblick auf das Bild des Menschen in unserer Gesell schaft geben.

385 Auch Dörr/Cole, K&R 2000, 369 (377), weisen darauf hin, dass ge wisse Werte dauer haft zu Grunde 

liegen; ebenso Di Fabio, Schutz der Menschen würde, S. 41.

386 Dörr/Cole, K&R 2000, 369 (377); Di Fabio, Schutz der Menschen würde, S. 26, 39.

387 Vgl. hierzu die Ent schei dung BayOblG, NJW 1994, 952 (953) –  „Asyl betrüger“  – auch in diesem Fall 

ver schärfte sich die Ver letzungs hand lung durch die öffent liche Kundgabe.
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unter stützt oder gar propagiert wird, welche die Würde des Menschen mit 
Füßen tritt.388

Die Menschen würde in ihrer objektiven Dimension dient jedoch keines falls 
dem Schutz von Sitte, öffent licher Ordnung, Jugendschutz, Anstand oder Moral. 
Auch ist sie kein Instrument, um dem Einzelnen auf Umwegen ein be stimmtes 
Menschen würdeverständnis aufzu zwingen, Geschmacklosig keiten oder dem 
Jugendschutz unter fallende Vergnü gungen einzelner Personen zu unter binden.389 
Sie stellt eher eine Tabugrenze dar und fungiert insoweit als letztes Schutzschild 
auch gegen einen ver fassungs recht lichen Grundwerten ent gegen laufenden Kon-
sens in der Gesell schaft,390 weshalb ihr Anwen dungs bereich sehr be grenzt ist.

Aktualisiert sich jedoch die Schutz pflicht, so kann der Einzelne sich ihr 
nicht ent ziehen – der Staat kann und muss dann schützend tätig werden, auch 
wenn als Folge einzelne Personen in ihrer Hand lungs frei heit und ihrer Selbst-
bestim mung ein geschränkt werden.391 Es ist jedoch wichtig hervor zuheben, 
dass den Betroffenen in einem solchen Fall nicht ein be stimmtes Ver ständnis 
von Würde als für sie maß geblich auf gezwungen wird. Vielmehr handelt es 
sich um eine legitime Einschrän kung ihrer allgemeinen Hand lungs frei heit, 
welche sich eben nicht nur aus den Rechten Dritter und der Allgemein heit, 
sondern auch aus der objektiven Dimension der Menschen würde ergeben kann.

Ziel dieser objektiven Dimension der Menschen würde kann und darf es 
daher nicht sein, die selbst bestimmte Defini tion der eigenen Menschen würde 
zu hinter fragen, vielmehr schützt und sichert sie die Bedin gungen, die eine 
solche freie Selbst bestim mung für alle garantieren.392

Grundsätz lich kann der Einzelne folg lich als Individuum sein Ver ständnis 
von Würde selbst be stimmen und auch ent sprechend leben, insoweit ist eine 
Einschrän kung auch unter dem Aspekt der Grundrechts fürsorge nicht möglich, 
er ist jedoch zugleich Teil eines Ganzen, dessen Bedin gungen es zu er halten 
gilt, weshalb er im Einzelfall Beschrän kungen tolerieren muss.393

388 So auch Di Fabio, Schutz der Menschen würde, S. 25; vgl. eben falls VG Hannover, ZUM 1996, 610 ff. – 

„Katharina“.

389 Dreier, in: Dreier, Grundgesetz, Art. 1 Abs. 1 GG, Rz. 154, äußert sich kritisch im Hinblick auf die Bewer-

tung des Zwergen weit wurfes (vgl. VG Neustadt, NVwZ 1993, 98), be stimmter Laserspiele (vgl. hierzu die 

„Quasar“-Entschei dungen des OVG Rheinland-Pfalz, GewArch 1994, 374 ff. sowie des OVG NW, DÖV 

1995, 1004 f.) oder des Telefonsexes als menschen würdewidrig.

390 Frotscher, „Big Brother“ und das deutsche Rundfunkrecht, S. 52, weist darauf hin, dass die Menschen-

würde nicht einfach dem Zeit geist geopfert werden darf; des Weiteren Di Fabio, Schutz der Menschen würde, 

S. 41 f.

391 Vgl. hierzu auch die Ausfüh rungen bei Dörr, Big Brother und die Menschen würde, S. 64, der darauf 

hinweist, dass die objektiv-recht liche Dimension die individuelle Selbst bestim mung einschränken kann 

und der ein diesbezüg lich auf tretendes Span nungs verhältnis im Wege der prakti schen Konkordanz lösen 

will.

392 Schulz, M&K 2000, 354 (365).

393 Benda, Menschen würde und Persönlich keits recht, in: Benda/Maihofer/Vogel, HbVerfR, S. 161 (189): „Die 

Berufung auf das Selbst bestimmungs recht befreit nicht von der Ver pflich tung, die ver fassungs recht lich 

geschützten Wert vorstel lungen zu respektieren.“ Zustimmend Di Fabio, Schutz der Menschen würde, S. 41.
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Die Ver fassungs ordnung ist folg lich nicht gleichgültig gegen über solchen 
Ent wick lungen in der Fernseh unterhal tung, welche früher oder später mit dem 
Bild eines selbst bestimmten, um seiner selbst willen und in seinem personalen 
Eigen wert geschützten Menschen un verein bar sind.394 Die Einwilli gung der 
Protagonisten ent bindet die Programm veranstalter mithin nicht von der Ver-
pflich tung zum Schutz der Menschen würde in ihrer objektiven Dimension.395

Im Bereich der Rundfunkaufsicht ist daher streng zwischen dem Schutz der 
Teilnehmer und dessen Legitima tion und dem Schutz der objektiven Dimension 
der Menschen würde zu unter scheiden. Darüber hinaus darf gerade im Bereich 
der Fernseh unterhal tung der Rezipienten schutz nicht über sehen werden.396

C. Rezipienten schutz

I. Abgren zung des Rezipienten schutzes 
vom Schutz der objektiven Wertord nung

Mit Blick auf den Rezipienten schutz ist von folgender Differenzie rung auszu-
gehen: Zwar besteht in diesem Bereich eine ge wisse Nähe zum Schutz der 
Menschen würde als Fundamentalnorm, denn beim Rezipienten schutz geht es 
um die Wahrneh mung durch die Zuschauer, welche be stimmte Formate an-
schauen und dabei mögliche Botschaften oder ein be stimmtes, von den Sendern 
propagiertes Menschen bild auf nehmen. Im Fokus dieser auf sichts recht lichen 
Schutz dimension müssen jedoch der einzelne Zuschauer und dessen individuelle 

394 Die Über einkunft, was einen Menschen im unantast baren Kern aus macht, darf nicht durch Rundfunk-

veranstal tungen er schüttert werden. So auch Di Fabio, Schutz der Menschen würde, S. 39 f.

395 So könnte das ganze Konzept oder die Showsitua tion als solche zur Bejahung einer Menschen würdeverlet-

zung führen. Insofern differenziert beispiels weise Herrmann, Die Würde des Menschen, epd medien v. 

01. 03. 2000, 6 (10), nicht aus reichend. Er unter scheidet nicht explizit zwischen Teilnehmer schutz und 

einem objektiven Schutz der Menschen würde als Staats fundamentalnorm. Zwar kann der Ver anstalter 

nicht von der Pflicht zum Schutz der Menschen würde in ihrer objektiven Dimension freigestellt werden, 

aber die Menschen würde des einzelnen Teilnehmers ist nicht ver letzt, wenn dieser freiwillig handelt. Vgl. 

im Zusammen hang mit Fernsehsen dungen auch die Ausfüh rungen von Ring, Vortrag beim Institut für 

Urheber- und Medien recht am 17. 12. 1999, Der Vierte Rundfunkände rungs staats vertrag: Rechts folgen für 

die Praxis, S. 5, abruf bar unter http://www.blm. de, zum Schutz der Menschen würde durch den Rundfunk-

staats vertrag: „Mir scheint, dass die gesetz geberi sche Regelung des § 2 a RStV auch einen Punkt klar 

macht, der in der juristi schen Literatur umstritten ist: Dass nämlich die ver fassungs recht liche Ver anke rung 

in Art. 1 des Grundgesetzes ‚Schutz der Menschen würde‘ nicht nur den Teilnehmer- und Rezipienten schutz 

be trifft, sondern dass die Menschen würde im Sinne des Art. 1 Abs. 1 Grundgesetz notwendiger weise auch 

in einer die Einzelinteressen über greifenden Weise das Schutzgut der gesell schaft lichen Wertord nung 

umfasst.“

396 Auch bei diesem darf es aber nicht darum gehen, einzelne Zuschauer vor ge wollten Eindrücken, die sie 

unter Umständen in ihrer Menschen würde ver letzen, zu schützen. Insbesondere kann es auch hier nicht 

darum gehen, paternalistisch motiviert zu handeln. Es wird daher ent scheidend auf die Unaus weichlich keit 

der Rezep tion ankommen.
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Menschen würde stehen, weshalb ähnlich wie beim Teilnehmer schutz der Frei-
willig keits aspekt in den Vordergrund tritt.397

Kann davon aus gegangen werden, dass der Rezep tion eine selbst bestimmte 
Ent schei dung zu Grunde liegt, scheidet daher mangels Menschen würdeverlet-
zung auch insofern ein fürsorg lich motivierter Menschen würdeschutz aus.398m

II. Freiwillige und unfreiwillige Rezep tion von An geboten

Problematisch sind jedoch Situa tionen, in denen die Wahrneh mung unaus-
weich lich ist, und der Zuschauer sich ihr nicht einfach ent ziehen oder sie 
meiden kann.399 Eine Menschen würdeverlet zung einzelner Zuschauer kann 
daher beispiels weise vor liegen, wenn diese beim Um- oder Einschalten mit 
Bildern und Sendun gen konfrontiert werden, deren Rezep tion sie in ihren 
tiefsten mensch lichen Empfin dungen be einträchtigt, sofern diese Beeinträchti-
gung die Qualität einer Menschen würdeverlet zung hat. Dies kann der Fall sein, 
wenn sich der Betrachter mit der dargestellten Person oder der Situa tion derart 
identifiziert, dass seine eigene Selbstach tung ver letzt wird.400

Ein unfreiwilliges Rezipieren muss daher immer dann bejaht werden, wenn 
menschen würderelevante Situa tionen oder Behand lungen extrem kurz ein-
geblendet werden und der Rundfunkteilnehmer nur noch un bewusst und nicht 
mit steuer baren Ab wehrmechanismen darauf reagieren kann.401 Insofern kann 
zum Beispiel die flüchtige Konfronta tion mit pornographi schen oder gewalt-
verherr lichenden Sendun gen die sexuelle oder individuelle Selbst bestim mung 
des Einzelnen durch aus erheb lich einschränken.402

397 So auch Schulz, M&K 2000, 354 (366).

398 Einige Autoren betonen, dass der Ver weis auf den Knopf zum Aus schalten hinsicht lich der Annahme 

von Autonomie zu simpel sei, so beispiels weise Schneider, Beitrag für „Wissenschafts zentrum NRW“ v. 

08. 09. 2000, abruf bar unter http://www.alm.de/index2. htm; Dörr/Cole, K&R 2000, 369 (377) sowie 

Herrmann, Die Würde des Menschen, epd medien v. 01. 03. 2000, 6 (9).

399 So auch Schneider, Beitrag für „Wissenschafts zentrum NRW“ v. 08. 09. 2000, abruf bar unter http://www.

alm.de/index2. htm. Er ver weist in diesem Zusammen hang auf die gericht liche Auseinander setzung im 

Zusammen hang mit einem Filmplakat zu Milos Foremans Film über den Hust ler-Herausgeber Larry Flint. 

Dieses Plakat wurde in Paris ver boten, weil Passanten ihm nicht aus weichen konnten.

400 Vgl. hierzu Schulz, M&K 2000, 354 (366).

401 Bosman, ZUM 1989, 6 (12). So sind beispiels weise auch Werbestrategien, bei denen das jeweilige Produkt 

nur für den Bruchteil einer Sekunde ein geblendet und dadurch an das Unter bewusstsein des Rundfunk-

teilnehmers appelliert wird, ohne dass dieser es wahrnimmt, äußerst problematisch; vgl. hierzu Laschet, 
Programm grundsätze für den kommerziellen Rundfunk, S. 169.

402 Gersdorf, Medien recht liche Zulässig keit des TV-Formats „Big Brother“, S. 26. Bei der Sendung „Big 

Brother“ schließt er eine Ver letzung der Würde der Zuschauer jedoch aus, da eine nur flüchtige Konfronta-

tion nicht aus reiche, um tiefgreifende sitt liche Empfin dungen zu ver letzen. Die Frage, ob der Hinweis auf 

das Aus- oder Umschalten aus reicht, lässt er an gesichts dieser Fest stel lung dahin stehen. Auch Frotscher, 
„Big Brother“ und das deutsche Rundfunkrecht, S. 49, geht im Hinblick auf „Big Brother“ davon aus, dass 

die Menschen würde der Zuschauer erkenn bar nicht be troffen ist. Er schließt sie auch nicht explizit im 

Rahmen des objektiven Würdeschutzes mit ein.
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Beruht die Rezep tion einer Sendung jedoch wie schon erwähnt auf einem 
freien Willens entschluss, kommt die grundsätz lich be stehende Rezep tions-
autonomie er wachsener Fernsehzuschauer zum Tragen, denn diesen steht es 
grundsätz lich frei, den Fernseher abzu schalten oder ein anderes Programm zu 
wählen.

Eine solche Rezep tions autonomie ist im Hinblick auf die Selbst verant wort-
lich keit jedes Menschen auch grundsätz lich zu unter stellen,403 denn würde man 
Kriterien wie den Grad der Medienerfah rung, die individuelle Medien kompe-
tenz oder allgemeine intellektuelle Fähig keiten als maß geblich ansehen, dann 
würde das „Undefinier bare doch wieder definiert und damit inhalt lich ver-
kürzt“.404

III. Das Ver hältnis des Rezipienten schutzes zum Jugendschutz

Problematisch ist jedoch das Ver hältnis des Rezipienten schutzes zum Jugend-
schutz, denn bei Kindern und Jugend lichen kann nicht von einer uneinge-
schränkten Rezep tions autonomie aus gegangen werden. Konsumieren diese trotz 
aller Vor sorge derartige Sendun gen, trägt das Freiwillig keits argument nicht.405 
Jugendschutz und Menschen würde stehen daher nicht un verbunden neben-
einander.406 Insbesondere ist zu be achten, dass Kinder und Jugend liche in 
be sonderem Maße Prägun gen unter worfen sind, weshalb menschen unwürdige 
Darstel lungen noch problemati scher sind.407

Jugendschutz darf aber nicht mit dem Schutz der Menschen würde gleich-
gesetzt werden. Wenn argumentiert wird, dass im Hinblick auf Kinder und 
Jugend liche be sondere Vor sicht ge boten ist, weil hier eine erhöhte Gefahr be-
steht, dass ein negatives Menschen bild wirkmächtig ent stehen kann, so bewegt 
sich diese Begrün dung in den Bereich der objektiven Schutz dimension der 
Menschen würde, im Rahmen derer Kinder und Jugend liche zwar eine be sonders 
schützens werte Gruppe darstellen, deren Schutz zweck jedoch nicht dem des 
Jugendschutzes ent spricht. Maß gebliche Motiva tion des objektiven Menschen-
würdeschutzes ist nämlich die Sorge um das Bild des Menschen und nicht der 
einzelne Rezipient.

403 So auch Fink, AfP 2001,189 (192). Ähnlich auch Liesching, Ver letzung der Menschen würde durch Fernseh-

sen dungen, tv diskurs 2005, Heft 31, 64 (65).

404 Fink, AfP 2001,189 (192).

405 Vgl. hierzu Herrmann, Die Würde des Menschen, epd medien v. 01. 03. 2000, 6 (9).

406 Di Fabio, Schutz der Menschen würde, S. 92. Und auch in der „Quasar“-Entschei dung wird beispiels weise 

auf die leichter be einfluss baren Jugend lichen und Kinder hin gewiesen; vgl. OVG Rheinland-Pfalz GewArch 

1994, 374 ff.; siehe auch OVG NW DÖV 1995, 1004 f. – „Laserspiele“.

407 Dörr/Cole, K&R 2000, 369 (376); Dörr, Big Brother und die Menschen würde, S. 78.
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Zudem ist zu be achten, dass der Jugendschutz sehr viel weiter reicht und 
im Hinblick auf die Rezipienten viel schneller zu einem staat lichen Eingreifen 
führen kann, als dies mit dem Menschen würdeargument möglich ist.

Selbst wenn der Hinweis auf die Rezep tions autonomie bei Kindern und 
Jugend lichen eher schwach ist, kann die Tatsache allein, dass Kinder eine 
Sendung konsumieren, die sie mit Blick auf Art. 1 Abs. 1 GG desorientieren 
könnte, mithin nicht dazu führen, eine Ver letzung der Menschen würde zu 
konstatieren.408 Will man die Beeinträchti gung minder jähriger Zuschauer und 
die Ver brei tung „schäd licher“ Sendun gen ver hindern, muss man sich mithin 
auf die Jugendschutz rege lungen sowie sonstige Ver bots tatbestände des einfachen 
Rechts stützen. Ein vor schnelles Rekurrieren auf die Menschen würde ist hier 
der falsche Weg.

408 So auch Liesching, Ver letzung der Menschen würde durch Fernsehsen dungen, tv diskurs 2005, Heft 31, 64 

(65).
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8. Teil: Kriterien für die künftige Beurtei lung 
kritischer Fernsehformate

Im letzten und achten Teil der Unter suchung soll nunmehr der Ver such gewagt 
werden, die Menschen würde als juristisch handhab bare und umsetz bare Kate-
gorie zu be schreiben und auf dem er forder lichen Ab strak tions niveau Kriterien 
und Leitlinien für die zukünftige Über wachungs- und Bewer tungs praxis zu 
liefern.

In der bisherigen Auf sichtspraxis konnten – wie schon ge zeigt – erst in sehr 
wenigen Fallkonstella tionen Menschen würdeverlet zungen fest gestellt werden.409 
Und auch in der Rechtsprechung finden sich nur einzelne Ent schei dungen,410 
die sich mit möglichen Ver letzungen der Menschen würde im Bereich der Rund-
funk ausstrah lung be fassen, sodass eine Ausrich tung an bisherigen Fall gruppen 
und Ent schei dungen nicht möglich ist.

Es wird daher im Folgenden ver sucht, basierend auf den ge wonnenen Er-
kennt  nissen zum Schutz bereich der Menschen würde i. S. des Art. 1 Abs. 1 GG, 
Fall gruppen zu bilden, die den Ver antwort lichen im Bereich der Rundfunk-
aufsicht einer erste Orientie rung und Bewer tung kritischer Fallkonstella tionen 
er lauben. Diese sind jedoch nicht ab schließend – zudem gibt es Über schnei-
dungs bereiche  –, sie geben dem un bestimmten und oftmals schwammigen 
Begriff der Menschen würde jedoch eine ge wisse Kontur.

A. Ver letzung der Menschen würde durch Schmähkritik

Nach ständiger Rechtsprechung des Bundes verfassungs gerichts liegt im Falle 
einer Schmähkritik i. d. R. eine Ver letzung der Menschen würde vor.411

409 Siehe hierzu Teil 5 E I.

410 Siehe hierzu Teil 5 E II.

411 BVerfGE  60, 234 (242)  – „Kredithai“; BVerfGE  61, 1 (10)  – „NPD-Europas“; BVerfGE  66 116 (151)  – 

„Wall raff“; BVerfGE 82, 272 (283 f.) – „Zwangs demokrat“; BVerfGE 85, 1 (16) – „Krit. Bayer-Aktionäre“; 

BVerfGE 90, 241 (248, 254) – „Aus chwitz lüge“; BVerfGE NJW 1995, 3303 – „Soldaten sind Mörder IV“.
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Allerdings ist der Begriff der Schmähkritik mit Blick auf die Bedeu tung 
der Meinungs frei heit in einem frei heit lich demokrati schen Staat eng auszu-
legen.412 Es bedarf daher stets einer sorgfältigen Begrün dung, wenn an genom-
men werden soll, dass der Gebrauch eines Grundrechts auf die unantast bare 
Menschen würde durch schlägt.413 Grundsätz lich gilt daher, dass eine Meinung 
nicht schon allein wegen ihrer herab setzenden Wirkung für Dritte zur Schmäh-
kritik wird. Die Ver letzung der Ehre einer Person allein kann daher nicht als 
Angriff auf díe Menschen würde ge wertet werden. Auch darf aus der Pauschali-
tät einer verbalen Attacke nicht ohne Weiteres auf ein Ver ächtlichmachen 
geschlossen werden.414 Der Angriff muss sich vielmehr gegen den ihre mensch-
liche Würde aus machenden Kern der Persönlich keit, nicht ledig lich gegen 
einzelne Persönlich keits rechte, richten.415

Eine herab setzende Äußerung nimmt daher erst dann den Charakter einer 
Schmähung an, wenn in ihr nicht mehr die Auseinander setzung in der Sache, 
sondern die Diffamie rung und Kränkung einer Person416 im Vordergrund steht, 
welche jenseits polemi scher und über spitzter Kritik persön lich herab gesetzt417 
oder gleichsam an den Pranger ge stellt werden soll.418 Eine über zogene, scho-
nungs lose oder unsach liche Kritik allein ist demzu folge noch keine Schmäh-
kritik419 und auch Äußerun gen „in einer die Öffentlich keit wesent lich be rüh-
renden Frage“ sollen aus diesem Grund nur aus nahms weise als Schmähkritik 
ein geordnet werden können, was be deutet, dass sie in der Regel auf Privat-
fehden be schränkt ist.420

Die Rechtsprechung fordert zudem eine vorsätz liche Ehrkrän kung421 be-
ziehungs weise eine die Sachnähe aus schließende Diffamie rungs absicht.422

Selbst eine durch die Kunst frei heit geschützte Satire kann im Einzelfall 
unzu lässig sein, wenn die von ihrer satiri schen Umklei dung freigelegte Aussage 

412 BVerfGE 82, 272 (283 f.) – „Zwangs demokrat“; BVerfGE NJW 1999, 204 – „Oktoberfest“.

413 BVerfG, NJW 1995, 3303 (3307) – „Soldaten sind Mörder IV“.

414 BVerfG AfP 2010, 142 (144 f.) – „aus länderkriti sches Plakat“.

415 BVerfG AfP 2010, 142 (144 f.) – „aus länderkriti sches Plakat“.

416 Beleidi gungen unter der Bezeich nung eines Kollektivs können im Allgemeinen keine Schmähkritik eines 

Einzelnen sein, BVerfG, NJW 1995, 3303 (3306) – „Soldaten sind Mörder IV“.

417 BVerfGE 82, 272 (283) – „Zwangs demokrat“; BGH 143, 199 (209) – „Schleimer schmarotzer pack“; BGH, 

NJW 1994, 124; be stätigt und weiter entwickelt in BVerfG, NJW 1995, 3303 – „Soldaten sind Mörder IV“; 

BVerfG, NJW 1999, 204  – „Oktoberfest“; BVerfG, NJW 1999, 2358  – „FCKW“; BVerfG, NJW 2006, 

3769 – „Babycaust“.

418 BGH, NJW 2007, 686 – „Terroristentochter“.

419 BVerfG, NJW 1993, 1462.

420 BVerfG, NJW 1995, 3303 (3304) – „Soldaten sind Mörder IV“; BVerfG, NJW 1999, 204 – „Oktoberfest“; 

KG, Berlin AfP 2001, 65.

421 BVerfGE 61, 1 (12) – „NPD Europas“; BGH, NJW 1974, 1762 – „Deutschland-Stiftung“.

422 BGH, NJW 2007, 686 (688)  – „Terroristentochter“; BGH, NJW 1974, 1762 (1763 f.)  – „Deutschland-

Stiftung“; OLG München, NJW 1996, 2515 (2516) – „Heuschrecken“; OLG München, NJW-RR 1997, 724 

(726) – „Tabaklobby“.
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die Würde des Betroffenen in ihrem Kernbereich trifft.423 Schwere Beleidi-
gungen im Rahmen von Talksen dungen, aber auch ge zielte Herab set zungen 
einzelner Personen in Comedy- oder Boulevardformaten, können daher im 
Einzelfall die Menschen würde tangieren und ein Eingreifen der Auf sicht er-
forder lich machen.424

B. Ver letzung der Menschen würde durch Ver ächtlichmachung 
und Ausgren zung von Teilen der Bevölke rung oder 
einer vor bezeichneten Gruppe

Eine Menschen würdeverlet zung kann auch darin liegen, dass im Rahmen einer 
Sendung einzelne Bevölke rungs teile oder be stimmte Gruppen be leidigt oder 
ver ächt lich ge macht werden. Gleiches gilt, wenn nach haltig, im Sinne von 
wieder holt und systematisch, die Wertord nung des Grundgesetzes missachtet 
und unter graben wird.425 Dies ist beispiels weise der Fall, wenn Hass und Gewalt 
gegen einzelne Personen oder Gruppen propagiert wird, wenn der Ausgren zung 
von Minder heiten systematisch Raum ge geben wird, wenn Ratschläge zur 
Brutalisie rung des zwischen mensch lichen Umgangs ver öffent licht werden, wenn 
für menschen verachtende Einstel lungen ge worben oder das Ent stehen ver fas-
sungs widriger Menschen bilder ge fördert wird.426 Wird also beispiels weise der 
Frau systematisch, wieder holt und wirksam die Rolle einer dienenden, nicht 
selbst bestimmten, vom Mann ab hängigen Person zu gewiesen, können dadurch 
die Gräben zwischen den Geschlechtern ver tieft und würdeverletzende Stereo-
typen ver festigt werden.427

Erforder lich ist in dieser Fall gruppe jedoch stets, dass die menschen verach-
tende Stoß rich tung aktiv vor gegeben wird.428

In diese Ver letzungs kategorie fällt beispiels weise der von der Kommission 
für Jugendmedien schutz der Landes medien anstalten (KJM) gerügte Ver stoß 

423 OLG Hamm, GRUR 2004, 970 (971) – „Lisa Loch“; BVerfGE 30, 173 (193 ff.) – „Mephisto“; BVerfGE 67, 

213 (228) – „Anachronisti scher Zug“.

424 Als Schmähkritik wurden beispiels weise ein geordnet: Behaup tung, eine Fernsehansagerin sehe aus wie 

eine „aus gemolkene Ziege“, bei deren Anblick den Zuschauern die „Milch sauer werde“ (BGH 39, 124 – 

„Fernsehansagerin“); die Behaup tung, Heinrich Böll sei ein „steindummer, kenntnis loser, talentfreier 

Autor“ ge wesen, auch einer der „ver logensten, ja korruptesten“ (BVerfG NJW 1993, 1462  – „Böll“); 

Bezeich nung als „Charakter schwein“ (OLG Hamm NJW-RR 1995, 1114); „Schuft“, „Kanaille“, „Halunke“ 

(OLG Hamburg ZUM 1990, 413).

425 Di Fabio, Schutz der Menschen würde, S. 94.

426 So auch Di Fabio, Schutz der Menschen würde, S. 58.

427 Vgl. hierzu Di Fabio, Schutz der Menschen würde, S. 42, der zudem darauf hinweist, dass hierbei natür lich 

nicht einzelne Meinun gen unter bunden werden können und sollen, dass jedoch ein hoheit liches Einschreiten 

er forder lich ist, wenn derartige Rollen bilder systematisch ver mittelt werden.

428 Ähnlich auch Harts tein/Ring/Kreile/Dörr/Stettner/Cole, RStV-Kommentar, § 3 RStV, Rz. 13.
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gegen die Menschen würde im Rahmen einer „Big Brother“-Sendung, in welcher 
ein Bewohner antisemiti sche Witze erzählt und dadurch die Menschen würde 
der in der Bundes republik lebenden Juden ver letzt hatte.429

C. Missach tung der Selbst bestim mung durch 
Aus setzen in Extremsitua tionen

Eine Menschen würdeverlet zung liegt nach der Rechtsprechung des Bundes-
verfassungs gerichts immer dann vor, wenn jemand zum Objekt degradiert und 
ihm seine Fähig keit zu eigen verantwort lichem und selbst bestimmtem Handeln 
ab gesprochen wird.430 Dies ist beispiels weise der Fall, wenn die Person gleich-
sam als Instrument oder Mittel zur Erzeu gung be stimmter Effekte und Reak-
tionen „benutzt“ wird.

Der fundamentale Wert- und Achtungs anspruch des Einzelnen kann daher 
im Einzelfall auch dann ver letzt sein, wenn dieser im Rahmen einer Fernseh-
show un gefragt und ohne vor herige Aufklä rung Extremsitua tionen aus gesetzt 
wird, nur um mensch liche Reaktionen wie Angst, Schrecken, Furcht oder Panik 
zu er zeugen und hierdurch voyeuristi sche Bedürfnisse oder niedere Instinkte 
der Zuschauer wie Schaden freude oder Häme zu be friedigen.431 Erlangt die 
Stoß rich tung gegen die Subjekt qualität des Teilnehmers eine erheb liche Inten-
sität und wird er zum Spiel ball der Unterhal tung, liegt hierin eine grundsätz-
liche Missach tung seiner Würde.

Formate wie „Scare Tactics“, in denen ahnungs lose Opfer in außer gewöhn-
lich be ängstigende und zum Teil existentielle Situa tionen ver setzt und in ihrer 
Todes angst und Panik ge filmt werden, sind daher mit Blick auf die Menschen-
würde äußerst problematisch.432

429 Vgl. hierzu die Über sicht über fest gestellte Ver stöße gegen die Menschen würde der Kommission für 

Jugendmedien schutz der Landes medien anstalten (KJM), abruf bar unter http://www. kjm-online.de/files/

pdf1/Verste_Menschenwrde2. pdf.

430 Siehe beispiels weise BVerfGE  9, 89 (95)  – „Unter suchungs haft“; BVerfGE  27, 1 (6)  – „Mikrozensus“; 

BVerfGE  28, 386 (391)  – „Frei heits strafe“; BVerfGE  50, 166 (175)  – „Auswei sung“; BVerfGE  57, 250 

(275) – „Geheimdienst“ sowie in der Literatur: Jarass, in: Jarass/Pieroth, Art. 1 GG, Rz. 11; Kunig, in: v. 

Münch/Kunig, Art. 1 Abs. 1 GG, Rz. 22 ff.; Höfling, in: Sachs, Grundgesetz, Art. 1 Abs. 1 GG, Rz. 15 ff.; 

Häberle, Die Menschen würde als Grundlage der staat lichen Gemein schaft, in: Isensee/Kirchhof, HbStR, 

Bd. 1, Rz. 43; Frotscher, „Big Brother“ und das deutsche Rundfunkrecht, S. 46; Dörr, Big Brother und die 

Menschen würde, S. 33; Di Fabio, Schutz der Menschen würde, S. 20; Gersdorf, Medien recht liche Zulässig-

keit des TV-Formats „Big Brother“, S. 11; Schmitt Glaeser, 395 (397).

431 So auch Liesching, Der Jugendmedien schutz staats vertrag, tv diskurs 2003, S. 25.

432 Siehe hierzu auch Fn. 22.
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D. Ver letzung des Achtungs anspruchs durch 
Herab würdi gung, Erniedri gung, Stigmatisie rung und 
den Zwang zur Selbst bezichti gung

Eine Menschen würdeverlet zung liegt mithin immer dann vor, wenn eine Person 
ihrem Gegen über aus geliefert ist, wenn ihr Achtungs anspruch auf fundamentale 
Weise ver letzt und sie systematisch ihrer Subjekt qualität beraubt wird, wenn 
sie also nicht ent scheiden und be stimmen kann, was mit ihr passiert.

Ebenso ist die Würde des Einzelnen ver letzt, wenn er in derartigen Situa-
tionen ver ächt lich ge macht oder in sonstiger Weise ge demütigt oder herab-
gewürdigt wird.

Um die Gefahr der „Ver alltäg lichung“ der Menschen würde zu ver hindern, 
darf die Grenze hierbei jedoch nicht zu niedrig an gesetzt werden, insbesondere 
darf nicht jede Ver letzung des allgemeinen Persönlich keits rechts als Menschen-
würdeverlet zung über bewertet werden, denn die Menschen würde markiert im 
Ver gleich zum allgemeinen Persönlich keits recht eine letzte Tabugrenze.433

Eine Ver letzung der durch Art. 1 Abs. 1 GG geschützten Menschen würde 
liegt allerdings vor, wenn der Einzelne zum Spiel ball der Fremdbestim mung 
wird, weil er für be stimmte Zwecke instrumentalisiert, ein Kontroll verlust 
plan mäßig einkalkuliert und der Betroffene in der Folge herab gewürdigt wird. 
Problematisch sind daher Sendun gen, in denen auf fällige oder von der gesell-
schaft lichen Norm ab weichende Menschen bewusst aber für sie nicht immer 
vorher seh bar in eine be stimmte Rolle ge presst sowie zur Zielscheibe und zum 
Gegen stand eines Kesseltreibens ge macht werden. Sofern in solchen Situa tionen 
verbale Angriffe, Sugges tionen und psychi sche Gewalt von Seiten des Publi-
kums oder anderer Gäste noch ge fördert werden, ist in der Regel eine Ver-
letzung der Menschen würde zu konstatieren.434

Problematisch ist zudem die in einigen Formaten typischer weise vorzu-
findende einseitige und über zogene Darstel lung von schwierigen oder ver-
haltens auffälligen Kindern, die nicht selten in eine be stimmte „Rolle“ ge presst, 

433 Auch Di Fabio, Schutz der Menschen würde, S. 64, weist auf die be stehende Gefahr hin, Ver letzungen des 

allgemeinen Persönlich keits rechts, die ohnehin schon einen erheb lichen Bezug zur Menschen würde auf-

weisen, in Menschen würdeverlet zungen über zubewerten. Zu möglichen Ver letzungen des allgemeinen 

Persönlich keits rechts im Rahmen von Fernsehsen dungen vgl. ausführ lich Klass, Recht liche Grenzen des 

Reali täts fernsehens, S. 289 ff.

434 Ähnlich auch Di Fabio, Schutz der Menschen würde, S. 57. Liegt die Originalität der Show aber gerade in 

der Zurschaustel lung der ge zeigten Menschen, ist dies den Teilnehmern klar und ent scheiden sie sich in 

Kenntnis des Sendungs konzepts bewusst zu einer Teilnahme, ist zumeist „ledig lich“ das allgemeine Persön-

lich keits recht be troffen. In be sonders schweren oder wieder holten Fällen kann aber auch die Menschen-

würde ver letzt sein vgl. hierzu Di Fabio, Schutz der Menschen würde, S. 91 sowie Klass, Recht liche Grenzen 

des Reali täts fernsehens. S. 202
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degradiert, stigmatisiert und auf ihre Defizite reduziert werden.435 In einer 
solchen Darstel lung und Behand lung –  aber auch in der Disziplinie rung im 
Rahmen der Sendung  – kann im Einzelfall eine ent würdigende Behand lung 
zu sehen sein.436

Ein Angriff auf die Würde der Protagonisten liegt jeden falls immer dann 
vor, wenn diese nicht mehr als eigenständige und willens bestimmte Menschen 
be handelt werden, sondern wenn sie in systemati scher Weise öffent lich herab-
gewürdigt und ge demütigt werden.437

Ebenso liegt eine Ver letzung vor, wenn der einzelnen Person die Möglich-
keit zur Selbst darstel lung und Selbstach tung ge nommen, oder wenn ihr die 
Fähig keit zu eigenen Ent schei dungen ab gesprochen wird. Werden die Protago-
nisten einer Show, wie beispiels weise in den typischen Über raschungs- und 
Über rumpe lungs situa tionen der diversen Talk- und Comedy-Formate, zum 
bloßen Manipula tions objekt, kann die Menschen würde im Einzelfall eben falls 
ver letzt sein.

Eine Gefahr für die Menschen würde stellen aber auch Konstella tionen dar, 
in denen die Teilnehmer zur Selbst bezichti gung und zur Abgabe eines Unwert-
urteils über sich selbst ge zwungen werden, denn der Zwiespalt, in den ein 
solcher Zwang den Einzelnen führt, muss vor allem aus Gründen der Men-
schen würde ver mieden werden.438 So betonte auch das Bundes verfassungs-
gericht, dass eine solche Situa tion „die Würde des Menschen, dessen Aussage 
als Mittel gegen ihn selbst ver wendet wird“, berührt.439 Kritisch müssen daher 
insbesondere einzelne Situa tionen in Talk shows be trachtet werden, die einen 
„Tribunal-Charakter“ haben.

Als durch aus problematisch sind zudem auch Handlun gen anzu sehen, die 
dem Einzelnen seine Subjekt qualität ab sprechen, indem sie ihm beispiels weise 
die Fähig keit zu selbst bestimmtem Handeln ab sprechen, ihn wie eine Sache 
oder ein Tier be handeln. Auch in dieser Ver letzungs kategorie spielt zwar der 
Aspekt der Freiwillig keit eine große Rolle  – jedoch muss mit Blick auf die 

435 Siehe hierzu auch 3. Teil C (Die Einbeziehung Minderjähriger).

436 Siehe hierzu aktuell die Ent schei dung der KJM hinsicht lich der Aus strah lung der Sendung „Die Super 

Nanny“ am 05. 05. 2010, Rundfunk- und Telemedien-Prüffälle der KJM im ersten Quartal 2011, Pressemittei-

lung vom 14. 04. 2011, abruf bar unter www. kjm-online. de sowie die Pressemittei lung des Kinderschutz-

bundes NRW vom 06. 10. 2004, „Kinderschutz bund kritisiert: Super Nanny ent würdigt Kinder und Fami-

lien“, abruf bar unter: http://www.kinderschutzbund-nrw.de/Supernanny061004. htm. Zur Problematik der 

in diesen Fällen oftmals vor liegenden Einwilli gung der gesetz lichen Ver treter, die nicht immer das unein-

geschränkte Wohl des Kindes im Auge zu haben scheinen, vgl. 7. Teil A III 1 b.

437 Vgl. hierzu auch das Urteil VG Hannover, ZUM-RD 2007, 327  – „Doku-Soap mit frauen verachtendem 

Inhalt“, in welchem das Gericht leider nur auf den Aspekt des Jugendschutzes ein geht, der äußerst respekt-

lose Umgang der männ lichen Teilnehmer mit den weib lichen Protagonisten aber nicht nur ein frauen-

verachtendes Rollen bild wider spiegelt, die Frauen vielmehr zum Spiel ball der Unterhal tung und insofern 

durch die konkrete Behand lung auch erheb lich in ihrem Achtungs anspruch be einträchtigt werden.

438 BVerfGE 56, 37 (42, 49) – „Selbst bezichti gung“; BVerfGE 95, 220 (242) – „Sendezeitmitschnitte“.

439 BVerfGE 56, 37 (42) – „Selbst bezichti gung“.
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be sondere Wirk form des Ver brei tungs mediums auch die objektive Dimension 
der Menschen würde be achtet werden.440 Als durch aus menschen würderelevant 
ist daher zum Beispiel die Aus strah lung einer Show anzu sehen, in welcher ein 
Mensch ge brandmarkt und dadurch zu einem Stück Vieh degradiert wird.441 
Dies gilt in be sonderem Maße, wenn die Körper verlet zung fokussiert dargestellt 
wird, indem beispiels weise die „Szene mit dem Zischen des heißen Eisens auf 
der Haut unter legt und damit die Körper verlet zung in geradezu sadisti scher 
Weise ge zeigt wird“.442 Fragwürdig und nach Ansicht des VG München als 
menschen würdebe einträchtigend einzu ordnen, ist aber beispiels weise auch die 
Aus strah lung einer Szene, in der ein durch einen Helm geschützter Kopf eines 
Menschen als Rammbock zum Auf schlagen einer Fenster scheibe und damit 
wie ein Gegen stand benutzt wird.443

E. Ver letzung des Achtungs anspruchs durch 
Aus nutzen situativer Kontroll verluste

Eine Ver letzung der Menschen würde in Form der Ver letzung des jedem Men-
schen zukommenden Achtungs anspruchs liegt zudem immer dann vor, wenn 
Personen, die sich in für sie nicht be herrsch baren oder steuer baren Situa tionen 
be finden, durch die Ver antwort lichen zu Medienzwecken aus genutzt werden.

Ein solcher Fall liegt immer dann vor, wenn die Betroffenen nicht in der 
Lage sind, ihre Reaktionen oder Aus sagen zu kontrollieren und zu steuern und 
dies für die Medienakteure auch erkenn bar ist. Eine Ver letzung des Achtungs-
anspruchs wurde daher beispiels weise in einem Fall bejaht, in dem eine Mutter 
zum Thema Selbst justiz befragt und hierbei live ge filmt wurde, obwohl sie 
erst kurz zuvor die Nachricht von der Ermor dung ihres Sohnes er halten hatte 
und erkenn bar unter Schock stand.444 In einem anderen Fall sah der NDR-
Rundfunkrat einen Ver stoß gegen den Menschen würdegrundsatz, weil einer 
Frau vor laufender Kamera die Nachricht vom Selbst mord ihres Bruders, eines 
aus gewiesenen Aus länders über bracht wurde.445 Und auch die Gemeinsame 

440 Siehe hierzu ausführ lich 7. Teil B (Die objektive Dimension der Menschen würde).

441 Vgl. hierzu VG München, ZUM 2005, 252 (257), das sich mit dem Format „Freak Show“ – jedoch leider 

nur unter dem Aspekt des Jugendschutzes auseinander setzte.

442 VG München, ZUM 2005, 252 (257) – „Freak Show“.

443 VG München, ZUM 2005, 252 (255) – „Freak Show“ sieht hierin eine Beeinträchti gung der Würde – ge-

langt aber erstaun licher weise in der Folge nicht zu dem Ergebnis der Unzulässig keit der Sendung wegen 

eines Ver stoßes gegen die Menschen würde nach § 4 Abs. 1 S. 1 Nr. 8 JMStV, sondern lehnt nach einer 

Gesamtbewer tung gar die Jugendgefähr dung der Episode ab.

444 Fall mitgeteilt bei Harts tein/Ring/Kreile/Dörr/Stettner/Cole, RStV-Kommentar, § 41 RStV, Rz. 6.

445 Vgl. Cromme, NJW 1985, 351 (353); Harts tein/Ring/Kreile/Dörr/Stettner/Cole, RStV-Kommentar, § 41 

RStV, Rz. 6.
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Stelle Jugendschutz und Programm (GSJP) empfahl ver schiedent lich ein rechts-
aufsicht liches Tätigwerden, weil situative Kontroll verluste herbei geführt oder 
aus genutzt wurden. Als Beispiel kann hier der von der GSJP fest gestellte Ver-
stoß gegen den Programm grundsatz der Menschen würde in der Sendung 
„Spiegel-TV Reportage  – Mordkommission Köln (Teil  2)“ dienen. In dieser 
Sendung, in welcher der Tod einer älteren Frau thematisiert wurde, filmten die 
Journalisten die Beamten bei ihren Ermitt lungs arbeiten. Unter anderem be-
fragten sie auch die hochgradig ver wirrte und psychisch kranke Tochter, die 
zugleich Haupt verdächtige des Ver brechens war, zum Tathergang. Diese wurde 
dabei jedoch nicht anonymisiert, sondern war für die Zuschauer eindeutig 
identifizier bar.446 Eben falls in diese Fall gruppe gehört der von der KJM gerügte 
Ver stoß gegen § 4 Abs. 1 S. 1 Nr. 8 JMStV in der Sendung „Exclusiv“ (RTL) 
vom 29. 02. 2004, in der ein Interview mit Klaus Jürgen Wussow aus gestrahlt 
wurde, in welchem dieser einen ver wirrten Eindruck machte und kaum in der 
Lage war, sich zu artikulieren oder auf Fragen zu antworten. Zudem wurde 
Wussow mit einer Ferndiagnose eines Arztes konfrontiert, welcher ihm offen-
sicht liche Defizite im Kurz zeit gedächtnis attestierte.447

Eine Gefahr für die Selbst bestim mung der Teilnehmer besteht eben falls im 
nicht be herrsch baren Einwirken psychologisch geschulten Personals be ziehungs-
weise in der Anwen dung therapeuti scher Fragetechniken durch die Modera-
toren,  welche beispiels weise im Rahmen von Talk shows nicht selten ge zielt 
Methoden der Psychoanalyse ver wenden.448 Insbesondere Protagonisten, welche 
sich ohnehin schon in einer ausweg losen oder prekären Situa tion be finden, 
sind derartigen Gesprächen, die nicht selten einen unerwartet intimen und 
persön lichen Ver lauf nehmen, oftmals nicht ge wachsen.

In all den ge nannten Fällen wurden die Betroffenen für die Medienzwecke 
der Programm verantwort lichen „benutzt“, obwohl ihre fehlende Steue rungs-
möglich keit offensicht lich war – hierdurch wurden sie instrumentalisiert und 
ihrer Subjekt qualität beraubt.

446 Auch in diesem Fall wurde ein Ver stoß gegen die Menschen würde bejaht, weil die Betroffene „in einer 

für sie unentrinn baren Situa tion zur Schau ge stellt“ wird, und sie dieser Situa tion völlig aus geliefert ist: 

„Ihre emotionale und geistige Aus nahmesitua tion wird hierbei aus genutzt“. Vor diesem Hinter grund empfahl 

die GSJP auch der zuständigen Landes zentrale für private Rundfunk veranstalter Rheinland-Pfalz (LPR), 

rechts aufsicht liche Maßnahmen zu er greifen; vgl. hierzu die Pressemittei lung der GSJP v. 28. 05. 2001, 

S. 2.

447 Vgl. hierzu die Über sicht über fest gestellte Ver stöße gegen die Menschen würde der Kommission für 

Jugendmedien schutz der Landes medien anstalten (KJM), abruf bar unter http://www. kjm-online.de/files/

pdf1/Verste_Menschenwrde2. pdf.

448 Vgl. hierzu Bente/Fromm, Affekt fernsehen: Motive, An gebots weisen und Wirkun gen, in: Landes anstalt 

für Rundfunk Nordrhein-West falen (Hrsg.), Formate und Wirkun gen des Affekt fernsehens, S. 13 (45 ff.), 

die darauf hinweisen, dass das Fernsehen hier in hochsen sible Bereiche professioneller Tätig keit vor dringt.
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F. Ver letzung der Menschen würde durch Darstel lung von 
realen Menschen, die sterben oder schweren körper lichen 
oder seelischen Leiden aus gesetzt sind

Muss ein Mensch gegen seinen Willen Gewalt er leiden, werden ihm schwere 
körper liche oder seelische Leiden zu gefügt, so wird es regelmäßig eine (weitere) 
Ver letzung seiner Würde darstellen, wenn diese Szene gegen seinen Willen 
Dritten zugäng lich ge macht wird, denn sein Achtungs anspruch leidet erneut, 
wenn er zum Objekt der Sensa tions lust oder des Voyeurismus ge macht wird.449

Wird das Leid der konkreten Person also ge zielt ein gesetzt, um zu dramati-
sieren, zu emotionalisieren oder um voyeuristi sche Bedürfnisse zu be friedigen, 
wird der Einzelne mithin zum Objekt einer reißeri schen Berichterstat tung ge-
macht, kann dies eine Ver letzung der Menschen würde be deuten.

Als an schau liches Beispiel für diese Ver letzungs kategorie kann der oben 
schon er wähnte, von der KJM fest gestellte450 und vom VG Hannover451 sowie 
vom OVG Lüneburg452 be stätigte Ver stoß gegen die Menschen würde im Falle 
der Aus strah lung eines Berichts über die Misshand lung eines 91-jährigen pflege-
bedürftigen Mannes dienen. Im Rahmen dieses Berichts, der in ver schiedenen 
Sendun gen auf RTL aus gestrahlt wurde, ist ein Videomitschnitt zu sehen, der 
zeigt, wie die Pflegerin den alten Mann nicht nur be leidigt und be schimpft, 
sondern auch schlägt und auf andere Art und Weise misshandelt und de-
mütigt.453 Das VG Hannover stellt diesbezüg lich fest, dass der 91-jährige durch 
die Aus strah lung zu einem bloßen Mittel der Bebilde rung der Nachricht und 
damit zum Objekt ge macht wurde, denn indem er der Öffentlich keit als „Bei-
spiel für einen misshandelten Pflegebedürftigen vor geführt und für Zwecke 
der Berichterstat tung verfüg bar ge macht wurde, wurde seine Menschen würde 
(noch einmal) ver letzt“, weshalb unabhängig von der durch die KJM im kon-
kreten Fall gerügten Dauer der Einspie lung schon frag lich sei, ob er über haupt 
in dieser Situa tion ge zeigt werden durfte.454

449 VG Hannover, ZUM-RD 2007, 331 (333) – „Misshand lungen“; Schulz, M&K 2000, 354 (366), er scheint 

es sogar denk bar, dass eine an sich unerheb liche Gewalteinwir kung auf den Körper, z. B. das Rasieren des 

Kopfes gegen seinen Willen des Gastes in einer Gameshow, den Charakter einer Würdeverlet zung erhält, 

wenn die Szene zur Belusti gung des Vor abendpublikums in alle Haushalte aus gestrahlt wird

450 Vgl. hierzu die Über sicht über fest gestellte Ver stöße gegen die Menschen würde der Kommission für 

Jugendmedien schutz der Landes medien anstalten (KJM), abruf bar unter http://www. kjm-online.de/files/

pdf1/Verste_Menschenwrde2. pdf.

451 VG Hannover, ZUM-RD 2007, 331 (333) – „Misshand lungen“.

452 OVG Lüneburg, MMR 2009, 203 (207 f.) – „Misshand lungen“.

453 So ist zu hören, wie sie ihn als „dreckige Sau“ be schimpft und zu sehen, wie sie ihm mit dem Waschlappen 

mehrfach ins Gesicht schlägt und unter Anwen dung körper licher Gewalt füttert.

454 VG Hannover, ZUM-RD 2007, 331 (333) – „Misshand lungen“ mit Ver weis auf OLG Karls ruhe, NJW-RR 

1999, 1699  – „Wachkoma-Patient“. Das OVG Lüneburg, MMR 2009, 203 (207 f.)  – „Misshand lungen“ 

stellt hingegen maß geblich auf die Länge der Aus strah lung ab und betont, dass die Aus führlich keit der 

Berichterstat tung weder vor dem Hinter grund der Informa tions interessen der Zuschauer noch aus Gründen 

der Berichterstat tung ge boten war.
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Ähnlich ge lagert war auch die von der KJM gerügte Berichterstat tung über 
einen Wohnungs brand in Hamburg im Rahmen des Magazins „Sat.1 am 
Mittag“.455 Auch hier stellte die Kommission einen Ver stoß gegen die Men-
schen würde fest, da die Gestal tung des Beitrages über das übliche Maß an 
Emotionalisie rung und Personalisie rung hinaus gehe. Die Markie rungen der 
fallenden Körper und die Wieder ho lungen dienten demnach einzig der Dramati-
sie rung des Berichts und die Beteiligten wurden zu bloßen Objekten einer 
reißeri schen Berichterstat tung ge macht.

Eine ähnliche Begrün dung findet sich auch mit Blick auf den dritten von 
der KJM in diesem Kontext gerügten (und eben falls schon er wähnten) Fall, 
welcher einen Bericht in „Sat.1 News“ über den Einsatz eines Elektroschockers 
gegen über einem polnischen Mann auf dem Flughafen von Vancouver zum 
Gegen stand hatte.456 Auch hier wurde gerügt, dass die Bebilde rung allein 
voyeuristi sche Bedürfnisse be friedigte und insbesondere die Tonebene nur der 
zusätz lichen Dramatisie rung diente.457

Insgesamt lässt sich damit fest halten, dass es oftmals gerade die dramaturgi-
sche Auf berei tung von Berichterstat tungen über Unglücksfälle ist, die eine 
Einord nung als menschen würdeverletzend trägt. Wird also das Leid von Perso-
nen ge nutzt, um die Sensa tions lust der Zuschauer zu be friedigen, oder wird 
durch zusätz liche Effekte auf der Bild- und Tonebene in nicht an gemessener 
Art und Weise dramatisiert be ziehungs weise emotionalisiert, werden derartige 
Bilder beispiels weise als Teaser ge nutzt, um Zuschauer anzu locken, oder findet 
in sonstiger Form eine Instrumentalisie rung statt, spricht dies für eine Ver-
letzung der Menschen würde der be troffenen Personen, denn sie werden zum 
Objekt der Berichterstat tung ge macht.

Im Kontext dieser Fall gruppe stellt sich zudem das Problem, ob das Sterben 
vor laufender Kamera die Menschen würde ver letzt.458 Diese Frage stellte sich 
an gesichts der Aus strah lung des Dokumentarfilms „Selbst mord-Touristen“ des 
kanadi schen Regisseurs John Zaritsky am 24. 01. 2009 auf „Focus-Gesund heit“, 
einem über den Pay-TV-Sender Premiere empfang baren Kanal. Der Film zeigt 
den durch die Selbst hilfeorganisa tion „Dignitas“ beglei teten Suizid des 59-jähri-
gen, an der unheil baren Nerven- und Muskel krank heit ALS er krankten Uni-

455 Zum konkreten Sach verhalt vgl. die Ausfüh rungen oben (5. Teil E I) sowie die Über sicht über fest gestellte 

Ver stöße gegen die Menschen würde der Kommission für Jugendmedien schutz der Landes medien anstalten 

(KJM), abruf bar unter http://www. kjm-online.de/files/pdf1/Verste_Menschenwrde2. pdf.

456 Zum konkreten Sach verhalt vgl. die Ausfüh rungen oben (5. Teil E I) sowie die Über sicht über fest gestellte 

Ver stöße gegen die Menschen würde der Kommission für Jugendmedien schutz der Landes medien anstalten 

(KJM), abruf bar unter http://www. kjm-online.de/files/pdf1/Verste_Menschenwrde2. pdf.

457 Vgl. hierzu die Über sicht über fest gestellte Ver stöße gegen die Menschen würde der Kommission für 

Jugendmedien schutz der Landes medien anstalten (KJM), abruf bar unter http://www. kjm-online.de/files/

pdf1/Verste_Menschenwrde2. pdf.

458 Siehe hierzu auch Bähler, Sterben vor laufender Kamera – Eine Frage der mensch lichen Würde, medienheft 

10. März 2009, abruf bar unter: http://www.medienheft.ch/kritik/bibliothek/k09_BaehlerRegula_01. html.
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versi  täts professors Craig Ewert.459 Dieser hatte selbst bestimmt in die Auf nahme 
und Aus strah lung seines Sterbens ein gewilligt, weshalb ein Eingreifen unter 
Ver weis auf seine Menschen würde nicht in Betracht kam, denn auch die Ent-
schei dung, unter Aufgabe der Intim- und Privatsphäre der Öffentlich keit zu 
er lauben, am eigenen Sterbeprozess teilzuhaben, ist Aus druck des durch Art. 1 
Abs. 1 GG geschützten Selbst bestimmungs rechts. Allerdings sind in diesen 
Fällen be sondere Anforde rungen an eine freiwillige und selbst verantwort liche 
Ent schei dung zu stellen, nicht nur, da der Betroffene sich in der Regel in einer 
Aus nahmesitua tion be findet, sondern insbesondere, weil er auf grund der Un-
umkehr bar keit keine Möglich keit hat, seine Ent schei dung in irgendeiner Form 
zu revidieren. Darüber hinaus muss man aber auch vor dem Hinter grund der 
objektiven Dimension der Menschen würde prüfen, ob der Wert- und Achtungs-
anspruch des Betroffenen durch die Art und Weise der Darstel lung ge wahrt 
ist. Dies kann im Einzelfall problematisch sein, wenn die öffent liche Inszenie-
rung des Sterbens allein Unter hal tungs zwecken dient und der Betroffene hierbei 
in eine unserem Bild eines würdigen Sterbens wider sprechende Objektrolle 
ge drängt wird.460

Vor diesem Hinter grund fragwürdig sind auch einzelne Sendun gen des 
klassi schen „Reality-TV“, in denen Unfälle, Unglücke oder Ver brechen in einer 
reißeri schen Art und Weise zu Unter hal tungs zwecken auf bereitet werden. Aber 
auch die Aus strah lung sogenannter „Snuff-Videos“, welche reale oder ver meint-
lich reale Hinrich tungen, Steini gungen oder Tötungen zeigen, müssen sorgfältig 
auf ihre Verein bar keit mit der Menschen würde ge prüft werden.461

G. Ver letzung der Menschen würde durch 
fiktionale Gewaltdarstel lungen

Eine Gefähr dungs lage für die Menschen würde besteht jedoch nicht nur im 
Bereich der non-fiktionalen Berichterstat tung und Unterhal tung, sondern auch 
im Bereich der fiktionalen, denn unabhängig davon, ob durch die Auf nahmen, 
die filmischen Darstel lungen oder die Aus strah lung des Films eine konkrete 
Person in ihrer Menschen würde ver letzt wird, können eben falls fiktive Dar-
stel lungen und Wertun gen das Gebot zur Achtung der Menschen würde ver-

459 Siehe hierzu: http://www.dignitas.ch/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=87& 

lang=de.

460 Kritisch insofern auch Arbeits gemein schaft der Landes medien anstalten (ALM), Bera tungs papier „Zur 

Praxis und zur Bedeu tung von Programm grenzen für private Fernsehprogramme“, S. 3, abruf bar unter http://

www.alm.de/fileadmin/Dateien/ALM_PM_05_2009_Anlage_Beratungspapier_Programmgrenzen. pdf, die 

im Zeigen des Sterbens eines Menschen einen Ver stoß gegen die Unantast barkeit der mensch lichen Würde 

sieht.

461 Siehe in diesem Kontext Gangloff, Moderne Schweineaugen, „Happy Slapping“ und „Snuff-Videos“, 

tv diskurs 2006, Heft 38, 69 (70).
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letzen.462 Auch diese sind ge eignet, „einer allgemeinen Ver rohung der An-
schauung von zivilisierten Lebens formen der Menschen bis zur blindwütigen 
be ziehungs weise be stiali schen Ver nich tung des Einzelnen Vor schub zu leisten, 
den Respekt vor der un verletz lichen Würde des Mitmenschen beim Betrachter 
zu mindern und so auch die konkrete Gefahr der Bereit schaft zu wahl- und 
hemmungs losen Ver letzungen dieses Rechts gutes zu fördern oder zu inten si-
vie ren“.463 Dieses Gefähr dungs potential zeigte sich in der Ver gangen heit ins-
besondere bei fiktio nalen Gewaltdarstel lungen.

Der Schutz auftrag des Gesetz gebers ergibt sich in diesen Fällen aus der 
objektiven Dimension der ver fassungs recht lich geschützten Würde des Men-
schen und damit aus ihrer Stellung als Staats fundamentalnorm.464

Jedoch ver letzt nicht jede Darstel lung einer Gewalt tätig keit für sich ge-
nommen die Menschen würde – unabhängig von ihrer Häufung sowie auf dring-
licher oder reißeri scher Darstel lung.465 Nach der Rechtsprechung des Bundes-
verfassungs gerichts kann eine Ver letzung der Menschen würde vielmehr erst 
dann bejaht werden, wenn „die Schilde rung des Grausamen und Unmensch-
lichen eines Vor gangs darauf an gelegt ist, beim Betrachter eine Einstel lung zu 
er zeugen oder zu ver stärken, die den fundamentalen Wert- und Achtungs-
anspruch leugnet, der jedem Menschen zukommt“.466 Dies geschieht nach An-
sicht des Gerichts immer dann, „wenn grausame oder sonst wie unmensch liche 
Vor gänge ge zeigt werden, um beim Betrachter ein sadisti sches Ver gnügen an 
dem Geschehen zu ver mitteln, oder um Personen oder Gruppen als menschen-
unwert er scheinen zu lassen“, denn eine „solche Tendenz schließt die Vorstel-
lung von der Verfüg bar keit des Menschen als bloßes Objekt ein, mit dem nach 
Belieben ver fahren werden kann (…). Sie ist zudem ge eignet, einer allgemeinen 
Ver rohung Vor schub zu leisten, den Respekt vor der Würde des Mitmenschen 
beim Betrachter zu mindern und so auch die Gefahr konkreter Ver letzungen 
dieses Rechts guts zu erhöhen.“467

Eine Ver letzung der Menschen würde liegt daher immer dann vor, wenn 
durch die Darstel lung ein menschen unwürdiges Ver halten ver herr licht wird,468 

462 BVerwG, NVwZ-RR 2003, 287 (288) – „Gewaltvideos“; BGH, NStZ 2000, 307 (308) – „Pornografi sche 

Schriften“. Ausführ lich zum Ver hältnis Gewalt und Menschen würde auch Erdemir, ZUM 2000, 699.

463 BVerwG, NVwZ-RR 2003, 287 (288) – „Gewaltvideos“.

464 So ist beispiels weise auch anerkannt, dass § 131 StGB, der mit dem Begriff der Menschen würde erkenn bar 

am Gehalt des Art. 1 Abs. 1 GG an knüpft (Erdemir, ZUM 2000, 699 [705]), die Menschen würde als ab-

straktes Rechts gut und nicht die Würde eines be stimmten Individuums, des Opfers oder der Zuschauer 

schützt.

465 Vgl. hierzu auch eine Ent schei dung des VG Hannover, AfP 1996, 205 ff. – „Beanstan dung einer Sendung“; 

zustimmend Dörr/Cole, K&R 2000, 369 (375); Erdemir, ZUM 2000, 699 (705).

466 BVerfGE 87, 209 (229 f.) – „Tanz der Teufel“. Das Gericht erteilt mithin dem Kriterium der „Selbst zweck-

haftig keit“, dass von Teilen der Literatur und Rechtsprechung (vgl. Erdemir, ZUM 2000, 699 [706] m. w. N.) 

favorisiert wird, eine Absage.

467 BVerfGE 87, 209 (229 f.) – „Tanz der Teufel“.

468 Vgl. hierzu beispiels weise VG Hannover, ZUM 1996, 610 (612) – „Katharina“.
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wenn es sich mithin um eine exzessive Gewaltschilde rung handelt, „die durch 
das Darstellen von Gewalt tätig keiten in allen Einzel heiten und unter Aus-
klamme rung aller sonstigen mensch lichen Bezüge die geschundene mensch liche 
Kreatur in wider wärtiger Weise in den Vordergrund rücken und dies aus-
schließ lich zu dem Zweck, dem Betrachter Nerven kitzel be sonderer Art, genüß-
lichen Horror oder sadisti sches Ver gnügen zu bieten“.469

Der fundamentale Wert- und Achtungs anspruch einer Person wird darüber 
hinaus auch dann ver letzt, wenn „ge zielt auf Quälerei oder Tötung eines be-
liebigen Opfers aus gerichtete Handlun gen ge zeigt werden, um dem Betrachter 
ein sadisti sches bzw. masochisti sches oder sonst perverses Erlebnis bzw. ähn-
liches Ver gnügen der Anschauung des dargestellten Geschehens ablaufs zu ver-
mitteln oder um Einzelpersonen bzw. Personen gruppen als lebens unwert er-
scheinen zu lassen“, denn „derartige Darstel lungen belegen hemmungs lose 
Vorstel lungen oder Fantasien von der Verfüg bar keit des Menschen als bloßes 
Objekt, mit dem in be stiali scher, kannibalisti scher oder abartiger Weise nach 
Belieben ver fahren werden kann“.470

Ebenso stellt zum Beispiel die Darstel lung des „Schlachtens eines Men-
schen“ vor laufender Kamera – etwa um Material für spätere sexuelle Handlun-
gen zu gewinnen – eine menschen unwürdige Behand lung dar, welche die Würde 
des Menschen als Gattungs wesen missachtet.471

Es lässt sich mithin fest halten, dass allein die selbst zweck hafte Darstel lung 
von Gewalt keine Ver letzung der Menschen würde be gründet, sondern dass 
insbesondere mit Blick auf einen befürch teten Ver rohungs- und Lerneffekt die 
Art der Darstel lung einen Menschen würdeverstoß be gründen muss.

H. Ver letzung der Menschen würde durch 
Eingriffe in die Intimsphäre

Eine Ver letzung der Menschen würde liegt nach der Rechtsprechung auch immer 
dann vor, wenn in die absolut geschützte Intimsphäre ein gegriffen wird.472 Der 
Bereich der Intimsphäre umfasst dabei die innere Gedanken- und Gefühlswelt 
mit ihren äußeren Erschei nungs formen, Vor gänge aus dem Sexualbereich473 
sowie sonstige Belange, die von Natur aus einen Anspruch auf Geheimhal tung 

469 OLG Koblenz, NStZ 1998, 40 (41) – „Der Kapitän“ mit Blick auf § 131 StGB, der eben falls erkenn bar am 

Gehalt des Art. 1 Abs. 1 GG an knüpft; OLG Stuttgart, MMR 2006, 387 (390) – „Gewalt wirkung“.

470 BVerwG, NVwZ-RR 2003, 287 (288) – „Gewaltvideos“.

471 BGH, NJW 2005, 1876 [1878] – „Kannibale von Roten burg“.

472 BVerfGE 35, 202 – „Lebach“; BVerfG, NJW 2000, 2189 – „Ehebruch“.

473 Allerdings können auch geschlecht liche Handlun gen einen starken „Sozial bezug“ auf weisen, BayOblGSt 

1978, 152 (156) – „Prostituierte“; BVerfG, NJW 2009, 3357 – „Berichterstat tung über Ver gewalti gung“, 

weshalb im Einzelfall kein ab soluter Schutz besteht.
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und Diskre tion be anspruchen, wie zum Beispiel der Gesund heits zustand, aber 
auch Darstel lungen des nackten Körpers.474

Grundsätz lich kann eine Person in diesem Bereich für alle Lebens vorgänge 
Schutz be anspruchen, die zur Wahrung und Ent wick lung von Identität und 
Individualität vor Einblicken und dem Einwirken der Öffentlich keit ab geschirmt 
werden müssen.475 Es handelt sich dabei um einen ab soluten, weil im Bereich 
des Menschen würdeschutzes an gesiedelten, und damit um einen unantast baren 
Schutz. Darstel lungen und Erörte rungen, die den Intimbereich be treffen, sind 
daher grundsätz lich nur mit Einwilli gung des Betroffenen zulässig, denn der 
Bereich der Intimsphäre umfasst den letzten Bereich mensch licher Freiheit und 
schafft die im Einzelfall er forder liche Distanz zu Mitmenschen.476

Die Intimsphäre erfährt dabei nicht nur im Bereich der Rundfunk bericht-
erstat tung und im Rahmen von unter haltenden Rundfunksen dungen ab soluten 
Schutz, vielmehr billigen die Gerichte dem Einzelnen eben falls mit Blick auf 
künstleri sche Werke und damit unter be stimmten Voraus set zungen auch hin-
sicht lich der Verwen dung intimer Details in fiktionalen Genres einen unantast-
baren Bereich des Indis kre tions schutzes zu.477

Fest gehalten werden kann demzu folge, dass immer dann, wenn im Rahmen 
der Boulevardberichterstat tung, im Rahmen einer Talkshow oder eines sonstigen 
Formats des Reali täts fernsehens der Bereich der absolut geschützten Intim-
sphäre tangiert wird – sei es in Form einer permanenten Über wachung durch 
Kameras, sei es durch ge zielte Darstel lungen des Geschlecht lichen oder Offen-
ba rungen sonstiger, der Intimsphäre zuzu ordnender Details, sorgfältig ge prüft 
werden muss, ob eine rechts wirksame Einwilli gung vor liegt.478 Insbesondere 
Show-Formate, die auf ein „Outing“ oder eine „Anprange rung“ von Bekannten 
und Freunden an gelegt sind, müssen hier genauestens im Auge be halten werden. 
So hat beispiels weise das LG München479 fest gestellt, dass das Outing eines 
homosexuellen Mannes unzu lässig ist, da jeder Mensch die Freiheit haben 
müsse, die eigenen Aus drucks formen der Sexualität für sich zu be halten und 
un behelligt erleben zu dürfen.

474 BGH, NJW 1985, 1617 ff. – „Nackt aufnahme“; OLG Dresden, ZUM 2010, 597 – „Werbung für Welterbe/

Nacktdarstel lung auf einem Gemälde“.

475 BGH, NJW 1981, 1366 – „Der Auf macher II“.

476 BayOblGSt 1978, 152 (156) – „Prostituierte“.

477 In der Ent schei dung „Esra“ sahen BGH (NJW 2005, 2844 – „Esra I“; NJW 2008, 2587 – „Esra II“) und 

BVerfG (NJW 2008, 39 [40]  – „Esra“) beispiels weise die Schilde rung intimer Begeben heiten und die 

Mittei lung eines Ab trei bungs versuches als Eingriffe in den absolut geschützten Bereich der Intimsphäre 

an, welche nicht durch die Kunst frei heit gerecht fertigt werden konnten.

478 Zu den Voraus set zungen einer wirksamen Einwilli gung vgl. Teil 7 A III sowie mit Blick auf das dem 

Einzelnen eben falls zustehende allgemeine Persönlich keits recht Klass, AfP 2005, S. 507 ff. sowie dies., 
Recht liche Grenzen des Reali täts fernsehens, S. 270 f.

479 LG München I, Urt v 21. 07. 2005 Az 7 O 4742/05.
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I. Ver letzung der Menschen würde durch 
Kommerzialisie rung und Inszenie rung

Mit Blick auf die aktuelle Fernseh entwick lung erlangt zudem die Kommerziali-
sie rung des Menschen zum Zwecke der Show als Ver letzungs kategorie be son-
dere Relevanz, denn wie das Bundes verfassungs gericht aus drück lich fest stellte, 
kann eine Ver letzung des Achtungs anspruchs nicht nur in der „Erniedri gung, 
Brandmar kung, Verfol gung oder Ächtung von Personen, sondern auch in der 
Kommerzialisie rung mensch lichen Daseins liegen.“480 Zwar bezieht die Men-
schen  würde einen Großteil ihrer Prägung aus den totalitären Erfah rungen 
Deutsch lands, sie muss jedoch auch offen für neue Eingriffs potentiale sein, 
weshalb der Menschen würdeschutz stets im Zusammen hang mit den jeweiligen 
gesell schaft lichen Ver hält nissen gesehen werden muss.481

Allerdings kann eine menschen würdeverletzende Kommerzialisie rung nicht 
immer schon dann an genommen werden, wenn das mensch liche Dasein in 
irgendeiner Form kommerzialisiert wird, denn Kommerzialisie rung, ver standen 
als die Unterord nung von ideellen, insbesondere kulturellen Werten unter wirt-
schaft liche Interessen,482 ist in der heutigen Zeit kein seltenes Phänomen. Men-
schen werden in unter schiedlichster Hinsicht benutzt, um mit ihnen wirtschaft-
lichen Gewinn oder sonstigen kommerziellen Erfolg zu er zielen – gerade im 
Bereich der Unter hal tungs industrie werden regelmäßig Menschen engagiert, 
um andere zu unter halten,483 aber auch im Bereich der Werbung oder der Sensa-
tions berichterstat tung ist eine zunehmende Kommerzialisie rung des mensch -
lichen Lebens fest zustellen. Persönlich keits merkmale wie der Name, das Bildnis 
oder die Stimme einer Person haben einen be stimmten, be rechen baren und im 
Falle der un befugten Nutzung auch einklag baren Markt wert.484 Ver einzelt wer-

480 BVerfGE 96, 375 (399 f.) – „Fehlgeschlagene Sterilisa tion“; vgl. auch Dörr, Big Brother und die Menschen-

würde, S. 51 f., der eben falls anmahnt, nicht den Fehler zu begehen, die Menschen würde mit Blick auf die 

Ent stehungs geschichte allein auf den totalitären instrumentellen Umgang mit den Menschen in den Dikta-

turen des 20. Jahrhunderts zu ver kürzen.

481 Siehe hierzu Klass, Recht liche Grenzen des Reali täts fernsehens, S. 137 m. w. N.

482 Duden, Großes Fremdwörterbuch, Stichwort „Kommerzialisie rung“.

483 Schneider, Homo homini iocus. Was macht Big Brother mit dem Menschen?, in: Weber (Red.), Big Brother, 

S. 369 (371 f.), ver weist diesbezüg lich auf Shows wie „Wetten, dass . . ?“ oder „Traumhochzeit“, in denen 

eben falls nichts anderes geschehe. Auch Di Fabio, Schutz der Menschen würde, S. 30, stellt diesbezüg lich 

fest: „Es liegt auf der Hand, dass eine freie Wirtschafts gesell schaft in systemati scher Weise darauf an gelegt 

ist, aus dem Ver halten anderer Menschen Gewinn zu er zielen, jeder Ver käufer instrumentalisiert den 

Kunden, ebenso wie mancher Kunde den Ver käufer nur instrumentell wahrnimmt, jeder Arbeit geber sucht 

seine Arbeitnehmer möglichst nutzbringend einzu setzen.“ Zustimmend insoweit auch Dörr, Big Brother 

und die Menschen würde, S. 52.

484 In den Ent schei dungen Marlene I (BGH  143, 214  – „Marlene Dietrich“) und Blauer Engel (BGH NJW 

2000, 2201 – „Blauer Engel“) hat der BGH daher ein insoweit be stehendes Schutz bedürfnis vor kommer-

zieller Ausbeu tung und den Schutz des Einzelnen vor der un befugten kommerziellen Verwer tung seiner 

Persönlich keit grundsätz lich anerkannt: „Das allgemeine Persönlich keits recht und seine be sonderen Erschei-

nungs formen wie das Recht am eigenen Bild und das Namens recht dienen dem Schutz nicht nur ideeller, 

sondern auch kommerzieller Interessen der Persönlich keit“.
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den die Betroffenen dabei von den Betrachtern auch nur als Objekte wahr-
genommen. Dennoch kann in diesen Fällen nicht ohne Weiteres auf einen 
Menschen würdeverstoß geschlossen werden, denn oftmals handelt es sich hier 
um eine „Win-win“-Situa tion, da jede Seite individuelle Motive hat und sich 
individuelle Chancen oder Gewinn aussichten erhofft, die sie zu ihrem Tun 
ver anlassen.

Fest gehalten werden kann daher, dass die wirtschaft liche Ausnut zung von 
Menschen zum Zwecke der Rendite erzie lung in unserer Gesell schaft, die sich 
zur freien Markt wirtschaft bekennt, nichts Seltenes ist.485 Die Tatsache allein, 
dass sich Medien unternehmen des Einzelnen be dienen, um mit Gewinnerzie-
lungs absicht Programm zu machen, bedingt daher keine unzu lässige Kommer-
zialisie rung.486

Eine die Menschen würde ver letzende Kommerzialisie rung liegt jedoch dann 
vor, wenn einzelne Personen von einem über legenen Akteur aus Gründen 
wirt schaft lichen Gewinn strebens in eine für sie „unentrinn bare Situa tion ge-
bracht werden, die sie weder vollständig durch schauen noch als freier Akteur 
beherr schen können, der sie mithin aus geliefert sind, und wenn die Gesamt-
umstände den oder die aus gelieferten Menschen in ihrem sozialen Achtungs-
anspruch ver letzen, weil sie zum Gegen stand der Anprange rung, der Schau-
stel lung oder der Ver ächtlichmachung herab gewürdigt werden.“487

J. Ver letzung der Menschen würde durch das Propagieren 
eines die Würde als Staats fundamental norm ver letzenden 
Menschen bildes

Die wohl problematischste und umstrittenste Kategorie im Bereich möglicher 
Menschen würdeverlet zungen ist die Ver letzung der Menschen würde durch das 
Propagieren eines Menschen bildes, das in Wider spruch zum grundgesetz lich 
ver bürgten Bild des Menschen steht. In dieser Kategorie geht es mithin primär 
um den Schutz der Würde in ihrer objektiven Dimension.

Diese Fall gruppe ist deshalb so schwierig zu er fassen, weil die Frage, wel-
ches Menschen bild der Verfas sung im Einzelnen zu Grunde liegt, auf grund 

485 So weist auch Schmitt Glaeser, ZRP 2000, 395 (398), darauf hin, dass der Mensch im Massen staat nicht 

selten zum Mittel der staat lichen Gewalt oder anderer Menschen werde. Jedoch könne deswegen nicht 

schon von einer Menschen würdeverlet zung ge sprochen werden. Hinzu kommen müsse „eine ge wisse 

Intensität, gleichsam eine qualifizierte Traktie rung als Objekt“.

486 So Dörr/Cole, K&R 2000, 369 (375).

487 Di Fabio, Schutz der Menschen würde, S. 31 f.; zustimmend auch Dörr, Big Brother und die Menschen-

würde, S. 53; Dörr/Cole, K&R 2000, 369 (375) sowie Ring, Die Landes zentrale für neue Medien zwischen 

ord nungs- und gesellschafts politi schen Auf gaben und föderalem Wettbewerb, S. 5 f., abruf bar unter http://

www.blm. de.
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der unter schied lichen Vorstel lungen über Würde und Werte in unserer pluralisti-
schen Gesell schaft durch aus unter schied lich be antwortet wird.

Nach dem OVG Koblenz ist die Würde in dieser Dimension jeden falls dann 
ver letzt, wenn (hier durch einen Wahlwerbespot) das „Bild einer nihilisti schen, 
pervertierten und auf ein animalisch-trieb haftes Ver halten reduzierten Gesell-
schaft, in welcher der einzelne Mensch zu einer tier haften, aus tausch baren 
Größe herab gewürdigt wird“ zeichnet, wenn die Darbie tung den Menschen 
jeder Individualität beraubt und er als ein „asoziales, triebgesteuertes, gewalt-
tätiges Wesen ohne ethisch-morali sches Bewusstsein und sitt liche Werte ge-
zeigt“ wird.488

Art. 1 Abs. 1 GG stellt in dieser Schutz rich tung jeden falls eine letzte Tabu-
grenze dar und fungiert insoweit als unumstöß liches Schutz schild gegen An-
griffe auf die Grundwerte unserer Gesell schaft. Die Würde ist daher in dieser 
Schutz rich tung immer dann ge fordert, wenn ein Bild des Menschen propagiert 
wird, das grundlegenden Vorstel lungen einer toleranten und demokrati schen 
Gesell schaft wider spricht. Die ist – wie bereits aus geführt489 – der Fall, wenn 
in systemati scher Weise, wieder holt, nach haltig und öffent lich für menschen-
verachtende Behand lungen ge worben oder Missach tung, Hass und Gewalt 
geschürt wird, wenn systematisch Minder heiten aus gegrenzt werden, wenn 
Situa tionen wieder gegeben werden, in denen Menschen wie Tiere oder Sachen 
be handelt werden,490 wenn Personen in unentrinn barer Weise er niedrigt, stigma-
ti siert oder ver folgt werden, wenn be stimmten Bevölke rungs teilen das Mensch-
 sein ab gesprochen wird,491 wenn Menschen nicht mehr als eigenständige und 
willens bestimmte Menschen wahrgenommen werden, wenn die Selbstach tung 
des Menschen unter bunden oder ge leugnet wird, wenn also ein Ver halten oder 
eine Ansicht dargestellt, unter stützt oder gar propagiert wird, welche die Würde 
des Menschen mit Füßen tritt.492

Mit Blick auf die aktuelle Formatland schaft wäre daher sicher lich eine 
Grenze er reicht, wenn in Formaten Menschen jagden ver anstaltet oder Existenz-
kämpfe unter Extrembedin gungen durch geführt werden und hierdurch der Ein-
druck ent steht, Menschen seien erleg bares Wild oder Experimentier material.493 
Auch Spiel bedin gungen, die auf das Einsetzen extremer verbaler oder physi-

488 OVG Koblenz, NJW 2005, 3593 – „Wahlwerbespot“. Siehe auch BVerfG, NVwZ-RR 2006, 369 – „Wahl-

werbespot“, welches die Bewer tung des Spots mit Blick auf die Menschen würde akzeptiert.

489 Siehe Teil 7 B.

490 Dörr/Cole, K&R 2000, 369 (377); Di Fabio, Schutz der Menschen würde, S. 26, 39.

491 Vgl. hierzu die Ent schei dung BayOblG, NJW 1994, 952 (953) –  „Asyl betrüger“  – auch in diesem Fall 

ver schärfte sich die Ver letzungs hand lung durch die öffent liche Kundgabe.

492 So auch Di Fabio, Schutz der Menschen würde, S. 25; vgl. eben falls VG Hannover, ZUM 1996, 610 ff. – 

„Katharina“.

493 Di Fabio, Schutz der Menschen würde, S. 61.
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scher Gewalt unter den Teilnehmern an gelegt sind, diese gar fördern, können vor 
dem Hinter grund der Menschen würdeverbür gung nicht toleriert werden.494

Betont werden muss an dieser Stelle jedoch, dass die Menschen würde nicht 
missbraucht werden darf, um Geschmacklosig keiten oder sitt liche Verfeh lungen 
zu unter binden be ziehungs weise um Moral vorstel lungen einzelner Gruppen 
durch zusetzen.495 Eben falls ist sie kein Mittel, um dem Einzelnen auf Umwegen 
ein be stimmtes Menschen würdeverständnis aufzu zwingen.

Der Anwen dungs bereich dieser Fall gruppe ist folg lich sehr eng, weshalb 
eine ge wisse Zurück haltung bei ihrer Bejahung be stehen sollte.496

Ist die Gesamt aussage der Sendung jedoch darauf an gelegt, ein der Idee 
eines autonomen Menschen zuwiderlaufendes Menschen bild zu ver mitteln, 
werden also beispiels weise Bilder und Werte transportiert, die ge eignet sind, 
die Akzeptanz der Würde in der Gesell schaft zu unter graben, dann ist ein 
Eingreifen der Rundfunkaufsicht insbesondere mit Blick auf den ver haltens-
prägenden Einfluss des Mediums Fernsehen auf die Gesell schaft nicht nur 
zulässig, sondern er forder lich.

494 So auch Frotscher, „Big Brother“ und das deutsche Rundfunkrecht, S. 56. Problematisch er scheinen daher 

auch die „Ultimate Fighting“-Formate, bei denen durch die mediale Auf berei tung eine Gewaltbefürwor tung 

statt findet und die mit gesell schaft lich anerkannten Tabus (wie beispiels weise dem Tabu, nicht auf am 

Boden liegende Menschen einzu schlagen) brechen und insoweit einer ge wissen Ver rohung Vor schub leisten. 

Siehe hierzu auch 2. Teil A IV (Gewalt formate und Pornographie) sowie 5. Teil E II (Nr. 5).

495 Siehe in diesem Kontext auch Dreier, in: Dreier, Grundgesetz, Art. 1 Abs. 1 GG, Rz. 154.

496 Ähnlich auch Hahn/ Witte, in: Hahn/Vesting, Rundfunkrecht, § 3 RStV, Rz. 21.
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Ergebnis der Unter suchung: 
Die Menschen würde als Garant selbst bestimmten 
Handelns und als Staats fundamentalnorm

Die vor liegende Unter suchung hat ge zeigt, dass die aktuelle Fernsehland schaft 
eine Vielzahl recht lich problemati scher Formate auf weist, und dass selbst in 
an sich unspektakulären Sendun gen Situa tionen ent stehen können, welche die 
Menschen würde einzelner Protagonisten in Gefahr bringen. Insbesondere auf-
grund der Zunahme von non-fiktionalen Formaten, in denen Realität und Show, 
Alltag und Inszenie rung, Spiel und Spontanität miteinander kombiniert wer-
den,497 sind völlig neue Gefähr dungs potentiale für die Garantie des Art. 1 Abs. 1 
GG ent standen.498

Es konnte jedoch eben falls fest gestellt werden, dass die Teilnehmer der 
unter schied lichen Show- und Sendungs formate oftmals freiwillig einer be-
stimmten Behand lung zustimmen oder sich selbst bestimmt für ein konkretes 
Tun ent scheiden. Eine der zentralen Fragen war daher: Kann die Menschen-
würde des Einzelnen über haupt ver letzt sein, wenn dieser eigen verantwort lich 
handelt?

Diese Frage muss nach umfassender Analyse von Rechtsprechung und Lite-
ratur mit „Nein“ be antwortet werden. Die Menschen würde besteht in erster 
Linie aus der Freiheit des Individuums zu eigen verantwort licher Selbst bestim-
mung, weshalb ein fürsorg licher Schutz der Teilnehmer vor sich selbst aus-
scheidet. Hat der be troffene Protagonist seine Ent schei dung unter Bedin gungen 
ge troffen, die den Merkmalen der Freiwillig keit und Ernst haftig keit ge nügen, 
ist sein Wille und seine Hand lungs fähig keit grundsätz lich zu respektieren. 
Um gekehrt be deutet dies jedoch zugleich: Ist eine freie und selbst bestimmte 
Willens bildung nicht möglich und wird der Einzelne gegen seinen autonomen 
Willen dazu ge bracht, sich und seine Subjekt qualität preis zugeben, dann ist 
die Menschen würde tangiert und ein staat liches Handeln an gezeigt.

497 So auch Gottberg, Jugendmedien schutz, in: Wandtke (Hrsg.), Medien recht. Praxis handbuch, S. 1683 (1708).

498 Kommission für Jugendmedien schutz der Landes medien anstalten (KJM), Kriterien für die Auf sicht im 

Rundfunk und den Telemedien, S. 25 (abruf bar unter http://www.blm.de/apps/documentbase/data/pdf1/

kjm_kriterien. pdf.
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Die Ver antwort lichen im Bereich der Rundfunkaufsicht müssen daher der 
Frage nach der Selbst verantwortlich keit des Handelns und damit der Prüfung, 
ob im konkreten Fall Fremd- oder Selbst bestim mung vor liegt, maß gebliche 
Bedeu tung beimessen, denn im gleichen Maße, in dem Autonomie gegen eine 
Menschen würdeverlet zung spricht, sprechen Zwang, Täuschung oder sonstige 
die Willens bildung be einträchtigende Umstände für eine Rechts verlet zung.

Es bleibt mithin fest zuhalten, dass das Argument einer Ver letzung der Men-
schen  würde seine Stärke insbesondere aus der fehlenden Selbst bestim mung 
bezieht.499 Der Teilnehmer eines Formats, dessen Intimsphäre preis gegeben 
wird, der dauer haft be obachtet oder für be stimmte Zwecke kommerzialisiert 
wird, muss daher stets eigen verantwort lich über sein Handeln ent scheiden 
können. Tut er das nicht, ist jede Situa tion, in der er zum Objekt wird, potentiell 
menschen würdeverletzend. Selbst bestim mung muss daher zu jedem Zeitpunkt 
und in jeder Situa tion gewährleistet werden, weshalb vor allem die Anforde-
rungen bezüg lich Aufklä rungs- und Informa tions pflichten nicht zu niedrig 
an gesetzt werden dürfen.500

Des Weiteren konnte fest gestellt werden, dass insbesondere nicht vorher-
seh bare Inszenie rungen und der ge zielte Einsatz von dramaturgi schen Elemen-
ten auf der Bild- und Tonebene ein erheb liches Gefähr dungs potential mit Blick 
auf die Menschen würde der Betroffenen auf weisen.501

Die vor liegende Analyse hat aber auch ge zeigt, dass die Menschen würde 
eben falls eine über individuelle Dimension erlangt und unabhängig von Men-
schen  würdeverlet zungen des einzelnen Protagonisten oder Zuschauers auch 
einen objektiven Bestand an Werten sichert. Insofern setzt sie insbesondere 
hinsicht lich der konkreten Darstel lungs art sowie der Sendungs inhalte ver-
bindliche Grenzen.502 Ihr kommt dabei im Bereich des Rundfunks eine umso 
größere Bedeu tung zu, als dieser auf grund seiner erheb lichen Wirk kraft und 
seiner beacht lichen Einfluss möglich keiten ein be sonderes Gefähr dungs potential 
für den Achtungs anspruch des Einzelnen auf weist. Insbesondere das Fernsehen 
prägt das individuelle und kollektive Bewusstsein in be deutendem Maße, ver-
mittelt Rollen bilder, bietet Orientie rungs möglich keiten und formt damit das 
Bild von der Gesell schaft und der in ihr lebenden Menschen. Die Wahrung 
und Siche rung der Menschen würde muss mithin ein maß gebliches Anliegen 
der Medien aufsicht sein.

Ob eine einzelne Sendung als unzu lässig, weil die Menschen würde ver-
letzend, an gesehen werden muss, ist jedoch stets eine Frage des Einzelfalls 

499 So auch Schneider, Beitrag für „Wissenschafts zentrum NRW“ v. 08. 09. 2000, abruf bar unter http://

www. alm.de/index2.html.

500 Zu den Voraus set zungen für die Annahme selbst bestimmten Handelns siehe ausführ lich 7. Teil A III.

501 Siehe hierzu beispiels weise 8. Teil F.

502 So auch Eifert, Menschen würde im Medien recht, in: Bahl/Heinig (Hrsg.), Menschen würde in der säkulären 

Ver fassungs ordnung, S. 321 (322).
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und hängt maß geblich von deren redak tioneller Aus gestal tung und Dramaturgie, 
dem konkreten Inhalt sowie dem damit ver bundenen Aus sagegehalt ab. Die 
ent wickelten Fall gruppen können folg lich allen falls eine erste Orientie rung 
sowie einzelne Kriterien für die umfassende Gesamtbetrach tung liefern.

Im Interesse einer sichereren Ent schei dungs basis sowie vor dem Hinter-
grund, dass sich den Gerichten in der Ver gangen heit die Frage nach den recht-
lichen Grenzen von Rundfunksen dungen nur sehr selten stellte (und sie sich 
selbst in menschen würderelevanten Konstella tionen meist auf den Jugendschutz 
„zurück gezogen“ haben), wäre aus Sicht der Medien aufsicht eine höchstrichter-
liche Klärung der Frage, in welchen Fällen ein Ver stoß gegen die Programm-
grundsätze zum Schutz der Menschen würde vor liegt, äußerst wünschens wert, 
denn das Bundes verfassungs gericht wäre im Falle eines Gerichts verfahrens 
ge halten, aus gehend vom Einzelfall ver allgemeine rungs fähige Maßstäbe für 
die Bewer tung menschen würderelevanter Formate zu ent wickeln. Dies wäre 
für alle Beteiligten – Programm verantwort liche wie Ver antwort liche im Bereich 
der Medien aufsicht  – äußerst hilf reich,503 da die bisher von den Gerichten 
vor gegebenen Leitlinien und Ver letzungs kategorien zu sehr auf die Unrechts-
erfah rungen mit totalitären Systemen fokussieren und nicht die aktuellen 
Gefahren für den Menschen würdegrundsatz durch eine zunehmende Ökonomi-
sie rung, Instrumentalisie rung und Kommerzialisie rung des Menschen zu Unter-
hal tungs zwecken ab bilden. Ein „be herztes Vor gehen“, wie es auch der ehemalige 
Vizepräsident des Bundes verfassungs gerichts Professor Gottfried Mahren holz 
auf der Klausurta gung der Medien kommission der Landes anstalt für Medien 
Nordrhein-West falen am 29./30. 01. 2010 forderte, bevor erneut ein „Gewöh-
nungs effekt“ eintritt, ist daher im Einzelfall durch aus anzu raten. Es sollte 
jedoch hierbei stets im Auge be halten werden, dass sich die Menschen würde-
garantie nicht als Mittel gegen schlechten Geschmack oder mangelndes Niveau 
eignet. Auch kann sie nicht ver hindern, dass Menschen freiwillig ihre Privat- 
und Intimsphäre offen legen oder voyeuristi sche Zuschauernei gungen be friedigt 
werden.

Allerdings markiert die Menschen würde durch aus eine letzte Grenze gegen-
über Ent wick lungen in der Fernseh unterhal tung, die früher oder später mit 
dem Bild eines selbst bestimmten, um seiner selbst willen und in seinem perso-
nalen Eigen wert geschützten Menschen un verein bar sind.504 Insofern ist ihre 
Bedeu tung immens.

503 So auch Gottfried Mahren holz, ehemaliger Vizepräsident des Bundes verfassungs gerichts, auf einer Klausur-

ta gung der Medien kommission der Landes anstalt für Medien NRW (LfM), siehe Pressemittei lung vom 

03. 02. 2010 „Menschen würde im privaten Rundfunk“: Mahren holz er mutigt Medien aufsicht zu be herztem 

Vor gehen, abruf bar unter http://www. lfm-nrw.de/index. php?id= 440&no_cache= 1&tx_ttnews[tt_news]= 

646&cHash= be47dd2ba52a70f07742988977a8947f&type= 98.

504 Die Über einkunft, was einen Menschen im unantast baren Kern aus macht, darf nicht durch Rundfunk-

veranstal tungen er schüttert werden. So auch Di Fabio, Schutz der Menschen würde, S. 39 f.
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Schluss wort

Die vor liegende Unter suchung hat sich der Frage ge widmet, was Fernsehen 
vor dem Hinter grund der ver fassungs recht lichen Menschen würdeverbür gung 
darf. Nicht ge klärt wurde die Frage, was Fernsehen in Zukunft dürfen sollte. 
Dies ist eine Frage, die im gesell schaft lichen Diskurs erörtert werden muss. 
Findet sich im Rahmen dieser Diskussion ein Wertekonsens, welcher mit der 
aktuellen Fernseh entwick lung in Wider spruch steht, so ist der Gesetz geber 
ge fordert, auf einfach-recht lichem Weg unter Beach tung der Bedeu tung der 
Kommunika tions frei heiten Regelun gen zu schaffen, die unter Umständen auch 
unter halb der Eingriffs schwelle der Menschen würde be stimmte Fernseh entwick-
lungen eindämmen können. Vor diesem Hinter grund sollte daher die Frage 
ge stellt werden, ob nicht spezielle Regelun gen etabliert werden können oder 
müssen, die in griffiger Art und Weise der Bewah rung be stimmter Werte und 
eines be stimmten Menschen bildes dienen, und die sich gegen die vielen kleinen 
ge fühlten oder tatsäch lichen „Würdeerosionen“ wenden, denen mit der „großen“ 
Menschen würde nicht bei gekommen werden kann.

Die Programm verantwort lichen wiederum müssen er kennen, dass sich ihre 
An gebote zwar oftmals innerhalb des durch das Recht ge steckten Rahmens, 
aber nicht selten außerhalb der Toleranzgrenzen vieler Zuschauer bewegen.505 
Die breite Akzeptanz des an gebotenen Fernsehprogramms ist jedoch mit Blick 
auf die Nach haltig keit ihres An gebots und damit für ihren dauer haften ökono-
mi  schen Erfolg un verzicht bar.506

505 So auch Arbeits gemein schaft der Landes medien anstalten (ALM), Bera tungs papier „Zur Praxis und zur 

Bedeu tung von Programm grenzen für private Fernsehprogramme“, S. 1, abruf bar unter http://www.alm.

de/fileadmin/Dateien/ALM_PM_05_2009_Anlage_Beratungspapier_Programmgrenzen. pdf.

506 Arbeits gemein schaft der Landes medien anstalten (ALM), Bera tungs papier „Zur Praxis und zur Bedeu tung 

von Programm grenzen für private Fernsehprogramme“, S. 5, abruf bar unter http://www.alm.de/fileadmin/

Dateien/ALM_PM_05_2009_Anlage_Beratungspapier_Programmgrenzen. pdf.
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: Fernsehsendungen, die tradierte Grenzen überschreiten – Grenzen der Moral, Grenzen 
des guten Geschmacks, aber auch Grenzen des Rechts – haben in den letzten Jahren zuge-
nommen. Insbesondere Formate des Realitätsfernsehens, in denen Medienamateure in
der Rolle ihrer selbst agieren, und in denen Privatheit und Intimität in besonderem Maße
betroffen sind, aber auch Ekel- und Angstformate sowie Erziehungs- und Ratgebersen-
dungen spielen dabei mit Toleranzgrenzen, sie weisen jedoch zugleich ein erhebliches
Gefährdungspotenzial für die Persönlichkeitsrechte und die Menschenwürde der Protago-
nisten auf. Die Frage, wie weit Fernsehen mit Blick auf die in Art. 1 Abs. 1 GG verbürgte
und in den Programmgrundsätzen des Rundfunkstaatsver trages (RStV) und des Jugend-
medienschutz-Staatsvertrages (JMStV) verankerte Menschenwürde gehen darf, ist für die
Verantwortlichen im Bereich der Rundfunkaufsicht mithin von besonderer Relevanz. Ziel
der vorliegenden LfM-Studie ist es daher, vor dem Hintergrund der aktuellen Fernsehland -
schaft, Umfang und Grenzen eines aus Sicht der Verfassung angemessenen Menschenwürde-
schutzes herauszuarbeiten und hierdurch den Verantwortlichen handhabbare Kriterien und
Leitlinien an die Hand zu geben, um ihnen im Einzelfall eine fundierte und effektive Ent-
scheidung zu ermöglichen.

❯ Prof. Dr. Nadine Klass, LL.M. (Wellington)
Universität Siegen, Lehrstuhl für Bürgerliches Recht und Wirtschaftsrecht, 
insbesondere Immaterialgüterrecht sowie Medienrecht

ISSN 1862-1090
ISBN 978-3-89158-554-2                                                                    Euro 12,- (D)
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